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^Vro. Z9.

Verhandlungen
dts

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersttzung/ 18ZS.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Raths.

Ti,.
Vermöge des Dekretes vom 7. Juli 1832 ist von dem Hghrn.

Landammann die Eröffnung der ordentlichen Sommersession des

Großen Rathes festgesetzt worden auf Montag den 4. Mai nächst-
künftig. Alle Mitglieder werden eingeladen und aufgefordert,
sich an diesem Tage deS Morgens um 9 Uhr im Sitzungssaale
einzufinden.

Es sind folgende Geschäfte zu behandeln, über welche die
Vorträge nebst Entwürfen von Gesetzen und Dekreten von nun
an zur Einsicht auf der Staatskanzlet liegen, mit Ausnahme
der mit * bezeichneten, die dem Herrn Landammann noch nicht
zugesandt worden sind, und erst später auf den Kanzleitisch werden

gelegt werden.

Vortrüge von Regierungsrath und Sechzehnern.
1) ^ Ueber das Begehren der Gemeinde Ochlenberg, Kirchge¬

meinde Herzogenbuchsee, zu Bildung einer eigenen Urver-
sammlung.

2) * Ueber das Begehren der Gemeinde La Fernere, Kirchge¬
meinde Renan, zu Bildung einer eigenen Urversammlung.

Vorträge des Regierungsrathes.
3) Ueber das Ansuchen des Herrn Kasthofer um Entlassung

aus dem diplomatischen Departement.
4) Wahlvorschlag für zwei Stellen im diplomat. Departement.
5) * — für eine Stelle im Baudepartement.
6) * — — — — im Justizdepartement.
7) Wegen Unterstützung der Wittwe Pallain.
8) Ueber die Vorstellungen betreffend die Schutzvereine u. s. w.

Diplomatisches Departement.
9) Wegen Uebersetzung der Gesetze und Dekrete in die franzö¬

sische Sprache.
19) Entwurf eines revidirlen Wahlreglements.
11) — eines allgemeinen Bestätigungsreglements.

Departement des Innern.
12) Ueber die Duldung der Landsassen in den Gemeinden des

Kantons.
13) Ueber die von Hrn. Haller, gewesenem Archivar des Lehen-

Kommissaviats, nachgesuchte Unterstützung.
14) Ueber eine der Wittwe Großen von Frutigen zu bewilli¬

gende Pension.

Justiz- und Polizeidepartement.
->) Justizsektion.

Ueber Begehren der Dispensation von Ehehindernissen:

15) des Ulrich und der Margaretha Abegglen von Jseltwald;
16) der Wittwe Barbara Arn, geb. Schneider, von Landiswyl,

Kirchhöre Biglen;

17) des Abraham Hastiger von Niedergraswyl und der Wittwe
Susanna Margaretha Kocher;

18) der Anna Barbara Gurner, geb. Hoßmann.
19) Ueber die von Hans Jakob Müller in der Sängi, Kirchhöre

Langenthal, gegen seine Gemeinde angebrachten Beschwerden.
20) Ueber die Beschwerde des Hrn. David Jordan gegen die

Gesellschaft zu Schmieden.

b) Polizeisektion.
Ueber Naturalisationsbegehren des

21) Hrn. Bille, französischen Uebersetzers;
22) — Rebold, Handelsmanns in Bern;
23) — Charles Louis Eguet und Söhne;
24) — Auguste Roy;
25) - Johann Jakob Wolf.
26) Ueber eine Bittschrift des Herrn Beat von Lerber, in Be¬

treff der Zuchtanstalten.
27) Rapport über den Bericht der Spezialkommission zu Unter¬

suchung der Zuchtanstalten.

Finanzdepartement.
28) Ueber das Begehren einiger Gemeinden des Amtsbezirks

Büren, um Abschaffung der Schuldigkeiten des Pfluggeldes,
Futterhabers und Pflugkorns.

29) Ueber Maßnahmen in Betreff der auf der Post liegen ge¬
bliebenen Sachen.

30) Ueber Erhöhung der Besoldung der beiden Kanzleisubstituten.

Militärdepartement.
31) ^ Ueber die Besoldung und die Wahl eines Oberinspektors

der Milizen.

Baudepartement.
32) Ueber die Erbauung einer Kirche u. s. w. zu Hasle im

Grund, nach einem im Jahr 1830 über die dort zu errichtende

Helferei mit Seelsorge gefaßten Beschlusse des Großen

Rathes.
* Vier Vortrage mit Plänen und Kostensberechnungen über

folgende neue Straßenanlagen:
33) a. von Lyß nach Hindelbank;
34) 5. längs der Wannenfluh an der Emme bet Lüzelflüh;
35) o. von Sügi nach Ins;
36) ä. von Müntschewier nach Kerzers.
37) * Bericht über die bisherigen Straßenarbeiten zwischen Mün¬

ster und Court, nebst Anträgen zu Beendigung derselben.
* Vorträge nebst Plänen und Devisen:

38) -a. über Kirche und Hclferwohnung im Buchholterberg, Kirch¬
gemeinde Oberdießbach;

39) l>. über ein neues Zollhaus zu St. Urban.

4V) * Ueber Trennung der Obliegenheiten des Ingenieurs für
Straßen-, Brücken- und Wasserbau und Errichtung einer neuen
Stelle.
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4t) * Ueber Trennung der Obliegenheiten des ersten Sekretärs
und KassierS deS vaudepartementS und Errichtung einer

neuen Kassierstelle.

Spezialkommission.
42) Ueber die Zuchtanstalten.
43) Ueber Entschädigung der Amtsschreiber.
44) * Dotationskommission: Ergänzung.

Gesetzgebungskommission.
45) Ueber Abänderung der Form der Berathung von Gesetzen.

Ferner ist über die Erheblichkeit mehrerer verlesener Anzüge

zu entscheiden.

In der ersten Sitzung wird der Bericht über die Zucht-
anstaiten nebst den darauf Bezug habenden Anträgen zur
Berathung vorgelegt werden.

Bern, den 2t. April 1835.

Aus Auftrag des Hghrn. Landammanns,
Für die Staatskanzlei,

der Staatsschreiber: F. May.

Erste Sitzung.

Montag, den 4. Mai 1855.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meß mer.
Nach dem Namensaufrufe eröffnet der Herr Vicelandammann

die Sitzung mit folgender Rede:

Tit.
Das Dekret vom 7. Juli 1852 bestimmt jeweilen den ersten

Montag im Mai zur Eröffnung der ordentlichen Sommersitzung
des Großen Raths der Republik Bern, und demzufolge sind Sie
durch das Kreisschreiben vom 2l. April, auf den heutigen Tag
zusammenberufcn worden.

Nach der in diesem Kreiöschrcibcn enthaltenen Ankündigung,
hätten wir unS vorerst mit der Berathung deS von der seiner Zett
ernannten Spezialkommission erstatteten, uns gedruckt mitgetheilten,

und sebr umfassenden, Berichts über die Zuchtan.
stalten zu beschäftigen. Ein Gegenstand der unsere volle Aufmerksamkeit

verdient, indem die schone Absicht bezweckt wird, diese
Anstalten zu eigentlichen Besserungsanstalten zu bilden, wo getrachtet
werden soll vorzüglich das moralische Gefühl deS Verbrechers zu
wecken, damit er seine Fehltritte und Verirrungen einsehen, die-
selben bereuen und verabscheuen lerne. Auch in Bezug auf seine
körperliche Beschäftigung, soll dahin gewirkt werden, daß er, sei
eS durch Erlernung eines Berufs, oder durch andere Arbeiten
in den Stand gefetzt werde, sein ehrliches Auskommen nach voll-
endctcr Strafzeit zu finden, wodurch die Rückfälle bedeutend
vermindert und für die allgemeine Sicherheit vieles gewonnen werden
soll. Glücklich und ein wahres Verdienst wäre eö noch, wenn
Sträflinge die mit ernsten Vorsätzen zur Besserung entlassen
werden, nicht nur einstweilen unter eine, mitunter sehr ober-
flächlichc, Gemeindsaussicht gestellt, sondern ihnen zugleich Mittel
und Wege zu ihrem Broderwerb an die Hand gegeben werden
könnten.

DaS Schulgesetz, daö Sie unterm D.März letzthin definitiv
berathen und angenommen haben, ist nun im Druck erschienen und
soll auf den ersten Oktober in Kraft treten. Es wird nicht nur
seine Vertheidiger sondern auch seine Anfechter finden; allein eS

ist zu wünschen und zu hoffen, daß die Erfahrung die guten Ab.
sichten, welche dabei zum Grunde lagen mit der Zeit bewähren,
und daß allfälliqcn Vorurihilen schon durch die Art der Ein-
führung dieses Gesetzes werde entgegengearbeitet werden können:
denn auf die Weise wie diese Einführung geschieht kömmt sehr
viel an, um dem Gesetze wirklich Kraft zu verleihen, und es ist
nicht zu zweifeln, daß eS den Bemühungen deS Erziehungsde-
Vartcmentö, seiner Umsicht, seinen sorgfältigen Berathungen,
seinen klugen Berücksichtigungen auf Oerrlichkeil, Bedürfniß und
andere bcherzigenSwerche Umstände, gelingen werde auch diele

schwierige Aufgabe zu lösen. — Wohl einsehend indessen, daß
man zu Vermehrung der Sittlichkeit nicht nur beir Schulver-
besserung stehen bleiben darf, sondern daß dafür gesorgt werden
muß, das Gute fortzupflanzen und die bessern moralischen Ge-
sühle im Menschen zu heben, ist daS ErziehungSdepartemcnt darauf
bedacht, da zu Hülfe zu kommen wo allzugroße, zu weit aus.
gedehnte Kirchgemeinden die Seelsorge und die Ausübung der.
selben zu sehr erschweren. Zu diesem Ende legt eS unS in
Verbindung mit dem Baudepartement Anträge und Pläne zu Er.
richtung einer neuen Kirche und Helferei zu HaSle im
Grund und im Buchholterberg vor, um den Bewohnern dieser
Gegenden die Besuche des öffentlichen Gottesdienstes zu crleich.
tern und sie unter eine besondere Scelsorge zu seyen, wodurch
auch die dortige Jugend vorzüglich im Religionsunterricht
gewinnen muß, da sie denn keine Abhaltungsgründe wegen zu
weiter Entfernung vom Lehrer haben wird. ES kann übrigens
diese neue Einrichtung ein wahres Bedürfniß und in religiöser
Beziehung eine Wohlthat genannt werden, indem die betreffenden
Ortschaften bis dahin weit von ihrem Seelsorger entfernt und
in solche Kirchsprengel eingepfarrt sind, die zu den größten und
ausgedehntesten unsers Kantonö gehören.

Vom Baudepartement denn, sollen uns laut des Einberufungs-
schreibcnS mehrere Vortrüge und Pläne über neue Straßenanla-
gcn vorgelegt werden. ES wird von jedem Unbefangenen ancr.
kannt, was unter der gegenwärtigen Ordnung der Dinge zur
Verbesserung des StraßenwcsenS geleistet und welche Erleichterungen

durch Uebernahme des StraßenunterhaltS den Gemeinden
gewährt worden sind. Freilich sind die Kosten, die dazu verwen»
det werden, sehr beträchtlich und müssen das StaatSärarium
momentan verringern; allein dergleichen, auf die spätesten Zeiten
dauernde, den innern Perkehr befördernde, Anlagen gereichen
nicht nur der betreffenden Regierung zur Edre und zur Rechtser-
tigung einer solchen Geldanwendung, sondern sie bringen auch
Nutzen eben durch die Vermehrung und Erleichterung deS innern
Verkehrs und während dem Anbau verschaffen sie manchem Ar.
men seinen Verdienst. Ohne Zweifel werden die neuen Straßenanlagen,

die uns angekündigt sind, auch dahin berechnet sein des
Landes Wohlfahrt treulich zu befördern.

Ich übergehe andere Gegenstände deren Behandlung uns be-
vorsteht, muß aber vflichtgedrungen eines UmstandeS erwähnen,
der mir von großer Wichtigkeit zu sein scheint. ES betrifft dieß
den Kleinhandel mit gebrannten, geistigen Getränken,

der nach dem Gesetz vom 15. Juli 1855 gegen Erlag einer
Patentgebühr von Btz. i5 ausgeübt werden kann und dessen nach-
tdeilige Folgen ich schon in einer frühern Eröffnungsrede
berührte. Die tägliche Erfahrung lehrt eS, Tit., welche Miß-
bräuche dabei mttcrschleickcn, wie dadurch sogenannten Winkel-
wirthschaften und Gelegenheiten zu dem überHand nehmende»
Braniilweintrinkcn, so zu sagen Thüre und Thor geöffnet werden;
wie die Verarmung zum Theil auch dadurch vermehrt, die Ge-
sundheit und Kraft deS Menschen geschwächt und die Jugend mit
ins Verderben gerissen wird. Hierin Remedur zu treffen ist höchste
Zeit, wenn das Uebel nicht vollends wie ein Krebsschaden um
sich greifen und unaustilgbar werden soll. Freilich wird dabei
nicht alles vom Gesetzgeber und vom Gesetze selbst abhängen, allein
ich Halle eS für ernste, heilige Pflicht, so viel an uns liegt,
dem Verderben entgegen zu treten und den vollziehenden Behörden
unsern festen Willen kund zu thun, daß demselben durch
zweckdienliche Mittel bestmöglich Abhülfe geschafft, die Wirthschaft!?.
Polizei im Allgemeinen und besonders in dieser Hinsicht strenge
gehandhabt, mit Energie ausgeführt und Vorschläge zur geeigneten

Abänderung eines Gesetzes gebracht werden, das durch die,
wenn auch nur kurze Erfahrung zeigt, das es wahrlich nicht zum
Besten des Landes und des Volkes gereiche. Die Belege dazu
liefern unsererc Zoll- und OhmgeldSkonrrollen am unzwetdeu-
ligstrn.

ES ergicbr sich nämlich aus denselben, daß eingeführt wor-
den ist :

i) Branntwein: i. I. 1851. — Maaß il5,l40.
1852. „ 248,254.
1855. x 565,120.
1854. r, 488,462.



2) Weingeist: J.I. là1822.
1322.
1824.

Maaß: 6.280.
22,480.
21,72t.
22,765.

Kleinhandclpatente wurden ertheilt:
Im Jahr 1822. vom l.Sept. bis zu Ende deS JahrS: 421.

» 1824. „ 1088.
1825. bis 1. Mai bereits S78.

Sie sehen aus dieser Darstellung, Tit., in welch'ungeheurem
Maaße sich die Einfuhr gebrannter, geistiger Getränke und folg.
lieh auch die Konsumauon derselben vermehrt hat; man rechne
sich dazu noch das inländische Fabrikat und dasjenige, das infolge
eingelöster Bewilligungen (deren im letzten Jahr 2t2 und in
diesem bereits 167 ertheilt worden sind) zum Verkauf verfertigt
wird? Man berechne ferner die sehr beträchtliche Summe
Geldes, die durch eine so übermäßige Einfuhr gebrannter Ge.
tränke unserm Lande entzogen wird, und man muß finden, wie
nothwendig und wünschenswerth eS wäre, auch in dieser Hinsicht
Schranken zu setzen. Möchte es gelingen, die geeigneren Mittel
dazu ausfindig und mit Nutzen anwendbar zu machen! Gelingen —
den guten Absichten der obersten, gesetzgebenden LandeSbehörde;
dem Bestreben und den Bemühungen der Regierung; der Mit.
Wirkung idrer untergeordneten Beamten und Gemeindsbehörden;
der Mithülfe redlicher Hausväter und gemeinnütziger Mitbürger.
Solche vereinigte Anstrengungen zum Heil des Landes, möchten
sie-bald kräftig und ernst ins Leben treten? und mit dem besten

Erfolg gekrönt werden!

Mit diesem Wunsche — dessen Verwirklichung mir und gewiß
jedem wahren VaterlaudSfreund so sehr am Herzen liegt —schließe
ich meine heutige Anrede an Sie, Tit., und es bleibt mir nur
noch die Anzeige übrig, daß der Herr Landammann, seiner Ge-
sundheitSumstände wegen, sich genöthigt sah, von dem ihm für die
Monate Mai, Juni und Juli unterm 12. März letzthin von Ihnen
gestatteten Urlaub Gebrauch zu machen, und mir während dieser

Zeit die amtliche Geschäftsführung zu übertragen. Ich über-
nehme dieselbe mit der ehrerbietigen Bitte, daß Sie die Nach,
ficht- wovon Sie im verwichenen Jahr so viel Beweise gaben,
nicht entziehen, sondern mir dieselbe auch bei meinen jetzigen
Funktionen schenken möchten!

Ich erkläre nun die ordentliche Sommersitzung des Kroßen
Raths der Republik Bern für das Jahr 1825 als eröffnet.

Folgende seil Erlassung dcS Einberufungsschreibens eilige-
langte Vouräge, Vorstellungen u. s. w. werden hierauf von Hrn.
Vice-Landammann dem Großen Rathe angezeigt:
1) Vortrag deö FinanzdepartemenlS über Finanzverwaltung im

Leberberg;
2) Vortrag der Justizsektion über Aufhebung des StatutarrcchtS

der Gemeinde Aeschi;
2) Vorcrag des BaudcpartcmentS über die Straße zwischen

Münster und Court;
4) Vortrag des BaudepartementS über den Pfarrhauöbau zn

G'steig bei Saane» ;

5) Vortrag der Polizeiseklion, nachträgliche Crediteröffnung
für das LandjägerkorpS;

6) Vortrag des Militärdepartements über die Besoldung und
die Wahl eines Oberinspektors der Milizen;

7) Vortrag des MilitärdcparlcmentS — enthaltend einen Vor.
schlag für diese Stelle;

3) Vorstellung der Gemeinde RüegSau, Straßen betreffend;

9) Ebehinderniß-DispensationSbegehren deS Abraham Küenzi;
10) Vorstellung von AuSgeschossencn derLandsasscnkorporation; —

wird abgelesen;

i l) Vorstellung von 64 Bewohnern des Nieder-Emmenthals in
Betreff dcS HintersäßgeldeS;

12) NaturalisationSbegchrcn des Herrn Dcquervain zu Burg¬
dorf ;

12) Schreiben deS Herrn Schneider, Arzt zu Nidau, worin

derselbe wegen überhäuftet Geschäfte seinen Austritt aus
dem Großen Rathe erklärt;

14) Entlassungsbegehren deS Herrn Großratb Jäggi von Leu.
zigen als Stellvertreter des Vieepräsidenten des Gr. Rathes.

Herr Schult he iß von Tavel macht hierauf folgende
Anzeige:

Tli. Die kurze Zeit, welche seit.dem letzten Zusammentritte
des Großen Rathes bis auf den heutigen Tag verflossen ist, hat
gemacht, daß der RegierungSrath sich nicht veranlaßt fand, Ihnen
einen umständlichen Bericht über den seitherigen Gang der
Staatsverwaltung vorzulegen. Während dieser 8 oder 9 Wochen war
der RegierungSrath in Absicht auf die innern Angelegenheiten
der Republik bemüht zu sorgen, daß Ihre Gesetze vollzogen wür-
den und auch die Departement«! bestrebten sich, die ihnen obgcle.
genen Geschäfte zu erledigen. Nichts BemerkenSwerlheS übrigens

ist seit dieser Zeit im Innern vorgefallen. Bezüglich auf
die Verhältnisse deS Kantons Bern und der Schweiz gegen das
Ausland ist der Regierung von Bern durchaus keinerlei Art von
Mittheilung von Seile des eidgenössischen Vorortes gemacht worden,

daher auch der RegierungSrath in seiner Stellung als
eidgenössischer Vorort unmöglich jetzt dem Großen Rathe solche
Mittheilungen machen kann. In kurzer Zeit indessen wird die
Regierung im Stande sein, Ihnen so wie den übrigen eidgenössischen
Ständen, in dieser Beziehung Bericht zu erstalten; im gegen,
wärtigcn Augenblicke aber ist die Sachlage so, daß eine solche

Berichterstattung unmöglich wäre. Der RegierungSrath hielt eS

für Pflicht, Ihnen dieses anzuzeigen, indem derselbe bedauert,
für einstweilen nichts Ferneres mittheilen zu können.

Der Herr Vice-Landammann zeigt an, 1) daß das
Protokoll der letzten Sitzung des Großen NachS durch ihn und
den Herrn Schultheißen geprüft und genehmigt worden sei; 2)
daß die Sitzungen deS Großen Raths dem Wunsche vieler
Mitglieder entgegen — auch serner um 9 Uhr beginnen würden,
indem die Zeit von 8 bis 9 Uhr den Sitzungen des RegierungS-
rathcs gewidmet bleiben müßte, und 2) daß der Bericht der
Spezialkommission über die hiesigen Zuchtanstaltcn, welcher laut
Einberufungöschreiben zuerst in Berathung hätte kommen sollen,
heute nicht vorgelegt werden könne, da der sr>1, Nr. 27 deS Cir-
cularöverzeichnete Bericht der Polizeisektion über diesen Gegenstand

noch nicht vorliege.

Ein Schreiben des ErziehungsdepartcmcntS an
den pcrrn Vice-Landammann Mefimer, datirl vom 10. April
18.15, wird verlesen. Dieses auf eine von dem Hrn. Vice-Landam-
mann gemachte Bemerkung eingelangte Schreiben zeigt an- daß in
dem nun im Druck erschienenen Gesetze über die öffentlichen Primärschulen

der tz. 1>2, welcher bei der definitiven Redaktion deö Ge.
setzeS aus Versehen beibehalten worden sei, in Folge der Abände-

rung deü H. 12 habe wegfallen müssen, wodurch übrigens dem

Rechte der Einwohnergemeindrätdc keinerlei Eintrag geschehe.

Diese Anzeige wird durchS Handmehr genehmigt.

Ein Vortrag dcS FinanzdepartemenlS über
Maßnahmen in Betreff der auf der Post liegen gebliebenen Sachen
nebst DekrctSentwurf.

Auf den Antrag des Herrn Präsidenten deS Finanzdeparte-
mentS mit 102 gegen 1 Stimme beschlossen in den GesctzeScnt-

wurs einzutre.cn.
Für die Behandlung in Globo 20 Stimmen.
Für artikelSweise Behandlung Mehrheit.

5- 1-

»Alle beschwerten Gegenstände die auf den verschiedenen Kan-
tonalpostbüreaus liegen geblieben sind, ohne daß derjenige an

welchen der Gegenstand adrcssirt ist, bat aufgefunden werden können,

oder die auS andern Gründen der Postadministration verbleiben,

sollen jedesmal am Ende deS Quartals der Obcrpoßdiiektiou ein.

gesandt werden."
Dieser wird ohne Bemerkung angenommen.

§ 2.

»Die Oberpostdirektion soll, wo tbunlich, dieft Gegenstände

an diejenigen Postadministrationcn zurücksenden, von welcher sie

hergekommen sind."
von Jenner, RcgierungSrach. Nichts zu bemerken.



von Lerber, alt,Schultheiß. Ich muß hier fragen/ ob

man die frankirten Briefe/ die wegen Nichtfrankatur auf der Post
zurückbleiben/ auch unter den Nebutgegenständen versteht. ES

schreibt z. B. ein Engländer von hier aus nach London ohne zu
wissen, daß solche Briefe frankirl werden müssen; dann bliebe die.
ser Brief hier liegen. Allenthalben ist für solche Fälle Uebung/
daß das betreffende Postbüreau einen Laufbrief an die Person er.
läßt/ an welche ein solcher Brief adressirt ist. In diesem Lauf-
brief wird Herrn NN. in London avenirt, daß hier in Bern ein
Brief an ihn liege/ der wegen mangelnder Frankatur nicht sei

abgefertigt worden/ dieß ist eine Fürsorge/ welche die Postver.
Wallung Jedermann schuldig ist. Darum trage ich darauf an/
daß diesem Gesetz die Bestimmung beigefügt werde/ daß die Post.
Verwaltung in solchen vorkommenden Fällen die betreffenden
Personen avertirez damit dieselben den an ste adressmcn Brief kön-
ne« frankiren lassen.

v. Jenner/ Regierungsrath. Der vorliegende 8. redet bloß
von Briefen/ die von Aussen her gekommen sind. UebrigenSmuß
ich anzeigen / daß nach den neuern Verträgen die gezwungenen
Frankaturen überall aufgehoben sind/ also bleiben keine Briefe
wegen mangelnder Frankatur liegen.

von Lerber, alt Schultheiß / und Herr alt Landammann ^

Fellen ber g widerlegen diese letztere Behauptung durch Bei.
spiele.

von Ienner, Regierungsrath. Ich mochte doch auf die
Kosten aufmerksam machen, welche durch die Annahme des vor-
geschlagenen Zusatzes entstehen müßten.

Kanguillct. Die Laufbricfe verursachen keine Kosten, ste

laufen mit der Post franko.

Abstimmung:
Der ft 2 wird durchS Handmehr genehmigt.
Für die Erheblichkeit des angetragenen ZnsatzeS Mehrheit.
Dagegen 21 Stimmen.

5- -Z,

„Diejenigen Gegenstände, welche nicht an äußere Postadmi.
nistrationen zurückgesandt werden können, sollen einstweilen ver.
schloffen aufbewahrt, und darüber ein besonderes Verzcichniß
verfertigt werten, auf welchem jeder Gegenstand seine eigene Num.
mcr trägt, und worin eine Rubrik für den Eingang und eine an.
dere für den AuSgang enthalten ist."

Dieser ft wird ohne Bemerkung angenommen.
5- 4-

„Einmal im Jahr sollen die der Postadministration verbleibenden

Gegenstände in Gegenwart zweier uuparthcilschcn UrkundS.
Personen, die von dem RegierungSstatthalicr zu bestimmen stnd,
eröffnet und der Inhalt jeder Nummer in dem Artikel 3
vorgeschriebenen Verzcichniß beigesetzt werden."

von Ienner, RcgierungSrath. Hier ist der wichtigste An-
tikcl deö ganzen Gesetzes. Wahrscheinlich wird man dagegen ein-
wenden, da daS Postgeheimniß unverletzlich sei, so sollen sammt,
liehe Nebulbriefe ohne Ausnahme uneröffnei verbrannt werden.
Sie können befehlen, Tit., abcreine solche Bestimmung wäre gewiß
nicht im Interesse der Sicherheit der Personen und des Eigenthums.
Durch ein solches Verbrennen von Briefe ohne vorherige Eröff.
nung können Akten verloren gehen, die nachher auf keine Weise
zu rcmplaciren wären. Deßwegen ist der ft, so wie er ist, abgefaßt

worden. Man wird also bloß nachsehen, ob solche Akten
in einem Briefe enthalten seien oder nicht, und die Unterschrift
des Briefes lesen, damit man der betreffenden Person anzeigen
könne, wo der Brief liege. Die Urknndöpersoncn sollen hingegen
verhindern, daß kein Lesen der Briefe stau finde. Der Postver-
waltung war kein ander Mittel bekannt, um mir möglichster
Sicherheit den Versender eines solchen Briefs zu erkennen.

May. Ich möchte vorschlagen dem ft 4. bloß beizufügen:
mit der im folgenden ft enthaltenen Ausnahmen.

Fcllenberg. Ich habe schon lange keine Publikationen
wahrgenommen in Absicht auf die auf der Post liegen gebliebenen

Valoren und Paketer, dieß ist man doch dem Publikum schuldig,
damit die allfälltgen Interessenten sich melden können, bevor die
EröffnungSnothwendigkcit eintritt.

Ganguillct. Vor ungefähr anderthalb Iahren hat man
ein vollständiges Verzeichniß solcher Rcbutgegenstände bekannt ge.
macht. In Betreff der Briefe, die keine Einlagen enthalten,
schreibt der Artikel vor, daß dieselben durchaus nicht gelesen
werden dürfen. Indessen kann der Fall eintreten (erst neulich
hat steh dieses zugetragen), daß ein Brief aus fremden Ländern
kömmt, der eine Erbschaft anzeigt. Würde man nun einen sol-
chen Brief ungclesen verbrennen, so würde niemand etwas davon
vernehmen und den Betreffenden ein großer Schaden zugefügt
werden. Ich möchte also, daß eS erlaubt würde einen Blick in
solche Briefe zu thun unter Vorbehalt der Verschwiegenheit.

von Lerber, alt Schultheiß. Ueber den Termin, der hier
im ft aufgestellt ist, muß ich mir einige Bemerkungen erlauben.
Nach dem Artikel müßte ein Brief, der am 1. Januar 1835 auf
dcr.Post liegen geblieben wäre, warten bis zum i. Januar 1836,
bis irgend eine Demarche zur Erkennung des Versenders statt
fände, das scheint mir nicht zweckmäßig. Man sollte hier sagen,
eine solche Musterung sollte alle 3 Monate statt finden, und dann
eine förmliche Publikation im AmlSblatte geschehen, wie tm Kan-
ton Waadt. Auf diese Weise bin ich doch ficher, daß wenn ein
Brief an mich liegen geblieben ist, ich eö doch 3 Monate
hernach erfahren und ein Fremder, der sich etwa in Intcrlacken
aufhält, kann einen solchen an ihn adresstrten Brief dann auch
noch bekommen, während, wenn man ein Jahr wartet, der Fremde
fort und der Brief für ihn verloren ist. Die Post, die das Be-
neficium hat, ist cS dein Publikum schuldig, nichts zu vernach,
lässigen, damit das ihr anvertraute Eigenthum an seine Besinn,
mung gelange.

Kißling. In Unterstützung dieser Ansicht möchte ich
beifügen, daß nur über diejenigen Gegenstände, welche bereits drei
Monate auf der Post gelegen haben, eine Musterung statt finde,
damit nicht ein Gegenstand, der kaum zwei Tage vor dem Zeit-
punkte der Visitation angekommen ist, schon derselben anheim
falle.

Koch, Regierungsrath. Dieser vom Herrn Kißling berührte
Punkt ist ganz richtig; erst nach einem gegebenen Termin darf
jeder Brief geöffnet werden, denn sonst könnte eine Postadmini-
stration, welche Mißbrauch machen wollte, alle Briefe öffnen,
unter dem Vorwande, die Person, an welche derselbe gerichtet
gewesen, nicht sogleich gefunden zu haben. Diesen Termin möchte
ich aber auf 6 Monate ausdehnen, eben damit keine voreilige
Eröffnung möglich sei. Wenn übrigens der ft so lautete, wie
der Herr Rapporteur denselben erklärt hat, so müßte ich mich
feierlich gegen denselben erklären, denn dazu könnte ich nicht stim.
men, daß die Urkundspersonen gar nichts als die Unterschrift
lesen sollen. Wenn ein Brief 6 Monate lang auf der Post gelegen

hat, und niemand denselben abholt, so kann man doch nicht
sagen, das Postgeheimniß werde durch endliche Eröffnung desselben

verletzt. Ein Brief z. B. in welchem Urkunden enthalten sind,
hat durch Versehen keine Adresse; darf man nun bei der Eröff-
nung auch einen Blick in den Brief werfen, so kann man vielleicht
daraus sehen, an wen derselbe hätte gelangen sollen. Oder eS

liegt ein Group Geld da, auf welchem die Adresse nicht klar ist,
und niemand kömmt dasselbe zu holen, dürfte man nun beider
Eröffnung etwas mehr lesen als bloß die Unterschrift, so könnte

man wissen wem daS Geld gehört. Aber im Entwürfe steht nichts
davon, daß man gar nichts lesen dürfe und eS soll nicht darin
stehen. Verletzung deö Postgeheimnisses findet hierbet keine statt.
Denn die Urkundspcrsonen sollen beeidigt sein, Stillschweigen zu
beobachten. Ich stimme zum ft wie er ist, aber mit Einschaltung
des vom Herrn Kißling vorgeschlagenen Zusatzes, doch mit dem

Unterschiede, daß ich auf einen Termin von 6 Monaten antrage.

(Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, I8Z,;.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der ersten Sitzung. — Montag den 4. Mai 1865.)
(Gesetz wegen den ans der Post liegen gebliebenen Sachen

von Lerber, alt Schultheiß. Mein Antrag geht dahin,
daß zwar alle 6 Monate eine Musterung und Publikation statt
finde, daß dann aber die Eröffnung erst 6 Monate nach geschehe,
ncr Publikation vor sich gehe.

Wäber, Oberstlieutenant. Zur Bestärkung des bereits an.
gebrachten muß ich noch beifügen, daß die Unterschriften der
Briefe oft sehr nnlcscrlich geschrieben sind; hingegen auS dem
Briefe selbst kann man sich eher über dessen Bestimmung Auf.
schlug verschaffen. Nun halte ich dafür, daß kein Brief geöffnet
werden sollte, er se» denn vorher zwei oder dreimal publicirt
worden.

Schnell, RcgierungSrath. Das vorliegende Dekret enthält
gar nichts NcuersonncncS; die hiesige Postverwallung ließ sich

zuerst Bericht erstatten von den Administrationen von Waadl und
Zürich, und aus diesen Berichten geht hervor, daß man es in
Zürich und Waadl macht, gerade wie wir es hier vorgeschlagen,
ohne daß sich weder im einen noch anbccn Kantone deshalb irgend
ein Anstand ereignet hätte. Handelt es sich um Urkunden oder
um Geld, so muß man sich natürlich ans dem Briefe zu ver.
sichern suchen, wem die Gegenstände angehören. Wenn hingegen
weder Urkunden noch Gelb da sind, sondern lediglich ein Brief,
so glaubte man. ein solcher Brief brauche und solle nicht gelesen,
sondern man müsse ihn ungelesen vernichten. Würde man den
Brief lesen, so wäre daS eine Neugierde, die der Postverwaitung
und den Urkundspersonen nicht wohl anstünde. Ich glaube, eö

brauche keinen Supplcmcntöartikcl und ich sehe keine Gefahr
darin für die AuSmittcluug der Bestimmung der betreffenden
Gegenstände.

v. Ienner, RegiernngSrard. Bei Anlaß des 4 ist man
vielfach auf die zwei folgenden SZ. abgeschweift. Der Z. 4 ent-
hält bloß den Grundsatz der Eröffnung überhaupt, die tztz. 5 und 6

bestimmen, waS 1) über die Briefe und 2) über die Packeter zu
verfügen sei. ES ist zwar allerdings wahr, daß ich im Eingang,
rapporte gesagt habe, die Urkundöpersonen sollen wachen, daß

man die Briefe bei der Eröffnung nicht lese. Ich bin aber

gar oft als Rapporteur in sonderbarer Stellung, zumal jetzt, wo
ich die Ansicht tcS RegicrungSralheS vertheidigen soll, welche
der antragstellenden Behörde schnurgerade entgegensteht, denn der
Regierungsrath hat die Bestimmung beigefügt, daß die Briefe
ungelesen verbrannt werden sollen. Für jetzt werde ich mich
rein an dasjenige halten, was im Z. 4 enthalten ist. ES ist hier
begehrt worden, daß die Eröffnung nicht bloß alljährlich, sondern
alle 6 oder 6 Monate geschehe. Ich will erwarten, ob Sie
dieses genehmigen wollen, da cS sich dann von selbst verstehen

würde, daß nur diejenigen Briefschaften geöffnet werden dürften,
welche so und so lange da gelegen haben. Ich würde also den

Artikel etwa so vorschlagen: »Vierteljährlich sollen die während
K Monarcn nicht reklamirten Gegenstände u. s. w." Den von

Hrn. StaatSschrciber vorgeschlagenen Zusatz finde ich überflüssig,
da der tz. s in keinem Widerspruch mit dem 5. 4 steht.

A b st i m m u n g:
Für den tz. 4 wie er ist 5 Stimmen.
Mit der angeiragncn Abänderung Mehrheit.

Z. 5.
»Briefe ohne Einschluß irgend eines Gegenstandes von Werth

oder Bedeutung, für den unbekannten Versender und Empfänger,
werden sogleich in Gegenwart der UrkundSpersonen ungelesen
durch einen Angestellten der Oberpostverwaltung vernichtet. '

v. Jcnner, Regierungsrath. Dieser Z. redet nun von den
unbeschwerten Briefen. Dieselben sollen diesem Z. gemäß ohne
vorherige Ausschreibung und zwar nach dem Anträge des Ne.
gierungsraldS ungelesen verbrannt werden. Ich erwarte Ihre
Bemerkungen hierüber.

o. Lerber, Alt.Schnltheiß. Zu diesem tz. könnte ich nicht
stimmen; ich möchte, daß auch-die unbeschwerten Nebür Briefe
durch das Amtsblatt publicirt würden und daß man dieselben
erst drei Monate nach dieser Publikation verbrennen dürfe. Mtr
ist eü übrigens leid, daß die Durchmusterung nach dem vorhin,
angeuommnen Beschlusse erst nach sechs Monaten vorgenommen
werben soll.

Fcllenberg. Ich finde hier eine Lücke. ES giebtBricfe,
die wichtiger sind a!6 alle GcldgroupS, wie Hr. Gangnillec dieß
gezeigt hat. Darum sind wir allen dabei Interessirtcn die Pu^
blicirung auch der liegen gebliebenen Briefe durchaus schnldigi
Wenn dann die Publikation nach Verfluß einer gewissen Zeit keine
Wirkung zeigt, dann wäre es der Fall zur Eröffnung d.r Briefe
zu schreiten; dann aber sollte man diese Briefe zugleich lesen
dürfen unter gehörig garaucirtcr Verschwiegenheit.

Wäber, Oberstlieutenant. Entweder — oder. Wenn die
Briefe können gelesen werden, so ist die Publikation unnöthig;
werden sie aber nicht gelesen, so. muß die Publikation vor sich
geben. Mir scheint das Oeffncn daS sicherere Mittel, um über
einen solchen Brief Aufschluß zu bekommen.

May. Ich weiß nicht, ob ich mich irre; aber eS scheint
mir, daß viele Bcdenkllchkeilen wegfallen müßten- w.nir man
etwas bestimmter die Pflichten der UrkundSpersonc» desiguiren
würde. Der Begriff von UrkundSpersouen kaun sehr verschieden
sein. Sie können ernannt werden, um Unterschriften u. f. w.
zu verificircn; hier aber ist der Sinn des Dekretes der, daß die
UrkundSpersonen sich mit dem Inhalte der Nebütbrlcfc bekannt
macheu, aber denselben verschwiegen halten sollen. Hierauf wer.
den dieselben Anträge machen an die Posivcrwaliung, damit da.
oder dorthin an die betreffenden Personen g schrieben werde.
Mir scheint wesentlich, daß dieses in irgend einem A likel dem.
licher ausgesetzt werde, denn wenn man weiß, daß die UrkundS.
Personen in Gelübde aufgenommen worden sind, um Verschwic.
genheir zu beobachten, so wird man gegen d'e Eröffnung auch
unbeschwerter Briefe nichts einwenden, da in denselben sehr

wichtige Nachrichten enthalte» sein können. Die Posivcrwailllng
hätte dann nichiö weiter zu thun, als aus den Antrag der Ur.
ktilidSpcrsoncn hin zu besorgen, daß die einen Rebulbricse, wo



es der Fall sein mal/ vernichtet, die andern hingegen an ihre
Bcsiimmul'g gebracht würden; alles Ucbrtge läge in der Hand
der Urlu.idöpcrsoiicn.

v. Ienner, Regicrungsratb. Allerdings ist richtig, daß

man öfttiS in den Briefen allerlei finden kann, das anzeigt,
wehin der Brief geben soll. Man kann auch oft in dem Briefe
selbst feden, ob vielleicht, wenn schon die auf der Adresse bezeich,

neie Perfon nicht aufgefunden werden kann, irgend jemand an.
dcrS da ist, dem der Brief zugesendet werden könne, ES kann
der Fall eintreffen, daß ei» Brief wichtige Mittheilungen an eine
landesabwesente Person enthalt, und wo aus dem Briefe erficht-
lieh ist, wer die Geschälte dieser Person führt. So können

such An:eigcn von Erbschaften, Todesfällen u, f. w. in einem
solchen Bliese enthalten 'ein. AuS diesen Gründen hat das Fi.
nanzdcparrcmcnl in Uebereinstimmung mir dem Antrage der Post.
Verwaltung die Bestimmung nicht aufgenommen, daß nichts ge-
lesen werden dürfe; der RegicrungSrath hielt cS für außerordcnr-
lieh wichtig, daß daS Postgrheimniß in keiner Beziehung je ge.
sährdet werde, indem die Ueberzeugung für Jedermann höchst

beruhigend sein müsse, daß in keinem gegebenen Falle das Brief,
geheimniß angegriffen werden dürfe. Ich erwarte nun, was Sie
hierüber entscheiden werden. Wag denn die Pflichten der Ur-
kundöpersonen betrifft, so sollen dieselben bloß die Aufficht füh-
ren und als Zeugen funklioniren, die Verrichtungen hingegen
durch die Postofficiantcn vorgenommen werden. Wenn Sie übri-
genS auch die Briefschaften publicircn lassen woll-n, so wie d'c
Groups oder Packcrcr, so giebt dies eine Liste, die mehr aufhört;
denn cS findet sich in den Postbürcaux eine unermeßliche Last

Nebuibricfe.
Abstimmung-

Für den §. wie er ist Niemand.
Mit Auslassung von „unqcleftn" Alle.
Für die Erheblichkeit des Zusatzes- die Briefe erst nach ge.

schchener, erfolgloser Publikation zu vernichten Mehrheit.
Tagegen 8 Stimmen.
Den UrkundSpcrsonen durch einen besondern §. Vcrschwic.

geuhcil aufzuerlegen Mehrheit.
Dagegen Niemand.

Z. 6.

„Die übrigen Gegenstände, deren Versender oder Empfänger
auch nach Eröffnung der beschwerten Briefe oder Packcre nicht
haben aufgefunden werden können, oder aus andern Gründen,
sind in einer zu erlassenden Publikation auSzukünden, und ein
Termin von 6 Monaten vom Datum der Bekanntmachung festzu-
setzen, innert welchem dieselben von den Berechtigten gegen Erlag
der tarifmäßigen Gebühren und Ausstellung einer Quittung reklamier

werden können."

v. Ienner, Regierungsrath. Nach Ihrer vorigen Be-
stimmung müssen also die Briefschaften ganz gleich geHallen wer.
den, wie die GroupS und Paketer und beschwerte Briefe, so daß

also diese beiden in einen zu vereinigen wären.

Wyß, RegierungSralh. Wie verhält es sich denn milden
refusirten Briefen?

v. Jenner, RegicrungSrath. Diese gehen an diejenigen
Postämter zurück, von denen sie hergekommen sind. Sind deren
aber an unsere Aemter gekommen, so fallen sie unter die übri-
gen Ncbütbriefe.

Kohler, Negienlugörath. Ich wünschte den Termin von
6 Monaten auf ein Jahr auszudehnen, erstlich weil daö Verhältniß

der Postrebütgegenstände sehr viel Analoges hat mildem Fund.
Ueber diesen letzter» bestimmt daS Gesetz ein Jahr, nach dessen

Verlauf erst über gefundene Gegenstände verfügt werden könne.
Und zweitens wäre es sehr gehässig, wenn man zu glauben schiene
man könne nicht frühe genug zum Vortheil deS FiSkuS die Hände
über dergleichen Gegenstände schlagen.

v. Jen» er, Regierungörath. WaS Herr RegicrungSrath
Kohler gesagt, hat allerdings etwas für sich, auch mit denjenigen
Gegenständen, die auf der Douane liegen, wird ein Jahr gewartet.

A b st i m in u n g:
5, wie er ist, mit Ausnahme des Termins durchS Handmehr

angenommen.

Für einen Termin von e Monaten Niemand.
» n v >1

k Jahr » Alle,
è- 7.

»Diejenigen Gegenstände, welche innert dem anberaumten
Termin nicht gehörig reklamirt worden sind, fallen der Ober,
postverwaltung anheim und werden zu derselben Handen an einer
öffentlichen Steigerung veräußert."

v. Ienner, RegicrungSrath. Hier muß nach dem bei
5 genommenen Beschlusse eine etwas veränderte Abfassung statt
finden, denn man kann doch die Briefschaften nicht an öffentli.
cher Steigerung veräußern. Es ist also einzuschalten: „mir Aus.
nähme der Briefe."

May. Dieser §. sollte so redigirt sein, daß zwar aller,
dings nach Vcrfluß des anberaumten Termins zur öffentlichen
Steigerung geschritten, daß jedoch daö Eigenihumsrecht dcS Staa.
tcü noch nicht definitiv ausgesprochen, sondern daß ein Termin
von einigen Jahren gestaltet würde, um allfällig das Eigen,
lhtimsrcchl auf den Werth des versteigerten Gegenstandes gellend
zu machen. Wir haben in unsrer Gesetzgebung eine Verjährung von
st Iahren. Wenn man indessen glaubt, io Jahre seien hier zu
viel, so könnte man wenigstens 2 oder Z Jahre festsetzen. Eine
solche Modifikation des j. ist nicht nur billig, sondern sie liegt
völlig in den RcchiSgruudsätzen.

v. Ienner, RegicrungSrath. Ich finde dieses überflüssig
und unmöglich; ütcrfiüssig, indem bis zur Versteigerung te.
reiiö l'/^ Jahre verstrichen sind. Ist jetzt wohl zu erwarten,
daß noch später, wo alle Auökünduugcn längst verschollen sind,
die Eigenthümer sich melden werden. Auch unmöglich ist eine
solche Bestimmung, denn wie soll der Betreffende sein Eigcn-
lhumsrccht beweisen? Der Gegenstand existirt ja nicht mehr, er
ist verkauft; der Brief ist verbrannt, wie soll also die Postvcr.
Wallung den Neklamantcn als Eigenthümer anerkennen? Ich bitte
daß man diesen Zusatz nicht erheblich erkläre, denn derselbe kann
doch nur.Verwickelungen und Schwierigkeiten für die Oberpostvcr-
wallung hervorrufen, ohne den gcrinstcn Nutzen für das Publi-
kum. Auch könnten dadurch Leute, ohne Anspuich auf dergleichen
Gegenstände zu haben, zu Reklamationen tciuüt werden. Ich
möchte also diesen Zusatz als übeiflüsstg, unmöglich und gefähr.
lich dahin fallen lassen.

Abstimmung:
Der 7 wird durchS Handmehr angenommen.
Für die Erheblichkeit des von Herrn May angetragenen Zu-

satzcS 22 Stimmen.
Dagegen Mehrheil.
Der Eingang de S Gesetzes wird ohne Bemerkung durchS

Handmehr in folgender Fassung angenommen:
Der Große Rath der Republik Bern.

„In Betrachtung daß daS Postgeheimniß unverletzlich ist, in-
deß oft der Fall cinlrilter, wo beschwerte Briefe und Paguerc die
tauge Zeit hindurch auf dem Postbüreau liegen bleiben, ohne
daß die Postoffiziantcu weder den Versender, noch denjenigen, an
weichen der Gegenstand adresstrt ist, ausfindig machen können, im
Interesse der dabei Beiheiltgten ausnahmsweise geöffnet werden
müssen."

I» Betrachtung daß eine solche Eröffnung zu Verhütung
jedes Mißbraucht» unter schützenden Formen statt finde» müsse,

beschließt:

Vortrag des Finanzdepartements über Besol-
du n g Ser h ô h u n g der K a n z lei su b stitutcn.

v. Ienner, RegicrungSrath. Der NegierungSrath mußte
sich auf den Bericht des Herrn StaatSschreiberö hin Überzelt-
gen, daß diese beide» Beamtungen zu gering bezahlt seien, indem
denselben eine bedeutende Vermehrung der Arbeit aufgefallen ist,
namentlich durch die Verfügung deS RcgierungSrathcS, daß einer
jeden seiner Sitzungen einer der beiden Substiluten beiwohnen
müsse u. f. w. ES wird somit darauf angetragen die Besoldung
des ersten Substiluten von Fr. 1000 auf Fr. 1200 und diejenige

des zweiten von Fr. 800 auf Fr. 1000 zu erhöhen.
Diesem Antrage wird durchS Handmehr beigepflichtet.

Zl)



Vorträte der Justizsektion über folgende 4 Ehe-
hindernißdispensationSbegehrcn.

1) Der Wittwe Barbara Arn in Landiöwyl, Gemeinde
Biglen.

Abstimmung durch Ballottirung:
Für Willfahr 79 Stimmen.
Abschlag 10 Stimmen.

2) DeS Ulrich und der Margaretha Abegglen von
Jseltwà

Abstimmung:
Für Willfahr 70 Stimmen.
Abschlag 16 Stimmen.

Z) DeS Abraham HäfligervonNiedergraSwyl, Gemeinde
Sceberg.

Abstimmung:
Für Willfahr 63 Stimmen.
Abschlag 28 Stimmen.

4) Des NiklauS Klötzlt »u Thun.
Der Antrag der Justizsektion und des NcgierungSratheS auf

Abweisung wird durchs Handmehr genehmigt.

Vortrag der Justizsektion über die Klage des
Johann Jakob Müller von Sänggi, Gemeinde Langenthal,
gegen feine Gemeinde, weil sich dieselbe seiner Verhct-
raihung bis zur Erstattung der für ihn gehabten Ausgaben wi-
versetze.

Der Antrag der Justizsektion u.nd RcgicrungSrathcS auf Ab,
Weisung wird durchö Handmehr genehmigt.

Vorträge der Polizeisektion über folgende 2 Natura-
lisationöbegehren:

t) DeS Herrn Emanuel Re bold von Wcisscnburg im nie.
dcrrhcfnischen Departement, als Handelömann zu Bern angescs.
sen, welchem das Bürgerrecht der Siadl Viel zugesichert ist.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 87 Stimmen.
Abschlag 6 »

2) Des Herrn Iah. Jak. Wolf ans Würtcmberg, zu Thun
angesessen. DaS Bürgerrecht von Jscllwald lst ihm zugesichert.

Abstimmung:
Für Willfahr 76 Stimmen.
Abschlag 9 „

(Schluß der Sitzung um 1'/^ Uhr.)

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 5. Mai 1335.
(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.
Nach dem Namensaufruf und nach Ablesung der Akten wird

auf die Bemerkung des Herrn Staalöschrcibers hin nachträglich
beschlossen, daß das gestern angenommene Gesetz über Postrcbüt-
Gegenstände auf den 1. Januar 1836 in Kraft treten solle.

DurchS Handmehr beschlossen.

Hierauf legt der Herr Vicelandammann auf den Kanz-
lcitisch:

1. Einen Bericht dcö BaudepartementS nebst Anträgen über

die Arbeiten au der Straße zwischen Münster und Court.
2. Vortrag des RegierungSralheS mit Dekrctöentwurf über

Errichtung von Nochfallsiuben.
3. Vortrag des BaudepartementS über den Bau eines Pfarrhauses

zu Gsteig bei Saanen.
H. Vorstellung der Gemeinde Hutwyl in Straßenangelegcnheit.

5. Schreiben deS Herrn Amtsverwesers von Aarbcrg, worin
Verschiebung der Behandlung des Gesetzes über die Entschädigung
der Amtschreiber verlangt wird.

Tagesordnung.
Vortrag der Justizsektion über Aufhebung deS StatutarrechtS

der Gemeinde Aeschi nebst DckrctSentwurf.

Wyß, NegierungSrath. Eine von den interessantesten alter-
thümlichen Erscheinungen in unserm Kantone sind die verschiede-
nen Landrechle, welche noch gegenwärtig in einzelnen Theilen und
Ortschaften der Republik bestehen, und aus der Zeit der Kindheit

unserer Gesetzgebung herrühren. Diese Starutarrechie, welche
von Zeit zu Zeit durch den jeweiligen Landesherr« den einzelnen
Gegenden unsers gegenwärtigen Gebiets bestätigt wurden, sind
in der Regel äußerst einfach und umfassen die allernächsten Be-
dürfnisse, z. B. in Hinsicht auf Erbfälle, über Art und Weise
der Benutzung des GemeindölandeS u. s. w. Nun geschah aber,
daß die partiellen Vorschriften für die einzelnen Theile deS Landes

später nicht mehr Schritt hielten mit der allgemeinen Lan-
dcSgesetzgebung, welche bis auf die neuern Zeiten herab stets
vollständiger geworden ist. Bisweilen waren diese Slatutarrechte im
geraden Widerspruche mit der allgemeinen Civilgesetzgebnng, und
daher entstanden denn eine Menge Streitigkeiten und Prozesse,
indem die eine Partei auf das Statutarrecht sich berief, die
andere auf das allgemeine Landesgcsctz. Dieses war kein er-
wünschter Zustand und daher fand sich im Verlaufe des verflossenen
Jahres die Gemeinde StesfiSburg bewogen, bet der Regierung
um Aufhebung ihre« StaturarrechtS einzukommen und zu begehren,
daß sie unter das allgemeine Civilgesctz gestellt werde. So gegen-
wärtig die Gemeinde Aeschi. Die Justizsektion mußte allerdings
nach vorgenommener Untersuchung und Prüfung der aufzuhebenden

Bestimmungen finden, daß dem Wunsche benannter Gemeinde
zu entsprechen sei; nur ist hier zu bemerken, daß ein Theil der
hicher gehörenden Urkunden und Briefe nicht bloß der Gemeinde
Aeschi, sondern auch denen von Frutigcn und zum Theil auch
denen von Rcichenbach in verschiedenen Zeiten ertheilt worden
sind. Da nun diese letzter» Gemeinden die Abschaffung ihrer
Slatutarrechte nicht anbegehrt haben, so war eâ nöthig, im De-
krcle zu sagen, daß die angetragene Aufhebung sich lediglich auf
die Gemeinde Aeschi beziehen solle. Ich könnte nicht anders als
Ihnen die Aufhebung des StatutarrechtS von Aeschi anrathcn.

Joneli. Der Eingang deS abgelesenen Dekretes enthält
unter anderm folgendes Moriv: eö sei zweckmäßig, nach und nach
die veralteten, mangelhaften und den gegenwärtigen Verhältnissen

nicht mehr angemessenen Slatutarrechte einzelner Landesrheilc
abzuschaffen und allmählig das allgemeine Civilgesetzbuch im ganzen

Gebiete der Republik einzuführen. Nun aber glaube ich zu
wissen, daß verschiedene Gemeinden im Begriffe sind, ihre Sia.
tuiarrcchie frisch zusammen zu setzen, durchzusehen und die Sank-
tion der Regierung zu begehren; daher hätte ich gewünscht, daß
besagtes Motiv im Eingange deS vorliegenden Entwurfs abgeän-
der: würde.

Wyß, NegierungSrath. Gegen eine solche Abänderung
habe ich nichts einzuwenden, mir möchte ich bei diesem Anlasse
den Herrn Joneli auf die 3re Satzung des allgemeinen Theils
unseres Civilgesetzbuches verweisen, wo der Grundsatz aufgestellt
ist, daß wenn die Revision des allgemeinen Civilgesetzbuches zu
Ende sei, dann jeder Bezirk, welcher die Fortdauer seiner Sia-
uirarrechte wünsche, dieselben revidlrcn und neu sanktioniren lassen

müsse, damit mehrere Uebereinstimmung erzielt werde. Mir
scheint also zweckmäßiger, daß diejenigen Gemeinden, welche schon
jetzt nach Herrn Joneliö Angabe an eine Revision ihrer
Slatutarrechte denken, damit einstweilen noch warten möchten.

Abstimmung:
DaS Dekret wird durchs Handmehr angenommen.
Für dcn Eingang wie er ist 90 Stimmen.
Etwas anderes 8 „
Vortrag des ErzichungsdepartementS und deS BaudepartementS

mit Empfehlung des Negicrungsrathes über Errichtung
einer Hclferei und Erbauung einer Kirche zu HaSle im Grund.

Schneider, Regierungsrath. Unter dcn vielen
Ortschaften im Lande, wo die geistliche Fürsorge zu gering ist,
befindet sich namentlich HaSle im Grund. Der Helfer von In'
terlackcn muß unter anderm auch den Herren Pfarrern von Mci-
ringen, Eadmcn und Gultanen im Nothsalle Hülfe leisten. We-
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lien der m großen Entfernung kann eS dann aber geschehen, daß
diese Hülse unmöglich und namentlich an den letzteren Orten
der Gottesdienst durch ein vom Schullchrer verrichtetes Gebet
ersetzt werden muß. Die Gemeinde Meiringen, zu welcher HaSlc
im Grund gehört/zählt 6000 Seelen/ 1200 Schulkinder, 120
UnlerweisullgSkinder und 16 OctSschulcn, so daß man leicht
einsieht, daß Erleichterung hier nöthig ist. Auf den Antrag des

ErzichungSdepartcments hatte daher der NegierungSrath vor ei-
nigen Jahren schon dem Finanzdcparlement und dem Baudepar-
lenient Aufträge ertheilt, um die nöthigen Einleitungen zur Er.
richtung einer Helfcrei zu Hasle im Grund zu treffen. Aus dem
Vortrage des BaudeparlementS geht nun hervor, daß der An-
kauf des ehemaligen Pfarrhauses mit ungefähr 2 Iuchartcn Land

kostet Fr. 5000
Reparation dcS alten Pfarrhauses » 600
Kirchenbau 6000

Zusammen Fr. 11600
Diese Summe sollte zum Theil aus der Domainenkasse, zum

Theil aus dem Kredite für den Hochbau genommen werden. Das
Erziehungcdcparlement trägt ehrerbietig auf alSbaldige Errichtung
und Einrichtung dieser Helferei an, aus Versehen fehlt in dem
Vortrage die Bestimmung über die Besoldung des zu erwählenden
Helfers, ich für meinen Theil möchte auf Fr. 1000 antragen.

Tscharner, Alt-Schultheiß unterstützt den Antrag des
ErziehungSdeparlementS mit dem Beifügen, daß die Bewohner
jener Gegend sich anerboten haben, für den Kirchcnbau die nöthi-
gen Fuhren und Handarbeiten zu machen.

Hugglcr unterstützt den Antrag ebenfalls, indem er na-
mcntlich zur Begründung der Nothwendigkeit einer solchen Helfcrei
anführt, wie gefährlich und mühvoll beim schlechten Wetter der
Weg über den Kirchet sei, was besonders für die UnterweisungS-
kinder, bei Taufen und Begräbnissen fühlbar werde.

Stähli, Nalhschreiber. In Berücksichtigung der Beschwer,
den, welche der Beruf eines Geistlichen im HaSli im Grund nach
sich zieht, und da eS im Interesse der eiuferntern Landschaften
liegt, daß ihre Geistlichen nicht zu häufig wechseln, mochte ich
ehrerbietigst antragen, daß man entweder diese Scelle ins Pro-
qressivsystem setze, oder aber, daß man dieselbe wenigstens mit
Fr. 1200 besolde.

May. Die Sache ist unstreitig zweckmäßig und nöthig;
aber es scheint mir, sie sei nicht in der gehörigen Vollständigkeit
hieher gebracht worden. Vollständig ist zwar, was das Baude,
parlement vorzutragen hatte, aber ich vermisse die Hauptsache,
nänckich einen Dekretescntwurf, den Grundsatz enthaltend, daß
eine solche Helfern überhaupt errichtet werden solle, nebst den
Bestimmungen über die Funktionen des Helfers und seine Ver-
haltniffe zur Pfarrei Meiringen. Denn eS ist doch eigen, zu
erkennen, cö solle ein Pfarrhaus und eine Kirche gebaut werden,
bevor man über den Grundsatz der Errichtung einer Helfcrei
entschieden hac; ich möchte also ehrerbietigst darauf antragen,
daß die Sache dem NegierungSrath zu Handen des ErziehnngS-
deparcemcniS zurückgeschickt werde, damit das letztere einen voll,
ständigen DekrelSenlwurf hieher bringe, waö ja in zwei oder
drei Tagen geschehen kann.

Koch, NegierungSrath. Allerdings ist kein besonderes
Dekret, welches den Grundsatz der Errichtung einer Helfcrei ent.
hielte, da; aber nichts dcstoweniger ist der Gegenstand auch vom

Erziehungsdepartemcnt vollständig vorberathen worden, auch bat
ja der Hr. Vicepräsidcnt des ErziehungsdepartemcnrS den

Hauptrapport gemacht u. s. w. Zur Ersparung von Zeit und da keine
Oppositionen gegen die Sache selbst gemacht zu werden scheinen,
möchte ich daher antragen, daß man heule über den Grundsatz
der Errichtung einer Helferei entscheide und dann dem Herrn
StaatSschreiber den Auftrag gebe, bis morgen oder übermorgen
das betreffende Dekret zu redigiren. Schließlich glaube ich auS-
sprechen zu sollen, daß die Errichtung dieser Helfcrei für einen
bedeutenden Theil unsres GcbirgSlandeS einer der erfreulichsten
Beschlüsse sein wird. Ich wollte, man würde gleich auf den
heutigen Tag noch «ine zweite solche Helferei errichten, nämlich
auf dem HaSliberg, denn dort wäre eine solche wohl noch
nothwendiger als im HaSli im Grund; ich boffe, daß seiner Zeit
auch der HaSliberg in dieser Beziehung werde bedacht werden und
ich stimme mit voller Ueberzeugung zum Antrage dcS Erziehungg,
départements.

Fetscherin, NegierungSrath. Allerdings ist in dieser
Sache ein kleiner Formfehler begange» worden, aber eS sind
noch andere Formfehler vorgefallen, denn eS beißt in dem von
Herrn StaatSschreiber unterzeichneten Einbcrufungöschrciben, der
Große Rath habe im Jahr 1860 über die Erbauung einer Kirche
». s. w. in HaSli im Grund einen Beschluß gefaßt; dieß ist aber
eine Verwechselung, denn diese Angelegenheit ist noch nie vor den
Großen Rath gebracht worden. Ich wünsche, daß man die schon
lange in Frage liegende Sache beende und ungeachtet dcS Form.
fehlerS heute eintrete. Nächstens wird ein ähnlicher Antrag zur
Erleichterung der großen Pfarrei Dießbach bieher kommen, auch
andere Gegenden, wie z. B. Fruligen, G'steig bei Interlaken,
werden zu seiner Zeit bedacht werden. Meiringen hätte nicht
nur eine, sondern drei solcher Stellen nöthig, wenn man aber
vor der Hand nur eine errichten kann, — wo ist für diese eine
die Lokalität, die günstigste? Zur Unterstützung von Gultancn und
Gadmen würde eine Helfcrei auf dem HaSliberg wenig helfen.
In Betreff der Besoldung finde ich Fr. 1000 möchten genügen.

May zeigt, daß der gerügte Irrthum im EinberufungS-
schreiben nicht ihm zur Last falle.

Fellenberg glaubt zwar, man könne heute die Errich.
tung dieser Helferci beschließen, wünscht aber Ergänzungsbestim.
mungen, in Betreff der Geschäfte und Verhältnisse des einzusetzen,
den HclferS, indem man sonst daS Einkommen desselben nicht gc-
nau festsetzen könne.

Schneider, NegierungSrath. Die einzelnen Funktionen
sind alle im Rapporte angeführt, nur die Besoldung ist vergessen
worden.

Abstimmung:
Heute einzutreten Mehrheit.
Verschieben z Stimmen.

Die Errichtung einer Helfcrei wird durchS Handmehr ge.
nehmigt, ebenso die für den Ankauf des Pfarrhauses und die Er-
bauung der Kirche nöthigen Summen. Der Herr StaatSschreiber
wird heauftragl, über die Errichtung der Helferci ein eigenes Dekret

zu redigiren.

(Fortsetzung folgt.)



j^I'0. ZI.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommerfitzung, 18Z5.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der zweiten Sitzung. — Dienstag, den 5. Mail8Z5.)

Vortrag des Regierungsraths an den Großen Rath.
Tit.

Sie habe» dem RegicrnngSrathe zu Ende des verflogenen
Jahres und in den ersten Monaten des laufenden mehrere gleich,
lautende, aus verschiedenen Kegenden des KantonS eingelangte
und mit vielen Unterschriften versehene Vorstellungen zur Unter,
suchung und Erstattung eines Berichtes zugesendet, der Wohl-
denselben anmil vorgelegt wird.

Der Eingang dieser Vorstellungen beginnt mit Aeußerung der
Ansicht, daß die geringe Theilnahme an den Urversaminlungen
der Wablarr für den Kroßen Rath durch die WahlkoUegicii der AmiS-
bezirke zuzuschre-ben sei, und direkte Wahlen den allgemeine»
Wünschen besser entsprechen würden. Dann werden in der Schrift
vier verschiedene Gegenstände zur Sprache gebracht und in Betreff
derselben eben so viele Bitten an den Großen Nach gestellt. Diese
Gegenstände sind:

1) Die Schutzvercine;
2) Die Anstellung von Fremden;
Z) Die Bestimmung des StaalSvermögcnS;
4) Der übermäßige Genuß geistiger Getränke.
Ueber die beiden ersten Abtheilungen hat der Regieiîgsratd

das Befinden deö diplomatischen DepancmenteS, über die dritte
dasjenige des FinanzdaparlemcnteS und über die vierte das des

Departements deS Innern eingehohlr.

Außerdem hat sich der RegierungSrath durch die in der Mitre
des Großen RachcS gefallenen Aeußerungen veranlaßt gefunden,
über die Aechthcil mehrerer Unterschriften Untersuchungen anzu.
stellen, und da eg sich ergab, daß einige derselben nicht durch
die betreffenden Personen beigesetzt, die Vorstellungen aber den-
noch durch die Notaren Schär und Albert König legaltsiri wa.
ren, so sind beide durch einen Beschluß vom 7. März, von ihren
Stellen öffentlicher Notare als unfähig abberufen, ihnen jedoch
freigelassen worden, sich später wieder zu einer Prüfung zu
melden.

Nach dieser Anzeige seiner rücksichtlich auf die Form getrof.
fenen Verfügung, geht nun der RcgtcrnngSralh zum Inhalt der

Vorstellungen über.
I. Schlttzvcreine.

Die Bittsteller verweisen auf die Geschichte, um zu zeigen:
daß politische Vereine, die nicht in dem ihnen gebührenden Wir-
kungskrcisc verbleiben, dem Staate gefährlich werden. Sie sin-
den, es sei weder die Verfassung, noch die Regierung im Falle,
sich durch Vereine schützen zu lassen. Ungeachtet der guten Ab.
sichten der Mehrzahl der Mitglieder können sie doch zu Verderb'

lichen Schritten verleitet werden, und sich anmaßen, im Namen
des Volkes zu reden. Den Schutzvercinen fei cS beizumessen,

wenn keine Aussöhnung der politischen Parteien statt finde und
stets Mißtrauen die Staatsbürger entzweie. Ihr Einfluß sei er.
höhet worden, weil man sie durch Annahme ihrer bloß vom Prä.

stdciiten und Sekretär unterzeichneten Zuschriften und Vorstellung,
gen als Korporationen und Behörden anerkannt habe, was sie
jedoch nicht seien.

Aus allen diesen Gründen wird mit der Bitte geschlossen:
„daß dcr Große Nach beschließen möge, es sollen keine Zusetzn/,
»ten der vchutzvei eine., durch welche dieselbe» vermittelst dcr Un.
»tcrschriftcn eineS Präsidenten und eineS Sekretärs als Behörden,
»oder vom Sraal anerkannte Corporalioncn auftrLicn, von den
»Staatsbehörden angenommen werden"

In Betreff dieses ersten Gegenstandes der eingelangten Vor.
stcllungcn har der RegiciungSratl? befunden: daß tn Anerkennung
deö durch die Verfassung zugestandenen Rechtes der freien Asso.
ciaiion, und in Beliaetzt dcr Thatsache, daß die Schutzvercine
sich bis jetzt keiner gesetzwidrigen Handlungen schuldig gemacht,
die Bnisiellcr mit diesem Theile ihrer Begehren abzuweisen seien,
worauf anmic bei dem Großen Rache angetragen wird.

II. Anstellung von Fremden.
Zwar huldigen die Unteizeiehner der Vorstellungen, wird

darin gesagt, dem engherzigen Grundsätze nicht, daß gar leine
Fremde angestellt werden sollen; aber sie halten dafür, cS sei bei
gleichen Fähigkeiten den LandcSbürgern -der Vorzug zu geben.
Da jedoch in der letzten Zeit viele Fremde, ohne Leistung von
Proben ihrer Fähigkeit, angestellt worden seien, und eine solche
Zurücksetzung der Staatsbürger bei den älteren derselben binere
Gefühle errege, bei den jünger» aber keine Aufiniiliterung zum
Studium gewähre; so werde die Bitte gestellt: Es möge dem
Große» Naihe zu beschließen belieben, »daß bei gleichen Fähig,
„keilen unter den Bewerbern ftir Stellen und Beamuiligen die
„KainouSbürger den Kantonsfremden jewcilcn vorgezogen werben,
„und für die, einer jährlichen Bestätigung unt nvorscnen, mir
„KantonSfremden besetzten Stellen eine neue Ausschreibung stau,
»finde."

Auch in Betreff dieser Bitte trägt dcr RegierungSrath aus
Abweisung an, indem, wenn sähige Landeökindcr sich für ausge.
schrieben«: Stellen meiden, dieselben immerhin Fremden werden
vorgezogen werden, ohne daß ein besonderes Gesetz diese Vorschrift
aufstelle; hingegen das Interesse des Staates durchaus gebietet,
daß bei Besetzung von Stellen vorerst auf Fähigkeit gesehen werde.

III. Bestimmung des StaatSvermögenS.
Das StaatSvermögcn, sagen die Petentcn, solle, vermöge § 24

der Verfassung, bestimmt und nicht and.rs als in Folge eweS
mit zwei Drittbcil Stimmen der Gesammtzahl der Mitglieder
deS Großen NathcS genommenen Beschlusses angegriffen werben;
Ersteres sei aber noch nicht geschehen, und von einem solchen
Beschlusse habe man auch nichlö vernommen. Man hege jedoch
die Besorgnis', das Kapitalvermögen werde allmählig vermindert
und akS Folge davon werden dem Volke neue Lasten auferlegt
werden. Deswegen geschehe die Bitte: „daß dcr Große Rath
mit möglichster Beförderung den Betrag des Kapitalvermögens
des Staates bestimme, und die öffentliche Bekanntmachung dcr
Hauptergebnisse der StaatSrechnungen anordne."



Ter R gicrungSrgtb bat zum Behuf der Bestimmung deS

SkaaisvermögenS bcicilS im verflossenen Jahre dem Finainde.
paitemeiue den Auftrag criveilt, eine Schaizung der sammilichen
l cm Statte zugehörigen Liegenschaften z« veraustalre» / und
nachdem eine solche/ wegen der sich dabei gezeigten Schwierigteilen,

bloß approximativ gemacht worden / in jedem Amtsbezirk
eine Revision derselben durch Sachverständige angeordnet. —
Zufolge d s Berichtes des FinanzdepartemenceS sind die Seha.
bung labelien unn größlentheils eingelangt / und der Oberschaff,
ner lit mit ihrer Ziisaiiinicnstellung beschäftigt, so dass zu hoffen
ist, der Geiie.aleiat deS SraatSvermögenS werde dem Großen
Rathe in Kurzem vorgelegt wcrdon können.

Tie seit dem kki. Wcinmcnat k80l vorgegangenen Ber.
äudernngen ergeben sich fur den unbewegliche» Tdeil desseiben/

aus den Rechnungen über die Domänenkasse, und fur den beweg,

lichen Theil, auS den am Ende der Siaalsrechnungen cinge-
tragencn Anzeigen; so daß weter eine Verminderung, noch eine

V rmehrnng verborgen bleiben kann, und ber Große Rath be-

fncdigentc Auskunft erhalte» wird.
Nücksichilich deS in der Vorstellung beigefügten Wunsches;

daß jeweilen die Ergebnisse der SraalSrechnuiigen bekam t
gemacht werden mochten, ist zu bemerken, daß demselben bereits
durch Einrüekungcu in öffentliche Blätter und durch den Befehl,
sie in die Sammlung der Ecs.ye und Dekrete aufzunehmen, cnt-
sprachen worden ist.

IV. Uebermäßiger Genuß geistiger Getränke.

Es sei unglaublich, sagen die Pckcnren, in welchem Ma,ßc
der Genuß geistiger Getränke, und vorzüglich des Brand weins,
du ch die Vermehrung der Wirthschaften und Gestannng des Klein-
Verkaufes gegen Lösung eines Patentes, in vielen Gegenden deS

Kantons zugenommen habe, und schon jetzt zeigen sich traurige
Folgen der dadurch vermehrten Unmäßigkeit sowohl bei ältern
Leuten, als besonders bei der Jugend. Demnach werde die Bitte
an den Großen Rath gethan: .,Es möchte derselbe dem immer
zunehmenden,- unmäßigen Genuß geistiger Getränke, und vo züg.
Ijch des lBrand weius, durch angemessene G.ftyc und Vcrord-
nungen vorbeugen.''

Dieser Gegenstand hat schon längst die Aufmerksamkeit d S

RcgierungSratbeS auf sich gezogen, und ist auf geschehene Vorbe-
raldungcn durch daS Departement deS Innern einer renlichen
l'u ersuchn«.! unterworfen worden; in Folge welcker dem Großen
Ruhe ein GcseyeSentwurfjvorgelegc ward, welcher in der Slizung
vom >0. Cbristmonat 1^05 zur Beratdung kam. Der Regie-
ruugSrath elaubte daS Uebel vorzüglich durch beträchtliche Er-
böhuna der Palenlaebühren für den Kleinverkauf, und zwar in-
sonderten für denjenigen mit geistigen Getränken, vermindern
zu können; daher er Anträge in da sem Sinne machte. Sie
eriuetten aber nicht Wohlderselben Beifall; sonde n eS wurde
beschlossen, den G.sehcSeurwurf au d n RegierungSrath zurückzusenden,

um nach neuer Berathung and re Anläge zu bringen.
Unterdessen bleibt also über diesen Gegenstand nichts zu

verfügen, »nd eS schließt d r RegierungSrath hiermit d.e ihm
a n fg er! a gene Beri ch r e > sta r u n g.

Beui, den 16. April >80 ft
(Unterschrift.)

v. Tavcl, Schultheiß. Ich habe dicfem Berichte nichts
beizufügen; derselbe ist vom Herrn StaatSschrciber sehr gut
abgefaßt und vom RegierungSrath vollkommen gebilligt worden.

Stählt, Nachschreibet. Ich trage ehrerbietigst darauf
an, daß dieser Bericht gedruckt und mit den Verhandlungen deS

Kroßen RalheS dem AmiSbiattc beigelegt werde.

Dieser Bericht wird ohne fernere Diskussion dn-ehS Hand-
mehr gut geheißen und der Druck desselben beschlossen.

Vorträge der Polizeiscktion über folgende zwei Nakurali-
sationsbegehren.

l) Der Herr August Roix von Lachaupdefond, welchem daS
Bürge.recht zu Viel zugesichert ist.

A b ft i m ni u n g durch B all 0 ti r u n g:
Für Willfahr 80 Stimmen.
Abschlag 17 „

2) DeS Herrn Charles Louis Eguet, ans Wurtemberg, zu
Corgemonl angesessen, wo ihm auch das Bürgerrecht zugc.
sichert ist.

Abstimmung:
Für Willfahr 80 Stimmen.
Abschlag 5 »

Vertrag der Instizfcktion, betreffend die Beschwerde des
Herrn David Jordan. Kammachers zu Bern, über die Ke-
feilsch ist z» Schmieden, welche bei seiner Verehlichung ihn un'
befugter Weift zur Wiedererstattung der auf seine Erziehung
verwandten Kosten genöthigt habe u. f. w.

Der Antrag der Jlistizftkrion auf Abweisung wird durchS
Handmehr genehmigt.

(Schluß der Sibling um lW< Uhr.)

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 6. Mai >805.

(Vormittags »m 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vic.landammann Meßiner.
Nach dem Namensaufruf und nach Ablesung der Akten gicbl

der Herr Vicelaiidammanii Keu tniß:
k. von einer Zuschrift deS RegicrunaSstatthalterS v n Bürcii,

worin Verschiebung der Behandlung deS Gesetzes über die Eltt-
ftchädignng der Amisschrcibcr begehrt wird. Diese Zuschrift wird
verlesen;

2 von einer ehrerbietigen Adresse deS SchuYvcreinS von
Barwangen, welche verlesen wird. Dieselbe begehrt Verwirklich

u>1 g mehrerer bieder unerfüllt gebliebenen Bestimmungen der
Verfassung und deS NebcrgangSgesckzeS;

0 von einer Bittschiifl deS Herrn Hossmann, gewesenen
ZeughaiisaufftherS, um Erihcilung eines LelbgedingeS.

Tage Sordini na- Vertrag deâ B and cp ar te m eins
über die Erbauung eincS Pfarrhauses zu Gsteig hei Saa-
ncn. Es wird angetragen, dasselbe in Stein aufzuführen.
Die Her,e» Rom an g und von Grüningen wünschen, daß,
obgleich die Landschaft Saancn die Obliegenheit habe, die Hälfte
der Kosten zu tragen, de- noch der Staat zu Erleichterung die'er
Landschafl zwei Drittel der Kosten übernehmen möchte, wie dieß
auc!' beim P'arrhausbau zu Lawmen der Fall aeweftu sei.

Der Antrag des VandepancincütS wird dnrchs Handmebr
genchniiar, binaegcn befnuden, ter von den öcrren Nomang
und von Grüninaen angebrachte Wunsch sei Gegenstand einer
besondern Vorstellung.

Portraa deS MilitairdevarleiiicnS nebst GefttzcSentwurf über
Aufstellung eines O b e r st - M ili z i n sp e i r v rS.

von Tavel, Schultheiß. T>t., Sie haben im Anfange
der leizicn Wmtersihnng zu Ende des verflossenen Jahres mehrere

Tage mir der Berathung einer neuen Mittlärorganisalion zu-
gebracht, und diese letztere in >dr n vanpibestimmungen ange-
nommen, hingegen 00 bis 05 Artikel zu neuer Abfassung sowie
verschiedene erheblich erklärte Anträge der Commission znrückge.
schickt mit dem Auftrage eine neue Redaktion derselben Ihnen
vorzulegen. Die Kommission Hai sich nun an diese Arbeit gc,
macht, und ei» vollständiges Exemplar deS von ibm neu
berathenen und vervollständigten Gesetz,.SeniwurseS liegt auf dem

Kanzleilische zur Einsicht. Die Kommission mußie indessen sin-
den, daß eS keine leichte Sacke sei, die Einleitungen »um
Uebergange vom bisherigen Miluärsystcm in das reue zu treffen,
und schon bei der Berathung deS neuen MiiiiärgcsetzeS hade ich
geäußert, daß, ehe und bevor der Große Rath das neue Gesetz

desini.iv annehme, und bevor derselbe erkläre, auf welchen Zcir-
punkl die neue Organisation in Kraft treten solle, eS uniimgäiig-
lick nothwendig sein werde, denjenigen Beanucn, der vorzüglich
den Ueberaang vom atten in den neuen Znstard zu besorget!

haben wiid/ nämlich den Oberst,Mittz'nspeftor vor allem ans
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auszustellen. Die Aufstellung cineS solchen-Oberst Milizinspck-
torS ist nach der öffentlichen Kritik und nach den hier anSge-
sprochcnen Ansichten als eine Hauptverbcsserung unseres Militär.
wcsenS angeschen worden, w>S auch die Erfahrung in denjeni.
gen Kantonen, wo das Mi!» ärwcsen am besten i » Stande ist,
Überzeugend darthul. Das Mililärdcparlemcnt in Uebereiastim.
nillng mit den Ansichten der Kommission hat sich daher bemüht,
einen Mann ausfindig zu machen, den man Ihnen mit vollem
Zutrauen vorschlagen könne. Erst wenn Sie den Oberst Miliz.
Inspektor ernannt haben, erst wenn derselbe während einer be.
deutenden Zahl von Monaten Gelegenheit gesabt haben wird,
sich in unser gegenwärtiges System wohl einzustudiren, und zu.
gleich den Sinn und Geist des neuen Gesetzes auszufassen, wird
der Uebergang in daâ neue System bewerkstelligt werden können.
Dieß ist der Grund, wcßbalb die Kommission, anstatt Ihnen
den Entwurf dcS neuen MilitärgeseyeS zur definitiven Annahme
vorzulegen, geglaubt hat. daß es der Fall sei, vor allem ayS'
zur Wahl eines Oberst.Miüzinspcklors zu schreiten. Da ab-r
daS neue Gesetz noch nicht definitiv angenommen ist, so war das
Milllärdcpartciiienr genöthigt, Ihnen zum Zwecke der Aufstellung
des Oberst-MilizinspektorS einen besondern DckrclSenrwnrf vorzu-
legen. (Der Redner durchgeht hier ganz kurz die Hauvtbriiim.
mutigen deS Entwurfs). Ich muß ergebenst im Namen des Mi-
lirärdepartementS und dcS NegieeungvrarheS bitten, daß Sie,
Tit., in die Berathung dieses Dekretes eintreten mochten.

Durch'S Hand», hr wird beschlossen einzutreten, und die Be.
rathung auikelSwetfe vorzunehmen.

5- i.
„ES soll ein Obeisi-Milizinspektor der Bernerischcn Truppen

ausgestellt werden."
Dieser ^ wird ohne Bemerkung durch'S Handmehr ange,

nommeu.
S 2.

„Der Oberst-Milizin p.ktor wird durch den Großen Rath aus
den Vorschlag des RegierungsrachZ aus eine Amisdamr von
b Jahren erwählt, nach deren Abfluß er wieder wählbar ist."

v. Tavcl' Schultheiß. Dieser §. ist ganz getreu demjeui"
gen, was im Militärgesetzc hierüber beschlossen worden ist.

E g g i m a n n. Der Große Raid wird doch wohl das Recht hab n
den Vorschlag deS RegicrungsrachS zu vermehren. Ferner muß
ich so frei sei» zu beuie-ken, daß nach unserer Verfassung diese

Stelle öffentlich ausgeschrieben werde» soll.

Kißling sprach zu leise, doch schien er dem Präoxinautcn
beiznpfllchkcn.

Wäber, Oberstlieutenant. Das ist eine wichtige Frage"
ob man Militärstellcn ausschreiben solle und wolle. Die AuSsckrei.
bung solcher Stellen ist ziemlich schwierig, indem gera-e dadurch
osl Männer abgehalten werden, sich zu melden. UebrigenS ist

wir niemand bekannt, der sich auch nur von ferne ausgesprochen

Halle, diese Steile allsalltg annehmen zu wollen.

v. Tavel, Schultheiß. Vor allem auS muß ich wiederholen,

daß dieser Z, gcireu lcmj »igen abgefaßt ist, was Sie in
der Wintersitznng hierüber be>chtossen haben; zwenenS muß ich

bemerken, daß überall nach unser» Gesetzen die wählende Behörde
sowie die einzc.ncn Mitglieder derselben das Recht haken, ge-
machte Vorschlage zu vermehren. WaS diiilenâ die Ausschreibung

dieser Stelle betrifft, so waren die Ansichten des Negicrungö-
rarhS anfänglich hierüber gcrociil, indessen diente uns daö Gesetz

vom 5. März Id)? als alleinige Richtschnur. Dieses Gesetz be-

stimmt, daß alle vom Großen Rathe zu besetzenden Stellen
ausgeschrieben werden sollen, jedoch mit gänzlicher Ausnahme der

Stellen deS NeglernngsrathS, des ObcrgerichlS und der Militär-
stellen. Diese Bestimmung bewog den Regicrungsrard, voÄ der

Ausschreibung zu abfirahiren. UcbriacuS war câ seit längerer
Zeit allenthalben belannt, daß in der Republik Bern ein tüchtiger
Mann aiS Obersi-Miltzinspekior gesucht werde. Ich schließe zum
tz. w:e er ist.

Der H. 2 wird durch'S Handmehr angenommen.

L, 3

„Der Oberst-Milizinspektor besorgt die Organisation Formation

und Disciplin der sämtlichen Truppen der 'Republik; er

leitet die Instruktion derselben und beaufsichtigt ihre Kleidung,
Bewaffnung und Ausrüstung. Er steht unmittelbar unter dem
Milttärdepartemcnt und hat dessen Anordnungen in Bezug aufseineu
Geschäftskreis genau zu vollziehen."

v. Tavcl, Schultheiß. Dieser §. ist wiederum wörtlich
auS dem neuen Mililärgesetz abgeschrieben mit dem einzigen Bei.
satze: .er leitet die Instruktion derselben" weil sowohl daS Mi-
liiärdepartemenl als der RegierungSralh glaubten, cS sei zu Er-
sparniß der Ausgaben und zu Vermeidung von Rivalität
zwischen zwei sebr hoch gestellten Milizbeamten wohttbunlich Versuchs,
weise die Stelle eines OberinstimklvrS mit der eines Oberstimliz.
inspeklorS zu verbinden, um so eher, alö die neue Militärorga-
nisalion noch nickt eingeführt ist.

Der §. 3 wird durchS Handmehr angenommen.

5-

«Der Regierungsrath wird dem Oberstmilizinspektor den
Umfang seiner Amtspflichten, so wie seiner Comvctenzeu des nä-
her» bestimmen, und wird ermächtigt demselben auch daS
Platzkommaudo zu übertragen, daS in diesem Fall der Miliziusektor
zu übernehmen gehalten sein soll."

Derselbe wird ohne Diskussion durchS Handmehr ange-
no m m en.

S. 5.
„Dem Oberstmilizinspektor wird daS MusterungSkommissariat

mit dem zu Besorgung der Geschäfte nöthigen Personale unmtt-
relbar unrergeorbnet. Sein Adjutant ist der bisherige Jnstruk-
lionSadjmant."

v. Tavel, Schultheiß. Zur Ersparung der Kosten wollte
man für den OberstmilizinspckrorS weder ein eigenes Bureau
errichten, noch jenem einen eignen Adjutanten beiordnen.

v. Sinn er. Wenn der Jnstruktionsadjutalil bei seiner bis.
bciigcn geringen Besoldung den Oberstmilizinspektor auf dessen

Reisen auf eigene Kosten begleiten soll, so kam er dabei nicht
bestehen, man muß ihn also doch besonders bezahlen, darum möchte
ich, daß es dem Oberstmiliunspekror frei gestellt bleibe, sich all-
fällig aus den besoldeten Offizieren in der Garnison, seinen
Adjutanten selbst zu wählen.

v. Tavel, Schultheiß Der Adjutant wird im Falle von
Reisen unter den 4 H. des Gesetzes von, 27. April 1S32 falle»,
laut welchem alle besoldete Beamte ohne Ausnahme, wenn sie

in A.mlügcschäftcn reisen müssen, zwar kein Taggeld, aber Ver
gütung aller ihrer gehabten Auslagen erhalten. Ich müßte zum

schließen, wie er ist.

A b st i m m li n g:
Für den h wie er ist 103 Stimmen.
Etwas anderes 2 >>

§. 6.

„Der Oberstmilizinspektor bezicht einen jährlichen fixen Ge

halt von Fr. àltt."
v. Tavel, Schultheiß. Dieß ist der heikelste Punkt im

ganzen Dekret. In dem vor dem Neujahr berathenen Militär-
gesetzentwnrfe war aus eine Besoldung von Fr. üvvu angetragen,

von Ihnen aber, dem Antrage auf ein Maximum und
Minimum beigepflichtet worden, der von der Commission nun neu
bearbeitete Entwurf trägt daher auf ein Minimum von Fr.
und aus ein Maximum von Fr. à)00 an. Die Summe von

Fr. à») scheint freilich eine hohe Besoldung im Verhältniß zu

den Besoldungen der übrigen Staatsbeamte». Wen» aber Ihre
Wahl aus einen Mann ausserhalb unsers Kantons fallen sollte,
der dabeim bereits eine bedeutende Anstellung und Familie hätte,
und der alle seine dortigen Berhäftnissc abbräche, um sich für
vielleicht bloß 6 Jahre in den Dienst der Republik Bern zu bege-

den, wo für die Beamten das ziemlich drohende AbberufungS-
recht besteht, — und wenn dann dieser Mann die erforderlichen
Eigenschaften wirklich b-saße und Ihr Zutrauen vollkommen vcr-
diente, — dann wäre die vorgeschlagene Besoldung wahrhaftig
nicht zu groß. Wir müssen einen solchen Beamten, dey wir hie-
her berufen, so in Stand setzen, daß er mit seiner Familie
bier sorgenfrei leben kann. Zudem muß sich der Oberstmilizinspektor

seiner hohen Stelle gemäß lmr einrichten, und da will
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ich alle diejenigen, welche das ganze Jahr mit Familie hier in
Bern leben, fragen, ob Fr. 4000 eine übermäßige Snmme ist.

'Ich glaube eS nicht, wenigstens wird keine große Ersparniß für
dles.n Beamten dabei heraus kommen. Finden wir für diele Be?

foidung einen mit den erforderlichen Eigenschaften ausgerüsteten
Mann, so wird der Staat dadurch hinreichend für feme Auslage

entschädigt werden, und wir dürfen uns glücklich schätzen,

einen solchen Manu gefunden zu haben. In dicker Besoldung sind

aber die Auslagen für Reifen nicht inbegriffen, denn in dieser
Beziehung findet daS oben angeführte Gesetz vom 27. April 1802
feine Anwendung. Stellt nun auch der neue Gesetzescinwurf
für die Besoldung deö OberstnulizinspektorS ein Minimum und

Maximum auf, so muß ich doch dringend bitten, daß für jetzt

das an ictragene Maximum bewilligt werde, denn sonst müßte ich

bezweifeln, daß wir für eine geringere Besoldung irgendwo in
der Schweiz einen tüchtigen Mann für d.cfe Stelle finden
werden.

Inker sprach zu leise.

Ob recht. Die Republik Bern bat bestimmt nach nieincr
Anficht wackeres Militär und wackere Offiziere und meine
Anficht wäre daher, daß man wohl unter diesen Offizieren cinxn
tüchtigen Mann finden konnte. Kann er seine Sache auch nicht
sogleich in seiner Vollkommenheit, so wird er cS doch bald lcr-
neu. Ich mochte wenigstens keinen äußern anstellen, weder aus
den kleinen Kantonen, nach am wenigsten auS Baden, Bayern
oder Würtembcrg, unsre Herren Obersten und das Militärde-
parlement haben nach meiner Ansicht charmant gesorgt für unser
Mi ilär; denken wir nur an den Baselzug, wo ja in 24 Stunden
Alles bereit stand Ich werde wenigstens meine Stimme nie
einem andern geben, als einem Hiesigen.

H e r r cn schw a nd, RegierungSraih. Im gegenwärtigen
Augenblick handelt cS sich um die Besoldung deö Oberstmtlizin-
spektorS. Ich hoffe, daS neue Mtlilärgcsetz weide länger bestehen,

als ein allsälliger Milizinspekior an seiner Scelle bleiben

wird; eine solche Siclle kaun gar bald ändern, deßwegen ziehe
ich den Sckluß, man solle die Besoldungen so machen, daß sie

für alle und jede Person, welche e.wa diese Scelle bekleiden werden

passe. Ich möchte darum die Besoldung nicht gar zu
nieder, aber auch nicht gar zu hoch setzen. Ran schlägt man im
Dekrete für beîimmt vor, daß ein solcher Beamter Fr. 4000 fixen
Gehalt bekommen solle. Wenn man die Gewißheit hätte, daß
die Stellen ecS Obersimilizin''pekloro und des ObcrinstrukcorS
durch eine einzige Person könnten versehen werden, so würde auch
Ich finden, daß Fr. 4000 nicht zu viel sei, allein wir haben hierüber

keine Erfahrung und ich für meine Person könnte mich un-
möglich überzeugen, daß die Bereinigung beider Stellen zuträglich
sein würden; man sagt ganz richtig, der Oberstmilizinspeklor
werde viel reisen müssen, aisv wirb derselbe oft abwesend und vcr-
hindert sein, den Oberinstrnktor der Milizen zu machen. Dieses
wi.d unterdessen ein andrer für ihn thun müssen. Dieser andere
Jemand, wenn er dann als Chef hier handelt, wird aucki anstän-
dig besoldet w rden müssen. Zudem ist cS gesetzlich, daß j.der
Beamte, der in AmtSgeschäsien reiser, für seine Auslagen cnr.
schad gl wird. Aber die Entschädigung für die Auslagen eines
solchen Beamten wird gewiß nicht klein sein, denn derselbe soll
ein Pferd, ja er darf zwei halten, wofür er Pferdcr.moncii zu
beziehen hat, diese Pserderar'onen werden jährlich gewiß Fr. 600
bis 7ri0 kosten. Ein Plann nun von Rang und Stand mit zwei
Pferden und Dienerschaft Hai aus seinen Reisen natürlich viele
Auslagen. Ucberdieß habe ich die Bcsorgniß, daß wenn wir
auch daö Glück haben, den beßien und kräftigsten Militär fur
diese Stelle zu bekommen, derselbe dennoch in die Länge nicht
gleich gute Dienst? lhun konnte, weil die Lcuie halt immer äfter

werden. Alles dieses muß wohl in Betrachtung gezogen werden,
ich könnte daher nichts anders, alS auf Festsetzung cineS Maximums

und Minimums aniragen. Im Falle der Vereinigung beider

Stellen kann man zwar wohl Fr. 4000 geben; steht aber
der Oberstmilizinspeklor nur einer Stelle vor, so möchte derselbe
dann mit Fr. 2500 oder höchstens Fr. 000 1 hinreichend besoldet
sein. Endlich muß ich frei und offen erklären, daß bei gleichen
und nur um geringes verschiedenen Fähigkeiten ich stcrS gerne
KantonSangebönge vorziehe. Ich trage, wie gesagt, auf ein
Maximum und Minimum an, in dem Sinn, daß dem Regie-
rungsrath überlassen bleibe, die Besoldung dann je nach
Umständen auf Fr. 4000, 0000 oder 2500 zu bestimmen.

Dennler. Mr scheint eS unbillig, in der Besoldung einen
Unterschied zumachen, wenn ein KantonSangeböriaer und wenn
buigegcn ein KaiuonSfrenider angestellt wird. Berufen wir einen
Mann von Tbun oder von Burgdorf u s. w so kann er leicht
ebensoviele Opfer bringen müssen, als wenn wir ihn von Freiburg

oder Solothnrn her kommen ließen. Eu e Aeußerung deö Hrn.
Schultheißen scheint mir aber schließen zu lassen, daß man 4000 Fr.
vorschlägt, weil man einen KanionSsremden im Auge har.

Eggimann. Ich müßte wahrhaftig finden, daß 40?0Fr.
etwas zu hoch seien; wir wollen nur unsere NegierungSräthe an-
seh », die haben wohl eine ebenso hohe Stellung alS der Oberst-
milizinspckror, und sie find mit dem Wohl der Republik täglich
lind stündlich beschäftigt und beziehen doch nur 00« 0 Fr. Auch
ich will nicht darauf eintreten, ob der Oberfiniilizinspckwr ein
hiesiger sei oder nicht, das ist mir einerlei, aber ich mußte sin-
d.u, derselbe sei mit Z600 Fr. wohl bezahlt. Was denn die
Benennung «hohe Stellen u.s. w." anbetrifft, so müßte ich alS
Republikaner finden, daß wir keine hohen Stellen mehr haben,
der Herr Landammann ist bloß der erste unter seines gleichen u. s. f.,
und wir wollen uns nicht dem früheren Systeme hierin nähern.

von Ernst, NegierungSrath. Gegen den klaren und wohl-
begründeten Rapport des Herrn Schultheißen hätte ich diese viele»

Einwürfe nicht erwartet. 40u0 Fr. mögen zwar viel scheinen,
aber ein Oberstmilizinspcktor bat mehr zu thun und muß auch
mehr wlsscn als ein Negieinngsrath, er muß mit der Feder und
mit dem Degen arbeiten. UebrigenS hat ein solcher, vermöge
seines Ranges, eine Menge Ausgaben, die er dem Staate nicht
anrechnen kann; wenn man denn ferner einen Mann ans unserm
Kant ne zu dieser Stelle ernennen will, so stimme ich mit beiden
Händen dazu, sofern nämlich sich c.n tüchtiger Offizier findet;
aber wir wollen nicht einen Oberstmilizinspeklor; der sein Fach
erst lernen muß, dergleichen Lernplätze kommen immer theuer zu
stehen, Tit. Wenn Ihr die Stelle nicht gur bezahlt, so werdet
Ihr keinen Oberstmilizinspcktor finden, und könnt Ihr keinen
finden, so könnt Ihr die neue Militärorganisation"nicht
einfuhren. Ich für mich bin derselben gar nicht hold; viele L§.
darin find gcradezn unausführbar, oder es werden dieselben dem
Staate große Kosten verursachen. Aber was sind die 4000 Fr. für
den Oberstmilizinspeklor gegen die paarmal Hnndcrilauscnde, die
man sonst schon ans daö Milttärwesen verwendet7 Und wenn der
Oberstniilizinspcktor seine Pflichten treu und geschickt erfüllt, so
sollte er so besoldet werden, daß er sich daraus noch einen Ruhegehalt

für seine allen Tage zusammenlegen könme. Ich stimme
mit voller Ueberzeugung zum Antrage.

(Fortsetzung folgt.)

ZI
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Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommerfltzung/ 1835.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der dritten Sitzung. — Mittwoch den 6. Mai 1865.)

(Dekret über den Milizinspektor.)

von Ien ner, NegieruiigSralh. Ich will nicht untersuchen,
ob der Oberstmilizinspekror mehr Kenntnisse haben muß als ein
Regierungöralh, aber soviel ist richtig, daß eS nicht hinreicht,
ein wackerer und braver Mann zn sein, um die Stelle eines
Oberstmilizinspektors wohl zu bekleiden. Wo finden Sie nun einen
solchen mit den nöthigen Kenntnissen ausgerüsteten Mann Haben
Sie etwa große Auswahl? Ich glaube nicht, Tit. Wenn Sie
also diese Auswahl nicht haben, sondern den tüchtigen Mann da
suchen müssen, wo er steh findet, sei er im Kanton oder ausser,
halb desselben, so müssen Sie mit der Besoldung nachrücken,
bis derselbe zur Annahme dieser Stelle einwilligt. Ich bin sonst

auch nicht für große Besoldungen, aber in diesem Falle finde ich
fiooo Fr. nicht zu viel. Unsere Gesetze kennen übrigens keinen

'Unterschied zwischen Einheimischen und Andern; ein tüchtiger
Beamter soll ohne Rücksicht, ob er von hier, oder von dort sei,
gehörig bezahlt werden. Ich will die Fremden in keinen Nach,
theil setzen, aber ich möchte dieselben auch nicht ausschließen,
wenn wir bei uns die nöthigen Kenntnisse nicht finden. Ich
wüßte zwar hier im Kanton wohl tüchtige Männer, auch andere
Mitglieder dcS RegierungSratheö wüßten deren vorzuschlagen,
aber sie thun eS nicht, weil sie wissen, daß diese Männer hier
keine Stimmen erhalten würden. Also müssen wir bei so bewand-
ten Sachen unsern Milizinspcktor da nehmen, wo wir ihn finden.
Warum sollten Sie auch anstehen, einen Mann zu wählen, der,
wenn auch nicht ein Berner, doch ein Schweizer ist? Sind denn
unsre Mileidgcnossen Fremde? Diese Anficht habe ich doch bis
jetzt hier im Großen Rathe nie gehört, und im Militär können

wir dieselben am allerwenigsten als Fremde ansehen; denn unsre
Truppen stehen ja sämmtlich unter Obersten von andern Kantonen,
indem wir einen einzigen eidgenössischen Obersten in unserm Kantone

haben, der nicht einmal disponibel ist. Wie kann sich dann jetzt
ein Anstand erheben, einen eidgenössischen Obersten in den Dienst
der Regierung zu nehmen? Kein Unterschied soll sein zwischen
Eidgenossen und Bernern, und ich wünschte, daß der nämliche
Grundsatz hier herrsche, wie bei den Wahlversammlungen, an
denen wir ja in schönem eidgenössischen Sinne allen bei uns
wohnenden Eidgenossen daö Stimmrecht ertheilt haben. Was
denn das Remplacement betrifft, so ist in allen militärischen
Verhältnissen immer der Fall, daß wenn der obere Ossizier durch
Umstände in seinen Funktionen verhindert ist, ihn denn der im
Grade nächstfolgende Offizier remplacirt, ohne dafür besonders

besoldet zu werden. Ist der Obersttuilizjnspckror auf Reisen, so

kann er den Unterhalt seiner Pferde nicht auf die Reisekosten

setzen, denn wenn er zwei eigene Pferde hält, so werden da-

durch die Pferde des LohnkulscherS erspart. WaS die Reisen
selber betrifft, so muß man da nicht etwa sparen wollen, denn
sonst setzen Sie das Privatinteresse des Beamten entgegen dem

Interesse des Staates. Wenn Sie aber den Obersimilizmspektor
so stellen, daß sein Privannteresse ihn bewegen muß, daheim zn

bleiben, so büßen Sie für unser Miliiärwesen die Früchte ein,

welche durch häufige Reisen des OberstinspektorS Härten erlangt
werden können. Ich stimme mit voller Ueberzeugung zum
wie er vorgeschlagen worden ist.

Schnell, Regierungsrath. Wir sind nicht sicher, wie die
Wahl fallen wird, deßwegen möchte ich mich an Herrn Regie-
rungSrath Herrenschwand anschließen, und auf ein Minimum
und Maximum antragen, damit wir dann nicht L. 5ov0 geben
Müssen, die Wahl möge dann fallen, wie sie wolle.

von Tavcl, Schultheiß. Vor allem aus danke ich dem
Herrn Präsidenten des FinanzdepartemeniS, der sich doch jeder
Zeit haushälterisch für den Staat gezeigt hat, daß er dießmal
den Antrag des Militärdepartements so kräftig unterstützte. Daß
eS die Ansicht der Kommission ist, eS solle im Gesetze ein Maximum

und ein Minimum aufgestellt werden, geht daraus hervor,
daß die Kommission in ihrem neuen Entwürfe Ihnen einmüthig
M solches Maximum und Minimum vorschlägt; was wir aber
hier bringen, ist ein Dekret -n u.is,i. Das Militärdcpartement
glaubte nämlich, jemanden gefunden zu haben, der sich zu dieser
Stelle eigne; der daherige Vorschlag wird nachher abgelesen
werden. Nun aber muß das Departement wissen, welche
Bedingungen eö diesem ZAanne machen kann, damit nicht diese
hohe Behörde eine Wahl treffe die nachher auSgeschlagen werde.
Dieses Dekret ist also nichts anderes als ein Provisorium, und
deßwegen auch glaubte das Militärdcpartement die Vereinigung
der Stellen eines Oberinstruktors und Oberinspektors könne
unter den gegenwärtigen Umständen wohl geschehen, um so eher,
als auch gegenwärtig der betreffende SraabSoffizicr die Instruktion

bloß leitet, selten aber selbst instruirt, ausgenommen bei
großen Manövers; diese Leitung kann der Ober-Milizinspektor
auch übernehmen. Wäre es um ein definitives Dekret zu thun,
so würde ich selber anrathen, bei dem im neuen Militärgesetze
aufgestellten Maximum und Minimum zn bleiben. Für jeyc aber
lag eS in unserer Pflicht, ein Dekret vorzuschlagen, das aus
den vorliegenden Fall passe. Sollten dann beide oben genannten

Stellen getrennt versehen werden, so mochte allerdings für
den Oberinspektor eine ecwaö geringere Summe hinreichen.
UebrigenS glaube auch ich, daß wir Männer in unserm Kanton
haben, welche sich zu dieser Stelle eignen würden, aber
gegenwärtig würden weder diese Männer den Willen haben, sich

anstellen zu lassen, noch würden dieselben, wenn sie auch den Willen

hätten, von Ihnen gewählt werden.

Der Herr Vieelandammann wird gefragt. Derselbe
unterstützt die Ansicht dcS Herrn Schultheißen.

A b sti m ni n n g

Für den s. 6 wie er ist » 15 Stimmen.
Nach gefallenen Meinungen 70

Für ein Minimum von L. 2500 und ein

Maximum von L. 5000 Mehrheit.

Für eine fire Summe n Stimmen.
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§. 7.

„Er ist verpflichtet ein eigenes Reitpferd zu halten, und
bezieht für dasselbe eine Ration Fourage. Wenn er zwei Pferde
hält, so werden ihm zwei Rationen gegeben."

Die Herren May und von Lerber, gewesener RegierungS.
ftatthaltcr wünschen, daß hier eine besondere Beftimmuna bei.
gefügt werde, wie cS sich mit den Reiseenischädigungen Hinsicht,
lieh der Pferde verhalten solle, damit nicht dem Staate von da-
her zu große Vergütungen zur Last fallen.

von Tavel, Schultheiß, erwiedert, das Militärdeparte.
mein habe geglaubt, der Obermilizinspekior solle genau, wie alle
andern Beamten nach dem Gesetze vom 27. April 1882 gehalten
werden; übrigens werden die daherigcn Kostcnnoten durch das
Militärdcpartement geprüft; dieses, so wie der Regierungsrath
seien dafür da, für allfälliqe Mißbräuche Obacht zu haben u. s. w.
Der Redner schließt zum §. wie er ist.

Abstimmung:
Für den tz. wie er ist 64 Stimmen.
Etwas anderes 84 „

§. 8-

„Gegenwärtiges Dekret tritt sofort in Kraft, das Militär,
département ist mit dessen Vollziehung beauftragt, dasselbe soll
gedruckt und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufge.
nommen werden."

Derselbe wird ohne Bemerkung durchs Handmehr
angenommen.

Ebenso der Eingang des Gesetzes, welcher also lautet:
Der Große Rath der Republik Bern,

In Betrachtung, daß, zu Einführung einer neuen Militär-
Organisation, eS unumgänglich nothwendig wird, den in derselben

aufgestellten Oberstmilizinspektor schon jetzt zu ernennen,
damit derselbe den gegenwärtigen Zustand der Milizen kennen lerne,
und mit Sachkenntnis; den Uebergang der bestehenden Mililäror-
ganisaiion in die neue vorbereiten und einleiten könne, —

beschließt:

Vorrrag des MilitairdepartementS mir einem
Wahlvorschlage für die Stelle eines ObermilizinspekrorS.

Vorgeschlagen ist: der eidgenössische Oberst Zim-
merli von Aarau.

Mit 68 gegen 49 Stimmen wird beschlossen, die Wahl erst
einige Tage sparer vorzunehmen. Durchs Handmehr wird hiefür
bestimmt Montag der 11. Mal nächstkünftig.

Vortrag des Finanzdcpartemenrs, betreffend die Cen-
tralbcamtung über die Finanz» crwalrung im Le verberge
nebst DckreieSentwurf.

DurchS Handmehr wird beschlossen, einzutreten und die Be-
Handlung artikelsweise vorzunehmen.

Die 1 u. 2 werden durchs Handmehr angenommen. Bei
h. 8, welcher aus Fr. 1400 Besoldung nebst Entschädigung für die
Bürcaukosten anträgt, wünscht Herr Stockmar, daß die Besol.
dung des Grundsteuerdircktors auf Fr. 1600 gesetzt werden möge,
ohne Entschädigung für Irais à luir-oa». Der H. wird mit 50
gegen 82 Stimmen unverändert angenommen.

Eine etwas weitläufigere Diskusston verursachte è- 4 hin.
sichtlich der Frage, ob der Grundsteuerdirektor durch den
Regierun gerat h oder aber durch den Großen Rar h

erwählt werden solle.

v. Jenner, Regierungsrath. Hierüber spricht die
Versassung: alle Beamten, deren Wirksamkeit sich über den ganzen
Kanion erstreckt, sollen vom Großen Rathe gewählt werden,
nun aber erstreckt sich die Wirksamkeit des Grundsteucrdirektors
nur über den Jura, und derselbe kann also vom RcgieriingSrath
erwählt werden.

Schnell,' RegierungSrarh. Es ist doch nicht ganz im
Geiste unserer Gesetze, daß diese Beamtung vom RegierungSrarh
beietzt werde, denn dieselbe erstreckt sich so weil als die Grund-
stcucr eingeführt ist; daher gehört diese Wahl dem Grundsatze nach
vor den Großen Rath.

Vautrey. Dieser Gegenstand ist bereits durch j. 50 der
Verfassung und durch das Dekret vom 17. Dez. 1882 über die
Staatsbeamten erledigt. Die Beamtungcn, deren Ernennung der
Große Rarh sich vorbehalten hat, sind dort angeführt, und ich
finde die Stelle eines Obersteuereinnehmers des Jura nicht darin
bezeichnet. Daher stimme ich zum Gcsetzprojekt.

Stockmar. Wenn die Stelle eines Direktors der Grund-
steuer im Jura in dem angeführten Dekrete nicht namentlich
bezeichnet worden ist, so geschah es darum, weil diese Stelle noch
zu creiren war. Man kann die Stelle eines Oberförsters nicht
damit vergleichen; eS sind ihrer sechs angestellt, während nur
ein Direktor der Grundsteuer ist. Wird die Ernennung diekeS
Beamten dem RegierungSrarh übertragen, so benimmt man den
Deputieren deö Jura das Recht, bei der Besetzung eines ihrer
wichtigsten Aemter mitzuwirken.

v. Lerber, alt Schultheiß. ES ist doch natürlich, daß der
RegierungSrarh so wie die Departement?, unter deren Aufsicht
und Vcrantwortllchkcit die Beamtunge» und Stellen stehen, einen
Einfluß auf die Wahl der Stellen habe. Ich habe aber schon
bisweilen die Erfahrung gemacht, daß wenn auch die Depane-
meme oder der Regierungsraih für gewisse Stellen tüchtige Leute
vorgeschlagen hatten, dann hier ganz anders gewählt wurde, und
zwar nicht immer mir gutem Erfolge. Ich stimme daher zum
Vortrage wie er ist, weil ich glaube, es gereiche zum Besten der
Administration, wenn solche Exekutivbeamien von der Exckutlv-
behörde gewählt werden.

Cerf. Der Herr RegicrungSstatthaltcr von Pruntrut spricht
so, als wäre der Grundsteucrdirektor des Jura eine Beamtung für
den ganzen Kanton; daö ist offenbar ein Irrthum.

Stähli, NalhSschreibcr. Ich möchte gegen den Antrag
des Regierungsrathö stimmen, denn der Große Nach soll ein so

wichtiges Amt besetzen. Freilich beißt câ im tz. 50 der Verfassung
sub Nr. 28, diejenigen Beamten seien vom Großen Nach zu wäh.
len, deren Wirksamkeit sich über den ganzen Kanton erstreckt,
aber nach der folgenden Zahl desselben §. wählt der Große Rath
doch auch solche Beamte, deren Wirksamkeit sich nicht über den
ganzen Kanton erstreckt, z. B. die Majore. Freilich wäre sehr
gut und wünschenLwerch, wenn der NegierungSrach alle Exeku.
tivbeamten erwählen könnte; da aber dies bei uns bis jetzt noch
nicht eingeführt lst, so möchte ich eine solche Bestimmung am
wenigsten für den vorliegenden Fall ausstellen. Der Grundsteuer-
direkter ist ein Beamter, der das Zutrauen der Majorität deö
Großen Raiheö haben muß, denn übcrhiupt sind solche Stellen,
die sich über einen großen Bezirk ausdehnen, in politischer Bezie-
bung sehr wichtig. Der Große Rath sollte demnach einen Ver-
such machen, ob eö idm gelingen werde, mit Hülfe des Regie.
rungsralhS einen solchen unseres ZuirauenS würdigen Mann zu
finden, der die Gesinnung der Majorität deö Großen Rathes
repräsentier. Im ganzen Dekrete ist dieses der wichtigste §.

May. Unstreitig hat der Große Rarh die Befugniß, sich
die Wahl noch anderer Stellen, alö welche sich über den ganzen
Kanton ausdehnen, vorzubehalten. ES fragt sich aber: will man
consegiicnr bleiben mit dem in der Verfassung und im Dekrete
vom 17. Dezember 1882 ausgestellten Principe. Freilich werden
wir andere Grundsätze annehmen müssen, wenn man in solchen
Dingen besondere Absichten bar und nicht darauf sehen will, ob

Jemand die nöthigen Fähigkeiten besitze, sofern sich derselbe nur
nach den Ansichten dieses oder jenes oder mehrerer in politischen
Gesinnungen auszeichne. DaS ist ganz einfach die Sache, um
die es sich jetzt bandelt, und waS man mit mehr oder weniacr
verblümten Worren erzielen möchte. Wenn wir bei Verfassung
und Dekrer bleiben wollen, so kann eS durchaus keinem Zweifel
unterliegen, diß der Große Rath die Ernennung des Grund-
stcuerdireklors dem Negiernngörach überlassen soll.

Kobler, NegierungSrath. Dem Kroßen Rathe steht ganz
frei aus den bcuiigen Tag zu entscheiden, ob er die Wahl sich
selbst vorbehalten will oder nicht. S-nd nun hinreichende Gründe
vorhanden, daß er sich die Wahl vorbehalte? Ich glaube ja.
Wird er dadurch eine Inkonsequenz begehen? Ich glaube iienr.
Der Große Rard ernennt noch andere Beamte, deren Wirksam-
keit sich nur ans einen einzelnen Tvcil des KanrenS beschränkt;
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der Platzkommandant von Bern hat z. B. außerhalb des Stadt.
tezirkS nichts zu sagen; der LehenSkommissatr hat wohl bisher im
BiSthume wenig zu thun gehabt, denn dort ist die Grundsteuer
eingeführt, von der ich, beiläufig gesagt, wünsche, daß sie auch
im alten Kantone eingeführt werden mochte. Der Grundsteuer,
direkter ist nun aber eben so gut ein Centralbeamter für den Jura,
aiS der LehenSkommissatr ein solcher für den alten Kanion ist.

Darum kann und soll sogar der Große Rath erkennen, daß er diesen

Beamten selbst wählen wolle. Ich stimme gegen den Regie-
rungSrath.

Simon, Alt-Landammann. Ich möchte dem S. so der
Verfassung keine weitere Ausdehnung geben, als ich nach dem

Buchstaben desselben muß, denn Niemand kann besser über Fähigkeit

und Tüchtigkeit zu einer Beamtung urtheilen als die Exeku-
tivbehörde, nnter der die Beamtung steht. UebrtgcnS sind in
mehrern sehr guten Verfassungen alle exekutiven Beatmungen der

Wahl der Exekutivbehörde überlassen, und der Große Rath wird
doch immer, wenn die Administration gut gehen soll, auf den

Bericht der Exekmivbehörde achten müssen. Ich stimme zllm
RegterungSrath.

v. Ienner, Regierungsrath. Allerdings hat der Große Rath
daö Recht sich die Besetzung aller Stellen hoch und nieder vor-
zubehalten. Ich muß nur auf einige angebrachte Bemerkungen
antworten. Man hat gesagt, der Große Rath erwähle z. B. auch
den Platzkommandamen von Bern. Ja warum ist er im Gesetze?

weil die Verfassung eS so vorschreibt »»l, NumMer 24 des §. so.
Man sagt ferner der Leh.nSkommissär erstrecke sich auch nicht
über den ganzen Kanton, denn im Leberbcrge habe er nicht viel
zu thun. Die Macht des Ledenökommissärs erstreckt sich nicht weiter
Tit., als über seinen grünen Tisch, im Lande hat er nichts zu

befehlen. Wie kam übrigens derselbe in das Gesetz? Ich will
freimüthig reden: die Person war der Grund und ich fürchte, eS

sei hier das nämliche dîr Fall. Ich frage aber nicht nach den

Personen, wollte ich aber dieses thun, so würde ich mich auch

fragen, wo habe ich mehr Aussicht die von mir gewünschte Person
an diese oder jene Stelle zu dringen im Großen Rathe oder im
Regierungsraihe. Ich glaube im Großen Rathe, denn im Re-
gierungSrathe bin ich selten glücklich mit meinen Porschlägen,
auch im Finanzdeparlememe nicht, hingegen im Großen Rache
sind noch allemal diejenigen gewählt worden, die ich vorgeschla.
gen hatte. Wäre es mir also um Persönlichkeiten zn thun, so

wollte ich eben so gerne dazu stimmen, daß der Große Rath die
Stelle besetze, denn ich könnte mir nicht denken, warum Sie nicht
denjenign wählen sollten, von dem ich Ihnen sage: er ist ein
tüchtiger und geschickter Beamier, und ich muß ihn haben, wenn
die Sache gehen soll. Auf Namen und Personen achte ich durchaus

nicht. Mir liegt nur daran, im Finanzfachc geschickte, fähige
und thätige Beamten zu haben. Man hat ferner gesagt, diese

Scelle stehe nicht in jenem Gesetze alö eine, die der Große Rath
zu besetzen habe, weil damals noch nicht daran gedacht worden
sei. Ich weiß nicht, ob dem also ist; die Stelle bestand doch

damals gerade so wie jetzt nur unter einem andern Namen, denn
statt Obereinnchmcr sagt man jetzt Grundsteuerdirekior. Eine
solcke Stelle kann um so weniger damals vergessen worden sein,
da man uns ja aus dem gleichen Munde gesagt hat, es sei

derselben schon so oft gerufen worden. Zudem hat ja das Finanz-
dcpartemcnt schon mehrere Mal Anträge über diese Scelle
gebracht. Noch muß ich hier bemerken, daß die Frage der
Einführung der G-undstcucr auch im alten Kantone dann hauptsächlich

von denjen'gen abhängen wird, welche zahlen müßten; ohne
die Ansichten eines meiner Herren Kollegen bestreuen zu wollen,
wünsche ich nur, daß man so wenig Auflagen als möglich
errichte. Man hat feiner gesagt, eS sei nöthig daß der Grund-
stcuerdircktor das Zutrauen des Großen Rathes besitze. Ich
glaube, diejenigen Beamten haben das Zutrauen der Majorität
des Großen Rathes, die ihre Beamtung gut führen, wenn daher
der NegierungSrarh einen tüchtigen Beamten aufstellt, so gewinnt
ein solcher bald das Zutrauen des Landes. UebrtgcnS ist über
die Erwählung des ErundsteuerdirekrorS durch den Großen Rath
noch zu bemerken, daß die meisten Mitglieder deü lctztern die

Institutionen im Jura gar nicht kennen, und daß ihnen nament-
lich die Einrichtung der Grundsteuer ein gänzlich unbekanntes Feld
ist, die leberbergifchen Deputtrtcn hingegen sich gewöhnlich nur »

in!sehr geringer Zahl einfinden. Somit scheint der RegierungS.
rath doch weit geeigneter, die Wahl des GrundstcuerdirektorS im
Jura zu treffen. UebrigenS sucht der RegicrungSrath sich in seinen
Wahlen immer nach den Wünschen der betreffenden LandeStheile
zu richten, so fern diese Wünsche gegründet sind; so soll ich also
auch glauben, er werde auch in dieser Sache auf die leberbergi-
schcn Deputirten hören. Da somit durchaus keine Gründe vor-
Handen sind, um von dem bestehenden Gesetze nbzugehen, so stimme
ich zum §. wie er ist.

Abstimmung:
Für den §. 4 wie er ist 62 Stimmen.
Die Wahl dem Großen Räch zu überlassen Mehrheit.

Der §. 5 wird nach einigen Bemerkungen der Herren Stock-
mar, Langet, May und Borneque mit 66 gegen 28 Stimmen und
der §. 6 ohne Bemerkung durchs Handmehr angenommen.

(Schluß der Sitzung um 2 Uhr.)

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 7. Mai 1866.
(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.
Nach dem Namensaufruf und nach Ablesung der Ak-en legt

der Hr. Landammann auf den Kanzlcittsch: einen Vorschlag des
RegierungSrathS über Wiederbesetzung einer erledigten Stelle
im Baudepartement.

Hierauf werden folgende Vorstellungen und Zuschriften an
den Großen Rath verlesen.

1) Vorstellung vom akademischen Senat, worin derselbe daS nach,
theilige und unzweckmäßige der im Neglemencseurwurfe über
die AmlSdauer bürgerlicher Stellen vorgeschlagenen Verfügung,
wodurch die Lehrer der Hochschule einer alljährlichen
Bestätigung unterworfen würden, darthut.

2) Zuschrift deö allgemeinen StudcntenvereinS der Hochschule
in Bern, den nmälichen Gegenstand betreffend.

6) Zuschrift des AmtSschutzvcreinS von Bern ebenfalls über den
nämlichen Gegenstand.

4) Anzug mehrerer Mitglieder des Großen Rathes, worin die¬
selben Aufstellung gesetzlicher Bestimmungen wünschen über
die Bedingungen, unter welchen Gcmeindöbürger, die sich
ein anderes Bürgerrecht angekauft haben, daS frühere
Bürgerrecht aufgeben können.

Tagesordnung. Vourag des diplomatischen Departements
über den durch dasselbe vorberathenen NcglementSentwnrf, be-
treffend die AmrSdauer bürgerlicher Stellen.

v. Tavel, Schultheiß. Der Gegenstand dieses Entwurfes
ist an und für sich sehr einfach und klar; der Grund, welcher
den RegicrungSrath bewog, Ihnen, Tit., einen solchen Entwurf
vorzulegen, liegt in der Verfassung selbst, deren H. 19 sagt: „jede
bürgerliche Stelle soll entweder auf eine bestimmte Anusdauer
ertheilt werden, oder auf periodische Bestätigung hin." Nunmehr

sind seit dem 20. Oktober 1861 viele Beamte angestellt
und neue Stelle errichtet worden, ohne daß für dieselben eine
fixe Dauer oder eine periodische Wicderbestätigung festgesetzt worden

wäre. — Also lag eS in der Pflicht des RegierungSrathS,
Ihnen, Tit., ein Verzeichnis sämmtlicher Beanuungen der
Republik vorzulegen, um durch Sie bestimmen zu lassen, ob diese
Beamten auf eine bestimmte Amisdauer und welche erwählt, oder
ob dieselben einer periodischen Bestätigung zu unterwerfen seien und
welcher? Dieß war einzig und allein die Veranlassung deö vor-
liegenden VesetzeSentwurfeS und derselbe enthält sonst durchaus
nichts alö waö zur Ncgnlirung dcS H. 13 der Verfassung zweck-
dienlich schien.

Nachdem der Redner die einzelnen des Gesetzes ihrem
Inhalte und ihrer Bedeutung nach durchgegangen, fährt er fort.

Dem Gesetze ist ein Etat sämmtlicher Be.nntungcn der Re-
pnblik beigefügt mit Bezeichnung der Wahlbehörden und derjeni-



gen Bebmden, unter deren specieller Aufsicht die einzelnen Beamten

stehen. Fur die einen Beamten schlägt der Regierungörach
eine bestimmte AmlSdaucr, für die andern hingegen eine jährliche
Bestätigung vor. Ich must nur hier eine Stelle in diesem Etat
gain tue; berühren, welche dieser Sitzung eine besondere

Wichtigkeit verstehen hat, denn ohne diese Stelle harre das ganze
Gesetz gewiß sehr leicht angenommen werden können, ich meine

den si/welcher sich auf dcnLebrstand bezieht, mit Ausnahme der

Primarscdullchrer, und worüber auch im RegierungSrarhe sich

verschiedene Meinungen geäußert haben. Ich glaube nicht, daß

es der Fall sei, sich bei dielen, PassuS in der Iren Umfrage auf-
zuhalten, denn dieses Gesetz soll wie jedcö andere AnikelSweise
berathen werden, da man denn nach Behandlung der 10 ZZ. im

Fall sein wird, den Etat ebenfalls ArtikclSwcise zu behandeln;
kommen wir dann zu denjenigen Beamlungen, welche unter dem

Erzrehungsdexartement stehen, so ist cö dann noch stetS an der

Zerr, die Frage zu erörtern, ob der weltliche Lehrstand sowie

der geistliche auü diesem Gesetze weggelassen werden sollen. Mein
Antrag geht demnach ehrerbietigst dahin, in die Behandlung des

Entwurfs einzutreten, und zwar artikelSwcise.

Egg im a nn. Ich möchte vorerst so frei sein, die
Behandlung in Globo vorzuschlagen, indem ich glaube, diese hohe

Behörde werde den ganzen GesetzeLentwurf den Bach hinunter
schielen.

Juker will ebenfalls nicht eintreten.

Simon, alr-Landammann. ES ist darum zu thun, den§.
19 der Verfassung zu entwickeln und die heutige Sitzung ist deß-

wegen wichtig, weil dieser tz. 19 entweder in freisinnigem oder
aber in minder freisinnigem Sinne entwickelt werden kann. Sie
werden sich erinnern, Tit., daß einer der feurigsten Wünsche,
welche sich bei Anlaß unserer Verfassungsänderung im Volke
kund gegeben haben, der war, daß die bürgerlichen Stellen und
Bcamtungen nicht mehr wie früher auf Lebenszeit besetzt werden
möchten. Aber unter der frühern Regierung waren keine Stellen

lebenslänglich, sondern die meisten derselben waren mir nur
sehr wenigen Ausnahmen, einer jährlichen Bestätigung unrerwor-
sen. Allein diese jährliche Bestätigung war ein bloßes Spiel,
rn Zeit einer halben Stunde hatte mau beide Schultheißen, den
gesammten Kleinen Rail) und alle Beamten bestätigt, so gieng
es im Großen Rathe und so auch in den untergeordneten Behörden.

Sie sehen also, Tit daß wmn Sie nicht eine bestimmte
Amlödauer, sondern die jährliche Bestätigung festsetzen, Sie dann
sehr leicht wieder dahin gelangen können, daß diese Bestätigung
zum bloßen Epiclmcrke hcrabstntt und ecrade dadurch die Stellen
wieder lebenslänglich werden. Der gegenwärtige Große Rath
besteht aus Menschen, wie der frühere; Einfiuß, Gunst und Kredit

werden daher immerhin ihre Wirkung thun bei dieser
periodischen Bestätigung. Zur Entwicklung dcS §. l9 der Verfassung,
giebt eö zwei Mittel, bestimmte Amtsdauer, oder jährliche
Bestätigung, und Sie können auf die gegenwärtige Stunde unter
diesen beiden Mitteln wählen. Eine bestimmte AmtSdauer giebt
der wählenden Behörde auch Mittel in die Hände, um einen
Beamten, mit dem man nicht ganz zufrieden ist/ von seiner Stelle zu
entfernen, aber es ist dann doch die gelindeste Manier und niemand
kann es übel nehm n. Allein es sind noch andere Mittel in der
Verfassung angeführt, damit ein Beamter nicht zu lange dem
Publikum zur Last falle, nämlich das Recht der Abberufung. Auch
die periodische Bestätigung ist ein solches Mittel. Welches ist
nun daö freisinnigste? Welches ltegt am meisten im Sinn und
Geiste der Verfassung. Bei der jährlichen Bestätigung, was sagt
ihr dem Beamten, der nicht wieder bestätigt worden ist? NichtS-
weiter als: die Mehrheit deS Großen Rathes hat die Bcstäti-
gung verweigert. Bei der Abberufung eines Beamten hingegen
müßt ihr ihm eure Meinung offen sagen, und euer Urtheil wird
dem Publikum preis gegeben. Dadurch wird eben der Beamte,
der seine Psiicht thut, geschätzt, die jährliche Bestätigung hingegen

läßt ihn in völliger Unsicherheit. AuS diesen Gründen möchte
ich in den vorliegenden GesetzeSentwurf nicht eintreten, sondern
denselben den- Regierungsralh zurückschicken und erklären: der
Große Rath abstrahire von den: ModuS der Bestätigung, hingegen

solle ihm der RegietungSrath einen'Etat vorlegen, in
welchem für jede Beamtung eine bestimmte AmtSdauer vorgeschlagen

werde. Diese AmiSdaucr können Sie dann auf 2, oder Z, oder
st, oder 6 Jahre bestimmen, mehr als 6 Jahre wäre gegen die
Verfassung. Daß aber die jährliche Bestätigung eingeführt und
mir derselben der Willkühr Thür und Thor,geöffnet werde, dazu
konnte ich nicht, helfen.

Schnell, Johann. Ich möchte einzig und allein
bemerken daß zwar der Borschlag des Herrn Präopinanten durchaus

ebenso verfassungsmäßig ist, als die im Projekt vorgeschlagene

Bestätigung. Allein ich habe die Ueberzeugung, und ich
erinnere mich, was auch im Verfassungsrathe und seither darüber
gesagt worden ist, daß nämlich eine periodische Bestätigung für
Sicherung derjenigen Stellen, die man sichern will, weit
günstiger ist- als eine bestimmte AmtSdauer mit Wiedererwählung.
Da ich nun von dem Grundsatze ausgehe, bet der mit
republikanischen Einrichtung unzertrennlich verbundenen Beweglichkeit
der Stelleu doch dabei wiederum so viel Sicherheit und Stabilität

einzuführen - als nöthig ist, und die betreffenden Angestellten
in ihrer Existenz zu sichern und zu befestigen, so fragt cS sich,

welches ist hiezu daS sichere Mittel, ich. glaube die Bestätigung.
Ich habe 6 Jahre lang unter dieser Bestätigung gelebt bei einer
Regierung, die wußte, daß ich entgegengesetzte Ansichten hatte
und daß ich die Grundsätze, die ich lehrte, nicht mit jenen
aristokratischen, sondern mit einer volkSrhümlichen Verfassung im
Einklänge standen. Diese Regierung hat mich Jahr für Jahr
in meiner Scelle bestätigt, und nie stand ich in der Besorgnis,
nicht bestätigt zu werden. Es verhält sich mit der Vorstellung,
die man sich von einer solchen Bestätigung macht, genau so, wie

mit dem Gedanken an den Tod. Wenn man bedenkt, wie der

Tod einen jede Stunde wegnehmen kann, wie man keinen

Augenblick vor ihm sicher ist, so sollte man sich ja beinahe nicht ins
Bett legen dürfen, ans Angst nie mehr aufzustehen, und dennoch

lebt man gemeiniglich ganz sicher und froh und legt sich

jeden Abend wohlgemuth ins Bett. Ebenso wird man auch von
den Besorgnissen zurückkommen, die jetzt viele hinsichtlich der

jährlichen Bestätigung hegen, sobald man sich nämlich daran ein

wenig gewöhnt haben wird. Eine Behörde wird doch nie so rief
sinken, aus persönlichen Rücksichren einen Beamten wegzuschicken.

Dieser Gedanke, daß die oberste Landesbehörde zusammengesetzt

aus den wägsten und besten des Volkes, sich so weit erniedrigen
könnte, dieser Gedanke ist mir viel ärger, als wenn ich mir die

Regierung mit allen ihren Beamten aus den Kopf gestellt und

gekürzt denke. Dieser Gedanke ist mir der Gedanke an das

NichtS, an die Zerstörung unserer Freiheit und Verfassung. Ich
bin gewiß für Sicherung der Stellen und ich gab mir selncrscilS
alle Mühe (viele meiner Freunde werden sich noch daran erinnern)
damit der 19 der Verfassung nicht so allgemein gestellt werde.

Damals fand man es über nicht für gut, Ausnahmen zu gestalten,
und jetzt steht der §. da, wie er ist. Nun stimme ich zur jähr-
lichen Bestätigung, weil ich dieselbe für daS Sicherste im Interesse
der Beamten halte, und weil ich daS Zutrauen und den Glauben

babe an eine höchste Behörde, sowie ich seiner Zeit an das

Volk geglaubt habe, so habe ich idn noch jetzt alö Vertreter des

Volks in meine Commmenten. Ist dieser Glaube an die obersten

LandeSbehörden untergraben, so hat unser Gebäude keine Basis
mehr. Wenn wir bei uns die nämliche Garantie nöthig zu haben

glauben, die in Monarchien statt finden, so sind wir in
Disharmonie mit allem dem, was wir von Freiheirsliebe uns

Ehrlichkeit unseres Volkes voraussetzen sollen. Wenn das
Zutrauen und der Glaube an unser Volk und unsere Behörden und
keine Garantien mehr sind wo stehen wir dann? Ist das nicht
die Seele und der Nerv unserer Verfassung? Darum bin ich

für die jährliche Bestätigung, als die, die Stellen sicherndere

Art und Weise, der Verfassung ein Genüge zu wissen. Ich
stimme also zum Eintreten, geschehe cS in globo oder aniM-
weise.

Wäb er, Oberstlieutenant. Ich stimme zum Eintreten, denn
man sieht, wie irrige Ausstreuungen und Begriffe-hierüber
verbreitet worden sind, und eS ist sehr gut, wenn man durch die
Behandlung dieses Gesetzes sich überzeugen kann, welches Cvstem, ob

dasjenige der bestimmten AmtSdauer, oder dasjenige der
Ehrlichen WiederbcstärigNkig zum Wohl dcS Landes sei. So gut als
viele Stellen und Beamte ihre Freiheit haben müssen -eben so

gut muß auch der Staat die seiniae haben- sowohl Beamte als



die Regierung sollen möglichst sicher gestellt sein. Bestimmungen
hierüber sind nöthig, und der in der Verfassung ausgesprochene
Grundsatz, nämlich keine Lebenslänglichkeit der Stellen/ wohnt
mir tief im Herzen, darum will ich, daß derselbe durch alle
bürgerlichen Stellen rein durchgeführt werde, denn neue Besen
wischen gut, aber nicht allemal die alten.

Zahler. Zur Ausführung des angerufenen §. l9 der Ver.
fassung bieten sich zwei Manieren dar: jährliche Bestätigung oder
aber eine bestimmte Amtödaucr. Nun handelt eö sich um die

Frage, welche von diesen beiden Manieren besser und sichernder
sei für das Publikum. Unter der alten Regierung war die jähr,
liehe Wicdcrbcstätiguug eingeführt, aber dieselbe war zu einer
leeren Form herabgcsunken, so daß sie ja selbst gegen diejenigen
keine Folge halte, welche geradezu im Widerstreben gegen die

Regierung lebten. Eine solche Bestimmung ist doch gewiß tadelns-
werlh, hingegen freilich lobenSwenh, daß jene Regierung
diejenigen, welche nicht von ihren Ansichten waren, dennoch
beibehielt, und eS würde mich freuen, wenn ich mich versichern könnte,
daß man auch jetzt im gleichem Sinne handeln würde; indessen

finde ich mich veranlaßt, dem Antrage des Herrn alt Landam.
mannS Simon und zwar mit voller Ueberzeugung, das Wort zu

reden; einerseits wird die jährliche Bestätigung zu nichts herab-
sinken und dazu noch andererseits sonst üble Folgen haben. Warum
wird die jährliche Bestätigung eine leere Form werden? weil eS

die Beamten sind, welche einer über den andern Bericht abzugeben

und zum Theil die Bestätigung oder Nichtbestäligung aüö-

zusprechen haben da wird der eine dem andern zu seiner Wieder-
destäcigung behülflich sein und dabei mögen sich die Angestellten,
wenn sie gut bezahlt sind, wohl befinden. Ob sich aber die Un-
»ergebnen auch gut dabei befinden? nach meinen Ansichten muß
die Abhängigkeit, in welcher der Beamte gegen seine Obern sich

befindet, übel auf die Amtsführung einwirken; der Angestellte
muß sein Augenmerk natürlich dahin richten, diejenigen, welche

ob ihm stehen, und welche ihn bestätigen oder abberufen können,

nicht vor den Kopf zu stoßen; unbekümmert kann er dagegen leben

gegen die Untergebnen, denn er kann denken: „wenn ich nur
von der Schuld deü Herrn, der ob mir ist, etwas streichen kann,
so habe ich schon als kluger HauShaltcr gehandelt." ES ließe
sich noch Vieles sagen, aber das Angebrachte scheint genug zu

sein. Durch Annahme deS Grundsatzes der Wiederbestätigung
können alle Stellen wiederum lebenslänglich werden; hingegen,
wenn man eine bestimmte AmtSdauer festsetzt, und dann jeweilen
die Stelle wiederum öffentlich ausschreibt, so kann dann gleichsam

das ganze Publikum mitreden und die Sache wird dann nicht
mehr bloß im Saale unter den Gliedern der Negierung abgethan.

In gehöriger Ordnung ausgeführt mag zwar Alles gut sein,
aber eine bestimmte AmtSdauer scheint mir doch weit weniger
Mißbräuche zuzulassen, daher möchte ich den Herrn alt Landam-
mann Simon in seinem Antrage ehrerbietigst unterstützen.

Schönt. Dieser GesetzcScmwurf charakterisier gänzlich die

jetzige Mehrheit des RegicrungSrathcs; würden wir unö dieser
Ansicht anschließen, so könnte eS von uns heißen, wir seien völlig
in Kindheit verfallen, oder wir wollen der bedauernswerthen
Sitzung vom 2. Merz die Krone aufsetzen. Besonders die kaum

errichtete Hochschule möchte ich nicht untergraben helfen. Nur
mit Zutrauen und Enthusiasmus schreitet man vorwärts, keineswegs

mir Kreaturen und gehorsamen Dienern. Ich stimme zum
Antrage des Herrn AltlandammannS Simon.

NcuhauS, Regicrungsraih. Ich will in den Gegenstand
nicht gründlich eintreten, und obgleich ich die Ansichten des Hrn.
Landammanns Simon theilen muß, bin ich doch der Meinung,
man müsse sogleich in den Entwu-f eintreten. Denn ich glaube
durch eine nochmalige Diskussion im Regierungüraihe wäre ans
der jetzigen Minorität eine Majorität geworden. Die Hochschule

erwartet einen Entscheid; es wäre ärgerlich, denselben noch

aufzuschieben.

v Tavel, Schultheiß Der Haupteinwurf, der gegen das

Eintreten gemacht worden, ist derjenige des Herrn Attlandam-
manns Simon, welcher dem Reglerungsrath den Auftrag
ertheilen will, Ihnen zwar ein solches Gesetz vorzuschlagen, aber

wo denn stall der jährlichen Bestätigung, für alle Stellen eine

bestimmte AmtSdauer vorgeschlagen wäre. Dieser Ansieht nähert

sich die meinigc gar sehr, indem ich nur bei sehr wenigen Stellen
zu einer jährlichen Bestätigung stimmen werde. Ich muß aber
ganz demjenigen beipflichten, was Herr Negierunggrath NeuhauS
gesagthat. Wenn Sie eintreten, so haben Sie nicht desto
weniger die Hände ganz frei und selbst die Ansicht des Herrn
AltlandammannS Simon kann bei jeder einzelnen Stelle durchgeführt

und vielleicht keine einzige Beamtung der jährlichen
Bestätigung unterworfen werden; namentlich diejenigen, welche den
ganzen Entwurf, wegen deS den Lebrstand betreffenden Artikels,
zurückschicken wollen, muß ich darauf aufmerksam machen, daß
eS im Interesse Aller liegt, daß diese Frage heute entschieden
werde. Ich theile auch nicht die Ansicht des Entwurfes, aber
da der Große Rath heute ziemlich zahlreich versammelt ist und da
er weiß, um was eö sich handelt, so halteich es für gut, heute
einzutreten, da diese Fragen nun einmal aufgeworfen worden sind.

Abstimmung:
Für das Eintreten S5 Stimmen.
Zurückschicken 20 „
Für artikelSweise Berathung Mehrheit.
Für Berathung in Globo 8 Stimmen.

ê-

„Die AmtSdauer eines Beamten fängt mit dem Tage an,
wo er seine AmlLverrichtungen antritt."

von Tavel, Schultheiß. In einigen Staaten fängt die
AmtSdauer eines Beamten mit dem Tage seiner Beeidigung an,
dem Negicrungsrath schien aber die im tz. aufgenommene Bestimmung

am zweckmäßigsten. Ich will allfällige Bemerkungen er,
warten.

W yß, RegicrungSrath. Mehrere Beamte sind schon unter
der alten Regierung angestellt gewesen, und dann von der neuen
Regierung bei ihrem Antritte provisorisch bestätigt und zum Theil
nachher definitiv erwählt worden. Nun sollte durch einen Zusatz
hier bestimmt werden, von welchem Zeitpunkte an die AmtSdauer
dieser Beamten gerechnet werden muß, ob vom Tage des

Regierungsantrittes, oder aber von demjenigen der spätern definitiven
Anstellung. Ich möchte daher antragen, daß der NcgiernngSrakh
eine solche nachträgliche Bestimmung bringe.

Isenschm id. Ich möchte fragen, von wann au die Anus-
dauer derjenigen gerechnet weiden müsse, welche ihre SstelK an.
treten, bevor sie die allfällig vorgeschriebene Bürgschaft geleistet
haben, ob vom Tage des Amtsantrittes, oder von demjenigen
Tage, da die Bürgschaft wirklich geleistet wird?

Kißling. Statt «Antritt" wäre vielleicht besser:
„antreten soll", denn sonst könnte einer mit Absicht seinen Antritt
verschieben, damit seine AmtSdauer nachher desto länger währe.

von Ienner, RegicrungSrath. Gegen die von Herrn Re-
gierungöralh Wyß angetragene Vervollständigung habe ich gar
nichts einzuwenden, hingegen dem Hrn. Kißling könnte ich nicht
beistimmen, denn das würde zur Folge haben, daß wenn ein Be-
amter verhindert wäre, seine neue Stelle am festgesetzten Tage

anzutreten, der Staat unterdessen sowohl diesen Beamten, als
auch seinen Stellvertreter zugleich bezahlen müßte.

M a v. Eine von den wichtigsten Sachen in jedem Gesetze

ist genaue Bestimmung der Ausdrücke. Dieses Gesetz stützt sich

auf den j. tS der Verfassung. Dort heißt eS, jede bürgerliche
Stelle soll u. s. w. und im 20 heißt eS: „Jede Behörde, jeder
Beamte und Angestellten, s. w.„; hingegen der 1 des

vorliegenden Entwurfes redet bloß von der AmtSdauer eincS Beamten;
jetzt muß es scheinen, als seien alle diese Ausdrücke synonym und
eS könne über ihre Bedeutung kein Zweifel obwalten. Unstreitig
ist aber hier die Frage auszuwerfen: „Ist namentlich die ganze
Klasse, von der heute vorzüglich die Rede gewesen, nämlich die

der Professoren und Lehrer als Beamte anzusehen, oder sind die-
selben nicht Beamte?" Dieses mag man vielleicht finden, sei eine

sonderbare Frage, die Professoren und Lehrer seien ja paientirt,
besoldet- als Beamte. Wie schwankend indeß die Begriffe hierüber
sind, sehen wir bet andern Anlässen, wo man geglaubt hat, als
Beamte seien anzusehen diejenigen, welche aus irgend eine Art
von einer Behörde zu einem Stande gewählt worden sind, also

z. B. auch die ganze Klasse der Aerzte, Anwälde u. s. w., die

in ihren Siaud gewählt worden sind, vom Obergericht oder vom



NcgierungSrath. Schon einige Male ist daher die Frage aufge.
worsen worden: „In wie fern ist der Z. 20 der Versassung auf
diese Klasse anwendbar? soll man sie als Beamte ansehen / die

allfällig abberufen werden können? oder ist eS ein Stand, den

man nur verlieren kann durch gerichtliches Urtheil?" Diese Frage
ist nicht unwesentlich und hier muß man darauf aufmerksam ma-
chen. ES möchte sich dann vielleicht auch zeigen, daß die letztere
Ansicht sich auch anwenden lasse auf den ganzen Lehrerstand, eö

möchte sich auch zeigen, daß die Lehrer einen Stand überhaupt
haben, daß sie zwar angestellt sind, aber nicht als Beamte,
sondern aber als Lehrer oder auch als Geistliche, und daß also
alle diese, so wie die Notarien, Anwälde, Aerzte, die ich nicht
als Beamte ansehen kann, weder einer periodischen Wahl, noch
einer jährlichen Bestätigung unterworfen .sind, noch auch unter
die Categoric derer fallen, die durch einen motivincn Beschluß
abberufen werden können, sondern daß dieselben so lange ihren
Stand behalten sollen, bis eine förmliche Erkenntniß der gerichr-
lichen Behörde sie desselben verlustig erklärt haben wird. Das
ist von weit aussehenden Folgen und eS ist daher nöthig, sich von
vorn herein über diese Begriffe auszusprechen. Wir wissen, daß
auch in monarchischen Staaten, namentlich alS die ständischen
Verfassung.» in Deutschland eingeführt wurden, die Besorgniß
vdgeschwebt hat, eS möchte denjenigen, welcher jemanden in ei-
nen Stand gewählt hatte, diese Stellung und Bcsugniß, ver-
möge welcher er ihn gewählt halte, auch auf die Stellung über-
tragen, in der er sich dann zu dem Beamten befinden möchte,
wenn dieser letztere in irgend einer andern Eigenschaft ihm ein-
gegenträlc. Man braucht nur gelesen zu haben, was in dieser
Beziehung in Deutschland vorgefallen ist. Viele Beamte sind zu
gleicher Zeit vom Volke zu Repräsentanten erwählt worden und
mögen dann in dieser Hinsicht zuweilen tN Opposition kommen
gegen dtejenlgâi, unier denen sie als Beamte stehen. Und da

glaube ich, eS solle allerdings bei uns, so wie in den monarchischen

Staaten, Vorsorge getroffen werden, daß solche Beamte
nicht zu sehr in Abhänglgteil gerathen von d.r Regierung, da-
n,sl es bei u»S nicht gebe, wie im englischen Parlament, wo

ch«e Regierung sich eine Menge Stimmen verschaffen kann, indem
sie den Mitgliedern Beamlun,.en ertheilt, dle sogleich wieder
entzogen werden, sobald das Mitglied nicht mehr im Sinne der
Regierung stimmt; auf die e Weise geräih dann die große Mehrheit

deS Parlaments in eine solche Abhängigkeit von der Regierung,

daß jene dann nicht mehr das Volk repräsentier, sondern
dem Willen der Regierung zu Gebote steht. Solches kann in
Republiken so guc geschehen alS in Monarchien; demnach glaube
ich, es verlohne sich wohl der Mühe, gleich hier beim ersten Z.
sich bestimmt auözusprechen, wer Alles unter dieses Gesetz gehöre,
und namentlich zu bestimmen, ob man den Ausdruck Beamte bei-
behalten wolle, doch im ft kl) der Ve.fastiing, auf den sich daS

ganze Gesetz beruft, nicht enthalten ist und unter welchem
Ausdrucke auch wohl oft solche verstanden werden, die doch nicht
eigentliche Beamte, sondern Mitglieder eines Standes sind. Daß
dieses nicht ganz gleichgültig ist, haben Sie gesehen bei der
Behandlung deö Primarschulgesctz ö, wo ich zwar konsequent mit
der Versassung glaubte, ein Schullehrer sei Angestellter uud falle
somit unter den ft 19 der Verfassung. Damals sprach sich die
Versammlung gegen diese Ansicht aus und somit glaube ich nun,
man solle jetzt konsequent sein, und dwsiS Gesetz nicht weiter aus-
dehnen, als durchaus nöthig ist, nämilch auf eigentliche Beamte.
Dann wird es sich auch zeigen, daß namentlich diejenigen Stände,
welche der Wissenschaft leben und diese verbreticn und daher un-
abhängig in ihren wissenschaftlichen Untersuchungen sein sollen,
nicht in die Klasse der Beamten gehören und so würden dann von
vorn herein die Besorgnisse gehoben, welche die verschiedenen,
beute uns zugekommenen Zuschriften veranlaßt haben. Ich ziehe
keinen Schluß, sondern ich wollte bloß die Aufmerksamkeit der
Versammlung auf diesen Gegenstand richten.

Koch, RegicrungSraih. Ich bin ziemlich der Meinung des
Herrn Präopinanrcn, aber ich hätte gewünscht, daß anstatt keinen
Schluß zu ziehen er einen gezogn, hätte. Ich wünsche, daß
diejenigen Berufe, welche eigentlich Berufe sind, und insonderheit

der des AnwaldeS, der schützend ist für die bürgerliche Freiheit,

schützend auch gegen allfällige Eingriffe der Behö-den und
gegen Ueberschreitung der Gewalt wodurch er hie und da dem
Mißfalle» hochgestellter Männer sich aussetzt, ich wünsche, daß

dergleichen Bcrüfe so frei seien als möglich. Wenn man wissen,
schaftliche Berüfe und Anstellungen haben will, so muß man sich
dann hüten das Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern man
soll eö frei leuchten lassen, und wenn einen auch der ungewohnte
Glanz desselben blender, so muß man nicht sogleich die Lanterne
verschlagen wollen. Im vorliegenden Falle begreife ich aber
nicht, was wir zu machen haben. Man verwechselt immer,
hier so wie in der Diskussion vor dem Regierungörarh die ^ft 19
und 20 der Verfassung mit einander. Dieselben sind zwar in
einem Zusammenhange, aber man darf sie doch nicht verwechseln,
denn sonst entsteht eine babylonische Sprachverwirrung. Der
ft 19 verfügt, daß keine bürgerliche Stelle lebenslänglich sein
dürfe, da liegt also das Stichworl im Ausdrucke „bürgerliche
Stelle"; Beamte und Angestellte giebt eS aber auch in nicht
bürgerlichen Stellen, mithin hängt das nicht mit einander zu-
sammen, und bürgerliche Stelle, Beamte und Angestellte sind
nicht synonym. Der ft 20 sagt ganz etwas anderes, er sagt,
daß alle Behörden, Beamten und Angestellten verantwortlich seien.
Ich behalte mir vor, dieses später näher zu entwickeln. Aber
hier in dem ft 1 des Gesetzentwurfes begreife ich das Interesse
nicht, das ausgesprochen worden ist; eS ist hier von nichts an-
derem die Rede, alS von welchem Zeitpunkte an irgend eine
Amtsdauer gerechnet werden solle, es steht kein Wort davon da,
welche Individuen durch dieses Gesetz mögen beschlagen werden.
Auf diese Specialitäten kann man nachher bei den verschiedenen
Verfügungen eintreten. Man könnte daher statt Beamte eben so

gut auch sagen: jedes Menschenkind, das angestellt ist, denn eS

handelt sich um nrchtS anderes als um Festsetzung des Termins,
und eS steht nichts darin weder von Veranlwoi tltchkeil noch von
Wiederbestäligung. Indem ich also glauben muß, eS sei nicht
nöthig den Z. zurückzuschicken, stimme ich hingegen völlig dem
vom RegieruagSrath Wyß vorgeschlagenen Zusatz bei; derselbe
würde etwa so lauten: Beamte oder Angestellte, welche ihre
Amtsverrichtungen provisorisch fortgesetzt haben und dann neuer,
dingö erwählt worden sind, zählen ihre AimSdaucr von dem
Tage der letzten Erwählung an.

Stähli, Narhgschreiber. Dieses Reglement soll den ft 19
der Verfassung vollziehen, und es soll aus demselben hervorgehen
was der authentische Ausleger der Verfassun., der Große Rath,
unter bürgerlichen Stellen versteht. Die Ansichten darüber sind
verschieden, mir ist aber gleichgültig, ob man eine Definition
voranschicke und darunter alles übrige subsumire, oder ob man
ohne Definition die einzelnen Bestimmungen so aufstellen will,
daß sich dann jeder die Definition selber machen kann. Allein
da es zu einer authentischen Auslegung der Versassung kommen
muß, so wünschte ich, daß man in der Sprache, deren man sich
bedient, so getreu als möglich bei der Verfassung bleibe. Ich
möchte also unmaßgeblich vorschlagen den ft i so zu redigiren:
Die Dauer einer bürgerlichen Stelle fängt mit dem Tage an,
an welchem der Beamte oder Angestellte seine Pflichten
übernimmt.

Joneli. Ich muß Herrn Stählt beipflichten. UebrigenS
möchte ich um Aufklärung bitten, warum der Anfang der Amtsdauer
nicht auf einen gewisse» Zeilpunkt des JahrcS, z.B. auf den l.Ja-
naar oder i Juli gesetzt wird, denn dadurch müßte die Comprabi-
lität und Controllirung der Beamten bedeutend vereinfacht werden.
Ferner wundert mich, wie eö mit denen Stellen gehalten werden
soll, welche alljährlich bestätigt werden, wenn einer ganz kurz
vor dem Zeitpunkte der jährlichen Bestätigung erwählt worden
ist, unterliegt er denn auch schon der Bestätigung. Hierüber
bitte ich ehrerbietigst um Aufschluß.

v. Tavel, Schultheiß. Man hat sich bei diesem 1. Z. sehr
lange ausgehakten und größeres Gewicht daraus gelegt als nöthig
war. Gegen den Anrrag deS Herrn RegirrungörachS Wyß habe
ich gar nichts einzuwenden, und die Versammlung wird darüber
gewiß einverstanden sein, daß die AmtSdauer vom letzten Wahltage

an gerechnet werden müsse. Der Zusatz des Hcirn Professor
Jsenschmid hingegen gehört wohl nicht hierher. Unsere Gesetze
bestimmen, daß in der Regel keine Stelle angetreten w.rdcn solle,
bevor die allfällige Bürgschaft geleistet ist. Dem Herrn Kißling
ist bereits von einem der Herrn Präopinanien geantwortet worden,
so wie auch Herr R'gierungSrath Koch bereits weitläufig in Be-
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tress der Aufstellung einer Definition des Begriffes geantwortet
hat, den der §. l9 der Verfassung von bürgerlichen Stellen
gibt. Mit der vorgeschlagenen RcdaklionSverändcrung des Herrn
RathSschrciberS Stählt würden wir wohl nicht viel gewinnen,
da dieser h. ganz ohne Conseguenz ist, und sich auf alle erstreckt,
die eine Stelle antreten. Aus diesen Gründen stimme ich zum
tz. wie er ist.

Kißling zieht seinen Antrag zurück.

A b st i ni m u n g:
1 wie er ist 76 Stimmen.

Etwas anderes 27 „
Die Erheblichkeit des von Herrn Regierungsrath Wyß vor.

geschlagenen Zusatzes wird durchS Handmehr ausgesprochen.

5- 2.

Die Bcamtungcn, deren Dauer gesetzlich bestimmt ist, sollen
drei Monate'vor dem Auslaufe derselben durch die Departement,
unter denen sie stehen, ausgeschrieben werden, wenn sie der AuS.
schreibung unterworfen sind."

von Tavel, Schultheiß. Ich kann mich hier ganz kurz
fassen; die Ansicht deS Re»ierungsraths ist die, daß alle Stellen,
welche für eine gesetzliche Annsdauer vergeben sind, drei Monate
vor Ausiauf dieser letztern neu ausgeschriebenen werden sollen,
damit sich sowohl die bisherigen Beanuen selbst, als aber auch
andere Staatsbürger, welche darauf Anspruch machen zu können
glauben, melden können.

Stählt, RaihSschreiber. Anstatt „gesetzlich" sollte eS

heißen: Durch dieses Gesetz; denn der Hr. Landammann ist auch
ein Beamter und die Dauer seines AmrcS ist gesetzlich bestimmt,
und doch wird diese Stelle nicht ausgeschrieben.

Koch, RegierungSrath. Darum sagt ja der Z. am Schlüsse:
„wenn sie der Ausschreibung unterworfen sind;" also ist dieses

deutlich genug.

Stähli zieht feine Motion zurück.

Iaggi, RegierungSrath. ES giebt eine ganze Menge von
Stellen, deren h-er im Gesetze nicht Erwähnung geschieht, und
die nie ausgeschrieben werden. ES fragt sich aber, ob solche

Stellen namentlich der Bannwarre, Wegknechre u. s. w nicht
auch össenilich ausgeschrieben werden sollen. Im Regieriingörarhe
wurde zwar hierauf kein solches Gewicht gelegt, wie dieß hinge,
gen auf dem Lande der Fall ist. Mir ist gleich, wie man es

mache, aber ich glaubte, dieses Beispiel hier anführen zu sollen.
ES giebt mehrere dergleichen Steilen, die bloß einer Bestätigung
unterworfen stich, darum mochte ich vorschlagen am Ende dcö

§. 2 zu sagen: wenn sie nicht der Ausschreibung ausdrücklich ent-
hoben sind. Sonst wird eine ganze Generation vom Zuiritte zu
solchen Stellen ausgeschlossen.

Köhler, RegierungSrath, verweiSc den Präopinanten auf
den zH t2 des DepartcuientalgesetzeS. Dieser betreffe mit wenigen
Ausnahmen alle Stellen, die nicht vom Großen Rathe vergeben
werden, und die Ausschreibung ist bisher jedes Mal getreulich be.

folgt worden.

von Lerb er, alt Schultheiß. ES ist hier angedeutet worden,

man solle auch die einer jährlichen Bestätigung tuuerworfc.
neu Stellen ausschreiben; aber nan kann doch nicht Z Monate
zum Voraus wissen, ob eine solche Stelle bestätigt werden wird.
Ich glaube übrigens der § sei hinlänglich.

von Tavel, Schultheiß. Auf die gefallenen Bemerkungen
ist beieitS geanrwoit l worden. Sind Sie übrigens der jährlichen
Bestätigung nicht hold, so werden sie auch für die Stellen, z. B.
der Bannwarre und Wegknechlc eure bestimmte Annsdauer vor.
schreibe», und dann wird auch für diese Stellen die Ausschreibung
von selber erfolgen. Ich schließe zum

A b st i ni ni u n g:
h. 2, wie ex ist Mehrheit.
Etwas anders lg Stimmen.

Z. >Z.

„Die Veränderin-g der in diesem Realemcnte bestimmten AmtS.
dauer ist aus die Inhaber von Stellen, die eS bcschlägt. vor AuS-
lauf ihrer gegenwärtigen Anusdau.-r nicht anwendbar."

von Tavel, Schultheiß. BeiBerathung desBeaüt.net.rs
wurden für einige Stellen, die früher auf eine kürzere Zen
gegeben worden waren, eine etwas längere Amtödaucr vorgeschlagen,
so z. B. die Stelle des Direktors der Zuchianstalt, deren A»i:s-
dauer früher auf 4 Jahre gesetzt war, nun aber auf 6 Jahre vor.
geschlagen wird. Dieser H. ist nun darum da, um anzuzeigen,
daß das Gesetz nicht renoakciv sei» dürfe, und daß also z. B.
die Stelle des Direktors der Zuchtanstalten erst nach Auslauf ihrer
vierjährigen Amtödaucr auf sechs Jahre werde vergeben werden.
Der Fall kann auch umgekehrt sein; eS kann eine Stelle, welche
auf 6 Jahre vergeben war nunmehr durch dieses Gesetz auf eine
zweijährige Amtsdauer beschränkt werden, allein auch dieses würde
den gegenwärtigen Innhaber einer solchen Stelle bis zu Auslauf
seiner 6 Jahre nicht beschlagen.

Der §. Z wird ohne Bemerkung durchS .Handmehr
angenommen.

5. 4-

„ES soll diesem Gesetz ein Etat aller bürgerliche» Beamuin-
gen der Republik angehängt werden, auf welchem die Wahlbe-
hörden, die Regierungsstelle, der jede derselben umergeordiiet ist,
die gesetzlich bestimmte Dauer der Stelle oder die jährliche
Bestätigung, der sie unterworfen ist, anzugeben sind "

von Tavel, Schultheiß. Ich will die Bemerkungen
erwarten.

Stähli, RaihSschreiber. Indem ich ,» diesem §. stimme,
wünsche ich folgenden Zusatz: die Dauer der bürgerliche» Stellen,
welche der periodischen Bestätigung nicht unterworfen find, ist
6 Jahre. Alle Behörden und der ReglerungSraih stnd auch so

gewählt, und es ist gut, zum Voraus eine Regel für alle Beam-
tnngen aufzustellen, damit nicht nachher im Etat über jeden ein-
zeliien Punkt eine langweilige Diskussion cmstehe. Ich sehe übn-
gens keine zureichenden Gründe, um in Hinsicht der Zeitdauer
zwischen den Stellen Unterscheidungen zu machen. Ich sehe z. B.
nicht ein, warum der RegierungSrath für die Stelle des Ober-
schaffncrs st Jahre. und hingegen für diezenige eines Direktors
der Zuchtanstalten 6 Jahre vorschlägt.

von Lerber, alt Schultheiß. Ich möchte hingegen rein
bei dem GefttzeSvorschlage bleiben. Wen» man zur Berathung
der Tabellen kömmt, so kann dann der Große Rath nach seinem
Ermesscn, und nach Anhörung der Gründe für und wider cut.
scheiden. Man Hai vielleicht gute Gründe gehabt, besonders im
Anfange unserer neuen Einrichtungen, um envaS auf Probe zu
setzen und eine Probcz it einzuführen, und eS kann wiedersahren,
daß wenn man zu lange hinausschiebt, eS für eine Probe eben

zu lang sein möchte. Ich glaube also man solle hier auch etwas
dem Ermessen dieser hohen Behörde anheim stellen, und erwarten,
ob dieselbe vielleicht für einzelne Stellen eine kürzere Amtödaucr
beschließen will. Es ist freilich gut, wenn der Angestellte weiß,
daß er auf längere Zeit angestellt ist; aber dem Staate muß doch
auch geholfen sein. Ich trage daher auf Beibehaltung des H. an,
wie er ist.

Koch, RegierungSrath. Ich muß bekennen, daß ich den

Antrag des H.rru NalhschreibcrS Stähli durchaus unterstützen
muß. Nach den hier ausgesprochenen Ansichten und nach der
Veifassung giebt eS zweierlei Stellen; die einen nenne ich in
meinem Sinne B e a m i u n gen, und dle an crnBed ien st u n a c n.
Dieses ist ein großer Unie-fined. Beamter ist derjenige, welcher
tn der ihm durch Verfassung und Gesetz vorgeschriebenen Sphäre
unabhängig handeln soll. Der Beucnsiele ist hingegen der, wel-
cher lediglich die Befehle eines höher» auszurichten hat. Was
»un die Bedienstelen anbelangt, deren Zahl groß ist, so halte
ich für diese eine jährliche Bcstaliaung für nothwendig, weil diese

nicht frcj handeln, sondern den Willen einer dövern Intelligenz
ausüben sollen. Hingegen in Absicht auf die Beamteten halte
ich eine solche Bestätianng für durchaus verwerflich, eben weil
dieselbe bei einem fchwächern Gemülbe die Unabhängigkeit zerstört,
und bei dem stärkern wenigstens eine unangenehme Empfindung
erwecken muß. UebrigenS sehe ich nicht ein, wie im st. Jahre
der gegenwärtigen Ordnung der Dinge Grund vorhanden sein

kann, um selbst für Bcamlungen, die nicht wirkliche Beamlun-

gen sind, und die nicht lebenslänglich sein dürfen, verschiedene



Amtsdaucrn zu machen. Allerdings durfte man im Anfange un.
fcrer Einrichtungen gewisse Stellen nicht zu lange dauern lassen;
indessen sind gerade die Stellen, welche zum Theil nach Vorschrift
der Verfassung auf 6 Jahre gesetzt worden sind, gerade die

wichtigsten, der denen eine kürzere AmlSdauer am nöthigsten gewesen

wäre. Ich rechne dahin namentlich die RcgierungSstatthalter,
die Sauplräder des StaatSorganiSmuS, aber jetzt nach vier Jahren
sehe ich nicht, warum auch in Zukunft einige Beamtuugcn st

andere 6 Jahre dauern sollten; wenn Sie diesem Entwürfe
angehängten Tabellen durchgeben, so werden Sie sehen, daß nur
solche Beamte die von Departemeuten abhängen, auf st Jahre ge-

setzt sind, also die Schaffner, Zollbeamten, f. w., denen man,

wenn sie etwa ihre Kasse nicht guc in Ordnung halten, die Gründe

ihrer Abberufung mathematisch darihun kann. Hingegen ist

doch sicher, daß, wenn man eine Beaimung längere Zeit geführt
hat, man auch mehr Erfahrung bekömmt. Auch für den betreffenden

Staatsbürger ist eS angenehm, nicht alle Augenblicke eine

neue Bahn ergreifen zu müssen. Ich wünsche sehr, daß man

diese Beamtungen alle auf 6 Jahre stelle, sowohl diejenigen, von
denen dieses Gesetz redet, als auch diejenigen, von denen eS nicht
reder. Man sagt unö freilich, man könne nachher bei der Be-

Handlung des EtatS über jede einzelne Beamtung abstimmen, aber

das Verzeichnis; geht in die Hunderte; wollen Sie nun allemal
die gleiche Frage moviren? das hielte ich nicht für zweckmäßig.

Ich wünsche also einen Zusatz in dem Sinne: Alle Stellen,
welche nicht einer periodischen Wiederbcstätigung unterworfen sind,

sind auf eine sechsjährige AmlSdauer gesetzt.

Kißling. Ich möchte antragen, daß das Wort jährlich
gestrichen werde, weil eS nicht nöthig ist und mit spätern Be-
schlüsselt in Widerspruch kommen könnte. Statt dessen würde ich

„periodische Bestätigung" setzen. Ferner glaube ich, man
könnte den Anträgen des Herrn Stählt am besten entsprechen'

wenn man den Artikel deS EtatS gleich jetzt behandeln würde.

Wüth rich. Ich hingegen könnte dem Antrage deSHru.
Stählt gar nicht beipflichten, denn eS ist noch gar nicht bewiesen,

daß in Zukunft laurer gute und tüchtige Beamte werden erwählt
werden, und da würden wir durch einen einzigen Federstrich eine

Bestimmung aufheben, welche verhindert, daß nicht tüchtige Be-
amre allzu lange an der Stelle blieben,

v. Jenner, NegierungSrath. Ich hingegen möchte den

Antrag des Herrn NalhschreibcrS unterstützen, die Annahme
desselben'wird die gegenwärtige Berathung sehr abkürzen, was auch

in sinanzieller Hinsicht sehr gut sein wird, da man Ihnen schon

oft vorgerechnet hat, wie viel unsre Sitzungen kosten. Ich habe

daher keine große Lust, hier noch einmal alle einzelnen Stellen
im Etat zu durchgehen; die Diskussion darüber im Regierungs-
rach war schon langweilig genug. Wir haben zwar noch-andere
Beamtungen, die nicht auf diesem Etat sind und welche durch die

Verfassung oder durch spezielle Gesetze ihre besondere Amtödaucr
haben, wie z. B. die Mitglieder des RegierungSrathS und des

ObergerichtS u. s. w. allein das hindert nicht, daß man nicht
wenigstens da simplisicire, wo eS möglich ist. Ich hörte dagegen

sagen, eS könnten öfters unfähige Beamte ernannt werden, ja
eS ist wahr, hin und wieder sinder sich ein solcher Beamte aber

in dergleichen Fällen wäre es gut, man könnte einen solchen

Beamten sogleich fortschicken und nicht erst nach 2 oder si Jahren,
die Behörden sind aber da, um sich wohl vorzusehen, wen sie zu

Beamtungen wählen. Zeigt sich dann ein Angestellter gar zu

unfähig so macht man es wie der NegieruugSrath schon eintge

Male gethan hat, man ruft einen solchen Beamten ab. Glaubt
denn der letztere, eS sei ihm überschehen und will er seine Un-

tauglichkcit nicht anerkennen, so ist dann gerade dieses der beste

Beweis, daß er unfähig war. Ich glaube also, der vorgcschla-

gene Zusatz führe zu einer sehr zweckmäßigen Vereinfachung. Dabei

ist aber verstanden daß wenn eine solche Stelle allsällig vor

Ablauf der 6 Jahre, snbprimirt oder sonst eine gesetzliche Veränderung

damit vorgenommen würde, der betreffende Beamte sich

diesem unterziehen muß und auf keine Entschädigung oder Pen-
sion Anspruch machen kann; ich muß wünschen, daß zur Verhü-

lung von Mißverständnissen îsi-'ftz wenigst!'!,-; ;n P'-okoloìl gsNM!-

von Tavel, Schultheiß, stimmt den Herren Kißling und
Stähli völlig bei.

A b st i m m u n g:
§. si wie er ist, mit der vorgeschlagenen Nedaktionsver-

änderung. einstimmig
Für die Erheblichkeit deSZusayeS von Hrn. Stähli Mehrheit.
Dagegen 5 Simmcn.

§. 5.
„Der Beschluß über die Bestätigung derjenigen Beamten

die nach dem beigefügten Etat einer Bestätigung unterworfen sind,
soll stattfinden:

a. Für die Stellen, welche von dem Großen Rathe besetzt
werden: alljährlich an dem Tage, der in dem Trakrandencir.
kular, welches an die Mitglieder deS Großen NacheS für
die gewöhnliche Wintcrsitzung zu erlassen ist, dafür angesetzt
sein wird. Der Beschluß über die Bestätigung dieser Stellen

wird auf den Bericht deö RegierungSrathS genommen.
Ii. Für die Stellen, welche von dem Regierungsrathe, den

Departementen desselben und dem Obergerichte besetzt wer-
den, alljährlich vor Ende des ChristmonatS."

v. Tavel, Schultheiß. Der Zeitpunkt der Bestätigung ist
hier auf die Wintersitzung verlegt, weil da ohnehin verschiedene
wichtige Wahlen statt finden, zu welchen bei Eiden geboten wird,
daher der Große Rath dann zahlreicher als gewöhnlich versam-
melt ist; der jeweilige Herr Landammann würde dann suchen, die
Bestätigungen so nahe als möglich auf die übrigen Wahlen folgen
zu lassen.

M a y. AlS man im vorigen Z. statt „jährlich" das Wort
„periodisch" annahm, halte man im Auge, daß vielleicht nicht
alle einer Bestätigung unterworfenen Stellen alljährlich müßten
bestätigt werden. Darüber wird man sich nun hier näher aus-
sprechen müssen, denn der daherige Entscheid muß gewiß sehr
vielen Einfluß haben auf die Bestimmung, welche Stellen
überhaupt einer Bestätigung zu unterwerfen seien. Der Fall ist denkbar,

daß man gewisse Stellen zwar nicht auf volle 6 Jahre
vergeben, aber doch auch den dieselbe bekleidenden Mann nicht jedes
Jahr dem schwankenden ungewissen Resultate einer geheimen
Abstimmung Preis geben will. Daher sollte man die Behandlung
dieses S. aufschieben, bis man bei der Behandlung deS EtatS
entschieden haben wird, welche Stellen der Bestätigung
unterworfen sein sollen und welche nicht, denn man könnte alSdann
finden, einige Stellen sollten nicht jedes Jahr, sondern nur alle
2, Z oder si Jahre zu beuäligcn sein. Ich trage somit darauf an,
diesen §. bis zu der Behandlung deö EtatS zu verschieben.

v. Grün in g en. Diese Meinung müßte ich gänzlich unter-
stützen, wenn allensallS für keine Stelle im Erac die Bestätigung
ausgesprochen würde, so wäre ja dieser Z. so wie die folgenden
nicht mehr passend.

v. Tavel, Schultheiß. Der Sinn deS H. ist nur der:
„wenn in einem Jahre Bestätigungen gewisser Stellen vorgenom-
men werden müssen, so sollen sie an dem und dem Tage statt
finden," daher könnte ich nicht dazu stimmen, weder die Behandlung

der folgenden zu unierbrechen, noch daö Wort „alljähr,
lich" zu streichen, denn dieses hindert gar nicht, nachher zu
bestimmen, daß gewisse Stellen nur nach je 2 oder Z Jahren der
Bestätigung unterworfen seien. Nichtig ist freilich, daß diese
sämmtlichen unnütz würden, wenn gar keine Stelle der
Bestätigung unterworfen werden sollte, wozu ich indessen nicht
stimmen köunte. Sie werden indessen entscheiden.

Map zieht auf diese Entscheidung hin seine» Antrag zurück-

Abstimmung:
Die Behandlung der fortzusetzen 60 Stimmen.
Dieselbe bis nach Berathung des EtatS zu

verschieben 65

Der B wird durchS Handmehr angenommen.

(Fortsetzung folgt.)
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Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18Z5.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der vierten Sitzung. — Donnerstag/ den 7. Mai 1835.)

(AmiSdauer bürgerlicher Stellen.)

5. 6.

„Um die in dem vorhergehenden §. enthaltenen Bestimmungen
in Vollziehung zu seyen, wird der Regierungsrald alljährlich in
der ersten Hälfte dcö WintermonatS an diejenigen Siellen/ welche
Beamte zu bestätigen oder ihm Bericht über die unter ihnen
sichenden Beamten zu erstatten haben/ die von dem Großen Rathe
oder von ihm selbst zu bestätigen find, eine Aufforderung erlassen,
in Betreff der erstem, die Bestätigung vorzunehmen, und in
Betreff der leyte-ren, ihm den Bericht über die Erfüllung der
Amtspflichten und namentlich über die Rechnungsführung der beiref.
senden Beamten zu ertheilen, und diesem Bericht ein Gutachten
über die Bestätigung derselben beizufügen."

Derselbe wird ohne Bemerkung durch'S Handmehr ange,
kommen.

§. 7.
„An dem zu der Bestätigung der Beamten festgesetzten Tage

wird in dem Großen Rathe auf den Antrag des NegierungSraches,
und in dem RegierungSrach auf den Antrag des Präsidenten des

Departements, unter welchem der betreffende Beamte steht, und
in den Deparlementen und bei dem Obergerichl auf den Antrag
des Präsidenten, über die Bestätigung eineS jeden Beamten be-

sonders abgestimmt."
Auch dieser wird ohne Bemerkung durch'S Handmehr

angenommen.
§. 8.

„Wenn der Antrag auf Bestätigung geht, und kein Mitglied
der Behörde auf Nichtbestätigung anträgt, so geschieht die
Bestätigung durch das offene Handmebr; wenn aber auf
Nichtbestätigung angetragen wird, so muß zur geheimen Abstimmung
geschritten werden."

v. Tav el, Schultheiß. Ich habe nichts zu bemerken, der
§. ist durch sich selbst deutlich.

Wülh rich. Ich hingegen muß mir eine Bemerkung erlauben.

Darauf gerade hat uns Hr. Alt-Landammann Simon
aufmerksam gemacht. In den meisten Fällen wird der Antrag auf
Bestätigung gehen, denn man sagt es nicht gern öffentlich, warum
man allenfalls einen Beamten nicht bestätigen will; auf diese

Weise wird die Bestätigung eine leere Form und führt geraden
Wegg zur Lcbenslänglichkcir der Stelle. Der Antrag mag daher
auf Bestätigung oder Nichtbestätigung gehen, so wünsche ich, daß
ballotirt werde.

Stähli, Rathschrciber. Ich wünsche bei diesem f. einen
Unterschied festzusetzen; eS ist nicht dasselbe, ob eine Behörde
auf Nichtbestätigung antrage oder nur ein einzelnes Mitglied.
Wenn von der Behörde auf Nichtbestätigung angetragen wird, so

geschieht dieses nach reiflicher Prüfung; handelt eS sich z. B.
um die Nichtbestätigung eines PostkommiS, so wird die Sache

tuerst durch die Postkommission, dann durch das Finavzdeparte-

ment vorbei athcn und kömmt e: st dann noch vor den NegicrungS-
ralh. Wenn nun durch alle diese Stellen hindurch auf
NichtBestätigung angetragen wird, so ist dieses doch viel wichtiger,
alS wenn irgendein einzelnes Mitglied aussteht und sagt: „Ich
trage auf Nichtbestätigung an." Darum meine ich, daß, wenn eine
Behörde auf Nichtbestätigung anträgt, man allerdings zum Bal-
lotiren schreiten müsse; wenn aber ein einzelnes Mitglied, das
vielleicht gegen jemanden indisponirt ist, nur so aus dem Stegreife
auf Ntchlbcstäligling anträgt, — soll dann auch zum Ballonren
geschritten werden? Nein, Tit., sondern dann soll ein solcher
Antrag an die vorberarhende Behörde zur Untersuchung eingc.
schickt werden. Daß denn der Vorschlag des Herrn Wülhrtch,
auch wo kem Antrag auf Nichtbestätigung geschieht, dennoch zu
ballonren, Ihnen belieben werde, muß ich bezweifeln. Sie
werden kaum ein paar Monate mit Ballonren zubringen wollen.

Kiß ling. Ich hingegen möchte den Herrn Wüthrich
unterstützen, denn nur wenn geheim abgestimmt wi d, kann man nnbe-
fangen sein Votum abgeben; man spricht sich nicht gern öffenc-
lich gegen einen Beamte» aus, wenn auch allenfalls- Gründe
da wären.

Koch, RegicrungSralh. Ich hätte nicht geglaubt, daß die,
ser §. zu solchen Bemerkungen Anlaß geben würde. Der
Vorschlag des Herrn Wüihrich ist zunächst unausführbar, eS sei denn,
daß man die wichtigern Geschäfte bei Seite setzen wolle, denn das
nähme dem Großen Rathe eine solche Zeit weg, daß eS gegen-
über dem Volke gar nicht zu verantworten wäre. Bedenken Sie
aber auch, welch eine große Gewalt das ist, wenn man einen
Mann, ohne im geringsten den Grund angeben zu müssen, durch
geheime Abstimmung von seiner Scelle gleichsam wegkugeln kann;
ist eS daher nicht zweckmäßig, zur Verhütung von groben Miß-
bräuchcn einer solchen Gewalt, daß man bestimme, einer müsse
doch wenigstens das Herz haben, öffentlich vor seinen College»
und dem ganzen Publikum cö zu sagen, er finde sich bewogen,
auf Nichtbestätigung anzutragen. Wenn einer hiczu das Herz
nicht hat, wenn er sich schern öffentlich seine Meinung zu sagen,
so soll auch keine Ballotirung statt finden. So ist es auch mit
der Behörde; auch die Behörde soll sich nicht scheuen in ihrem
alljährlichen Rapporte, wenn es nöthig ist, auf Nichtvestätlgung
anzutragen. Wenn aber weder die Behörde noch ein Mitglied
auf Nichtbestätigung anträgt, so soll gar keine Abstimmung über
einen Beamten statt finden; das widerspräche wenigstens durchaus
meinem Gefühle, und ich glaube nicht, daß es im Sinne und
Geiste eines offenen Republikaners liegen könne, ins Geheim und
ohne weitcrö einen Mann auf die Seite zu thun. Was den
Antrag des Herrn Rathschreibers Stähli anbetrifft, so könnte ich
diesem nicht beistimmen. Eine Behörde soll nicht mehr Einfluß
haben in dieser Beziehung als ein einzelnes Mitglied, und keine
andere Autorität alS die der Wadrhett und der Beinunsl soll sich

hier geltend machen. Die Initiative soll man den Behörden
lassen, aber so, daß ein Republikaner es mit offener Stimme
soll sagen dürfen, wenn er eine geheime Abstimmung verlangen
will. Diese Ballotirung ist ein zweischneidkges Schwerdt, sie
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kann gin und schlimm sein, für gewisse Sullen Halle ich eine

solche periodische Bestätigung für zweckmäßig, hingegen für an-
dere Stellen müßte ich sie für ganz verderblich halten. Diese

geheime Abstimmung «st im G unde eine der desporisten Haaidlun-

gen, lie man ausüben kann, eine Form, die ich daher nie auf
Jemand au dehnen möchte, in dessen Amt, Geist und Gemüth
es liegen muß, sich innerhalb der Schranken seines Amtes, der
G.setze und der Schickltchkcil frei bewegen und entwickeln zu

tonn n. Darum sollen solche Stellen, wen» man sie nur auf ein

Jahr vergeben will dnrchö offene yandmehr wieder bestätigen,

wenn keine Opposition vorhanden ist. Will man dann zugleich
den Grundsatz beibeh .lten, daß eine allfällige Nichlbestäiigung
der Ehre keinen Abbruch thue, so muß man sich hüten, sich in
irgend eine Melivirung einzulassen. Geschtebl daher ein Amrag
auf Nichlbestäiigung, so muß die gcbenne Abstimmung sogleich

statt finden, und hierin eben liegt das Despotische. Sobald Sie
aber in irgend Motive eintreten, und von Seite dessen, der den

Antrag auf Abberufung stellt, irgend eine Rechenschaft verlangen,
so fallen wir in die Institution der förmlichen Abberufung,
und diese muß man ja nicht periodisch machen. S>nd Gründe
vorhanden zur Abberufung eines Beamten, sei es Unfleiß, Unsä-
hlgkeil Untreue u. s. w., so lasse man ja nicht einen solchen

Beannen bis ang Ende des Jahres, sondern sobald diese K-ünde
kcnstatirt sind, so muß man ihn abberufen. Aus diesem Grunde
kennte ich Herrn Stähli nicht beipflichten, denn nach seinem An.
t age bekäme» wir nicht eine periodische Bestätigung oder Nicht-
bestätigung, sondern an deren St lie träte eine monvirlc Stbbc.

rufuog. Man muß aber beide Jiu-ittiuonen nicht mit einander
verwechs ln, und zweckmäßig angewendet gehören sie beide zum
Mechanismus eineö republikanischen Wesens. Ich möchte aber
blos die eigentlichen Bcdienstungen der jährlichen Bestätigung nn.
tcrwerfcn, doch auch hier möchte ich diese Institution rein in
ihrem Wesen lassen, so nämlich, daß nur dann geheim abgestimmt
werde, wenn die geheime Abstimmung von einem Muglicde vcr-
langt wird, doch ohne Angabe der Motive. Bei der Abberufung
hingegen muß man Gründe angeben; die Behöide, welche einen
Beamten abberuft, muß ihre Gründe dcm Publikum vorlegen,
damit dasselbe richten kann, in wicsern allsällig eine Gewalthandlung
begangen worden sei oder nicht. Durch die Nichtbcstärigi-ng ge.
schicht daher den Ehren kein Abbruch, hingegen eine niotivirte
Abberufung wirft schon einen Schalten ans den Abbe usencn.

lassen wir beide Institutionen gesondert, und neben einander wir-
ken, dann aber muß der h- « gerade so angewendet werden, wie

er ist.

v. Grünin gen. Wenn auf Nichtbestäugung angetragen
wird so nimmt mich Wunder, ob dann bloß Mehrheit der Sum-
men oder absolute Mehrheit nöthig sei.

Map. Wir haben cS hier mit zweierlei Behörden zu thun,
mit der Behörde, welche den A trag stellt, uns derjenigen, wel-
che bestätigen soll. Zur Verdonillchmig sollte daher nach dcm

Worte „Behörde" eingeschaltet werten: welcher die Bestätigung
zukömmt.

Tscharncr, alt Schultheiß. Dieser Z. scheint mir einer
der wichtigsten zu sein. Die Verfassung schreibt vor, entweder
eine bestimmte AmtSdaucr, oder aber periodische Bestätigung für
alle Stellen. ES können somit keine Ausnahmen für gewisse Siel-
len gemacht werde». Allein eine solche Bestätigung soll ooch zu-
gleich so schützend sein, und eS soll nicht auf bloß einzelne in.
dividuclle Meinungen hiebet ankommen, so daß Ich finde, der

I 8 sei nicht genugsam erwogen worden. Ich möchte darum
denselben dem Regiernngsrath zu einer nochmaligen Prüfung zu-
rückschickcn. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es unter der

frühern Negiernng bei den jährlichen Bestätigungen zuging, aber
ich vermuthe fast, nur wenn der Anirag auf Ntchlbestätigung von
der Mehrheit einer Behörde gestellt wo.den sei, habe die Abstun-

mung start gefunden. Diese jährliche Bestätigung war nämlich >

keine Einrichtung der Aristokratie, sondern daS Ueberbleidscl
einer frühern ganz reinen und sehr entschieden liberalen Demokratie.

Sie ancre nachher freilich in eine leere Form ans. Ich
vermuthe nun nickt, daß man diese Insmulion aus den heutigen
Tag werde abschaffen wollen, denn dieselbe kann sehr wohlthätig
wirken, aber man- soll doch alle möglichen Mittel anwenden, da¬

mit lfic weder in eine leere Form auSarke, noch anders angewen-
der werde, als wenn der Anirag auf Ntchlbestätigung von der
Mehrheit einer Behörde ausgeht.

v. T avcl, Schultheiß. Der letzte Herr Präopinant scheint
zu glauben, der Ausdruck: „kein Mitglied der Behörde" beziehe
sich ans die berichtcrstatlcude Behörde, Herr Slaacsschreiber May
ha« hierüber bereits Eilänrerung gegeben. Der erste Opponent
fürchtete, man könnte zu leicht bestätigen, und das würde zu Le-
bcnsiänglichkcil der Stellen fübrcn; der zweite Opponent hingegen

besorgte, man möchte die Beamte» zu leicht von lhrcn Stellen
stoßen, weswegen er darauf anirug, zwischen Anträgen ans Nicht-
bestätigung, welche von Behörden und zwischen solchen, welche
von einzelnen Mitgliedern der bestätigenden Behörde ausgehen,
einen Unterschied zu machen. Beide Ansichten sind triftig durch
Herrn Regiernngsrath Koch widerlegt worden Der §. sorgt hin-
länglich für bcidcs, darum schließe ich ausnnveränderle Annahme
deffelben mit der von Her n StaaiSschreiber angetragenen
Einschaltung, und mit cinem im Sinne des Hrn. von Grüningen
abzufassenden Zusätze, daß nämlich zur Nichtbestätigung die absolute

Stimmenmehrheit erforderlich sein soll.

Tscharner, alt. Schultheiß. Der Herr Schultheiß bat
mich nicht verstanden, ich will cö überhaupt nicht ansein cinzel-
nes Mitglied, weder der rapvoriirenden noch der bestätigenden
Behörde ankommen lassen, ob die Abstimmung statt finden soll.

v. Tavel, Schultheiß. Wenn die Behörde zuerst entscheiden

muß, ob sie überhaupt zur Abstimmung schreiten wolle oder
nickt, so spricht sie dadurch schon ihre Meinung aus, hinsichtlich
der Bestätigung und so würden wir also die offene Bestätigung
statt der geheimen einführen.

Die Herren Wütbrich und Kißling ziehen ihre Anträge zurück.

Abstimmung:
§. 8 wie er ist, mit der Redaktionsverbefferuna von Herrn
May 66 Summen.

ErwaS anderes Ztt Stimmen.
Für die Erheblichkeit eincS Zusatzes, hinsichtlich der Slim-
mcmnchrhcil Mehrheit.
Dagegen 2 Stimmen.

§. 9.

„Wird ein Beamter nicht bestätigt, so bestimmt die Belöge,
welche diesen Beschluß gefaßt, den Zeitpunkt des Aufyörens seiner

AmlSvtt'richlllngcn."
Derselbe wird ohne Bemerkung durchS Handmehr angenommen.

in.
„Durch dieses Reglement, welches von seiner Bekanntmachung

an in Ärasi tritt, werden das BesetzungS- und Bestät gungsre-
glcmeiit vom ist. Wimermonal l828, in so weit cS die Bestätigung

der Beamten berriffi, und alle damit im Widerspruch
siedenden gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben. Dasselbe soll in
beiden Sprachen gedruckt und durch die Mittheilung an die Be-
vördcn uns die Einrückung in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete bekannt gemacht werden."

v. Tavel, Schultheiß, hak nichts zu bemerken.

May. Vorhin wurde beschlossen, es sollen alle Stellen, die
keiner Bestätigung unterworfen sind, cme 6jährige Amtsdauer haben.
Nun fiel aber schon in der Diskussion die Bemerkung, daß durch
Verfassung oder spezielle Gesetze gewissen Steilen eine verschiedene
AmtSdaucr gegeben sind, man sollte nun hier im I dieses bemerken

und bieseckcn vorbehalten.

Slädli, Rathsschreiber. AlS ich den Antrag zu jenem
Znsatzarnkel stellte, stand ich in der Meinung, dte «Jährige AintS-
daner solle für alle Stellen gelten und dte ganze Gesetzgebung
solle dadurch mit einem Schlage verändert sein. Was hingegen

j die durch die Verfassung bestimmten Stellen betrifft, an diese
kam mir auch nicht von fern ein Gedanke.

Wütrich. Der vorige Beschluß hat weiter gegriffen als
wohl mancher gedacht hat, denn derselbe bezieh! sich also wohl auch
ans GemeindSstellcn, da auch diese bürgerliche Beamningcn sind.
Nun sind bereits eine Menge neuer GenicindSregtemente, in
denen htnstchllich der Dauer der GemelildSbegmiungen andere

Zz



Bestimmungen aufgestellt, z. V. 4 und weniger Jahre, festgesetzt
waren vom Negierungörach bestätigt worden. Nun fragt es sich:
ist ein durch den RegterungSralh bestätigtes Reglement nicht auch
eine gesetzliche Bestimmung? Da wäre ja mit einem einzigen
Federstriche das kaum erst bestätigte verändert.

v. Grünin gen wünscht den §. zurückzuschicken, weil man
dann alle nöthigen Vorbehalte darein thun könne, hingegen findet
er, dieses Gesetz beziehe sich nicht auf die Gemeindöbeamtungen.

v. Tavel, Schultheiß. Ich muß mich verwundern, wie
sich nur ein Mitglied einbilden kann, daß wir ein Gesetz macken
könnten, wodurch irgend e ne Bestimmung der Verfassung abge-
ändert würde. Stellen, denen von der Verfassung eine bestimmte
Amlsdauer zugewiesen ist, m diesem Gesetze zu erwähnen oder
darein aufzunehmen, dazu würden wir uns nie entschließen. Mithin
kann von diesen Stellen hier durchaus nicht die Rede sein, und sie

sollen auch nicht einmal als unter den Ausnahmen hier angeführt
begriffen werden. Was die ü ri.,en Stellen anbelnffi, so werden
Sie sehen, daß hier sehr sorgfältig die GemeindSbeamlungcn
vermieden worden find. Laut §. -à find in dem diesem Gesetze
angehängten Star alle bürgerlichen Beamten der Republik ver.
zeichnet, auf weiche sich dieses Gesetz bezieht. Nun aber er.
scheint keine einzige Stelle in dem Gemeindseiat, also sind die-
selben nicht unter diesem Gesetze begriffen. Der §, k0 Hai somit
durchaus keine Vervollständigung nöthig, nur ist hier der §. 0

nicht zu vergessen.
Die Herren May te. ziehen ihre Anträge zurück, worauf der

tz. 40 unverändert durchS Handmehr angenommen wird.

Etat der bürgerlichen Veamtungen der Republik Bern
in Betreff der Dauer oder der jährlichen Bestätigung

derselben.

Kanzlei des Regierung SratheS.
Der Antrag des NegicrungSrathS gehl auf jährliche Bc.

stätigung.

(Wir müssen hier auf den später im Druck erscheinenden
Etat verweisen, und geben daher nur diejenigen Diskussionen,
die ein allgemeineres Interesse haben können.)

May. In der frühern Diskussion ist geäußert worden, die
Bestätigung möchte vielleicht nicht für alle Stellen jedes Jadr
statt finden, sondern nur alle 0 oder st Jahre. Darüber muß
man steh durchaus ins Klare setzen. Jedenfalls sollte anstatt:
„der jährlichen Bestätigung" cS in der Ueberschcifl heißen: der pc.
riodischen Bestätigung.

v. Jen»er, RegierungSrath, findet diese Bemerkung rich,
tig, sieht aber keinen Grund, warum die ganze Kanzlei des Re.
gicrungSraihS der jährlichen Bestätigung umerworfen werden
müsse. Er trägt auf eine 6 jährige Amlödaucr an, mit Aus.
nähme der Etandeöweibcl und Slandeöläuscr.

Jaggi, RegierungSrath, undKißling finden, der Gesetzes,

rcdakior gehöre auch auf diesen Erar.

v. Tavel, Schultheiß, stimmt in Absicht auf die AmtS-
dauer ganz dem Herrn NegicrungSrath v. Jenncr bei, in Absicht
aus den Gesetz Srcdakior aber findet er, derselbe gehöre nicht auf
den Eiar, er bekleide keine eigentliche Stelle, sondern eS sei ein
förmlicher Kontratt mit ihm für seine Arbeiten abgeschlossen

worden.

In der A b sti m m u n g wird mit Mehrheit gegen 5 Stimmen
beschlossen, die AmiSdaner sämmtlicher Kanzleibeamten aus ü Jadre
zu setzen, hingegen die StandcSweibel und Standesläufer einer

jährlichen Bestätigung zu unterwerfen. Den Gesetzesrcdattor hier
aufzunehmen, nur eine Stimme.

Diplomatisches Departement und Departement
deö Innern.

Die Anträge des NegicrungSrathS gehen sämmtlich anr eine

sechsjährige Amtsdancr und werden ohne Bemerkung durchS

Handmehr angenommen.

I u st i z se kli 0 n.

Wyß, RegierungSrath. Da man sich bereits ziemlich
darüber ausgesprochen hat, die jährliche Bestätigung nicht eben

sehr zu begünstigen, so glaube ich, hier darauf antrage» zu sollen,
daß der StaatSanwalt und sein Adiunkr nicht, wie der Regie, ungS.
räch vorschlägt, auf jährliche Bestätigung, sondern auf sechs-
jährige Amisdaner erwählt werden. Dieses sind Stellen, welche
mit erstaunlicher Anstrengung und Aufopferung verbunden sind
und daher eine gesicherte Existenz haben müssen.

Tscharner, Alt-Schultheiß, ist überzeugt, daß die jähr,
liche Bestätigung für die Beamten vorrbeilhafler sei als AmtSdaüer
und Ausschreibung der Stelle nach Maus der 6 Jahre.

Inder Abstimmung wird gegen den Antrag des Re-
gierungSralbs die Amisdaner deS StaatSanwaltes und seines
AdjuiiklS nut 5L gegen 40 Stimmen auf 6 Jahre bestimmt, den
übrigen Anträgen des NegmungSrachS wird beigepflichtet.

Polizeisektion.
Fetscherin, RegierungSrach. Für den SchallenbauSpre-

diger wird hier die jährliche Bestätigung vorgeschlagen und doch
sind auf dem Etat sämmtliche geistliche Stellen vom RcgicrungS-
rathe gestrichen worden, obgleich das diplomatische Departement
sie ebenfalls darauf gesetzt hatte. Wenn nun alle andern
geistlichen Stellen weder einer bestimmten AmtSdaüer noch der
jährlichen Bestätigung unterworfen sind, so wird sich gewiß niemand
zum Schallenhausprediger bilden wollen. Ich trage daraus an,
daß der Schallenhausprediger aus diesem Etat gestrichen werde.

Stählt, Natlsschrciber. Ich wünsche, daß der Direktor
der Zuchranstalten nicht, wie der Anirag will, auf 6 Jahre
gewählt, sondern einer jährlichen Bestätigung unterworfen werde,
denn ich gehe von der Ansicht auS. daß gerade diejenigen StA-
len, bei denen eine jährliche Bestätigung stattfindet, die soli-
deren sind.

v. Ienner, NegierungSraih. Hierüber können verschiedene
Ansichten obwalien und wie sehr die dadengen Begriffe differircn,
habe ich in den letzten Zeiien genu sam erfahren, wo die jährliche
Bestätigung alö ein großes Gechenst in der Stadt herumgetragen
wurde, während gegen eine bestimmte AmtSdaüer niemand etwas
einwendet. Denn das gerade macht in den Augen des.Publikums
den Unterschied, daß eine der jährlichen Bestätigung unterwor-
fcne Stelle nur eine einjährige AmtSdaüer hat. Ich glaube
daher, da ich Stellen mir einer bestimmten Amrsdauer als die
soiidern ansehe, es solle der Direktor der Zuchtanstalten auf eine
möglichstlange Dauer angestellt sein. Wenn irgend eine Stelle
in der Republik durch einen erfahrnen Mann versehen werden
muß, so ist eS diese. Wenn der Direktor seine Pflichten erfüllt
und in den Zuchtanstalken das gewünschte Resultat erzielt wer.
den soll, so muß dieselbe die einzelnen ihm übergcbnen Individuen
genau kennen und je längere Zelter da ist, desto mehr Kenntniß
und Erfahrung wird er erwerben. Im ersten Jahre wird daher
ein Direktor nie im Scande sein, seine Stelle ganz so auszufüllen

wie es wünschbar wäre. Ich möchte daher dringend
bitten, daß man den Antrag des RcgierungSrachö genehmige,
hingegen der SchallenhauSprediger soll gehalten sein wie alle
übrigen Geistlichen und daher aus dem Eiac weggestrichen werden.

Schöni. Man befolgt gar keine Stuffenfolge; die einen
Beamlunaen werden sogleich ans 6 Jahre, und die andern nur
aus ein Jahr geaeben. Jck> möchte vorschlagen, den Schallen-
hauSpredtger nicht alle Jahre, sondern etwa alle 2 Jahre einer
Bestätigung zu unterwerfen.

von Lerber, alt-Schultheiß. Ich will gerne helfen, alle

diejenigen Stellen von der jährlichen Bestätigung zu entheben,
bet denen eS irgend der Fall sein mag. Wenn man aber den

Grundsatz der periodischen Bestätigung will, so möchte ich eine

solche Bestätigung, die dann nicht bloß eine leere Form ist, denn

ich will lieber gar nichts, als etwas Schlechtes. Wenn cS gehen

sollte wie chmalS, wo man alle Jadre fragte: „wer den Herrn
Schultheiß u. s. w. bestätigen will, soll seine Hand in die Höhe
haben", so wollte ich lieber gar keine Bestätigung. Denn wer
aldann Gunst hat, bleibt in seiner Stelle, bis er ins bessere Leben

hinüber muß. Darum will ich eine alljährliche Bestätigung
und zwar auf einen bestimmten Zeitpunkt, und nicht eine Bestä-

tiguna die etwa alle 2, Z, oder 6 Jahre wiederkehrt, denn das
wäre ja doch nichts anders als eine gesetzlich besti mme AmtSdaüer



und zwar mit dem Nachtheile, daß am Ende dieser AmtSdauer
keine Conkurrenz eintrete. Ich schließe also dabin, überall, wo
man eine Bestätigung beschließt, bet der alljährlichen zu bleiben.

Schnell, NegieiungSrath. Will man eine bestimmte AmtSdauer

— gut; will man eine Bestätigung, so soll sie eine jähr,
liche sein: man soll nicht unter dem Namen einer Bestätigung
von 2 oder 5 Jahren eine bestimm!« AmtSdauer von so und so v el
Zeit hineinschmuggeln — das ist nicht der Sinn der Verfassung
und nicht der Sinn dieses Gesetzes.

May. Man geht heule e:waS rasch zu Werke und man
hat zuwider unsern Reglemeniaroorschriftcn sogleich die Amisdauer
aller der Bestätigung nicht unterworfenen Grellen auf 6 Jahre
gesetzt. Ich sehe auch nirgend» die Motive für die verschiedenen
Vorschläge, namentlich nicht, warum man alle Polizeibcamiungcn,
den Coilimrndanten deS Landjägerkorps u. s. w. immer nur von
Jahr zu Jahr erwählen will, während hingegen für andere eine
bestimmte AmtSdaucr von 6 Jahren vorgeschlagen wird. Diese
Unterscheidungen scheinen mir ausserordentlich schwankend, was
sich in Zukunft noch viel bestimmter herausstellen wird. Ich glaube
übrigens, daß es mir diesem GesetzeSvorschlage geHallen sein werde
wie gewöhnlich, daß nämlich alles Erkannte nicht als definitiv
erkannt, sondern an Behörde zurückgeschickt werde, zu nochmali.
ger Durchsicht. Dieser Weg einzig kann uns vor Ucbereilungen
schützen. Indessen schließe ich auf eine 6jährige AmtSdauer für
alle hier verzeichneten Beamte.

v. Tavel, Schultheiß. Ich finde hingegen nicht, daß wir
unö heute übereilt haben wir haben) im Gegentheil lange dis.
kulirt und Manches geredet, das nicht einmal zur Sache ge-
hörte. Auch glaube ich, wir haben, ohne das Reglement zu ver.
letzen, durch die Annahme einer 6jährigen AmtSdauer für alle der
Bestätigung nicht unterworfn«»! Stellen nur erwünschte Q-dnung
in diese Sache gebracht. Was den Direktor der Zuchlanstalten
betrifft, so muß ich den Hrn. Regierungsraih von Jenner und die
Ansicht des Regierungsraths hier unterstützen. Was die Polizei,
beamten betrifft, so sind dieses Beamtungen, welche durchaus in
den Händen der obern Behörden sein müssen. Nun können sich
eine Menge Vorfälle ereignen, welche eS außerordentlich wünsch,
bar machen, diese Beamten zu ändern, ohne daß genugsam Gründe
da sind, um einen wohl morivirlrn AbberufungSbcschlnß zu be-
gründen. Ich muß daher finden, daß hier die jährliche
Bestätigung ganz am Orre ist und namentlich in Berücksichtigung dieser

Polizcibcamtcn konnte ich in der ersten Anfrage über das
Eintreten in diesen Entwurf dem Herrn Altlandammann Simon
nicht ganz beipflichten. Die Bemerkung hinsichtlich des Schal.
lenhauSpredtgerS finde ich völlig gegründet, im übrigen stimme
ich vollkommen zum Antrage des Regierungsraths.

In der Abstimmung werden die Polizeibeamten mit Mehr,
heit gegen 13 Stimmen der jährlichen Bestätigung unterworfen;
für die jährliche Bestätigung des Direktors der Zuchtanstalren
erheben sich bloß 2 Glieder und einstimmig wird beschlossen, den
SchalleuhauSprediger aus diesem Etat zu streichen, alle übrigen
Anträge des RegierungsrathS werden durchS Handmehr genehmigt.

(Schluß der Sitzung um 2^ Uhr.)

Fünfte Sitzung.

Freitag, den 8. Mai l 835.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.

Nach den» Namensausrufe und Genehmigung deS Protokolls
zeigt der Herr Btcclandammann folgende eingegangene Zuschrif.
ten an:
1) Zuschrift der katholischen Gemeinde in Basel, mit bischöfli-

cher Empscblling, worin jene eine« Beitrag zur Verbesserung
des Schulwesens begehrt.

2) Eine französisch verfaßte Zuschrift des Schutzvereines von
Neuenstadl und Tessenbcrg wird verlesen. Der Kroße Rath
wird darin ersucht, den Antrag von St. Gallen in Betreff
der BundeSrevision zu unterstützen.

Tagesordnung: Fortsetzung der Berathung deö EtatS
über die AmtSdauer oder Bestätigung bürgerlicher
Stellen.

Finanzdepartement.
Die Amlsdaner sämmtlicher Beamten dieses Departements

wird zum Theil gegen den Antrag deS RcgierungSrathcS auf sechs

Jahre gesetzt und zwar einstimmig, mil Ausnahme deS Direk.
torS und KassirerS der Kanto,albank und der Postkommisse deS

HauptbüreauS, welche einstimmig einer jährlichen Bestätigung
unterworfen werden.

Erziehungsdepartement.
In Beziehung auf den ersten und zweiten Sekretär und den

Pedell wird dem Antrage des RegierungsratheS einstimmig
beigepflichtet, und für erstere eine AmtSdauer von sechs Jahren,
für letzter» eine jährliche Bestätigung beschlossen; hingegen der

Antrag des Regierungsratdes, die Professoren an
der Hochschule und die Lehrer am Gymnasium und
der Litterarschule einer jährlichen Bestätigung zu
unterwerfen, verursacht eine lange Diskussion, die hier in
möglichster Vollständigkeit wi.derzugcbcn versucht wird.

(Fortsetzung folgt.)



à. M.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1835.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der fünften Sitzung. — Freitag, den 8. Mai 18Z5.)

Reglement über AmtSdauer bürgerlicher Stellen,
von Tavel, Schultheiß. Da kommen wir zu demjenigen

Punkte dieses Gesetzes, welches der heutigen Sitzung ein besonderes

Gewicht verliehen hat. Ich muß hier vor allem aus
erklären, daß der RegierungSrath dieses Dekret auf den Antrag
des diplomatischen Departements und zu näherer Ausführung des
H. 13 der Verfassung entworfen hat. Dieser H. 19 der Verfassung

lautet: „Jede bürgerliche Stelle soll entweder auf eine
bestimmte AmtSdauer ertheilt werden, oder auf periodische
Bestätigung hm." Demgemäß wurden alle die verschiedenen
bürgerlichen Stellen der Republik in einen Etat aufgenommen, und
schon als das diplomatische Departement und auch sparer, als
der NcgieniügSralh zur Vorberathung derjenigen Beamten und
Angestellten kam, welche unter Aufsicht des ErzichnngSdeparkements
stehen, erhoben sich zwei sehr wichtige Fragen: i) ob der geistliche

Lehrstand, und 2) ob der weltliche Ledrftand auch auf die.
sen Erat gehöre. Nach einer reifliche» Berathung mußte der
Regierungsrath finden, daß der geistliche Lehrstand durchaus nicht
unter den 19. der Verfassung falle, und eS beschloß derselbe somit,
den ganzen geistlichen Stand aus dem Etat wegzulassen, auf
welchen er vom diplomatischen Departement gesetzt worden war.
Ueber diesen Punkt will ich mich daher nicht länger aushalten.
WaS hingegen die Herren Professoren an der Hochschule und die
Lehrer am Gymnasium und der Litterarschule betrifft, so waren
darüber die Ansichten sehr verschieden; die erste Frage, welche
hier erörtert werden mußte, war die: „bekleiden die Herren
Professoren solche Stellen, welche von der Verfassung im zfi 19.
als bürgerliche bezeichnet werden?" Ich kann mich bei dem
Rapporte über diese Frage unmöglich lange aufhalten, und die
Ansicht des RegierungSrathS vertheidigen, und meine Herren
Kollegen werden mir dieß nicht übel nehmen, weil eS schwer ist,
etwas zu vertheidigen, mit dem man selbst nicht übereinstimmt.
Der RegierungSrath fand, daß der §. 19. der Verfassung auch
bei den Professoren und Lehrern seine Anwendung finden müsse,

indem er in der Ansicht stand, daß die Herren Professoren an der
Hochschule und die Herren Lehrer am Gymnasium und an der
Litterarschule bürgerliche Stellen bekleiden. Auf dieses konnte
einzig noch die zweite Frage walten, soll für die Herren Profes.
sorcn und die Lehrer eine bestimmte AmtSdauer vorgeschlagen
werden, oder aber eine jährliche Bestätigung. Schon gestern
mußten Sie sich überzeugen, daß die Ansichten über die Frage,
ob eine bestimmte AmtSdauer, oder aber jährliche Bestätigung für
die Beamten günstiger sei, hierin dieser Versammlung verschieden
sind. Die Mehrheit des RegierungSrathS, vom Grundsatze
ausgehend, daß die Professoren und Lehrer bürgerliche Stellen bekleiden

und also unter den Z. 19. der Verfassung fallen, schlug
demnach denjenigen Modus vor, von dem sie glaubte, daß er
für die betreffenden Herren sichernder sei. ES steht mir nicht
an als Rapporteur deS RegierungSrathS hier die Ansichten der

Minderheit zu entwickeln, um so weniger, da mir das Reglement
gestaltet, im Laufe der Diskussion weiue persönliche Ansicht zu

gußern. Hier soll ich bloß die Mcimma der Majorität des Re¬

gierungSrathS angeben und namentlich den Vorwurf vom
RegierungSrath abwälzen, als ob bei ihm irgend eine andere Ansicht
gewaltet hätte, als die Ucberzeuqunq, die Stellen, welche die
Herren Professoren und Lehrer bekleiden, seien bürgerliche und
fallen als solche unter den tz. 19. der Verfassung, und es fei für
dieselben die alljährliche Bestätigung von größerer Sicherheit, als
eine bestimmte AmtSdauer. So viel ich aus der Diskussion von
dem RegierungSrathe entnehmet! konnte, so sind dieß dieHaupran-
sichten der Mehrheit deö RegierungSrathS. Nachdem Sie die DiS-
kussion, welche nun stattfinden mag, gehört haben werden, werden
Sie dasjenige beschließen, was nach Ihren Ansichten zum
Gedeihen der Hochschule und zum Wohl dcS Ganzen dienen wird.

Fetscherin, RegierungSrath. Es ist zwar freilich mißlich,
über eine so wichtige Frage zuerst daö Wort zu ergreifen, ich
glaube indessen mich m einer ganz besondern Stellung zu befinden,
um als der Erste zu reden. Ich will frei und offen bekennen,
ich babe im RegierungSrathe zur Majorität gestimmt, hen:e aber
muß ich diese Ansicht bekämpfen. Ich glaubte nämlich anfangS-
der §. 19. der Verfassung beschlage auch diese Stelleu. und so

lange ich dieses glauben mußt-, so lange glaubte ich mich auch
der Verfassung unterziehen zu müssen, so leid eS mir auch um die
Anstalt thar. In dieser Ansicht stehend begriff ich auch
konsequenter Weise die geistliche» Stelle« darunter. Die Majorität
entschied jedoch über diese» letzter» Punkt anders. Daß übrigens
die Ansicht, daß der Lehrstand ebenfalls -unter den ß. 19. begriffen

sei, im Regicrmigsrard schon vor langer Zeit gewaltet hat,
das kann ich dadurch bezeuge», daß schon im vorigen Sommer
von Seite deS Regierungsrathes dem Erziehnngsdeparremeure der
Auftrag gegeben wurde ein Gutachten über die Frage zu bringen,
ob es zweckmäßig wäre, die AmtSdauer der Professoren und Leh,
rer an der .Hochschule auf eine bestimmte Zeit zu beschränken.
Am 14. August 18Z4 erhielt nämlich daö Erziehungödepartcment
folgenden Nathszmel vom RegierungSrathe:

Bei Anlaß der Besetzung mehrer Lehrstühle an der neu
errichteten Hochschule wurde die Frage aufgeworfen: „ob es nicht
„zweckmäßig wäre, die AmtSdauer der Professoren ausdrücklich
„auf eine bestimmte Zeit zu beschränken, nach deren Verfluß sich
„dieselben einer neuen Wahl zu unterwerfen hätten."

„Ihre gutächtlichen Ansichten über diesen wichtigen Gegenstand
wünscht nun der RegierungSrath beförderlich zu vernehmen u. f. w.°

Hierauf erließ das Erziehungsdepartement unter 15. Au-
gust an den Herrn Dr. Schnell,, Professor der Rechte, folgendes

Schreiben:

„In Folge eines Auftrages des RegierungSrathS vom ist. dieß,
„ersuchen wir Sie höflich, Sie möchten in Verbindung mit Ihrem
„Collcgen, Herrn Professor Wilh. Snell, die wichtige Frage er-
„örtcrn, „welche Anwendung des H. 19 der Verfassung

„ auf die ordentlichen und ausscrordentlichcn Professoren dee

„Hochschule passend und zuläsiig sei."

Damals glaubte also das ErziehmigSdepartement, der s. i >

der Verfassung möchte vielleicht auch die Professoren der HseR
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schule beschlagen. Dieß führe ich darum an, weil in einem Blatte,
tao zwar einen schönen Namen, das aber demselben wenig Ehre
machr, ausgesprochen worden ist, man habe von Selle der Regierung

Persönlichkeiten im Auge und man wolle diese hohe Vcr-
sammliina dahin bringen, um einiger in der lehren Zeit mißbelic-
t'ig g.wordener Personen willen eine schone Anstalt zustürzen.
Sie sehen, daß dieß eine schandliche Verläumdung ist. Wenn
nun durch die Versassung wirklich geboren wäre, auch die Pro.
sessoren und Lehrer entweder einer bestimmten Anitödauer oder
aber der jährlichen Besteigung zu unterwerfen, so wüßte ich nichlS
anders zu machen, als ich müßte wünschen, daß es möglich wäre,
solche schützende Formen zu finden, durch welche die Hochschule
dennoch könnte erhalten werden. Nun bin ich aber äusserst

erfreut von einsichtsvollen Männern und zwar vom rechtlichen
Standpunkte aus bereits gehört zu haben daß der §. 19 der Per-
jassung diese Anstalt durchaus nicht beschlägr. Ist nun dieses

nicht der Fall, so muß ich Sie beschwören, fassen Sie ja nicht
einen solchen Beschluß, der für die Hochschule durchaus Verderb-
lich sc>n müßte, denn sowohl eine bestimmte AmlSdauer, alâ die

jährliche Beilärigung müßre für die Anstalt höchst verderblich
wi-ken. Denn wie sollen Männer, welche ihr ganzes Leben ei-
ncr Wissenschaft gewidmet haben, in derselben, wenn sie ihren
hohen Beruf recht fühlen, mit Muth und Lust arbeiten können,
sofern über ihnen schwebt das furchtbare Schwert, entweder einer
jährlichen Bestätigung oder waS noch schlimmer ist, einer bestimmten

AmlSdauer? Ich will zwar den obern Behörden nichtS schlim-
mcS zutrauen; aber sie bestehen auö Menschen, sie können wechseln.

Unmöglich kann ich mir vorstellen, daß diese hohe Behörde,
welche eine so schöne Anstalt mit so großen Opfern gestiftet hat,
die Wirkung derselben leichtfinnig zerstören wollte. Die Personen
wechseln, bewegte Zeiten und mit denselben Persönlichkeiten kön-
neu hie und da eintreten, eö können Mißbelicbigkciten in der
Anstalt selbst vorfallen, einzelne an derselben angestellte Männer
können vielleicht Unklugheitcn begehen, die eine Maßnahme
vereinlassen möchte, die man nachher bereuen müßte. Nun aber halte
ich zwar die jährliche Bestätigung für weniger gefährlich; aber
immerhin wäre dieselbe noch mißlich genug, weil es schwer wäre,
den auS fremden Ländern berufenen Männern, welche unsre Ein-
nchlungcn nicht kennen, welche, wie ich besorgen muß, hierüber
zum Theil irre geführt worden sind, welche aus Ländern stam-

uicu, wo man Ursache genug zum Mißtrauen gegen die Obern
hat, die Ueberzeugung beizubringen, daß ste dabei nichrS zu ris-
liren haben, sofern sie ihre Pflicht erfüllen. Denn daö Mißliche

haben dergleichen Bestätigungen immer, daß die Behörden,
denen die Bestätigung zukömmt, wechseln. Wenn daher der
Antrag des RegicrungSrathS angenommen werden sollte, so könnte
doch derselbe für die Professoren gefährlich werden. Darum möchte
ich gänzlich davon abstrahiren, da die Verfassung es nicht
nothwendig gebietet. Noch gefährlicher aber für um're Anstalt wäre
eine bestimmte Amrsdaucr. Wir haben das Glück, unter unsern
Professoren mehrere ausgezeichnete Männer zu besitzen; aber wir
wissen, daß eine benachbarte Anstalt große Opfer gebracht hat,
um Professoren, welche wir btehcr zu ziehen wünschen, zu be-

halten. Wenn wir nun die Stellen an unsrer Hochschule auf eine
bestimmte AmlSdauer beschränken und einer unsrer auSgezeichne-
rern Lehrer erhält einen Ruf von Seile der benachbarten Anstalt,
wo die Professoren weder einer bestimmten Amtsbauer, noch der
Bestätigung unterworfen sind, — waö wird ein solcher Mann
dann thun, besonders wenn er Familienvater ist? Er wird
natürlich dem an ihn ergangenen, sicheren Rufe folgen, selbst wenn
eine geringere Besoldung mir der ihm angebotenen Stelle verbunden

wäre. Besonders wenn daö Ende der Amtödauer der Pro.
sessoren herannahte, so würde jene andere Anstalt sich bestreben

und Ruf auf Ruf ergehen lassen, um unsre tüchtigen Männer zu
bekommen, und in solchem Augenblicke würde gewiß jeder, der

eiwa besorgen müßte, diesem oder jenem von den Mitgliedern des

RegicrungSrathS nicht recht zu sein, dem an ihn ergangenen Rufe
folgen und dadurch müßte die Anstalt nach meiner bestimmten
Ueberzeugung aufs gefährlichste verletzt werden. UcbrigcnS haben Siebet
Berathung des PrimarfchulgesetzeS im Wesentlichen entschieden, als
auf eine bestimmte Amtödauer der Primarschullchrer angerragen
wurde. Mit großer Majorität wurde damals erkannt, daß dieses

viel zu gefährlich wäre und daß gerade die besten Köpfe sich dem

Lehrstande entziehen würden. Ich weiß, daß sich eine ziemliche

Anzahl gerade der tüchtigsten Primarschullchrer erklärt hatte,
daß wenn dieser Beschluß gefaßt würde, ste sich einer andern
Laufbahn zuwenden wollten. Wenn wir nun solches bei diesen
Männern zu erwarten Härten, wie viel mehr würde es der Fall
sein bei ausgezeichneten Lehrern der Wissenschaft? Ein Lehrer an
der Hochschule würde sich gewiß weder einer bestimmten AmtS-
dauer, noch der jährlichen Bestätigung preis geben. Warum
muß ich im Interesse der Hochschule, im Interesse der Lehrer und
im Interesse der Zöglinge, die sich hierüber in ihrer Zuschrift
an den Großen Rath ausgesprochen haben und den n daran
gelegen sein muß, die tüchtigen Lehrer, die unsre Anstalt besitzt,
beizubehalten, bitten, daß diese hohe Versammlung nicht zugebe,
daß jene kaum erst gestiftete Anstalt so gefährlich verletzt werde.
Sollte dann wiederfahren, daß unter den Lehrern dieser Anstalt
sich einer finde, der seinen hohen Beruf so weil vergäße, daß er,
anstatt der Wissenschaft zu dienen, Unruhe stiften und Hetzer-
eien verursachen würde, — dann wäre ich der erste, der sagen
würde: „Fort mit einem solchen Manne/' im Interesse der Wis-
senschafc und der Anstalt. Daß dergleichen Leute entfernt werden

können, dafür hat die Verfassung gesorgt, Giftpflanzen müs-
sen ausgerottet werden, aber reißen wir nicht um allfälligen Un-
krauteS willen den guten Waitzen auS.

Nachdem lange niemand das Wort ergreifen wollte, spricht
endlich Herr NegierungSrarh Neuhaus.

Neu h a n S, RegierungSrath. Ich nahm mir nicht vor, das
Wort in diesem Augenblicke zu ergreifen, indem ich erwartete,
die Anhänger des GefetzeSprojcklS werden sich mit der Vcr-
theidigung desselben abgeben; allein da keiner derselben dazu ge-
neigt scheint, so muß ich eine GewisscnSpflicht erfüllen und meine
Ansicht eröffnen.

Die Frage, welche Amtsdauer mau für den Primarlehrcrstand
festsetzen wolle, ist bereits nach einer mit Uebereilung vorgenommenen

Untersuchung auf 6 Jahr bestimmt worden. AlS das Er-
ziehungSdepartcment sich mir dem Primarschulgesctz beschäftigte,
untersuchte cö aufs Neue diese Frage, und mußte finden, mau
könne die Primarlehrcr nicht einer periodischen Wiedcrcrwählung
unterwerfen. Diese Behörde hat ihre Ansicht geändert durch reif,
lichere Erörterung der Frage; darum mögen Sie keinen Werth
auf die ursprüngliche Ansicht des ErzichungSdepartcmenls setzen,

indem eS jetzt cinmüibig der Meinung huldigt, daß der tz. 19
der Verfassung auf den gefammcen Lehrstand nicht anwendbar
sei. Dieser tz. sagt: „Jede bürgerliche Stelle soll entweder aus
eine bestimmte Amtödauer ertheilt werden, oder auf jährliche Be.
stätigung hin." Der französische Ausdruck „emplois civil»" für
„bürgerliche Stellen" ist vielleicht nicht ganz genau. „Stellen"
bedeutet wörtlich „places" und „Bürger" „citoyen " Versteht
man nun Stellen, die ein Bürger bekleiden kann, so sind alle
und jede Stellen im Staate im tz. 19 begriffen, und Sie wären
nicht kompetent gewesen die Militärstellen auszuschließen. Nun
aber haben Sie den 19 auf dieselben nicht ausdehnen wollen
und vielleicht war es die Idee der Verfassung, den „bürgerli-
chen" Stellen die „Militärstellen" entgegenzusetzen. War
dieß aber die Ansicht des VcrsassungSrathS, so hätten auch die
geistlichen Stellen im §. 19 Inbegriffen sein sollen und doch hat sich

der RegierungSrath wosl gehütet, die Benennung „bürgerliche
Stellen" auf sie anzuwenden. Somit ist dieser Ausdruck un-
klar und verschiedener Auslegung fähig; und wenn ein Artikel
der Verfassung auf zwei verschiedene Weisen ausgelegt werden
kann, so ist eS am Großen Rath ihn auszulegen und zwar aus
die günstigere Weise. Durch Nachlesen der Verhandlungen deS

Verfassungsraths habe ich mich überzeugen können, daß 19 bloß
die politischen Stellen im Auge hatte. Man war über das
Ungeziemende, einem Bürger auf Zeit Lebens eine Stelle anzuvertrauen,

einig, wofern er mit einer gewissen administrativen, legis-
lativen, richterlichen oder kommunalen Gewalt bekleidet ist. Die
Vertheilung dieser st Gewalten unter die verschiedenen Beamten
bildet, waS ich de»StaatSorganiSmuS heiße. Die Absicht
des Z. 19 war, den Mißbräuchen der Gewalt eine Schranke zu
setzen; das war die Meinung von Herrn Oberst Koch, das die-
jenige, (ich sage eS zu meiner großen Verwunderung), deö Hrn.
Professor HanS Schnell, wechcn ich gestern ganz anders re-
den gebort habe. Ich begreife eS wohl, daß die Ansichten
ändern können, aber in dem vorliegenden Fall ist solches nicht
zum Vortheile des Fortschritts. Offenbar geht somit §. 19 nur



die Stellen an, welchen man Staatsgewalten überträgt. Diese
Ansicht machte ich schon bei der Behandlung des Primarschulge-
fetzeS geltend; ich behauptete schon damalS/ die Primat iehrcr
versähen keine politische Stelle, sondern sie übten einen Be-
ruf. Und was ist ein Beruf? eS ist eine vom Staatsbürger
freigewählte Beschäftigung, für welche er spezielle Studien ge-
macht hat in kürzerer oder längerer Zeit, mit größerer oder ge-
ringerer Kraftanstrengung, in Folge dessen er dem Staat seine
Dienste anbietet, der sie entweder annehmen oder auâschlagen
kann. Man nennt diese Vocation entweder Stand oder
Beruf, je nachdem die Beschäftigungöweise mehr oder weniger hoch

ist. Bei vielen Berufen nimmt das Publikum keine Vorsichls-
maßregeln; macht z. B. ein Wagner schlechte Wagen, so ist er
dadurch bestraft, daß ihn die Kunden verlassen. Berufe aber, bei
deren schlechten Ausübung die öffentliche Wohlfahrt gefährdet ist,
sind gewissen Bedingungen unterworfen. So müssen die Aerzte
eine Prüfung bestehen, ehe sie praktiziren dürfen, so die Advo-
katen tc. Bei demjenigen Berufe, der zum Zwecke hat zur
öffentlichen Bildung im Allgemeinen beizutragen, nimmt der Staat
nicht nur Vorsichtsmaßregeln ähnlicher Art, er gehl noch weiter,
er bildet gute Anstalten, wo er versichert sein darf, mit tüchtigen
Männern versehen zu werden; die Staatskasse ist beauftragt, für
den Unterhalt dieser Institute zu sorgen, um den Bürgern, die
Neigung und Geschick fühlen, einem gelehrten Stande sich zu
widmen, den Zutritt leichter zu machen. Diese VorsichcSmaß-
regeln ändern indessen mchtS an der Naiur der Funktionen, die
ein Professor erfüllt; daraus erfolgt nicht, daß er eine Stelle
in der Administration des Landes habe; er übt keine politische
Gewalt aus. Daher gehört nach meiner Ansicht der gesammte
Lehrstand nicht zum SlaaiSorganiSmuS im eigentlichen Sinne des

WortS.
Der Z. 19 der Verfassung, Tit., ist bloß gegen den

Mißbrauch der politischen Gewalten gerichtet; wenn sie in dieser
Hinsicht Garantie erfordert hat, so hat sie doch keineswegs den

öffentlichen Unterricht in seiner Basis zerstören wollen. Wollte
man ein Critérium der durch den h. t 9 bezeichneten Beamlungen
aufstellen, indem man behauptete, eS sei von allen Beamtungcn,
welche vom Staate bezahlt werden, die Nedc, so würde ich ant-
worien, daß obschon die Militärstellen und die der Geistlichkeit
vom Staate besoldet werden, man sie nicht in die Karhegoric der
Civilbeamlungen stellt, n. daß eS ferner politische Beamte gibt, welche

der Staat nicht besoldet, wie z. B. die DepartemcntSmil-
glieder. Man muß also nach meiner Ansicht dem § iSdie
günstigste Auslegung geben und in Bezug auf den Lehrstand müssen

wir demjenigen Entscheid gemäß handeln, welchen wir zur Zeit
der Behandlung deö Primarschulgesetzes genommen haben.

Indem man den Geist berücksichtigt, welcher die Verfassung
in diesem geleitet hat, so ist klar, daß man gefühlt hat, eS

gebe gewisse Stellen, welcke ausgebreitete Kenntnisse und tiefe Studien

erfordern; darum hat sie, um gute Obcrrichter zu erhalten,
diese Funktionen einer fünfzehnjährigen Dauer unterworfen, und
bet dieser Gelegenheit muß ich einen Irrthum beben, der gestern

durch ein Mitglied begangen worden, welches behauptet hat, die

Mitglieder deö OdergerichiS seien blos auf fünf Jahre erwählt,
weil die erste Klasse am Ende von fünf Jahren auStrecen muß,
waS die neuen Ernennungen auf fünfzehn Jahre nicht hindern
wird. Ungeachtet der enormen Gewalt, mit der ein Obcrrichter

bekleidet ist, hat die Verfassung doch ihm, in Betracht der
Studien, welche er machen muß, eine AmlSdauer von fünfzehn
Jahren anweisen zu müssen geglaubt, und doch sollten Sie einen
Professor deS NcchlS, welcher keinerlei Gewalt ausübt, welcher
nicht, wie der Oberrichter, unumschränkt über Leben und Ehre
der Bürger entscheidet, einen Professor, welcher jenen Gerichtshof
bilden soll, einen solchen sollten Sie einer jährlichen Bestätigung
unterwerfen wollen! Ich begreife nicht, wie die Majorität des Re-
gierungöratheS Ihnen cincn so fremdartigen und wiedersprechen,
den Vorschlag machen konnte, und deßwegen sagte ich Ihnen
gestern, daß wenn die Sache ihm zum zweiten Male vorgelegt
würde, die Minorität Majorität würde.

Dies ist, was ich zu sagen hatte bezüglich auf die konstitutionelle

Frage, ob der H. 19. der Verfassung uns verbindet, den

Lehrstard einer Wiedcrerwählung zu unterwerfen. Allein eS ist

auch noch eine andere Frage zu prüfen, nämlich die Frage der

Thunlichkcit. Ist eS gut, daß die Professoren einer jährlichen
Bestätigung unterworfen werden Bevor ich Ihnen einige Betrachtungen

in dieser Beziehung vorlege, so muß ich bemerken, daß, wenn
man die Sache so aufgefaßt hätte, man eine Bestimmung in daS Ge-
sey über die Hochschule hätte aufnehmen sollen, welche etwas in der
Beziehung würde verordnet haben; denn eS läge gegenwärtig eine
große Ungerechtigkeit darin, den Professoren, welche sich mit
Vertrauen nach Bern begeben haben, nachdem sie von uns gerufen wor-
den, nachdem sie die Bedin uingcn angenommen, welche wir ihnen
gemacht hatten, nachdem sie sich zu einer langen Reise mir ihren
Familien entschlossen haben, — es wäre eine Ungerechtigkeit ihnen
am Ende des Jahres zu sagen: „Obschon ihr fernher gekommen
seid, uns die Frucht eurer Studien mitzutheilen, obschon ihr
einen europäischen Ruf habt, obschon ihr >n Deutschland oder zu Zu-
rich eine Lage verlassen habt, die keineswegs unsicher war, so

werden wir doch alle Jahre die Frage vornehmen, ob man euch
in euren Stellen lassen wolle, oder nicht." Glauben Sie, Tit.,
daß irgend ein ausgezeichneter Mann seine Ernennung um diesen
Preis angenommen hätte? Was mich betrifft, wenn ich mich im
Falle dieser Professoren befände und solche Vorschläge mir gemacht
worden wären, ich hätte sie mir Verachtung aufgenommen. Der erste
Uebelstand einer solchen Maaßregel wäre daher, daß jedesmal,
wenn Sie vakante Lehrstühle hätten, Niemand sich melden würde.
Ein zweiter Uebclstand wäre, daß Sie bald keinen einzigen Professor
mehr haben würden. Wir haben vortrefflich besetzte Fakultäten
der Theologie und der Medizin; die Professoren, welche ander
Spitze dieser Fakultäten stehen, würden, wenn sie sähen, daß
man ihre Existenz jedes Jahr in Frage ziehe, sich beeilen, die
ersten Anerbietungen, die man ihnen für Stellen machen würde,
welche vielleicht etwas weniger gut bezahlt wären, ihnen aber die
Aussicht auf Stabilität darböten, anzunehmen. Wir könnten also
nicht bloß keinen ausgezeichneten Professor auf unsere Hochschule
ziehen, sondern wir hätten unaufhörlich vakante Lehrstühle; und
welch allgemeine Emmuthignng bei den Studierenden ginge daraus
hervor! Wer wollte das Recht, wer die Medizin studiren, in
der Aussicht einer so unsichern Existenz für diejenigen, welchen
der Unterricht in diesen Wissenschaften obliegt? Ihre jungen
Leute würden dann aus Mangel an guten Lehrern nicht mehr hier
die wissenschaftliche Bahn durchlaufen können, sie wären gezwungen
fremde Universitäten zu besuchen.

Aber zu dem größten Uebclstand deS Ihnen vorgelegten Ent.
Wurfes bin ich noch nicht gelangt. Indem ich die Verfassung
aufschlage, so sehe ich, daß der Z. 12. die Lchrfreiheit proklamier.
Die Beschränkungen, welche Sie dieser Freiheil zu setzen daö Recht
haben, haben Sie in dem Gesetz über die Hochschule, in dem Ge-
setz über den Primarunlerricht niedergelegt: weiter zu gehen ha-
ben Sie kein Recht.

Die Verfassung giebt Ihnen das Recht dem Unterricht ge.
wisse Grenzen zu setzen, allein sie erlaubt Ihnen nicht, denselben

zu todten; nun aber erkläre ich, daß, würde der Vorschlag des

RegicrungSratheS angenommen, derselbe den Unterricht enödete.
Es sind' weder lange Studien, noch die Erwerbung großer
Erfahrung nothwendig, um zu wissen, daß die Menschen die
Gewalt, welche ihnen in die Hände gegeben worden, zu mißbran.
chcn trachten. Einer der festesten Dämme gegen das rückwärts-
schreitende Trachten nach Gewalt ist die Lehrfreiheit. Neben
dieser Garantie scheinen mir die Uebelstände, welchen der s. 19.
hat steuern wollen, denjenigen, welche der §. 12. im Auge
gehabt hat, sehr untergeordnet. Ohne Zweifel könnte man darüber
weggehen, wenn wir alle wahre republikanische Bürger wären,
allein leider! ist dieâ keineswegs der Fall. Die Lehrsreiheit ist

eine der Grundlagen unserer Institutionen: ich frage Sie mm.
ob irgend eine Lehrfrciheit möglich wäre, in den Händcn einer
rückwärlsstrebenden Exekutwgewalr. Wenn daö Volk sich in sei.

nen Wahlen getäuscht, wenn seine Bevollmächtigten ihrer Sen.
dung untreu wären und einen schlechten Regierungsrath wählen
würden, so hätten wir indem Lehrerkorps einen Damm, eine»
kräftigen Widerstand gegen die Eingriffe der Gewalt. Die Lebe-
stunden über Politik würden den Anstrengungen der Gewalt, ihre
verderblichen Doktrinen geltend zu machen, die Waage halten. Wäre
die Lehrfreiheit zu Diensten eines rückwärtSschreitcnden RegicrungSratheS,

so würde er z. B. zu einem Professor der Geschichte sagen:
Sie zeigen in den Annalen der Völker, daß eS mögliche Mißbräuche
giebt, wodurch die Männer, weiche an der Spitze der Geschäfte
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stehen/ sich für immer dazu erhalten streben ; allein diese Art zu leb-

ren mißfällt unö/ die wir eine unsern Wünschen gemäße gesellschaft.

liche Organisation bilden wollen. Dieser nämliche Negicrungö.
rath würde zu einem Professor der Gesetzgebung sagen: Sie er.
gründen die Prinzipien des RechtS, Sie zeigen die Mängel
unserer Gefetzbücher; aber wenn es uns gefällt, dieselben noch man-
gelhafter zu machen, so wollen wir'ö nicht leiden, daß Sie dieses

zum Gegenstand ihrer Kritiken machen. Er wird einem Pro-
fcssor der Philosophie sagen: Suchen Sie eine Philosophie zu

lehren, die für uns eine Stütze ist, und nicht eine, die uns Wi-
verstand leister. Run werden die Professoren antworten: Wir
werden die Grundsätze der Wissenschaft nach unserm Gewissen

entwickeln. Allein wenn ihr Schicksal jedes Jahr der Laune der

Vollziehungsgewair unterworfen wird, so haben ste blos zwei

Alternative, entweder die Universität zu verlassen — und dann

werden wir bloße Knechte zu Professoren haben, — oder sich da-

hin hinunter zu lassen, die Wissenschaft zu entstellen, eine falsche

Freiheit zu lehren, ja, nicht die Freiheit, sondern die Sklaverei
zu predigen. Um eine solche Wissenschaft gebe ich keine» Heller,
sondern lm Gegentheil, ich würde, wenn ich dann noch hier sitzen

sollte, dahin stimmen, alle auf den Unterricht bezüglichen Summen
aus dem Büdgel zu streichen. Die Frage, die wir jest behandeln,

ist die, zu wissen, ob wir Lchrfreiheit haben wollen, ja oder nein.

Wird der Vorschlag, welcher Ihnen von der Majorität des Regie-
rungSratheS gemacht worden, votirt, so stehe ich nicht an, diese

Freiheit alS vernichtet und als Resultat dieser Entscheidung zu be-

Häupten, daß daö LehrerkorpZ an Händen und Füßen gebunden

zu den Füßen der Exekutivgewalt zu liegen kommt. Dies ist das

Hauptmotiv, warum ich mich aus allen meinen Kräften der An-
nähme dieses Vorschlags widersetze.

Man hat unS gesagt, das Vorgeschlagene habe schon früher
stattgefunden. Ich weiß nicht, bis zu welchem Punkt man sich auf
das, was die alre Regierung gethan, stützen darf; aber ausgemacht

ist es, daß diese jährliche Bestätigung eine reine Form,
sache war. Der kleine Räch delibcrirtc nicht über das LooS jedes

Professors besonders, und ich war erstaunt zu sehen, daß ein

ehrenwerihes Mitglied, welches einen Theil dieser Behörde auSgc-

macht hac, die Art, wie diese Formalität stattfand, nicht kennt.

Der Kanzler der Curatel beschränkte sich daraus zu sagen, daß

die Curatel mit den Professoren zufrieden sei und am Bestätigung

aniraac. Es war also eine einfache Formsache, und so bestätigte»

sich auch die Mitglieder des klein,» Rathes gegenseitig. Uebri-
cicne wenn damais diese Bestätigung aus solche Art stattfand, so hatte

sie nicht die gleichen Folgen, welche ste jetzt nach sich ziehen würde.

El» Professor, welcher sich gänzlich der allen Regierung preisgegeben

gesehen haue, würde doch für seine Existenz in dem damaligen
System Garantien gesunden haben, welches der Staatsgewalt die

nämlichen Personen und die nämlichen Grundsätze beizubehalten zuließ;
allein bei unserer gegenwärtigen Organisation ist dies Nicht so: die

Zusammensetzung dcSRcgicrungSrärheS verändert sich alle zwei Iah-
re, so daß ein Professor, der im Jahr lSä5 durch eine Mehrheit
von/ gegen K Stimmen bestätigt worden wäre, seine Existenz im
folgenden Jahre gefährdet sähe, wenn ein Mitglied dcü Regie-
rungsralhes. das ihm seine Stimme gegeben Halle, auStretcn
würde, um einem andern Platz zu machen, dag ihm nicht günstig
wäre, oder wenn auch nur eines der neun Mitglieder plötzlich

sterben sollte.
Man Hai nnS in der gestrigen Sitzung auch gcftgr, daß man

eu den RegieruiigSrath Zutrauen setzen müsse. Um diese Ansicht

mit einiger Vegründiheit zu unterstützen, so sollte man vor Allem
auö die Gewißheit haben, daß die Mitglieder dieser Behörde
immer die Nämlichen seien; aber selbst diese Ansicht kann streitig

werden; denn nculiche Beispiele Haien uns bewiesen, daß in
dieser Behörde, wie in andern, die Meinungen steh ändern, so

daß ich in der gegenwärtigen Zusammensetzung des RegierungS.
ratheS die Garanl>een, die man daselbst senden wollle, nicht sehen

kann, und ich weide mich wohl hüten, unse-e Professoren einer
Behörde preis zu geben, welche über wichtige Fragen ihre Ansicht
ändert. Aber außerdem muß man die Planner, welche im Besitze

der Gewalt stehen, oft nach persönlich:» Umstanden bcurlhe le»;
welches Gewicht können die Worte von Männern haben, weiche

bald sagen, man musse sich dem Regicrungsrache anvertrauen, bald

aber- w.e z, B. bei der Verhandlung über den Kruildstcuerdir.-klor
un Ist,a, man sönne ih.m nicht trauen?' Wer kenn: nicht du.

allgemeine Regel, daß man den Menschen, welche im Besitze der
Gewalt sind, nicht trauen sondern durch gute Institutionen ihren
Leidenschaften Damm und Schranken setzen müsse. DaS Motiv
des Zutrauens, gestützt auf die Zusammensetzung des RegicrungS-
rarhes, hat daher in meinen Augen gar kein Gewicht.

Man hat unS gesagt, daß man gegen die Professoren Garantie
haben müsse und es absurd fei, sie auf Lebenszeit zu ernennen.
Aber wenn ein Professor seine Pflichten vernachlässigt, so haben
Sie die Mittel, diesem zu steuern, und in diesem Falle muß
man kein Jahr warren, um ihn wegzuschicken. Sie haben in
dieser Hinsicht alle wünschbare Garantie in dem h. 20 der
Verfassung welcher heißt:

»Keiner (Beamter) kann abberufen oder eingestellt werden,
als durch einen molivitten Beschluß der kompetenten Behörde/'

So kann also der RegieruiigSrath die Professoren absetzen,
wenn sie ihre Pflicht nicht erfüllen, allein dann giebt er Motivs
an, während man bei der jährlichen Bestätigung sie bei Seite
schaffen kann, ohne zu sagen warum: wenn diese Handlungsweise
bequemer ist, so ist sie hingegen sehr wenig republikanisch. Uebri-
gcnS giebt eâ noch andere Garantieen gegen die Unfähigkeit
der Professoren. Wenn ein Professor nicht auf der Höhe der
Wissenschaft ist, so verlassen ihn seine Schüler, sie besuchen, um
einen nahrhafteren Unterricht zu schöpfen, den CurS eines andern
Professors. Sie können übrigeng festsetzen, Tit., daß ein Professor,
wenn er während einer gewissen Zeit kein Auditorium hat, nicht
mehr als Mitglied deö LehrerkorpS betrachtet werden solle. Dies
ist die Folge der an unserer Hochschule geheiligten Lchrfreiheit,
daß ein Professor, der nicht auf der Höhe seiner Aufgabe steht,
sich aussetzt, keine Schüler zu haben.

Man hat behauptet, die vorgeschlagene Maßregel wäre ein
Reizmittel für die Professoren. Sonderbares Reizmittel: über
ihrem Haupte den Degen des Damokleö aufzuhängen! Wenn
man noch die Gewißheit hätte, daß die Intriguen bei Seite gesetzt
würden, die persönlichen Vorurtheile verschwänden, der
Regierungsrath ohne Parteilichkeit handelte: aber diese Gewißheit
haben wir nicht; wir können nicht garauiiren, daß ein Regie-
rungSiiiilglied sich nicht von der Übeln Laune influenzireii lasse,
welche ihm ein Professor verursachen könnte, der, ohne zu
grüßen, auf der Siraße bei ihm vorbeigegangen wäre, Das
Reizmittel, von dem man spricht, gliche so ziemlich einem
Menschen, dem man die Beine bricht, um ihn anzufeuern, besser zu
laufen,

Die Frage, über welche Sie zu entscheiden hatten, ist äußerst
wichiig. AlS Sie die Bildung der Hochschule vorirt hatten, be-
grüßte ich sie mit Freude, weil ich in ibr eine Säule mehr am
Tempel der Freiheit erblickte. Es handelt sich darum, zu wissen,
ob Sie sie selbst umwerten, ob Sie in dieselbe einen nagenden
Wurm pflanzen wollen, der sie in den Sranb stürzen wird; zu
wissen, ob Sie die Erwartung unserer Professoren täuschen wollen,
welche fernher gekommen sind, nuS idre vielseitigen Kenntnisse
genlcßeu zu lassen; zu wissen, ob Sie die Freude unserer Jugend
in Schmerz verwandeln, ob Sie alle Wohlthaten, welche dieselbe aus
der Hochschule ziehen kann, hemmen wollen. Auf den deutschen
Universitäten wied der Professor auf Lebenszeit ernannt; ohne
Zweifel weiß er, daß er durch einen willkührlichcn Akt iveggc-
schickt werden kann, allein, indem er blos einen Souverain zu
befriedigen hac, ist seme Lage weil weniger unsicher, als es die
unserer Professoren wäre, welche die

'
beständiae Gunst von

siebzehn Mitgliedern des NegierungSratbes zu erlangen hätten,
die häufig andern Platz machen müssen. und von denen die
einen ihren Grundsätzen nach stationär, die andern rückwärts-
schreitend, andere progressiv sind.

Wenn der Vorschlag, welchen wir berathen angenommen
würde, so würde mich mein Gewissen als rechtschaffenen Mann,
als Freund meines Vaterlandes hmdeili. alle Jahre aus dem
Bild e: Summen für die Universität zu v.tiren, welche am
Ende zur Untergrabung unftrer Freiheit dienen würden. Ich
verlange daher daß weder die Professoren, noch die Lehrer des
Gnüiii isuims in der Liste begriffen seien, welche Ihnen jetzt unter-
worsen öi. Wenn Sie ans dieselbe das Lehrerkorps bringen
wollen, so können Sie den Rormalschuldirektvr. den wir erst
gewählt haben 'wch welch r e-ne stabile SWft v rlaft" hie. um



sich auf den neuen Posten zu begeben, auf den wir ihn berufen haben,
nicht wohl davon ausschließen. Eine genugsam lange Amtszeit
hätte ohne Zweifel nicht die nämlichen Uebelstände, wie eine
jährliche Bestätigung; allein wir würden dadurch den Sinn dcö
§. is entstellen, wenn wir die Professoren die Kathegorie der
Civilbcamten setzten.

Wäber, Oberstlieutenant. Ich möchte den Herrn Regie-
rnngörath Koch ersuchen, sich über das Stichwort „bürgerliche
Stellen" auösprcchen zu wollen; daraus wird man ersehen können,
ob und wie fern der Große Rath verpflichtet sei, den Lehrstand
in diesen Etat aufzunehmen. Sind die Stellen der Professoren
und Lehrer bürgerliche Stellen, so erfordert unser auf die Ver.
fassung geleistete Eid, daß wir entweder eine bestimmte AmtS-
dauer oder aber jährliche Bestätigung über dieselben verhängen,
wenigstens auf so lange, bis eine Veränderung der Verfassung
wird vor sich gegangen sein. Nach meinen Begriffen halte ich
diese Stellen für bürgerliche, denn wir haben kein Fürstenchum,
sondern ein Bürgerthum. Ich will mich indessen gerne belehren
lassen. Wenn der Herr RegierungSralh Koch hierüber eine
bestimmte Definition gibt, so kann dann der Große Rarh erkennen,
was er will. Die Professoren müssen frei sein, aber auch die

Regierung muß frei sein, einen solchen Beamten allfällig abzuberufen.

UebrigenS wird bei der Conkurrenz, welche zwischen den
3 Hochschulen in der Schweiz besteht, die Regierung unsre
Anstalt gewiß nicht negligiren. Sie wird alles Mögliche thun, um
die guten Professoren beizubehalten. Aber nichts desto weniger
muß sich die Regierung nach der Verfassung richten; ich wäre
daher äusserst froh, wenn der Herr RegierungSrarb Koch uns den
§. 19 der Verfassung so entwickeln würde, daß dadurch der
Hochschule kein Nachtheil widerfahren müßte.

Schnell Johann. Ich war anfangs Willens, der hohen
Versammlung meine Rede zu schenken, indessen ist in einer der
vorhergehenden Reden mein Name angerufen worden auf eine
nicht ganz satisfaisante Weise, ich muß mich demnach von dem
mir gemachten und wie ich glaube, sowohl ungerechten, als un-
zeitigen Vorwürfe, reinigen. Ich habe schon gestern gesagt, daß
ich in dem Verfassungörathe mit dem H. IS der Verfassung nicht
einverstanden war. Damals war ich Professor, ich konnte mir
also diese Lage ganz gut vorstellen und was heute gesagt worden,
habe ich damals an mir selbst gefühlt und erfahren. Damals
war ich gegen den 8 ; allein jetzt ist der 8. da, darum bin ich
jetzt für seine Anwcndu"g, denn ich kann nichts dulden, das im
Widersprüche wäre mit der Verfassung. Die Verfassung und ihre
Anwendung geht mir über alles, persönliche Rücksichten sind mir
nichts, die Freiheit aber ist das Höchste und diese finder nur
statt bei strenger und gewissenhafter Treue gegen unsre Verfassung.
Sobald wir von dieser Verfassung abgehen, gefährden wir die
Freiheit und zeigen, daß wir nicht wissen, waö Freiheit ist, denn
wir verletzen die erste Bürgcipflicht, nämlich daS Gesetz, das wir
uns selbst gegeben haben, zu achten und die andere Pflicht, näm-
lich der Regierung, die wir selbst gewählt haben, zu vertrauen.
So wie ich damals aus guten Gründen gegen den zss lS der
Verfassung gestimmt habe, so bin ich noch jetzt überzeugt, daß
seine Anwendung der Universität nicht günstig ist und daß
dadurch die Herbcirufuug tüchtiger Lehrer an unsre Anstalt wird
erschwert und der Muth und die Arbeitslust der Lehrer wird
verringert wenden. Ebenso bin ich überzeugt, daß man alles Mögliche

thun wird, um diese Sacke in ein für die Regierung nngün-
stigcS Liebt zu stellen. Aber zehnmal mehr a'.S dieses Alleö fürchte
ich mich vor einer Vcrletzungder Verfassung ; gesetzt, wir müßten
mic Geld bezahlen, waö wir hier durck, eine andere Bestimmung
hätten ersparen können, gefetzt wir machen uuS verhaßt, machen

uns zur Zielscheibe der öffentlichen Blätter, — das alles schüttle
ich für meiii.u Theil ab, denn ich habe die Verfassung vor
Augen, die ick beschworen habe. Wenn der Regulator meiner
Handlungen Nicht hier- sondern anderwärts auf einem Sessel oder
einem Kissen wäre, dann würde ich vielleicht anders reden, denn
ick glaube allerdings, wenn man sich Weihrauch streuen lassen

will, so sei es beule der Moment, nicht zu stimmen, wie ich nun
stimmen werde. Aber ich will mir nicht Weihrauch streuen las.
ixn, die einzige Anmaßung, die ich haben mag ist die, Wahrheit
zureden und ein ehrlicher Mann zu lein. Was ich sagen will,
darf ich vor jedermann sagen, denn ich läge nie etwas, um an-
dern Lenttw zu gefallen. Ick- sah als» wohl ein - das wenn man

den Herren Professoren ihre Existenz verkümmert, das viel? ab-
halte» werde zu uns zu kommen; ich fühlte es schon lange, daß,
wenn man ihnen Angst in Betreff der Dauer ihrer Stellen macht,
dieß sie entmuthigen werde. Aber der republikanische Sinn, der
im Verfassungörathe geherrscht hat, und der will, daß Conside-
rationen weniger wichtiger sind, als republikanische Grundsätze,
verbietet durchaus alle LebenSlänglichkeit der Stellen. Dieser
Grundsatz herrschte im VerfassimgSrathe vor, er ist republikanisch,
aber ich würde ihn für die Schattseite der republikanischen Ver.
fassungcn ansehen, wenn nicht das Vertrauen in die volkSthüm-
lichcn Behörden ersetzt, was durch diesen Grundsatz an Sicherheit

und Stabilität abgeht. Weun daö Zutrauen abgeht, so ist
die Verfallung, gesetzt sie wäre in der Theorie die beste, in Pra-
xiS doch nicht gut und wenn wir dem RegierungSralh zwar das
Zutrauen schenken, 30 Professoren zu berufen, aber ihm nicht das
Zutrauen schenken, daß er dieselben bestätigen werde, so begehen
wir eine große Inkonsequenz. Darum kann die Schattseite
unserer Verfassung und unsers republikanischen Organismus nur gut
gemacht werden durch unbedingte Rechtlichkeit der Behörden und
unbedingtes Vertrauen in dieselben. Also damit bin ich
einverstanden, daß der Grundsatz deö 5.1s der Verfassung für die
Hochschule nicht günstig ist; hätte man ihn für dieselbe günstig
machen wollen, so hätte man ihn dahin modifiziren müssen, daß man
sich für gewisse Stellen Ausnahmen vorbehalten hätte, für solche
nämlich, für die man sich ein ganzes Leben hindurch vorbereite»
und große Opfer bringen muß, und welche selten mir Würdigen
können besetzt werden, weil diese letzter« eben auch selten smb.
Solche Ausnahmen hätte ich in der Verfassung gestatten mögen,
aber daS wollte man eben damals nicht, denn der is sagt
deutlich.- „jede bürgerliche Stelle u. f. w." Der Herr Staars-
schreiber May hat diese Redaktion damals proponirr. Das Wort
bürgerlich wurde entgegengesetzt dem Ausdruck „militärisch" und
zwar auf die Bemerkung des Herrn Oberst Koch und Andrer;
nun will man auch den Lehrstand davon anSuchmen. Ich wollte
derselbe wäre ausgenommen, ob man ihn nun aber davon auS-
nehmcn könne, das wollen wir jetzt ein wenig erlesen. Bürger-
liche Stellen sind alle diejenigen, die nicht militärisch sind; dar-
unter sind aber wieder die politischen Beamrnngcn von den rein
bürgerlichen Beaimungen zu unterscheiden, welche nicht wie jene zu
den unmittelbaren Organen deS Pouvoirs gehöre». Nun kann man
freilich sagen, eö sei doch faral, daß der Lehrstand unter diese Rubrik
gestellt und dadurch in seiner Wirksamkeit beschränkt und verkümmert

werde. Ich berufe mich aber aufs Erzichungsdepartemenr,
dessen Mitglied ich war, und auf dessen Präsidium, ob irgend
je eine Art von Censur oder Eingriff in die eigentliche Wirksamkeit

des LchrstandeS dort habe wollen versucht werben, und ob nicht
jedermann in der Ansteht gestanden habe, daß der Wirksamkeit
des LehrstandeS keinerlei Schranke entgegengestellt werden dürfe.
Weder dem Erziehungsdepartement noch dem RegierungSralh ist
es je eingefallen, sich in Absicht aus den höher» Lehrstand zu
Experten auswerfen und den Schulmeister machen zu wollen. Ob
der Lehrer der Geognoste dem Vulkanischen oder dem Neptuni.
schcn Prinzipe huldige, darein wird sich die Regierung nicht
mischen, und in Entwickelung der Wissenschaft soll d.r Lehrstand
frei sein. Wenn man aber so weit gehen wollte zu sagen, die
Wissenschaft stehe übn der Regierung, einer solchen Lehre könnte
ich nicht huldigen, denn die Regierung ist da, um für das all-
gemeine Wohl zu wachen. Zu diesem allgemeinen Wohl gehört
zunächst die öffentliche Moral; und zu dieser gehört zunächst die
Religion und hiezn gehört — und zwar für UNS jetzt gleich wichtig

— die Politik. Wenn nun ein Lehrer, und spräche er so

süß wie EhrysostomuS, kommen und im Solde des Staates lehren

wollte, das monarchische Prinzip sei besser al» das
republikanische, und eine Regierung von Professoren sei b sscr alS eine
vom Volke gewählte und aus Bürgern zusammengesetzte Regierung,
einen solchen Lehrer wollte ich wahrhastig nicht aus dem FiökuS
bezahlen, denn wenn ich daö thäte, so müßte ich glaubei!, ich sei
ein Esel. Und wenn ein Lehrer behaupten wollte, Plaio und
Seneka harren eine bessere Religion gelehrt als Jesus EvnstuS,
den wollte ich auch nicht aus dem Staarsseckel bezahlen, sondern
ich würde ihm sagen: mein guter Ficund, Plaio und Seneka
mögen treffliche Lehren ausgestellt haben, aber der Fiskus von
Bern zahlt euch nicht dafür, daß ihr eine solche Religion lehrt.
So viel über die Lehrsreibeit, soviel, um Sie auf den Siand-
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Punkt zu seyen, zu glauben, tu wie fern möglicher Weise Eingriffe
in die Wirksamkeit deö LehrstandeS von Seile der Regierung ge.
schehcn können und sollen. Wenn solche Behauptungen nur in
den Zeitungen bleiben, oder beim Schoppen in den Srüblcin
verhandelt werden, so hat das nichts zu sagen, aber wenn dergleichen

aufs Katheder gebracht und an der Thüre des LehrsaalcS ange,
schlagen wird: hier wird gelehrt auS den Summen des Staates,
daß das monarchische Prinzip besser sei als das republikanische,
oder daß Plato und Seneka höher stehen, als Iesuö Christus,—
ja, Tit., da verstehe ich nicht Spaß, und es kann mir nicht
gleichgültig sein, ob man unsere Jugend den Koran oder daö

Evangelium lehre. Nun in Betracht alles dessen glaube ich, es

solle der H 19 so wie er aufgestellt ist, angewendet werden. Leid

thut cS mir, daß ich nicht weiß, was dem Lchrstandc angenehmer
sein mag, eine bestimmte Amtödauer oder aber eine jährliche Be-
stäliquttg. Ich für mich glaube, sichernder sei die alljährliche
Bestätigung und warum? weil ich mir nicht vorstellen kann, daß

eine oberste LandeSbehLrde, sie sei zusammengesetzt, wie sie wolle,
die doch wissen muß wo sie steht und daß sie ihrem Gewissen und

dem Volke verantwortlich ist, zu einem Haufen von Intriganten
hcrabstnken wolle, so daß sie einen Mann, habe er nun Familie
oder habe er keine, ohne wettern Grund, als aus persönlicher
Abneigung oder Gereiztheit aus seinem Wirkungskreise heraus-
werfen möchte, denn sonst würde ich dann auch sagen, eö ist

besser unrcr einem Fürsten zu leben, als unter den Capricen ei-

ucr solchen Regierung. Ich wiederhole, was ich gestern schon

gesagt habe: wenn in der Republik das Vertrauen, die Recht-
schaffenhett und die Tugend abgeht, dann ist alles verloren, denn

nur Tugendhafte können Republikaner sein. Darum wenn der
Keim des Mißtrauens und der Verdächtigung in unsre Republik
geschleudert wird, so sein Sie versichert, er kömmt von Monar-
chisten und nicht von Republikanern her; und wenn dieser Keim
Wurzel saßt, so faßt er nicht Wurzel aus republikanischen Ge-
müthen, sondern aus solchen, die unter fürstlichem Drucke erzogen

sind. Solchen geht es, auch wenn sie zu uns herüber kom-

men, wie jener gesagt hat: Du kannst lange dein Stück Vieh
in den Pferdestall stellen, eS bleibt doch immer nur ein Esel.
Wenn wir kein Zutrauen haben in das Volk und in die von die-
ser gewählten Behörden, so wäre eö besser, daß wir einen König
bekämen, denn wir verdienen dann nicht die Freiheit, welche be-

steht in der Achtung deö Gesetzes, das wir uns selbst gegeben, und
der Regierung, welche wir selbst gewählt haben. Gesetz und
Regierung haben keine andere Autorität, mit der sie sich Gewalt
und Ansehen verschaffen, alö die Achtung und das Vertrauen
der Bürger. Ich kann mich am Ende in jede Verfassung schicken,
ich konnte eö früher auch, aber so lange ich hier bin, werde
ich für diejenige fechten, die wir aufgestellt haben, und ich
werde jeden, der unsere freigcwählte Regierung angreift, komme
der Angriff von rechts oder von links, als einen Verdächtigen und
Räudigen von mir stoßen.

Die Verfassung zwingt einen tz. auf, der, ich gestehe es offen,
für die Akademie nicht günstig ist. Was ist uns nun für ein
Mittel gegeben, damit die Anstalt nicht unter den Folgen jenes
h erliege? Daß diejenigen, in deren Schutz und Aufsicht die
Akademie gestellt ist, rechtliche und ehrliche Menschen seien, die
wissen, was Pfl-cht und Stellung ihnen gebietet, — daâ ist das
Mittel dagegen. Wenn dann die Herren Professoren, die ich alle
mit wenigen Ausnahmen ehre und liebe, sehen, daß Nechtschaffen-
heir und Tugend in den Gemüthern und Seelen unserer obersten
Verwalter thronen, dann wird ihnen die jährliche Bestätigung
den Schlaf nicht mehr rauben. Wuin aber diejenigen, welche
selbst inttigiren, und sich Handlungen erlauben mögen, die nicht
ganz ihrer Stellung angemessen sind, vor Intriguen im Schoosc
der Behörden zitiern, dann geschieht ihnen vollkommen recht.
Wenn die Regierung würdig und in edlem Sinne ihre Pflicht
thut, so wird dieser H. wie ein Traum über unsere Akademie
hinweggehen,, mau wird dann sagen: diese Regierung kann die
.Hochschule gestalten, wie sie will, aber sie gestaller sie aufs beste,
die Regierung hat alle Macht, aber ste braucht die Macht nur
zum Guicn. Vergessen wir eS nicht: nicht die Macht, sondern
der Mißbrauch der Macht ist furchtbar. Ich stimme für Anwendung

des tz. 19 der Verfassung und wünsche, daß er zum Segen
der Republik und zum Heil der Akademie gereiche. Dieß wird
geschehen, wenn unsere LandeSbehörde in alle Wege edel und

recht handelt und eine so schöne Anstalt nicht aus persönlichen
Rücksichten gefährdet und in Noth bringt.

Koch, RegierungSraih. Da ich aufgefordert worden bin,
mich über den Sinn des 19 der Verfassung auSzusprechen,
so will ich es in kurzem versuchen. Die Hauptfrage scheint
mir—in sonderheit nach der vortrefflichen Entwicklung, die Herr
RegierungSrarh NeuhauS gegeben, und nachdem selber die
entgegensetzte Ansicht sich unverholen ausgesprochen hat, daß sie

glaube der §. 19 der Verfassung müßte, auf unsern Lehranstalten
und auf die Hochschule ausgedehnt, für dieselben sehr nachtheilig,
gefährlich, ja destruktiv wirken, — die zu sein: muß der 19
der Versassung so ausgelegr werden, wie daö verehrliche
Mitglied, daö vor mir gesprochen hat, denselben auslegen zu müssen

glaubt? Nachdem wir durch die Diskussion auf den Punkt
gekommen sind, daß wir alle einsehen müßten, wie sehr eS zu
wünschen wäre, daß im Interesse der Wissenschaft, im Interesse
der Freiheit und im Interesse der Humanität, verstattet sein
möchte, den §. 19 so auslegen zu können, wie die Minderheit im
RegierungSralbe denselben ausgelegt hat; so reducirt sich die

ganze Frage darauf, sind wir durch die Verfassung gezwungen
die heiligsten Interessen des Volkes zu kompromilltren? Sind
wir gezwungen auf eincö unserer wichtigsten und interessantesten
Rechte, auf daö Recht eines freien Aufschwunges des Geistes
Verzicht zu leisten, müssen wir dasselbe opfern nach tz. 19 der
Verfassung? So hat sich die Frage gestaltet, und ich glaube mit
allem Grunde. Im RegierungSrarh wurde diese Frage ausführlich

behandelt, und ich habe damals die Aufmerksamkeit jener
hohen Behörde lange in Anspruch genommen, indem ich zwei
Gesichtspunkte behandelte: müssen wir den weltlichen Lehrstand
unter die Vorschrift des §. 19 bringen? und: wenn wir eS nicht
müssen, sollen wir es auS freiem Willen thun? Kein Zweifel
kann sein, daß Sie, wenn Sie Stellen creircn, als Souverain
auch ohne irgend einen Scharten von Zwang diese Stellen auf
jährliche, halbjährliche, oder wöchentliche AmtSdauer setzen können,
und es ist dann nur noch die Frage : ist es nützlich, ist es gur und
zweckmäßig. Diese Frage hat damals eine lange Expostrion von
meiner Seite erfordert, die jetzt wegfällt, indem wir hinsichtlich
derselben einverstanden sind. Hingegen den ersten Theil meiner
damaligen Entwickelung, den will ich Ihnen kürzlich wiederholen.
Eine Betrachtung möchte ich indessen vorausschicken. Dem ver-
ehrlichen Herrn Präopmanren, wie uns allen, ist die heilige Be-
obachrung der Verfassung gewiß und sicher gleich am Herzen.
ES muß uns auch am Herzen liegen, diese Verfassung, dieses
Panier, unter dem wir das Glück des Lebens genießen, und dag
Glück unserer Mitbürger gründen sollen, aufrecht zu erhalten,
und allgemein alS einen Gedanken der höchsten Nalionalinlclli-
genz geltend zu machen. Ich für meinen Theil glaube also, daß
wenn in unserer Verfassung irgend etwas zweifelhaft sein kann,
dieses immer so ausgelegt werden soll, wie gesunde Vernunft,
Moral, Menschenpstichr, allgemeines Interesse eS jedem Staatsbürger

wünfchcnSweuh machen, daß eö als Grundsatz gelte.
Geben wir aber einer solchen zweifelhaften Bestimmung unserer
Verfassung eine Interpretation, die den Leuten den Wunsch
einflößt: hätten wir doch diese Bestimmung gar nicht i» der
Verfassung, wie sich der Präopinanr ausgesprochen hat, — so

frage ich: handeln wir dann im wahren Sinn und Geiste unserer
Verfassung und im Interesse unsres Volks? keineswegs, Tit. z

aber gegen daS Jutereffe und das Wohl unserer Mitbürger will
doch keiner von uns bandein, somit ist der Gedanke durchaus
gegründet, daß wenn je ein Zweifel über d u Sinn der
Verfassung sein kann, wir diesen Zweifel im Sinn der Humanität,
der Wissenschaft, des Lichtes und des BolkSglückeS lösen sollen,
und keineswegs im entgegengesetzten Sinne, wo unsere Mitbürger

sagen müßten: wenn wir gewußt hätten, daß solche Dinge in
der Verfassung stünden, so würden wir dieselbe nicht angcuom-
wen habe». Das gerade wird Vertrauen und Liebe zur Ver-
fassung und zu unsern Einrichtungen gründen, wenn wir zeigen,
daß alle Mittel zum wahren bürgerlichen Glücke in der Verfassung
liegen. Wenn wir hingegen auS dieser Verfassung Sachen ar-
gnmentiren, die allgemein als schädlich und höchst verderblich
anerkannt werden, so müßten wir uns wahrhaftig nicht vcr-
wundern, wenn das Volk daö Zutrauen und die Liebe zu unserer
Verfassung verlieben würde. Dazu nun sind wir nicht hergeschickt
worden, um dem Volke vorzuprcdigcn, die Verfassung habe die
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gröbsten Fehler, indem namentlich das Mittel zu allen und jeden
intellektuellen Fortschritten solchen Formen unterliege, welche
den letztern durchaus nachrbeilig seien. Somit sind wir nach
Eid und Pflicht schuldig zweifelhafte AuSsprüche der Verfassung
in dem für das intellektuelle Fortschreiten günstigeren Sinne zu
erklären. Ich indessen sehe in dem tz. 19 der Verfassung nichts
zweifelhaftes, und ohne als Autorität hier gelten zu wollen,
sei eS mir doch erlaubt zu sagen, in welchem Sinne ich den lg
der Verfassung definitiv redigirt habe. Der Verfassungsrath
halte mir damals die Ehre erwiesen, mir die Redaktion aufzu-
iragcn, so wie auch bezüglich auf andere Punkte die vorberathen,
den Behörden zu präsidiren. Damals sprachen sich sehr
verschiedene Ansichten aus und namentlich dominirte der Grundsatz
der Amovibilität im unbedingtesten Umfange. Vom ersten Augenblicke

an, da derVcrfassungSraih zusammengetreten war, predigte
ich immer die nämliche Ansicht, nämlich: übertreibt nichts, denn

alles, was übertrieben worden ist, hält nicht, sondern stürzt.
Darum predigte ich damals: Amovibiliiät für gewisse Stellen,
bei denen Gefahr ist, daß, wer dieselben bekleidet, durch Ge-
wohnheit der Gewaltübung oder durch angeborne Herrschsucht
übermüthig werde, oder welche in ökonomischer Beziehung ein
großes Bencficium gewähren, — für solche Stellen ist Amovibilität
nöthig, denn es ist nöthig, daß der menschlichen Schwachheit durch
künstliche Mittel zu Hülfe gekommen werde. Für solche Stellen
aber, zu deren Bekleidung eS großer vorangegangener Opfer und
Vorbereitungen bedarf, und für welche der Mensch sich ein ganzes
Leben hindurch befähigen muß, und wo der Staat nur die Wahl
hat: entweder nicht gute Beamte zu haben, oder aber diesen

Beamten hinreichende Garantie für ihre Existenz zu verschaffen,

— für solche Stellen Hüter Euch, die Amovibilität allenthalben
einzuführen. — Ueber diesen Gegenstand gab es harre Kämpfe und

lange Diskusstonen. Ein verchrlichcs Mitglied ist bereits genannt
worden, welches damals angetragen halte, den Artikel >9 zu

redigieren: „Jede Stelle" u. s. w. Diese Redaktion Härte

alle Stellen in der größten Ausdehnung betroffen. Warum laurel
nun der nicht so? Darum, Tit., weil sich am Ende der
Verfassungsralh überzeugte, es könnten doch nicht ganz alle Stel-
len amovibel sein, das wäre nicht gut, und irrig. Mithin sehen

Sie, daß die Sache vom BcrfassungSralhe denn doch nicht so

ganz aus dem allgemeinen radikalen Gesichtspunkte, welcher alles
über den gleichen Kamm scheeren will, angeschen worden ist.
Denn warum sonst wurde der Ausdruck: „jede Stelle" nachher
dahin modificirt: „jede bürgerliche Stelle"?

Hier, Tit., ist das Stichwort. Wag nun darunter zu vcr-
stehen sei, hierüber kann ich nichts weiter sagen, alS: Bei Eid
und Ehre kann ich versichern, daß ich »och ganz gut weiß, was
ich darunter verstanden habe, als ich die letztere Redaktion
vorschlug. Ich weiß nicht, ob der Verfassungsralh die nämlichen
Vorstellungen von den „bürgerlichen Stellen" harre, wie
ich, aber doch habe ich ihm damals meine Vorstellung entwickelt.
Nun ist freilich möglich, daß dennoch ein Anderer einen andern
Verstand mit jenem Begriffe verband, doch kann ich mir eS nicht
recht denken. Ich verstand damals unicr bürgerlichen Grellen
solche Stell n, die mit dem Organismus der bürgerlichen Gesell-
schafc in innigste? Verbindung sind; darunter sind also alle Stellen
verstanden, welche nothwendig zum Wesen, zum Räderwerk der
SraatSmaschine gehören, und ohne welche sich gar kein wohl-
organisirter Staat denken läßt. Nun läßt sich aber gar wohl
ein Staat denken auch ohne Lehr stand. Wir wissen von vielen
Staaten, die lange existirt haben, und wo weder Hochschulen noch
Primärschulen vorhanden waren. Der Lchrstand gehört zur
geistigen Ausbildung; der ScaatSorganiSmuS aber ist die körperliche
Maschinerie, m welcher der Mensch alS Körper sich regt, ent-
wickelt und thätig ist. Hingegen der Lehrstand, im eigentlichen
Sinne des Wortes, entwickelt nicht den Körper, sondern die
Fähigkeiten des Geistes, der Seele, die böhcrn Fähigkeiten. Für
die niederen Funktionen nun, die mildem körperlichen, dem
Materiellen in der menschlichen Gesellschaft zu thun haben, für diese glaubte
ich, sei das Prinzip der Amovibilität auf eine oder andere Art
anwendbar. Aber wahrlich ist eS mir nicht zu Sinne gekommen,
daß dieses Prinzip anwendbar sei auf diejenigen Organe, welche
auf das höhere, geistige Wesen im Menschen wirken sollen; nicht
ist es mir zu Sinne gekommen, daß die Lehrer der Religions-
oder der weltlichen Wissenschaften dem tz. 19. sollten unterworfen

werden. Ich muß eS daher jetzt herzlich bedauern, daß es der
Redaktion damals nicht gelungen ist, einen Ausdruck zu wählen,
der den wahren Sinn des tz. bestimmter ausgedrückt hätte. Man
hat gesagt: „bürgerlich" sei entgegengesetzt dem Militär. Ich
gebe es zu, denn Niemand hat je darauf angetragen, die Mili-
tärstellen amovibel zu machen. Daß aber »bürgerlich" im Ge-
gensatz sei von geistlich, das negiere ich, denn der Gegensatz von
geistlich ist weltlich, eS müßte also heißen: jede weltliche Scelle
u. s. w. Man Hai desiuirt, bürgerliche Stellen seien alle dieje-
nigcn, welche der Staat vergebe und besolde. Hierin finde ich
das Kriterium und den wahren Typus bürgerlicher Stellen durch.
auS nicht. Bürgerlich ist wenigstens nicht kirchlich, insofern also
ist daS kirchliche und also der kirchliche Lehrstand von diesem Z.
ausgeschlossen, wenn man wenigstens der Sprache nicht Gewalt
anthun will. Nun aber erwählt und besoldet der Sta at die
Geistlichkeit der beiden durch die Verfassung anerkannten Kirchen;
somit kann da» nicht als Typus gelten. Auch ist gesagt worden:
bürgerliche Stellen seien überhaupt solche, welche von Bürgern
bekleidet werden. Auch das ist nicht richtig, denn auch die geist-
lichen und die Militärstellen werden von Bürgern versehen.
Niemand hat die Theorie, daß die Geistlichen nicht bürgerliche
Stellen bekleiden, bestricken, daher gebe ich von der Idee aus,
diese Ansicht sei unbestreitbar. Hingegen gebe ich zu, daß in Ab-
ficht auf den weltlichen Lehrstand der Ausdruck deS H. 19. nicht
ganz so stringent ist. Aber ich frage mich: Heißt es irgendwo,
daß die nichtgeistlichcn Lehrer der Amovibilität unterworfen sein
sollen? Ich glaube es nickt, und Sie haben sich, als allein gül-
tige Ausleger der Verfassung, bereits hierüber ausgesprochen,
und zwar haben Sie sich ausgesprochen nach einer sehr reiflichen
Untersuchung und gegen die Meinung sehr vieler aus Ihnen, be-
züglich nämlich auf die Primarlehrer. Damals stellte man Ihn/n
vor, wie nöthig es sei, daß auch der nichrgeistliche Lehrstand
eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit habe. Und damals ha-
den Sie den Antrag, die Primarlehrer einer bestimmten AmcS-
dauer oder einer Bestätigung zu unterwerfen, lebhaft und mit
großer Mehrheit verworfen, und zwar nur in der Ueberzeugung,
daß Sie eS dürfen, und daß das allgemeine Interesse es erfor-
dere. Allein wenn man auf den heutigen Tag behaupten wollte,
der §. 19. beschlage unter dem Ausdrucke: »bürgerliche Stellen"
allerdings auch die weltlichen Lehrstellen; so hätten Sie durch
jenen Beschluß über die Primarlehrer die Verfassung auf grausame
Art verletzt. DaS ist aber nicht der Fall; eS liegt in der
Verfassung kein so unschicklicher Gedanke. Die Verfassung wurde
von Männern versaßt, welche daS Fortschreiten der Nation woll-
ten und nicht ihre Hemmung, welche die Freiheit der Lehre
wollten und nicht eine Abhängigkeit der Lehre vom Brodkorbe
und den physischen Bedürfnissen eines ManneS. Darum glaube ick,
Sie haben bei jenem Beschlusse über die Primarlehrer die Ver.
fassung wohl inlcrprettrt, und ich glaube und hoffe, Sie wer-
den auch die gegenwärtige Frage, welche die gleiche ist mit
jener, nur in höherer Potenz, gleich beurtheilen. Damals
haben Sie mit gegründetem und mit edelm Interesse für die
ersten, anfänglichen Bildungsanstalten des Volkes gesorgt; nach
Ihren Wünschen wird bald unser Volk in den eisten Grund-
kenntnissen bedeutend fortschreiten; aber wenn Sie nun diesem
fortschreitenden Volke nicht ebenfalls fortschreitende Regenten
zusichern, indem Sie die höhern Bildungsanstalten sicher stellen;
so wird dadurch die Freiheit im Allerwesenilichstcn untergraben.
Um so nöthiger also ist es, daß die höchste Anstalt den gleichen
Schwung nehmen könne, wie die untern Bildungsanstalten. Nach
reinstem Wissen und Gewissen, und indem ich mich vor dem
höchsten Wesen Vlkrauf berufe, daß ich die Verfassung stetö beilig

und unverbrüchlich hatten werde glaube ich nickt, daß der

Sinn, den Andere von "meinen verehrten Herren Kollegen im
H. 19. finden, darin liege. Somit unterschreibe ich ganz, was
der letzte verehrte Herr Präopinant gesagt bat, nämlich, daß
die Verfassung über Alles heilig geHallen werden soll. Aber ich
sehe die Verfassung anders an.

Daß wir ferner nicht auf Weihrauch ausgehen und uns nicht
durch die Ansicht der Zuhörer in unsern Meinungen leiten lassen

sollen, fühle auch ich lebhaft; und Sie werden mir das Zeugniß
geben müssen, daß, anstatt mir Weihrauch streuen zu lassen, ick

gar oft durch nugescheuceS Darlegen meiner Ueberzeugung in
grobe Aeste gesagt habe. Aber wir werden weit eher die
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Billigung unseres Volkes unbedingt erhalten/ wenn wir das
Palladium seiner Freiheit/ die Verfassung, zu seinem wahrenWohle
lin Interesse und zu Begünstigung seines Fortschreiteng auslegen,
als wenn wir dieß im entgegengesetzten Sinne thun wollten.
Ich unterschreibe gänzlich, daß die Sicherheil unseres SraaiS-
gebaudeS und die Sicherheit der Regierung, derjenigen Intelligenz

nämlich, welche die StaalSmaschtne leiten soll, gewissen
Chimären und Theorien vorangehen muß. Ich werde eö nie billigen,

wenn irgend ein Gelehrter im Fache der Theologie eine auf
den türkischen Koran gebaute ReligionStheorie vortragen wollte,
oder wenn ein Professor, statt seine Schüler zu Jüngern der
Wissenschaft und der Tugend heranzubilden und ihnen die
Ueberzeugung beizubringen, wie manches ihnen noch zu lernen übrig
bleibe; — dagegen denselben in den Kopf setzte, sie seien alö
Meister geboren oder doch Meister geworden vom Augenblicke an,
da sie in diesen oder jenen Lehrsaal eingetreten, und daß sie also
bereits berufen seien, das Alter und die Erfahrung zu meistern.
Auf solche Weise würde ja der Keim des Verderbens und der
alles zerstörende Hochmuih den jungen Gemüthern eingepflanzt.
Sollte nun irgend ein Lehrer in solchem dem allgemeinen Wesen
gefährlichen Sinne docireu und, wirken, — dann wäre allerdings
die Negierung verpflichtet, einzuschreiten. ES fragt sich aber:
wollt ihr deswegen der Regierung sogleich ein zweischneidiges
Schwerdc in die Hände geben, oder aber ein Schwerdt, das der
menschlichen Schwachheit weniger zum Mißbrauch das
Vermögen verschafft?

Die Natur der Bestätigung oder Nichtbestäligung ist bereits
geschildert worden; es ist ein System der unbedingtesten Will-
lühr. Ich bin freilich — Gott sei Dank — auch noch nicht
auf den Punkt gekommen, baß ich keinen Glauben mehr habe
an Menschheit, Tugend Nechischassenheit, Wenn ein Mensch
dahin gekommen ist, so steht er selber bereits sehr tief. Aber
auf der andern Seite habe ich lange genug gelebt, um zu wls-
sen, daß die edelsten Menschen — Menschen sind, und daß also
alle bürgerlichen Einrichtungen in einer Republik darauf zielen

müssen, die menschlichen Schwachheiten und Leidenschaften
einzudämmen, und der menschlichen Gebrechlichkeit hülfreiche
Hand z« leisten. Warum deren wir alltäglich: »führe uns nicht
in Versuchung. „ Etwa, »veil wir jeder Versuchung widerstehen?
Nest:, sondern weil wir wisse«/ daß die Versuchung fur uns
vielmehr ftyr gefährlich ist. Nun will ich in unsern Sraats-
e'nrich.'ungen nicht Auüatie», welche unS in Versuchung fuhren,
sondern solche welche in sich selber ein Remedimn gegen die
Versuchung na gen. Hier wird uns nun die jährliche Bestätigung
als Mittel gegen unwürdige oder sonst unpassende Lehrer
vorgeschlagen, Diese gerade führt zur Willlühr, zu freiem Spiele
der Leidenschaft. Hingegen giebt uns die Verfassung noch ein an-
de'.es Minet an die Hand, das Recht nemlich der Abberufung
durch einen molivirlcu Beschluß. DaS ist das Heilmittel, wenn
em feinsollender christlicher Lehrer Unchristltcheö docirl, oder
wenn ein Lehrer der Politik oder Rechtswissenschaft in einem
Freistaate zur Monarchie auffordern oder die Jugend zur Anar-
chie verleiten sollte. Wir haben eine obere Behörde, welche den
Gang der Akademie beaufsichugen soll. Diese soll über die
Akademie alljährlichen Bericht abstatten. Auf diesen Bericht hin,
wo über die Leistungen und das Wirken eines jeden Lehrers
rapportirt wird, steht eö jedem Mitgliede der Behörde frei, auf
Abberufung dieses oder jenes Lehrers anzutragen. Aber da Ast
der Unterschied der, daß man dann dw Gründe sagen muß.
Diese Gründe können dann allenfalls wioerlcgr werden, jedenfalls
fallen sie der Oeffemlichkeit anheim, sofern die Abberufung
erfolgt, die ganze Nation ist dann Nichter darüber. Hicnu
liegt euie ungeheure Garantie und welche den Mißbrauch sehr,
sehr erschwert, während bei der bloßen Nichtbestäligung alles
reine Willlühr und nirgends eine Schranke ist gegen den
Mißbrauch. Ein Gesetzgeber/ dem das Wohl seines Volkes am Herzen

liegt, — welches Heilmittel soli er anwenden? Bei keinem
son Ihnen, der glaubt, er dürfe, kann hierüber der geringste

Zweifel vorhanden sein und. ich wenigstens siehe in der festen
Ueberzeugung, daß der 19 der Verfassung nicht solche Stellen
betrifft, welche sich auf das höhere geistige Wesen des Menschen
beziehen, sondern die Verfassung meint damit nur diejenigen
Stellen, welche zum Materiellen dcS bürgerlichen Getriebes gehören.

Somit muß ich aus den gleichen Gründen und Ansichten,
um deren willen ich im Regierungörathe in der Minderheit
gestimmt habe, wünschen, daß es dieser hohen Versammlung gefallen

möchte, die Meinungen der Minderheit dcö RegieruzigSrathS
hier zur Mehrheit zu erheben, den gesammten Lehrsiand aus
diesem Etat wegzustreichen und denselben dem Rechte der
Abberufung durch einen motivirten Beschluß des RegterungSralhS
anheim gestellt zu lassen.

Vautrey, Regierungsrath. AlS im VersassungSrathe
die Tafel »och rein war und man ohne Ansehen der Personen
die Prinzipien berieth, welche unserer neuen Verfassung als Grund-
basis dienen sollten, war man ruhig nnd suchte sich gegenseitig
aufzuklären, um zu dem bestmöglichen Reinlie zu gelangen und
dem Volke eine Arbeit vorzulegen, welche ihm alle wünschbare
Garantie zu Sicherung der zu begründenden neuen Ordnung der
Dinge gewähren würbe. Allein in diesem gegenwärtigen Moment
muß man beachten, daß Menschen einander gegenüber stehen,
und daß es sich um einen Kampf handelt, wo Lebenöintercssen im
Spiele sind. In diesem Streite mitten in einer Berathung,
welche die Auslegung einer konsticuiionnellen Bestimmung zum
Zwecke hat, zu welcher andern Autorität soll man seine Zuflucht
nehmen, als zu den Akten, welche dem Lande die Debatten je-
ner Versammlung bekannt machten, die beauftragt war, an dem
neuen Werke unserer polnischen Wiedergeburt zu arbeiten. Also
die Protokolle dcö VcrsassuugLratheS muß man zu Rathe ziehen,
um den wahren Geist der beute so verschiedenartig ausgelegten
konsticutionnellen Bestimmung zu erblicken. Diese Zuflucht dar
man bereits genommen; denn einer der chrenwerthen Redner,
welcher gesprochen, hat bcrcirS diese Autorität angerufen,
begnügte sich aber mit einer bloßen Appellation an sein Gedächtniß.
Mir, Tit., hat eS geschienen, daß eS bei einem so wichtigen
Umstände keineswegs genüge, sich bloß auf seine Erinnerung zu
berufen, sondern daß eö nöthig sei, die Protokolle des VerfassuugS-
raiheö vor sich zu haben, um dem Großen Rathe davon Kenntniß

zu geben. Ich habe daher diejenigen mitnehmen zu solle»
geglaubt, in welchen sich die Verhandlungen befinden, die im
Mai isgk über die Bestimmung des nun in Berathung liegenden
H »9 statt gefunden haben. Ich habe die Ehre, Ihnen dieselben
vorzulesen, damit Sie deutlich den wahren Sinn dieser koustuu-
tionncllen Bestimmung erkennen können, und Ihnen zu gleicher
Zeic zu zeigen, daß das Gedächtniß deS Herrn RegieruiigsralyS
Koch ihn in Irrthum geführt hat, als er diese Bestimmung des

EnlwurseS redigirl zu haben sich zu erinnern und folglich wissen
zu müssen behauptete, wie er sie verstanden habe. Um sogleich zu
beweisen, daß Hr. NegierungSrarh Koch sich getäuscht hat, braucht
man bloß den von der Neunzehnerkommission ausgearbeiteten
Vcrfassungsentwurf zu Rathe zu ziehen und man wird sich
überzeugen daß in keiner einzigen Bestimmung dieses Entwurfes das
durch diesen nun in Frage liegenden H aufgestellte Prinzip sich

vorfindet. Blos dasjenige deS H 20 war ausgedrückt, aber nichts
sagte, daß es im Allgemeinen und für alle bürgerlichen Stellen,
keine Inamovibilität geben solle. Erst in der Versammlung
deS VerfassungörachcS bei dck Berathung deS Entwurfes der Reun-
zehner wurden solche Beistimmungen vorgeschlagen und aus den
damais erhobenen Debatten ging die konstitutioiinelle Bestimmung
hervor, welche unmittelbar vor dem H. 20 unserer neuen Ver-
sassung steht.

(Fortsetzung folgt
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(Fortsetzung der fünften Sitzung. — Freitag, den 8. Mai 1S.Z5.)

(Gesetz über die AmtSdauer bürgerlicher Stellen.)
(Fortsetzung der Rede deS Herrn Vaulrey.)

Hier licSt der Redner vollständig alle Vorschläge vor. welche

in der Sitzung des VeifassungSratheS vom 20. May 1831
gemacht wurden und die Debatten, welche über die Vorschläge
statt gesund, u haben. ES geht daraus hervor, daß, nachdem
man die Urheber dieser lctzcern und einige Redner vernommen
halte, Herr Slaateschrciber May erklärte, das Prinzip sei bereits
aufgestellt, daß alle Stellen, außer denen der Pfarrer,
einer jährlichen Bestätigung unterworfen seien. Daß man mit
Wahrheit aber dieses eine leere Formalität nennen könne, daß
dieß indessen ein Mittel wäre, welches wirksam werden konnte,
sofern eS zu unserer Verfügung gestellt bliebe, — daß es daher
möglich sei, einen der gemachten Vo! schlage anzunehmen, ungefähr

mit folgender Modifikation! „Keine Stelle kann anders er-
theilt werden, als für eine bestimmte AmtStarer, oder unter der
Bedingung: „in mehr oder weniger langer regelmäßigen durch
das Gesetz bestimmten Zeiträumen bestätigt zu werden." — DaS
Protokoll zeigt ebenfalls, d ß ich selbst die Meinung deS Herrn
May theilte und folgende Worte hinzufügte: „Die Stellen der
Richter sind überall unbeweglich, damit sie die Waage gleichmäßig

halten; indessen hat der BcrfayungScnlwurf sie als beweglich,

mit dem Recht der Wietererwählung, erkennt. Nimmt
man dieses System für so wichtige Stellen, welche so große Studien

erfordern, an, so kann man dieß auch für die ar-dern, je-
dcnfallS mit der vom Herrn Präop nanren vorgeschlagenen
Modifikation (für die geistlichen Stellen). Aus dem nämlichen
Protokoll geht hcrror, daß Herr Professor Schnell, der in dieser
Sitzung genannt worden ist, damals ebenso dachte, wie er vor
einigen Augenblicken gesprochen, daß man nämlich kein allgemei-
ueS Prinzip annehmen solle; allein die Meinung, welche er in
dieser Hinsicht auS-prach, so wie die einiger anderer Mitglieder
des VerfassungSraiheS, wurde nicht angenommen, denn die von
Herin Slaatöschreibcr May vorgeschlagene Redaktion wurde mit
einer großen Majo-iläl angenommen und der Kommission zu noch,
maligcr Berathung zurückgeschickt. Die Kommission deü Vcr-
sassungSrathcS rcdnzirte sich, nachdem sie diese Redaktion in der
Sitzung vom 28. May geprüft hatte, auf folgende Ausdrücke:
»Jede bürgerliche Stelle soll cntwed rauf eine bestimmte Amrsdaucr
ertheilt werden, oder ai-f periodische Bestätigung hin." TicftRe-
daklion wurde mit Einstimmigkeit angenommen, woler die Folge,
daß die Mitglieder, welche in dein Verfassungsrathe eine abweichende

Meinung ausgesprochen hatten, am Ende den Grundsatz
der Beweglichkeit in allen bürgerlichen Stellen
annahmen, und dieser Grundsatz wurde definitiv vom VerfassungS-
rathe in seiner Sitzung vom 14. Juni sankcionirt, wo derselbe
ohne Opposition die Redaktion, welche wir so eben aus dem
Protokoll vorgelesen haben, bestätigte.

AuS diesen unbestreitbaren und durch diejenigen Akten er-
wiesenen Thatsachen, welche allein Autorität machen sollen, wenn
es sich um die Kenntniß des wahren Sinnes einer konsticution-

ncllcn Verfügung handelt, geht also klar hervor, daß für alle
bürgerlichen Stelle» der Grundsatz der Beweglichkeit dem Vcr-
fassungsrathe als Basis gedient har; daß es folglich eine Fälsch,
nng des Sinnes des 19 unserer Verfassung wäre, heute die
Gestaltung von Ausnahmen zu verlangen welche durch die
Verfassung selbst keineswegs aufgestellt worden waren. Der Grundsatz,

den wir anrufen, ist in uaft-er Verfassung etwas Besonde-
reö, denn in keiner Verfassung der regcnerirren Kan one finder
man eine analoge Bestunmung, und in der That gibt es in den
Verfassungen von Waadc, Freiburg, Solothurn, St. Gallen und
Tburgau nich.'S, was mit dem ^ 19 derjenigen der Republik Bern
verglichen werden könnte. — In der Verfassung von Soloihurn
finden wir (§. 10): „keine Stelle oder politische Beamrung
im Staate kann aus Lebenszeit übertragen werden." In
derjenigen von Zür-ch findet sich (ft 11.) bloß der Grundsatz" der Ab-
fttznng, Kraft eines Urtheils und in der von Aargau (ft 22):
„keine zur Verwaltung deS Staates gehörige Stelle kann aus
Lebenszeit vergeben weiden." Man kann also zu Auflösung der
gegenwärtig zu behandelnden Frage kein Beispiel anrufen, ge-
stützt aus die so eben citieren Verfassungen. Bei dicftn steht eS
den Regierungen frei, für die Stellen, welche außer der Sphäre
der Staatsverwaltung find, dasjenige System anzunehmen, das
sie für das passendste hallen; der ft ls unserer Verfassung aber
verbietet dieses- „alle bürgerlichen Stellen können blos ans
eine bestimme Zeit oder unter der Bedingung einer periodischen
Bestätigung übertragen werden" ; es gibt hier keine Ausnahme,
und wo es keine Ausnahme gibt, gibt es auch keinen Sroff zn
einer Auslegung in diesem oder jenem Sinne. Die Stellen der
Professoren an unserer Hochschule sind augenscheinlich bür
gerliche Stellen, denn man wird ohne Zweifel nicht behaupten
können, daß sie unter die geistlichen oder Milicärstellen gereihr
werden können, und bloß diese sind nicht berührt durch den ft 19
der Verfassung. Vcrgctlich führt man an, daß die konstuunon-
nclle Bestimmung blos diejenigen Bcamlungen berühren könne,
welche eine gewisse Gewalt in der Staatsverwaltung mit sich

führen; denn damit eS so sei, müßten wir eine Bestimmung habew,
analog mit denjenigen der Vnfassnneen von Luzern und Aargau,
oder unsere Verfassung müßte über dicftn Punkt Stillschweigen
beobachten, wie diejenigen der andern von mir citirten Kantone.
Vergeblich behauptet man ferner, daß durch die Anwendung deS

Grundsatzes der Beweglichkeit auf die Stellen deS LehrstanleS
der ft t2 unserer neuen Verfassung illusorisch werde, welcher die
Lchrfrc heft unter den einzigen, durch das Gesetz aufgestellten
Bedingungen proklamier; denn cg handelt sich in dieser Vcrfasi-
ftingsbcstimmutig bloß um den Privatunterricht, und der Große
Rath hat zur Reglirung der Freiheit dieses Unterrichts, aus den
Rapport dcS ErziehungSdepartementS hin, durch das Gesetz, wcl-
cheâ er den 2st. Dez. 1832 gemacht, die Bedingungen welchen die
Befugniß zu lehren unterworfen sein solle, bestimmt um die geho-
rige Sorge für die Erziehung und Bildung der Jugend zu vcr.
wenden. Die Bestimmung dcS ft 12 ist also ohne Einfluß auf
die jetzt zu bchandclade Frage. Ueberdtcß hat der Grundsatz des f.
19/ welcher keine Ausnahmen für die bürgerlichen Stellen zu-
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läßt, noch mcbr Ausdehnung in Frankreich, wo sich ohne Zwei,
sei Universitäten und Säulen in der Höhe der schweizerischen

Akademien oder D.nifchlandS vorfinden. Gut, dorr wo alle

Manner/ deren Ruf europäisch ist/ sich vereinigen, sind die Anitâ.
Verrichtungen eines Professors dem Wissen dcS Ministers
unterworfen wie alle Siellen «n der bürgerlichen Hierarchie. ES

braucht da keinen motivinen Beschluß um die Aenderung eines Pro-
fessors oder Elvilbeamien zu beschließen; es gibt da keinen

bestimmten Zelipnnkr, um eine Wied-rerwählung oder periodische

Bestaugunz vorzunehmen; der Wille eines Ministers genügt, um
eiaen Professor wie jede» Civilbcamten oder Angestellten zu cnr-
setzen; indessen hat man ungeachtet dieser roialcn Abhängigkeil
von dem Willen cmeö einzelnen Mannes, die französischen Fa-
kultäten niemals gegen eine Bestimmnug procestiren sehen, die

sie auf eine genige Art der obern Behörde preis gab. Der Grund
ist einfach: man begreift da, was wir hier ebenfalls begreifen

sollten, daß wenn ein Mann seine Pflicht erfüllt, lehrt was man
ihm aufgetragen hat, und Allem, waS in die bürgerliche Ord-
nung eingreifen kann, fremd bleibt, er in der gröstcn Sicherheit
leben soll, gewiß eine Anstellung zu behalten, deren Pflichten er

nach Gewissen und alS ein seinem Lande ergebener Bürger er-
füllt. Also wenn eS da, wo der Grundsah der Beweglichkeit bloß
bei den bürgerlichen Stellen zugelassen ist sich so vmchält, um
so mehr muß cS auch hier das Nämliche sein, wo wir daS konsti-
tutionnclle Piinzip haben, daß nicht einmal die RichlcrstcUen
durch die Unbcweglichkctl garautin sind. Und doch, welches
sind die Stellen, welche diese Garantie am ersten genießen soll-
ten, die einzige, welche den Richter unabhängig macht und ihm er-
lanbst, die Waage d,r Gerechtigkeit fest und gleichmäßig für alle

zu halten, — wenn eS nicht die Stellen der Magistrarur sind?
Dieses Prinzip ist so wahr, so geheiligt, cS bildet so sehr die
BastS einer guren gesellschaftlichen Organisation. daß die Iu-
liusrevolntion, welche die neue Ordnung der Dinge ins Leben

gerufen, einen Thron gestürzt und soviel Beamte, Professoren
und Angestellte entsetzt har, zuletzt die sranzösische Magistrate
bestehen ließ, obschon sie größientheilS auS Männern zusammen,
gesetzt war, die d m Monarchen ergeben waren, dessen Scepter
so eben durch die Verletzung der Charte gebrochen worden, wel-
che er zu haften versprochen Halle. Lassen Sie uns, Tit., das

zu achten wissen, was wir ebenfalls beschworen haben. Die jetzt
in Debatte liegende Bestimmung proklamier den Grundsatz der

Beweglichkeit für alle bürgerlichen Stellen; lassen Sie uns den.
se.den nicht durch persönliche Rücksichten antasten, sondern gleich
als wären wir noch im May tdZl, bloß das Prinzip ansehen
und Alles verwerfen, was dasselbe einstellen könnte. Die von
der Regierung zur Unterrichlung der aufwachsenden Generation
berufenen Männer seien wohl überzeugt, daß um diejenigen, wel-
che ihre Pflchien erfüllen, auS dem Schooße der Anstalt zu
werfen, welche wir gegründet, Ungerechtigkeit und alle verhaßten
Leidenschaften im RegierungSraihe sich vereinigt haben müßten,
und diese Voraussetzung ist nicht zuläßig. Waö mich betrifft,
Tit., so werde ich stets nach meinem Gewißcn handeln und so war
ich im VerfassungSralh, alü ich stimmte, den Grundsatz dcS §. 19
in unsere Verfassung einzutragen, so bin ich noch heute entschlaf-
sen, für die Beibehaltung deheibcn meine Stimme zu geben.

Kohler, NegierungSrarh. Vielleicht kann man cS unbe-
scheiden finden > wenn ich auch noch das Worc nehme, um die,
der lctztgcäusserten entgegengesetzte Meinung zu unterstützen.
ES ist uns von dem Hrn. Präopuianlen viel gesagt und noch
mehr abgelesen worden; aber so viel derselbe auch beweisen wollte,
so hat er doch weiter iiichlS bewiesen, als daß er eine guie
Lunge hat. Ich glaube, wenn die Verfassung nicht klar ist,
so ist diese hohe Behörde da, um dieselbe zu inrerprettren. Weder
auS dem deutschen noch aus dem französischen Protokolle des Ver-
fassungSraiheS wird man einen andern Sinn in die Verfassung
hinein legen können, als derjenige ist, welcher uns von einem
der thätigsten Mitglieder dcS VerfassungSrarheS entwickelt wor-
den ist. Vergleicht man daS deutsche und französische Protokoll
»ineinander, so wird man finden, daß beide sehr abweichend
find, besonders hinsichtlich ihrer Vollständigkeit. Auch hat daS

Volk diese Tagbiäfter^nicht in Händen gehabt, alS eS über die
Annahme der Vcrsafiung abstimmte. Was ist eine bürgerliche
Stelle? DaS ist die einzige Frage, mir der wir unS jetzt zu
befassen haben. Ich übergehe daher zu zeigen, waS die Propo-

stiion dcS RegicrungSrachS für nachlhcikige Folgen in Absicht
auf die Hochschule haben müßte und daß die letztere dadurch
in ihrer Existenz gefährdet würde. Wenn ich nuu auch nicht
glaube, dav bet Abfassung dieses Gesetzes irgend eine feindselige
Absicht gegen die Hochschule gewaltet habe, und obgleich ich
glaube, man habe auf unedle Art in Lssenilichen Blättern der
Majorität perfide Motive angedichtet, obgleich ich dieses alles
sehr mißbilltge, so ist Ihnen doch vom Hin. Präsidenten dcS

ErziehungödepartemcnlS ans's Deutlichste gezeigt worden, wie
unsicher es tmnicr um diese Bestätigung aussehen möchte, wie so

ganz verschieden dieselbe ist von der der Abberufung, mit wel-
cher solche Formen verknüpft find, dle den Betreffenden eine
große Garantie geben. Wenn nun die Verfassung das Recht
der Abberufung durch motivinen Beschluß ausstellt, und wenn
dadurch, daß man von dieser Abberufung abgeht, um andere
Garantien anfziistellen, sowohl in den Mitgliedern dicftr Be.
Horde selbst als auch bet den Herren Professoren der Hochschule
und linier den Cludircndcn eine Menge Besorgnisse entstehen;
so frage ich, soll man, wenn es immerhin möglich ist, ciuc
solche Bcsorgnlß erregende Maßnahme zu vermeiden, dtcseS thun
oder nicht. Man hat behauptet, alle Stellen im Staate seien
bürgerlich, weil wir keinen Fürsten hätten. Wenn cS sich darum han-
d.-it, cnicm Worte seinen bestimmten Begftff zu geben, so hängt
sehr viel davon ad, in welchem Zusammenhange und von welcher
Materie jenes Wort gebraucht sei. Wenn daS Worc „bürgerlich"
tn einem Romane vorkömmt, so siebt eS gemeuriglich dem
Begriffe «adeftch« entgegen. Anders verhält es sich damit, wen»
dieses Wort in der SlaalSvcrfassung vorkömmt. So Hal z. B.
auch das .Wort Moral in der Jurisprudenz eine ganz andere
Bedeutung alS in der Moralwisscnftch.st selbst. Wenn nun das
Wort «bürgerlich" in der SlaalSverfassun; vorkömmt, so
fragt eü sich, was ist darunter zu verstehen! Da scheint mir
die Sache sehr einfach. Ich verstehe unter bürgerlichen Stellen
alle diejenigen Stellen, welche zum SiaalSorgantsmuS nöthiger
Weise gehören. Ich unterscheide hier 2 Klassen: >) Stellen
der .Verwaltung und der Polizei; 2) richterliche. Eine drill«
Klasse giebt es nicht. Beide Klassen wirken also theils aus die
Verwaltung, theils auf das Gerichtswesen. Mögen nun diese
Stellen umschrieben werden wie sie wollen, Stellen, welche zur
Staatsverwaltung gehören oder politische Stellen, das ist bei
mir ideimsch. Alle sind sie bürgerliche Stellen. Neben diesen
giebt eS aber tm Staate »och manche andere Stellen, z. B.
den Militärstand, den geistlichen Stand, den Lehrstand. Die
Pfarrer sind zwar zum Theil wirkliche Beamte, nämlich alS
Führer der Clvftstandsbücher, als Geistliche aber sind sie nicht
Beamte. Eben so wenig die Lehrer.^ In Bezug aus die
Verwaltung und die Iusttzxstege haben dieselben gar nichts zu sagen,
eö kömmt ihnen keuicrftl ölompclcnz zu. Nach dieser Destnftioa
muß man finden, daß der Lehrstand nicht zn den bürgerlichen
Stellen gezählt werden kann, um so wenig r, alS die
Nachtheile, welche eine solche Verfügung nach sich ziehen müßte,
aus eine Art auseinandergesetzt worden sind, die Niemanden
darüber in Zweifel lassen kann. Gewiß noch weit eher als der
Lehrstand hätten andere Stände hier zum Vorschein kommen
sollen. Warum z. B. Hai der RegicrungSraih die Advokaten
Übergängen? warum die Agenten? warum d:e Notarien? warum
die Aerzte? Ich bin überzeugt und kaun cö beweisen daß diese
weil eher zu Beamten kouucu guaftfizirt werden, als der Lehr-
stand. Die Notarien z, B. sind beeidigt, dannt sie gewisse Akte
ausfertigen können. Solchen noianaftsch auSgcfertl.ftcn Akten muß
der Staat Glauben bcunessen. Das Nämliche gift in Bezug auf
Zeugnisse und Legaftsalioncn, d>e ebenfalls nur dann rechts-
gültig sind, wenn ein Notar dieselben ausgestellt Hai. Somit
sind die Notarien weil eher a!S Beanire anzusehen, alS die
Lehrer, denn jeder Hai besondere Pflichten in Bezug auf geeicht-
liche Fälle, wo er Zeugniß ausstellen muß.

Alle diese Professionen sind patenlirc so gut wie die Profcsso.
rcn und Lehrer und sie haben Pflichten und Rechte, die viel näher
mit dem SlaalsorgantSmuS verbunden sind. Dessen ungeachtet
sind sie hier auf dem Eiar nicht enthaften. Wenn daher auf
diesen Tag der Lehrstand im Allgemelurn auf den Etat gesetzt
werden sollte, was ich übrigens nicht glauben kann, so müßte
man eonseguciilcr die Notarien u. f. w. ebenfalls aufnehmen.
Aber auch alsdann bliebe noch immer die begangene Incoiisegnenz,



nämlich, daß derjenige Stand, welcher der Zahl nach der größte ist,
der Stand der Primarlehrer, ausgenommen worden ist von die-
sem Gesetze. Ich bin aber überzeugt, daß der 19 der
Verfassung keineswegs die Negierung verpflichtet, den Lehrstand hier
aufzunehmen, und daß dies vielmehr eine große Jnconscquenz
wäre sowohl wegen jenes Beschlusses, die Prtmarlehrer
betreffend, alS auch wegen der Advokaten, Notarien und Aerzte.
Zugleich bin ich eben so sehr überzeugt, daß alle mögliche
Garantien, die wir in Absicht auf den Lehrstand haben müssen, in
Hem der Regierung zustehenden Rechte der Abberufung liegen.
Unter diesen §. der Verfassung, der die Abberufung eines Ange-
stellten durch einen motivirten Beschluß gestattet, fallen hingegen
die Professoren und Lehrer allerdings, denn sie sind Angestellte, und
zwar bezahlte Angestellt. Man wird nun b er einwenden, jene
andere Stande, von denen ich geredet, nämlich die Advokaten,
Aerzte u. f. w. werden nicht von der Regierung bezahlt und also
gehören sie nicht auf den Etat. Das ist aber kein gültiges Crite-
rtum. Die Amtsschreibcr werden doch alle zu den Beamten
gezählt, eben so die Gcrtchlöschrciber u. f. w. Sind sie vom Staate
bezahlt? keineswegs. Aus allen diesen Gründen müßte ich zum
Antrage deü Hrn. RegicrungsrarhS NeuhauS stimmen.

May. Diese Délibération hat bereits schon ziemlich lange
gedauert, und da könnte es allerdings unbescheiden erscheinen,
wenn ich nun auch noch das Wort ergreife; indessen fühle ich
mich einigermaßen dazu aufgcfodcrl, da ich die unschuldige Ver-
aulassung sein mag von dieser ganzen Discussion, indem der An-
trag zu Aufnahme des §. 19 der Verfassung von mir ausgcgan-
gen ist. Man har denselben freilich nachher modißcirt und anders
r-edigi-rt, aber ich bekenne mich frei und offen als Urheber besag,
ten §. Deswegen kann ich nicht umhin etwas darüber zu sagen.
AlS ich den Antrag stellte, daß jede Sicile im Staate entweder
auf einen bestimmten Termin oder aber auf jährliche Bestätigung
gegeben werden solle, so ging dieser Antrag von den reinsten
republikanischen Grundsätzen aus, denn Republikaner war ich mir
Herz und Seele von Jugend an, uud wenn ich schon nicht in
den Radikalismus übergegangen bin, und nie demselben huldigen
werde, so wird dennoch mein NcpublikaniömuS vielleicht fester
fein, alS derjenige vieler, die am lauiesten schreien. AlS ich jenen
Antrag stellte, hatte ich den Fall im Auge, wo jnuand durch allzu
lange Bekleidung einer Stelle, einen für die Freiheit der StaalS-
bürger nachtheiligcn Einfluß gewinnen könnte. Auf der andern
Seite aber halte ich auch alle übrigen Stellen im Auge, für
welche von Seite der dazu Erwählten gewisse Bedingungen und
Pflichten crfodcrt werden. ES sind hier zwei Fälle möglich,
nämlich, wo von Seite deö Angestellten eine solche grobe
Pflichtverletzung eintritt, daß Absetzung die Folge davon sein muß.
Der zweite Fall wird indessen weit häufiger eintreten, nämlich
eine mehrere oder mindere Pflichtvernachlässigung, die freilich
nicht so weit geht, daß man sagen könnte, es sei Grund genug
da, einen solchen Mann durch einen förmlichen und motivieren
Akt abzusetzen, die aber doch w.ii genug geht, daß cö wünschbar
wird, den Betreffenden nicht länger an der Stelle zu lassen, so

fern man dieselbe nicht kompromitiren will. Von diesen beiden
Gesichtspunkten ausgehend, stellte ich jenen Antrag, und aus den
Deliberations im Verfassungsrath- kann man sehen, daß damals
noch viele andere Mitglieder die nämliche Anficht theilten. Frei,
lieh machte ich mir zu jener Zeit einen solchen Begriff von einer
republikanischen N-gierung, wie ich ihn übrigens noch immer
habe, daß zwar eine solche Negierung immer auö Menschen
bestehen, und daß daher menschliche Schwachheiten zuweilen auch
Leidenschaften ihren Einfluß behaupten werden, daß aber durch
gleichzeitige Einführung gehöriger schützender Formen dieser Ein-
fiuß in gehörige Schranken gewiesen werden könne. Freilich
wer den Strudel einer Revolution gesehen hat, kann glauben,
daß solche Schranken nichts nützen und daß, wer die Gewalt hat,
über alle Formen wcgspringcn werde. In Zeiten der Revolution
ist dieses allerdings immer der Fall, aber ich werde immer die Zeit
der Revolution zu unterscheiden wissen von einer Zeit der Ruhe,
der Ordnung und des Zutrauens, welche in einer Republik
herrschen sollen. Jene Aufwallungen werden sich übrigens nach
und nach immer mehr legen, eine ruhigere Ansicht der Dinge ein-
treten, und die Achtung vor den bestehenden Formen bei Regie,
rung und Volk wachsen. Wenn ich nun die heutige Deliberation
verfolge, so habe ich die großen Besorgnisse, welche der gegenwär¬

tige Antrag deö Regierungsraths verursacht, einzig in dem
Umstände gesehen, daß man zu glauben scheint, wir stünden noch
immer in solch einer revolutionären Gährung, wo die Leidenschaft
überall die Oberhand gewinne. Ich wenigstens habe mehr Zu-
trauen in unsere Regierung, wie sich dieselbe nach und nach
ausbildet, und in den Zeilpunkt auf dem wir angelangt sind.
Hai man allenfalls früher solche Besorgnisse gehegt, so sollten
dieselben doch jetzt wegfallen. Immer besser wird die Regierung
ihre Stelle begreifen lernen, und einsehen, daß sie über allen
Parteien steht, und daß sie nur dann das nöthige Zutrauen ge-
nießen wird, wenn sie diesen Standpunkt festhält. Das find
meine Begriffe von dem Punkte, auf welchem wir jetzt sind.
Wenn ich dieses nun ins Auge fasse, so entsteht mir die Frage :
was ist besser: sollen wir noch einige Gefahr laufen von Will-
kühr, oder ist es besser, daß bei gegebenem Anlasse, wo man etwa
glaubt, daß unsere Verfassung der Leidenschaftlichkeit noch irgend
eine Thüre offen gelassen habe, man. anstatt strenge beim Buchstaben
der Verfassung zu bleiben, eine Interpretation herauszufinden suche,
welche auf den gegebenen Fall keine Anwendung finde? Wenn ich
zw schcN beiden zu wählen habe, so bekenne ich, will ich mich lieber
noch eine Weile der Leidenschaftlichkeit und der Gewalt alS hingegen
dem Vorwurfe aussetzen, daß ich nach strenger Prüfung
abgewichen sei vom Geist und Buchstaben der Verfassung. Wenn
ich hier häufiger in der Minorität als Majorität bin, so ist doch
immer mein unverbrüchlicher Grundsatz der, strenge an Verfassung
und Gesetz zu halten, und keinen andern Einfluß noch die Autoritär
irgend einer andern Meinung Eingang finden zu lassen. Hiebet
will ich nicht läugnen, daß in vorkommenden Fällen meine
Meinung irrig sein kann. ES ist möglich, daß sie es auch im
gegenwärtigen Augenblicke ist, aber in diesem Augenblicke scheint es
Mir, die Verfassung rede deutlich. So lange diese besteht, und
h. 19 mit ihr, so lange soll dieser so wie jene befolgt werden.
Ist ist dieser §. nicht gut, so kann man ihn später bei einer Revision
der Verfassung aufheben. Dieses in Bezug auf den §. 19.

ES ist sehr wohl möglich, daß ich seiner Zeit den Antrag
dazu nicht gemacht haben würde, wenn bereits der §. 20 aufgestellt

gewesen wäre. Dieser Z. 20 enthält eine Verfügung, die
in unsern frühern Gesetzen nicht stand; man hatte damals
in Absicht auf Angestellte nur die Wahl zwischen Bestätigung
und Nlchlbestäligung einerseits, und Absetzung durch richterliche
Erkenntniß anderseits. Der 20 stellte den neuen Grundsatz
auf, daß, um Jemanden von seiner Stelle zu entfernen, allfällig

weder Anklage noch Vertheidigung nöthig sei, sondern lediglich
Abberufung durch einen motivirten Beschluß. Hätte dieser S. früher
bestanden, so würde ich den Z. 19 für überflüssig gehalien haben,
denn der S. 20 ist für Beamte weit gefährlicher als der 19.
Hingegen der im §. 19 enthaltene Grundsatz, nämlich derjenige '
der jährlichen Bestätigung bestand schon unter der früher» Ne-
gicrung. Wie Sie aus den Gesetzen sehen werden, so hat der-
selbe angefangen Anno 1S06, später namentlich Anno 1825
wurde derselbe revidtrt und ich kenne mit Ausnahme vielleicht
eines Falles, von dem viel geredel worden ist, kein Beispiel, daß,
dieser Grundsatz im Laufe von is Jahren nicht ganz richtig und
mit einiger Leidenschaft wäre angewendet worden. Aber wenn
in 15 Jahren nur ein einziger solcher Fall angeführt werden
kann, so soll ich hoffen, daß auch in Zukunft mir der
nämlichen Mäßigung werde verfahren werden. Ich will mich hier
nicht in Deutungen und Auslegungen einlassen über den Begriff,
was eine bürgerliche Stelle sei, nur so viel muß ich bemerken,
daß es im frühern BestätigungSreglememe hieß »Civilstellen,"
daß denn Deutungen und Mißdeutungen derartiger Begriffe von jeher
stattgefunden haben, weiß jeder, der nur einigermaßen mit dem
römischen Rechte bekannt ist. Heute haben Sie verschiedene Arten
von Auslegungen der im §. 19 stehenden Ausdrücke gehört.
Man wollte in Zweifel setzen, ob ein Lehrer überhaupt, sei er
an der Hochschule oder anderSwo, eine bürgerliche Beamtung
habe. Die einen behauptcnren ja, die andern nein.

Ich glaube man wird bet genauer Prüfung doch finden,
daß ein wesentlicher Unterschied ist zwischen Stand und Berns

im allgemeinen und der Erhallung einer Stelle, die je
nach Umstanden eine bürgerliche oder eine andere sein kann.
Wenn wir bei dem bleiben wollen, was die Hochschule betrifft,
so haben wir da Lehrer, welche aus verschiedenen Ständen müssen

genommen werden, die einen aus dem Stande der RechrS-
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gelehrten/ andere aus dem Stande der Medizin.r u. s. w. Aber
man gibt ihnen durch die Anstellung nichlö zu ihrem Stande/
und nimmt ibne» nichlö von ihrem Stande/ aber man gibt
ihnen eine Beaiiiiultg/ eine Stelle. Ich muß hier aufmerksam
machen auf dasjenige, was wir gestern und heule delibcri-t und

angenommen haben. Auf Seile st des EtaiS finde ich z. B.
den Oberimpfarzt, er ist ein Beamter, niemand hat eS bezweifelt,

indessen ist er auS dem Siande der Aerzre genmnmen. Auf
Seite 5 steht Arzt und Wundarzt an der Insel; dic e find Be-
ame aber auS dem Stande der Aerzte, und wir haben dieselben
ohne Widerspruch auf eine bestimmte Amsdaucr gesetzt. Wir
haben also Stand und Anstellung unterschieden, und wenn schon

einer von diesen Aerzten nach Ablauf der Amt dauer seine Stelle
wieder verliert, so bleibt ihm nichlö desto weniger sein Stand
als Arzt. Weiter unten sehen wir die AnitSschreibcr und AmtS.
gerichteschreiber; diese find aus dem Stande der Notarien ge-
nommen, ihre Ernennung zum Amtsschreibcr oder Amtsgericht-
schreibet' macht dieselben zu Beamten. Wenn Sie weiter gehen,
so sehen Sie auf dem Etat den Staalöauwald. Ich soll glauben
der SiaatSanwald werde immer aus dem Stande der Juristen

genommen werden, durch die Ernennung zum Slaatsanwende
gibt und nimmt man seinem Stande als Jurist nichts, sondern
der Betreffende wird angestellt aus eine bestimmte Zeit und zu
einem bestimmten Zwecke. Nun haben Sie eben so den Gelehrten.
Stand. Wenn einer hier aus der Akademie ein Dokiordiplom
erhält, so wird er dadurch aufgenommen in den Stand der Gc.
lehrten von diesem oder jenem Fache. Diesen Stand will Niemand
der Amovibilität unterwerfen, so daß also einer nur auf eine ge-
wisse Zeit in den Gelehrten-Stand ernannt würde, aber etwas
ganz anderes ist eö, wenn mau ein Mitglied dieses Standes zu
bestimmten Verrichtungen anstellt, und ihm dafür auch eine
bestimmte Besoldung gibt, damit er demjenigen, was man durch
die Anstellung von ihm verlangt, ein Genüge leiste. In solchem

Falle ist er dann nicht mehr blos als Mitglied vom Stande der
Philosophen, der Theologen, dcx Mediziner anzusehen, sondern
als ein Beamter. Noch etwas. ES gibt Institutionen, welche
man Akademien! der Wissenschaften nennt. Für diese wird aus
dem Gelchrten-Stande eine Auswahl der besten und vorzüglichsten
aller Fächer getroff.n, welche insgesammt dann die schöne und hoch-
gestellte Aufgabe haben, die Wissenschaft im Fortschreiten zu be-

fördern. Dieß ist der Standpunkt, aus dem man die Akademien
für Wissenschaften gemeiniglich ansieht. Nun sagt man zwar aller-
dingg, jeder P ofcssor habe die Verpflichtung die Wissenschaft
weiter zu bringen, und er sei also kein bürgerlicher Beamter,
allein jene Verpflichtung ist ihm nicht auferlegt in seiner Eigenschaft

alS Professor, sondern eS ist di ß eine moralische Verpflichtung

die jedermann, so wie er in den Gelehrtcn-Stand eintritt,
vermöge seiner höhern DcnkungSait, übernimmt. Diese ailge-
meine Wciteibtldung der Wissenschaft wird einem Lehrer als
solchem nicht hur Pflicht gemacht, sondern man macht ihm zur Pflicht,
die und die Stunden dem öffentlichen Unterrichte zu widmen,
und zwar keinem willkührlichen Unterrichte, sondern eS wird ei-
nein reditl Lehrer vorgeschrieben, in nrelchem Fache er Unterricht
ertheilen solle. ES sei mir erlaubt hier auf eine Verwechselung
der Begriffe aufmerksam zumachen, welche zwar in schöne
rhetorische Formen eingekleidet, und mit vieler Wärme vorgetragen
worden ist. Man wollte nämlich den H. l2. der Verfassung hier
anwenden, der die Lehrfreiheit anerkennt. Was sagt nun dieser §?
Vorerst lautet derselbe nicht so allgemein als man uns gesagt hat.
Es heißt: „Die Besugniß zu lehren ist umcr gesetzlichen Be,

schränkungen freigestellt." Da ist also einerseits gesagt, daß mau
Lehrfreihcit habe, wie denn in einer jeden freisinnigen Republik
die Dcntsreiheil gewährleistet sein muß; jedoch unter dem Vor-
beHalle nöthiger Beschränkungen. Hier handelt eS sich aber nicht
um die Lehrfreihcit, sondern darum, daß jeder Lehrer dasjenige
Fach lehre, daö man von ihm verlangt, und daß er eS so lehre,
nicht wie eS ihm angemessen scheint, sondern unter Aussicht der
akademischen Behörde, und gewissermaßen selbst der Regierung,
denn wenn man einen zum Professor der Theologie ernennt, und
dechube dann die Lehre von Brama oder Dalai-Lama vorträgt,
so lst das allerdings auch Theologie, aber wir haben den Mann
angestellt, damit er nicht diese sondern christliche Theologie lehre,
und wenn ein Professor der Medizin lehren wollte, wie man in
Japan mit seinen silbernen Nadeln alle Krankheiten heile,
behauptend, daS gehöre zur allgemeine» mediziniscben Wissenschaft,
so würde man den Grundsatz der Lehrfreiheit unpassend aus diesen

Fall anwenden. ES ist hier nicht darum zu thun den Stand
der Gelehrten in irgend einem Fache zu beschränken, sondern daß,
abgesehen davon, die angestellten Lehrer derjenig n Regierung
sind, welche dieselben angestellt hat. Als Axiom ist aufgeworfen
worden die Behauptung, daß man die Herren Professoren und

Lehrer an der Hochschule und am Gymnasium u. s. w. nicht aus
diesen Etat setzen könne in Berücksichtigung dessen, was stattgc-
funden Hai in Absicht auf die Pnmarlchrer. Ich begreife, daß

man so raisonntren kann, aber meine Ueberzeugung bleibt dc».

wegen doch di-selbe. Ich für meinen Theil bin an jenem Be-
schlusse über die Primarlehrer gänzlich unschuldig, denn ich habe

damals daraus angetragen, daß auch die Primarlehrer einer
bestimmten AnnSdauer unierworfen würden; und ich stehe noch jetzt

in der Ueberzeugung, daß es besser gewesen wäre, dieses zu thun.
Man sagt freilich, wenn die Verfassung gebiete, den Lchrstand
auch unter den S, 19. zu subsumiren, so haben wir im Schulgc-
setze die Verfassung verletzt. Ich will d csen Vorwurf annehmen;
ich bitte aber, d n Umstand nicht aus dem Auge zu lassen, daß

nämlich der Z. 19. schon seit 1SZ1 da steht, aber bis jetzt noch

nicht angewendet worden ist, wie dies mit andern ebenfalls
noch nicht hat geschehen können. 'So wie nun aber zu AuSfüh-
rung der verschiedenen Bestimmungen dw Verfassung Ihnen seit
18Z1 bereits viele KesetzeSentwurfe vorgelegt wo-dea sind, — so

jetzt dieses Dekret zu Ausführung deS §. 19. Erst heute ist eS

also darum zu thun, diesen VersassungSartikel zur Realisirnng zu

bringen, während bei der Behandlung deS Gesetzes über die
Primarlehrer noch nlchtS darüber erkannt war. So wie nun aber

erkannt wo-den sein wird, daß der Lehrstand auch aus den Etat
bürgerlicher Beamtungen gehöre, so müssen dann auch die Pri-
marlchrer unter diese Kalhcgoue fallen, nicht zwar die vor Er-
lassung deS gegenwärtigen Dekretes ernannten, wohl aber die

künftigen. Ich glaube olso mich ohne feinere Weitläufigkeit daraus

stützen zu können, daß cS hier lediglich um die Anwendung ciucS
VcrsassungSanikclS zu thun ist. ES fragt sich aber: sollen wir
die Vcrfassmig auf irgei d eine gezwungene Art inteiprmren,
wenn doch der Sinn desselben ziemlich deutlich ist? Ich glaube
eS nicht, sondern wir sollen diesen Sinn so nehmen, wie er ist,
gesetzt cS seien schlimme Folgen dabei vorauszusehen; uvd wir
sollen denselben so lange respekliren, bis man seiner Zeit eine

Revision der Verfassung wftd vornehmen können.

(Fortsetzung folgt.)
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(Reglement über Amtsdauer bürgerlicher Stellen.)

(Fortsetzung der Rede des Hrn. Mai.)
Nun ist aber noch eine sehr wichtige Frage zu berühren,

nämlich wenn jetzt erkannt wird, sämmtliche Lehrer und Pro-
fessoren sollen auf eine bestimmte Amlüdauer hin ernannt oder

aber einer jährlichen Bestätigung unterworfen werden, — in wie
fern soll eine solche Bestimmung ihre Anwendung finden auf die
bereits angestellten Lehrer? Darüber habe ich nicht den minde.
sten Zweifel. So wie überhaupt kein Gesetz rückwirkende Kraft
hat, so kann auch dieses Gesetz keine rückwirkende Kraft haben,

man mag beschließen, waö man will, denn die jetzt angestellten
Lehrer und Professoren konnten und mußten glauben auf Lebens-

zeit angestellt zu sein. Der nachtheilige Einfluß dieses Dekretes

auf unsere Lehranstalten wird also nicht groß sein. Man hat
freilich den Etnwurf gemacht, daß dann die besten Lehrer un-
sercr Anstalt anderwärts Anstellung suchen werden, sagend:
anderwärts haben wir für die Dauer unserer Anstellung ntchrö

zu befürchten, hingegen hier in Bern find wir vermöge dieses

Dekretes den Launen und der Willkühr bloßgestellt. Diese großen

Besorgnisse hege ich nicht. Flößt die Regierung so viel Zutrauen
ein, als die ehemalige Negierung (vielleicht ist eS unangenehm,
dieses zu hören) bei solchen Gelegenheiten stets eingeflößt hat,

— so werden die Besorgnisse bald schwinden, denn ich habe

nie gehört, daß, ungeachtet unter der frühern Negierung die

Professoren einer jährlichen Bestätigung unterworfen waren,
dieses ein Abhaltungsgrund gewesen sei für fremde Lehrer, deren

stets und zum Theil ausgezeichnete bet uns waren. Denn man
ließ damals den Leuten wenigstens die Gerechtigkeit wiedersah,

ren, daß man bloß darauf sah, ob der Mann seine Pflicht
erfülle oder nicht; die politischen Ansichten blieben völlig auö dem

Spiele, wenn eS darauf ankam, einen Mann vom gelehrten
Stande zu bestätigen oder nicht. Freilich mögen jetzt verfehle-

dene, namentlich in den öffentlichen Blättern gefallene Aeuße-

rungen einige Besorgnisse in dieser Beziehung erweckt haben,
Aeußerungen, welche zu behaupten schienen, man müsse auch bei

den anzustellenden Professoren u. f. w. auf die politische Gesinnung

Rückficht nehmen, selbst wenn es einen Lehrer der Chemie

berräfe. Aber diese Aeußerungen gehören einer früheren Zeit
an, einem eigentlichen revolutionären Zustande. Jetzt werden

solche wohl nicht mehr laut werden und zu den sonst wohl be-

gründeten Besorgnissen keinen Anlaß mehr geben. Ich wiederhole,

solche Ansichten haben zu den nothwendigen Folgen cineö

politischen Umschwunges gehört, aber fie sollen dahin fallen, indem

ich hoffe, daß wir von Tag zu Tag immer mehr in einen ruhigen
und republikanischen Gang kommen werden. UcbrigenS sei mir
zum Schlüsse noch eine Betrachtung erlaubt. Wir haben hier
ohne Bedenken für eine Menge vou Stellen theils Bestätigung
theils Ernennung auf eine bestimmte AmtSdauer mit der Fakultät
der Wiedercrwählung nach geschehener Ausschreibung vor Ablauf
der AmtSdauer erkennt. Ich weiß nun doch nicht, ob die

Gefahr, wenn welche da ist, daß allenfalls Leidenschaft und
politische Rücksichten bei der Bestätigung oder Wiedererwähluna
eu.fließen möchten, nicht eben so groß ist für diejenigen, welche
in Civilbeamtnngen angestellt find. Soll man denn über alle
diese wegsehen und einzig für den Lehrstand eine Ausnahme ma-
chen? Wenn man glaubt, man werde sich nicht zu demjenigen
Standpunkt erheben können, der für das allgememeine Interesse
wunschenSwerlh ist, und auf welchem der NegteriingSrach sich
àfi'aà'U soll, — wenn man daher befürchtet, immer noch dem
Einflüsse der Parteien und Faktionen preisgegeben zu sein' —in welcher Lage müßte dann ein Beamter sich befinden, wenn
er. vielleicht als Repräsentant des Volkes hier steht? Müßte
er nicht in Versuchung gerathen, sich nach den Ansichten der
Mehrheit der Negierung zu schmiegen, um ja nicht von seiner
Stelle verflossen zu werden, sofern nämlich er mehr an seiner
Stelle hinge, alS an der Ehre, Repräsentant dcö Volkes zu
sein? Wenn man daher glaubt, solche Einflüsse möchten auf den
gekehrten Stand einwirken, so halte ich dieselben für noch viel
gefährlicher in Absicht auf den übrigen Beamtenstand unserer Repu-
blik. Denn dann müßte alle Selbständigkeit derjenigen Beamten,
welche Mitglieder dieser hohen'Behörde find, dahin fallen
Denn sie mühten immer besorgen, daß wenn sie nach ihrer
Ueberzeugung reden, aber nicht im Sinne der eben dominirende'i Partei,

dannzumal ihre Existenz alö Beamte aufs Spiel gesebt wäre.
Solche Betrachtungen werden mich indessen nie und unter keinen
Umständen abivcndig machen vom Festhalten an einem Gruudsasse
der Verfassung. Wenn ich daher auch nicht Anspruch daraus
mache, daß, was ich gestern und heure gesagt habe, hier gebilligt

werde, so mache ich doch Anspruch darauf, daß ich bet
jedem Anlasse nach meiner vollen Ueberzeugung gesprochen habe,
und so könnte ich auch jetzt nicht anders, als dahin schließen,
daß man sich nicht in allerhand Interpretationen über irgend
einen Artikel unserer Verfassung einlasse, sondern daß ma» den

19 schlicht und einfach so annehme, wie er ist, und daß man
weder für diese noch jene Beamtungen, noch auch also für den
Lehrstand eine Ausnahme gestatte.

Nur weil eS hier in der Diskussion berührt worden ist,
muß ich noch bemerken, daß der geistliche Stand schon dadurch
ausdrücklich von diesem Gesetze ausgenommen ist, weil der §, 19
von bürgerlichen Stellen redet. Ucberhaupt ist mein Wunsch
in dieser Beziehung der, daß man die geistlichen Stellen nicht
immer mehr und mehr herunterziehe in den bürgerlichen Kreis,
weil der Geistliche eine gewisse Unabhängigkeit und Sclbststän-
digkeit haben soll. Wenn schon die Geschichte und die Ersah,
rung Beispiele aufweisen von Mißbrauchen, welche die Geist,
lichkeit sich erlaubt hat, — so haben wir auch Beispiele genug
davon, oaß die Geistlichkeit oft einzig gewußt bat, die Regie-
rungen in den Schranken der Mäßigung und Gerechtigkeit zu
halten und dieselben an ihre Pflichten gegen Gott und Vaterland

zu erinnern. Ich wünsche, daß der geistliche Stand stets
das Gefühl seiner Wichtigkeit und seiner Stellung bewahren
möge, und daß er sich nicht sowohl als eine der Negierung
untergebene Beamtung betrachten müsse, sondern dazu berufen
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zu sun erluuic, dm Höchsten wie den Niedersten.an das zu

erinnern. was Religion und Moral gebieten.

v. Tavel, Schultheiß. Ich -gehe von der Ueberzeugung

aus, daß wir in dieser Frage alle die nämliche Absicht haben,

nämlich: gelreu unserm Eide die Verfassung heilig zu hatten
und dasjenige zu beschließen, waS nach unserer Ueberzeugung

zum Besten'des Vaterlandes dienen kann. Schon im Regie-
rungSrarhe Halle man sich lange mil der Untersuchung der Frage,
welche nun bereits seit mehreren Siunden von fähigen und

geschickten Mitgliedern dieser Versammlung erörtert worden ist,
befagen miigen, nämlich: ob der Z. 19 der Versassung den

weltlichen Lehrstand in sich fasse oder uichr. Wir haben weitläufige
Deduktionen darüber von beiden Seilen angehört; die einen be-

hanplen ja, die andern nein. Ich will also auf diese Deduklio-
ucn nicht auch zurückkommen, sondern nur mich an die einfache

Wahrnehmung halten, welche sich aus der gegenwärtigen Diskussion

miscringen mußie, daß nämlich die Interpretation des Z, 19

zweifach sein kann, indem Zweifel obwalten, über den rechten
Verstand und Begriff von ^bürgerlicher Stelle." Da dieses so

ist, was soll uns denn jetzt leiten etwa nicht das allgemeine

Wohl Sobald wir sehen, daß tin Z. der Verfassung eine

verschiedene Interpretation zuläßt, sobald wir selbst von denjenigen
Männern, welche jenen ft entworfen haben und welche im Ver-
sassungSrathc am thätigsten gewesen sind, ein ganz verschiedenes

Urtheil darüber fällen hören, so sind wir verpflichtet, aus solcher

doppelsinniger Bestimmung diejenigen Konsequenzen herzuleiten,
welche im allgemeinen Jntercsie sind. Was ist nun das
Interesse des Allgemeinen! durch einen Beschluß, welcher dem

Großen Narhe der Republik Bern Ehre gemacht hac, und mit
Darbringung bedeutender Opfer ist hier eine Hochschule ausge-

stellt worden, und jetzt auf den heutigen Tag handelt eü sich

um eine Bestimmung, in Beziehung aus welche selbst von ihren
Verfechtern nicht in Abrede gestellt wird, daß sie für diese Hoch-
schule von bedeutenden Folgen, ja gerade zu nachlheilig sein
müßte. Warum nachlheilig? Weil die Existenz der Professoren,
welche wir großen Theils auS der Fremde herbeirufen mußten,
dadurch gefährdet würde. Denn das würdet Ihr keinem fremden
Professer in den Kopf bringen, daß er durch Anwendung des

19 auf den Lehrstand keinerlei Gefahr laufe. Wenn ein
solcher zu Zürich oder Basel angestellt ist, so weiß er, daß er
durch Niemanden abgesetzt werden kann, als durch den kompe-
lenten Richter; würde er dann ungeachtet einer allfällig höhern
Besoldung nach Bern kommen wollen, wo alle 2 Jahre seine
Existenz in Frage gestellt wird? und zwar durch geheimes Skru-
tinium, bei welchem die Stimmgebendcn Niemanden Rechen-
schafft zu geben haben ais Gott und ihrem Gewissen Ich frage
Sie Tit., wird sich ei» tüchtiger Mann, besonders mil Familie,
solchem aussetzen, so viel man ihm auch sagen mag, er solle

nur Zulrauen haben zur Regierung, und es sei in Republiken
anders als in fürstlichen Staaten? Unmöglich werdet Ihr einem
fremden Lehrer, der unsere Verhältnisse nicht kennt, von vorne
herein ein solches Zutrauen beibringen. Somit wird der Hoch,
schule, wenn Sie dem Antrage des RcgicrnngsrathS beipflichten,
wiedcrfahrcn, daß ste ganz gewiß neben diesen beiden übrigen
Universitäten der Schweiz nicht wird bestehen können. Der Punkt
von der Lehrfreiheit ist von dem Hrn. Präsidenten des ErzichungS-
dcpartcmemö so gut dargestellt worden, daß nämlich, damit die
Lehrfrciheit nicht cm lecreS Work bleibe, dem Lehrstande eine bis
auf einen gewissen Punkt unabhängige Stellung zugesichert werden
müsse. Freilich hat man für diejenigen, welche bereits vocirt
worden sind, antragen wollen, daß jener tz. jeden Falls nicht
auf sie anwendbar fei. So viel ich mich indessen noch an die
Berathungen dcS RegierungZracheS erinnere, so hatte sein
Antrag nicht den Verstand, daß die sämmtlichen, bereits angestellten

Professoren auf Lebenszeit ernannt bleibt» sollen; sondern
nach der Ansicht des RegierungSralhS müßte cS sich um alle
Professoren ohne Ausnahme handeln. Aber gesetzt auch, dieses
Gesetz hätte ans dieselben nicht rückwirkende Kraft, so würde
nnS dasselbe doch außer Stand setzen von nun an tüchtige Männer

aus der Fremde zu vociren. Nun lss aber dem nicht also
und somit würde natürlich in den Männern, welche gegenwärtig
an unserer Hochschule lehren und unter welchen mehrere
Ausgezeichnete sich befinden, daS Bestreben entstehen, bei erster bester
Gelegenheit sich aus diesem prekären Zustande weg zu begeben

und eine sicherere Stellung zu gewinnen. Dreß wäre Zweifels
ohne der Erfolg der vom Ncgierungsrachc vorgeschlagenen Maß-
nähme. Ich für mich bin nun fest überzeugt, daß der 19
den Lehrstand durchaus nicht betrifft, darum könure ich nicht
dazu stimmen, diesem §. eine solche Anwendung zu geben, durch
welche dieses schöne Institut, wofür Sie keine Opfer gescheut

haben, gefährder werten müßte. Im Gegentheile glaube ich,
cS sei kraft unserer Pflicht der Fall, einen solchen Beschluß
zu nehmen, welcher, ohne im Geringsten der Verfassung zu
nahe zu treten, zur Förderung des allgemeinen Interesse bei-
tragen wird. Nun spricht der §. 20 der Verfassung deutlich das
Recht aus, Beamte und Angestellte durch einen mocivirten
Beschluß abzuberufen. In dieser Beziehung besteht bereits ein
großer Unterschied unserer Hochschule gegen alle übrigen
Universitäten und die hier angestellten Lehrer nnd Professoren befinden

sich schon jetzt in einem großen Nachtheile gegen die zu Zü-
rich angestellten, wo einzig der kompetente Richter ste absetzen

darf. Man könnte sogar gewissermassen sagen, daß in diesem
Abberufungsrechte einige Willkühr liege; aber wenn sich ein
Professor in Ausübung seines wissenschaftlichen Berufes so weit
vergessen sollte, entweder durch Nachlässigkeit oder durch unmo-
rattschen Lebenswandel auch als Privatmann der bernischen Ju-
gend mit schlechtem Beispiel voran zu gehen und wenn dann
der Regierungsrath von dem Rechte der inoftvirten Abberufung
Gebrauch macht, dann werden alle rechtlichen Staatsbürger eine
solche Maßnahme billigen. Man muß nie vergessen, daß diese

molivine Abberufung mvaS ganz anderes ist als die jährliche
Bestätigung durch geheimes Slimmenmchr, bei welcher uns
Niemand verantwortlich machen kann. Somit sehe ich keines-
wegö, daß durch Annahme der vom Erziehungsdeparmente
unterstützten MinoritälSansicht der Staat auf irgend eine Weise kom-

promilin werde, während man allgemein zngiebt, daß hingegen
der Antrag der Majorität dcö RegierungsrarhS die Hochschule
übel gefährden müßte. Dieses sind für mich, nachdem ich für
und wider alles angehört habe (und ich wünschte doch nichts
sehnlicher, als durch die Diskussion belehrt zu werden), die
Gründe, warum ich zum Antrage des ErziehungsdepartemenleS
stimme, denn wenn ich höre, daß diejenigen Männer, welche
den §. 19 gemacht haben, über den Sinn desselben verschiedener
Meinung sind, — waS soll mich dann leiten; mein geschworner
Eid für dasjenige zu rathen, was zum Besten deS Volkes und
ValerlandcS dient, das ,st der einzige Beweggrund, der mich
jetzt leiten darf und der auch diese hohe Versammlung leiten soll.

v. Jenuer, Negierungsrach. Ich darf zwar nicht hoffen,
diejenigen von meinen Herren Präopinamen, welche mit Wärme,
Kenntniß und seltenen Rednergaben ausgerüstet vor mir aufge-
ireten sind, noch weniger aber meine Herren College« aus dem

RegierungSralh zu widerlegen, welche zum Stand der RcchlSge-
lehrten gehören, und daher einen großen Vortheil vor mir heraus

haben, da ich mich nie weder auf das Recht noch auf die
Dialektik gelegt, und sogar von der Luinuät nichts mehr im
Kops bchaltcn habe, als das einzige Sprüchlein waS ich jenen
Herren nun sagen will, es heißt: „oausam pessimam outline àe-
Girdisli,"

Man glaubt, es wäre der Ruin unserer Hochschule, wenn
man für die Lehrer an derselben entweder jährliche Bestätigung,
oder aber eine fixe AnilSdauer anSsprächc. Ich finde darin kei-
neu Nachtheil für die Hochschule, eher Vortheil, nämlich den,
daß jene Bestimmung der Regierung die Mittel in die Hände gibt,
diejenigen Versehen gut zn machen, welche sie in Erwählung ver-
schiedener Professoren konnte begangen haben, denn auch an der
Hochschule muß Fortschritt zum Bessern statt finden. Mein Grund-
sah ist: die Professoren so wie alle Beamte sind für das Volk da,
und somit ist eö unendlich wichtiger, daß alle Lehrstellen gut
besetzt seien, alö daß wir hingegen für einzelne Individuen gute
Präbcndcn errichten. Wer wird dabei Gefahr laufen, wird etwa
die Regierung aus den Ast sitzen und denselben dann hinter ihr ab.
sägen Glauben Sie, sie werde Leute fort schicken, die tüchtig und
gut sind? Glauben Sie, die Negierung werde Gruirdsätze auf-
stellen, wodurch tüchtige Lehrer engagirt werden müßten, sich an
unsere Hochschule nicht zu begeben? Keineswegs. Die Regierung
wird vielmehr die grosse Sorgfalt für die Professoren an den Tag
zu legen und zn zeigen suchen, daß ihr das Wohl der Anstalt und
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die Ausbildung der vaterländischen Jugend am H.rzen liegt.
Stellen wir also auch hcuie den vorgeschlagenen Grundsatz aus,
so glaube ich dennoch durchaus nicht, daß dabei irgend etwas
könne zu surchren sein. Es fragt sich rein darum, ob wir das
Recht baben, hier eine solche Benimmung auszustellen; dieses
Recht ist nicht widersprochen worden. Hingegen hat man bchanp.
ter, es liege nicht in der Verfassung nnd in der Pflicht der Nc-
gicrung auf irgend eine Weise in der gegenwärtigen Stellung der
Professoren eine Aenderung vorzunehmen. Ich will aber beweisen,
daß das Gegentheil von dieser Behauptung in der Verfassung liegt.
Ich will hier nicht wiederholen, was bereits und namentlich
von Herrn Staalöschrelber May gesagt worden ist, hingegen muß
ich auf einen ander» Punkt, den man zu meiner Verwunderung
noch gar nicht berührt hat, aufmerksam machen, und nur deßwegen

ergreife ich das Wort. ES heißt im so der Verfassung:
rlUS unübcrtragbar muß der Große Rath die nachfolgenden Gc-
gcnstände selbst behandeln und entscheiden", und nun folgt sul.
Rummer st: „die Errichtung einer neuen, bleibenden und besol-
delen Stelle.- so wie die Bestimmung ihrer Besoldung." Sind
nun die Stellen der Professoren bleibende Stellen, so kann nie-
niand anders weder dieselben errichten noch die Besoldung dafür
bestimmen, als Sie, Tit. ; haben Sie daö gethan? Was haben
Sie vielmehr darüber bestimmt im Hochschulgesctze? ES heißt da-
selbst? „Die außerordentlichen Professoren werden vom Regte-
rungSraih erwählt; ihre Zahl wird vom RegierungSraih nach Be-
dürfniß bestimmt." Also haben Sie dem Regierungsrath überlassen

die ausserordcntlichcn Professoren aufzustellen. Sind nun dieses

bleibende Stellen, so haben Sie damals der Verfassung
entgegen gehandelt; da ich nun dieses nicht erwarten soll, so folgt,
daß weil Sie die Errichtung dieser Stellen dem RegierungSraih
überlassen haben, dieselben nicht bleibende Stellen sein können.
Ferner heißt es im Hochschulgesetze: „Der jährliche Gehalt eines
ausserordentlichen Professors wird auf den Vor.
schlag des ErzichungsdcparlcmenlS vom Rcgierungörath bestimmt."
Also auch die Bestimmung der Besoldung haben Sie dem Negie-
rungörath übertragen, sind aber dtc>e Stellen bleibende Stellen,
so hätten Sie dieses selbst bestimmen müssen, denn nach der
Nr. st dcö 50 der Verfassung ist die Bestimmung der Besoldung
der bleibenden Stellen ein unübenragbarcS Recht des Großen
Rathes. Run aber haben Sie durch Uebenragung dieser Be-
soldungsbestimmutig erklärt, daß jene Stellen vorübergehende sind.
Mit den ordentlichen Professoren ist cS beinahe dasselbe; Sie
haben zwar selbst bestimmt, wie manche ordentliche Professorstelle
ereirt werden solle, aber auch da haben Sie die Besoldung den,

Regierungsrath überlassen. Wenn Sie nun heuic diese Stellen
alle als bleibende erklären, so verfahren Sie also auf eine dem
§. 50 der Verfassung schnurgerade entgegengesetzte Weise. Ich
kann mich nicht entHallen, hier noch einiges über den Begriff von
bürgerlichen Stellen zu sagen. Bis jetzt kannte ich bloß drei Arten

von Stellen: bürgerliche, militärische und geistliche. Nur
von den crstern redet die Verfassung im §. IS und ich glaube,
es sei durchaus eine künstliche Auslegung in der Verfassung, wenn
man noch andere Unterscheidungen aufzufinden sucht- um vermittelst

derselben jenem §. eine andere Dcurung zu geben, als der
schlichte Verstand darin findet. UebrigenS muß ich bemerken- daß
ich dem Großen Rache durchaus nicht das Recht zugestehe, die
§5. der Verfassung nach Wohlgefallen zu deuten und daß ich na-
nicntlich den in Anspruch genommenen Grundsatz verwerflich finde,
eine Bestimmung der Verfassung im Zwcifelfalle zu Gunsten der
Betreffenden auszulegen. Wenn Sie diesen Grundsatz annehmen,
so ist jeglicher Willkühr Thür und Thor offen und die Verfassung
ist dann in allen ihren Theilen illusorisch, denn man kann von
jedem Artikel im Nothfälle behaupten, er sei nicht deutlich genug
nnd lasse eine doppelte Auslegung zu. Zum Schlüsse möchte ich

nur das noch bemerken, daß man doch nicht immer für einzelne
Berufe und Stände alle möglichen Privilegien begehre und daß man
besonders nicht immer die Regierung und ihre Gesinnung
verdächtige. Solches hat die Regierung nicht verdient und ich glaube,
daß wenn einzelne Professoren nicht Zutrauen zu der Regierung,
von der sie sich anstellen lassen, haben können, cS besser wäre, sie

würden den Dienst einer solchen Regierung quiltircn- denn von
Leuten, die so wenig Zutrauen gegen Andre zeigen, ist selbst we-

nig Gureâ zu erwarten. Ich könnte daher keinen großen Nach,
theil darin finden, wenn nnS schon einzelne Vakanzen eintreten

sollten. Nach all-.m Gesagten bleibt nur übrig, daß Sie bei der
vorgeschlagenen jährlichen Bestätigung oder allfällig bei einer be-
stimmten Amisdaucr für den Lehrstand bleiben möchten. Die be-
rcilS angestellten Lehrer kann man nicht von diesem Gesetze be-
freien, denn unter den Bestimmungen der Verfassung haben die-
selben ihre Stelleu erhallen und diese Vcrsassung sagt, cS solle
keine Stelle anders als entweder auf eine bestimmte Anitsdauer,
oder aber auf jährliche Besteigung hin gegeben werden; nun aber
war für jene Stellen noch keine bestimmte Amisdauer aufgestellt,
also folgt, daß dieselben nur auf jährliche Bestätigung hin ge-
geben werden konnten. Ich wünsche, daß der §. lS der Verfas,
sung auch hier auf die vorgeschlagene Weise angewendet werde.

Schnell, Negierungsralh. Die heutige Diskussion erregt
bei mir eine ganz besondere Empfindung, und ich möchte jetzt
herzlich wünschen, ich wäre nicht Mitglied des RegierungSralheS,
sondern freies Mitglied dcö Großen Rathes; alSdann würde daS-

jcnige, was ich jetzt sagen möchte, vielleicht mehr Eindruck
machen bei denjenigen, die mich früher als einen reinen Rcpubli-
kaner gekannt haben. ES ist im höchsten Grade fatal, daß dieses
Gesetz in einem Momente zur Sprache kommt, wo in den Zei-
tungen allerhand von Abberufungen u. dgl. geschwatzt worden ist.
Dieses ist äußerst fatal nnd macht, daß die Sache persönlich wird,
während sie r ei n erscheinen sollte. Dieses Umstandes wußte man
sich gar ordentlich zu bemächtigen, und man wollie bereits vcr-
schiedentlich darauf hindeuten, cö sei nur darum zu thun, Ab-
berufungen über Professoren zu verfügen, welche gewissen Leuten
nicht anständig seien; diese gewissen Leute, sagte man, bestrebten

sich, sich ein Lmpir-e zu verschaffen u. s. w. und solchen
Streben müsse man entgegen stehen. Solches, Tit., har man
in der letzten Zeit oft und viel den Leuten vorgcprcdigt. Mir ist
die Hochschule herzlich lieb, ich habe auch für meinen Theil zur
Errichtung derselben beigetragen, und wenn man damals gegen
diesceibe gearbeitet hätte, wie man dafür gearbeitet hat, so ist
erst noch die Frage, ob sie überhaupt zu Stande gekommen wäre.
Aber nicht nur zu der Errichtung der Hochschule habe ich geholfen,

sondern ich habe auch an der Wahl mehrerer Professoren
vielen Antheil gehabt; ich weiß daher, waS für Leuie wir berufen

haben, und viele derselben sind mir recht sehr lieb. Aber
wichtiger alS allcS dieses ist mir die Verfassung, aber um KottcSwil-
lcn, lassen wir uns nicht von unsern frühern Grundsätzen weglocken.
Unser bisherige feste Grundsatz war: wir wollen Meister bleiben
bet uns, und uns nicht von andern meistern lassen; wir wollen
aber auch nicht, daß einer von uns zuviel Macht bekomme, und
damit dieses nicht geschehe, ist in der Verfassung der republi-
kanische Grundsatz aufgestellt: keine Lebenslänglichkeit der Stellen

sondern entweder periodische Bestätigung oder eine fixe AmrS-
dauer. Wenn nun jetzt nicht jenes oben bezeichnete sonderbare
Coincident wäre, so würde niemand daran denken, nun ein Vor-
recht aufstellen zu wollen. Aber heute scheint eS, daß allmälig
damit der Anfang gemacht werden soll. Thun wir dieses, Tit.,
so zweien wir auf einen demokratischen Stamm ein aristokratisches

Pfropfreis, denn Ihr fanget an, Vorrechte der Stände zu

errichten, indem Ausdrücke der Verfassung torquirt werden, um
den Heiren Professoren ein Placebo zu spielen. Davor möchte ich

warnen, ich möchte nicht, daß man sich durch Rücksichten verleiten

lasse, irgend einen verfassungsmäßigen Grundsatz zu fausst-

rcn. bind gewiß geschieht dieses letztere, wenn wir dem Antrage
der Minorität des Negierungsialhcs beipflichten, das ist meine

Hauplberrachlung bet dieser ganzen Frage, und ganz gewiß werden

solche Vorrechte und Privilegien unsre Verfayung völlig dcna-

turiren. Wem also die Verfaßung lieb ist, der hure sich davor-

und wenn er auch noch so gerne den Professoren ein Placebo spielen

möchte. Man wollte mit den Professoren zusammenstellen

die Schullchrer auf dem Lande: das sind aber nicht Stellen,
welche vom Staate ausgehen, sie gehen von den Gemeinden aus;
denn daß der Staat dazu etwas sagt, geschieht bloß, weil er die

ärmcrn Gemeinden, welche lbre Schulleh.cr n chi gedörig bczah-

len können, mit Geldbeiträgen unrcrstntzt. Aber ein Schulmeister

auf dem Lande ist gewiß so wenig ein büraerlicher Angestellter
des Staates, als der Dorfmauser. WaS den Sinn deS

Ausdruckes „bürgerliche Stellen" betrifft, so ist mir eben so unbc-

greiflich, daß man denselben anders nehmen kann, als cS dem

Herrn Regierungsrath Nenhauö unbegreiflich war, daß man den-

selben auffassen könne, wie ich ihn auffasse. Bürgerliche Stellen



sind den militärischen entgegengesetzt. Die geistlichen Stellen
sind eigentlich auch bürgerliche Stellen und eö ist ein Irrthum/
wenn man annimmt, der RegierungSralh habe bereits auSgespro.
chen, daß die geistlichen Stellen nicht unter diese Kathegorie ge.
hören. Man sagte im RegicrungSraihe bloß, man wolle für einst,
weilen die geistlichen Stellen ganz aus der Seile lassen, ohne sich

darüber zu erklären. Sparer wird vielleicht ein eigenes Gesetz
über die AmtSdauer der Geistlichen ausgestellt. Also wie gesagt
sind die bürgerlichen stellen nur den militärischen entgegengesetzt.
Jetzt sind aber die bürgerlichen Stellen entweder politische, oder
aber rein bürgerliche. Die politischen hängen sehr nahe mit dem
eigentlichen StaatSorganiSmuS zusammen, die rein bürgerlichen
weniger. ES fragt sich nun,'ob der Lehrstand zu den bürger-
lichen Stellen gehört. Sie haben gehört, daß hierüber zwei
Meinungen sind; ich bekenne mich zu derjenigen, welche glaubt,
ja, und welche glaubt, wenn man den lg. nicht auf den Lehr-
stand anwende, so werde die Verfassung verletzt. Daß dieses
meine Ueberzeugung ist, das erkläre ich bei Eid und Ehren.
Andere haben eine entgegengesetzte Ansicht. Wenn Ihnen
nun Mitglieder dieser Versammlung sagen- „wir glauben bei
unserm Eide, daß wir die Verfassung verletzen, wenn wir den
Lehrstand nicht unter den §. lS. stellen; — so frage ich Sie:
was ist dann besser, in einer bedeutenden Zahl von Mitgliedern
das bittere Gefühl zu erregen, eS sei in die Verfassung ein Loch
gemacht worden, oder aber den Professoren zu erklären, sie seien
von nun an einer jährlichen Bestätigung unterworfen? Will man
die Professoren auf eine bestimmte Amtödauer anstellen, so mag
man es tdun; ich aber würde sie lieber der jährlichen Bestätigung
unterwerfen, weil ich dieselbe für sichernder halte; denn wenn
die fixe AmtSdaucr ausgelaufen ist, so muß die Stelle ausgeschrieben

werden, und dann könnte über kurz oder lang gar leicht ge-
schehen, daß sich ein geschickterer melden würde. Hingegen bei
der jährlichen Bestätigung geht die Sache so ganz stille hinter
dem UmHange vor und eS merkt cS nur niemand. Abgesehen von
den oben angedeuteten fatalen Umständen hängt an und für sich

gar wenig an der Sache, und um dieses sehr Wenigen willen
wollten Sie riSkiren, die Verfassung zu verletzen? Denn glauben
Sie nur, cS sind viele, welche hierin eine Verletzung der
Verfassung erblicken würden. Ich bitte, ich beschwöre Sie daher,
thun Sie doch das ja nicht. Die Herren Professoren sollen in
die Regierung Vertrauen setzen, so wie die Regierung ihnen
vertraut. Sie werden doch nicht eine solche Meinung vom Regie-
rungSraihe haben, als würde derselbe sich nicht viel daraus machen,
auch einen tüchtigen Professor aus Leidenschaft oder persönlichem
Groll von seiner Stelle zu entfernen. Wollen Sie interpreliren,
so thun Sie eS doch nicht gegen den Grundsatz, und der Grundsatz

der Verfassung will Amovibilität. Und da der h. 19. alle bür-
gerlichen Stellen begreift, so machen Sie doch nicht ohne Noth
Unterscheidungen, welche nicht gerechtfertigt werden können.
Ich will gerne glauben, daß die Herren Professoren mehr wissen
als wir, aber dieses Gesetz wird sie gewiß nicht drücken, wenn
sie sich aufführen, wie sie sollen. Deswegen schließe ich ohne Be-
denken und mit voller Ueberzeugung zum Majoritätsantrag des
RcgicrnngSratheS; es thut mir nur leid, daß ich die Stimmung
der Herren Professoren nicht kenne und nicht weiß, ob denselben
eine fixe AnitSdauer, oder die jährliche Bestätigung erwünschter
wäre, denn in dieser Beziehung würde ich herzlich gerne ihre
Wünsche berücksichtigen.

Schneider, RegierungSralh. Bor einem Jahre habe ich
mit Freuden gesehen, wie diese hohe Behörde beinahe einmüthig
die Hochschule gestiftet hat. Aus dieses hin wurden wackere Männer

als Lehrer angestellt, welche zum großen Theile auöwärlS
schöne Stellen bereits bekleideten. Wie kam cS, daß jene Männer
ihre Stellen verließen? Sie zogen vor in einem freien Lande zu

leben; eine große Zahl von Studenten hat sich ebenfalls eingefun-
den und mit Freuden kann ich eS sagen, daß im Allgemeinen unter

diesen ein sehr guter Geist herrscht. Auch zwischen den Slu-
direndcn und den Professoren herrscht erfreuliches Einverständnis.
Nun wird diese Anstalt bedroht, indem man für die Herren
Professoren entweder periodische Wicdercrwählung oder aber eine be-

stimmte Amtödauer auSsprechen zu müssen glaubt, und zwar we-
gen des Z. 19. der Verfassung. Ueber diesen will ich mir nichts
erlauben, die Herren NegierungSrälhe Koch und Kohler haben
den Sinn desselben hinlänglich entwickelt und mich wenigstens
gänzlich überzeugt, daß ich die Verfassung nicht verletze, wenn
ich auch nicht zum Antrage des RegicrungSratheS stimme. Ich
erlaube mir blos auf einige gefallene Bemerkungen zu antworten.
Herr RegierungSralh Bautrcy sagte, in Frankreich seien die Stel-
len der Professoren nicht lebenslänglich; wenn er uns aber nur
auch gesagt hätte, auf wie lange Zeit denn dieselben gewählt
werden. Darüber ist, so viel ich weiß, an keiner Hochschule
irgend etwas ausgesprochen. Ueberall aber, oder doch an den meisten

Orten, kann dagegen ein Professor durch motivirten Beschluß
abberufen werden. Man sagt, eS sei nicht gefährlich mit der
periodischen Wiedererwählung. Ohne irgend dem RegierungS-
rathe zu nahe zu treten, glaube ich beweisen zu können, daß
dieselbe denn doch gefährlich ist. Z. B. mehrere Professoren an
unsrer Hochschule find nicht einmüthig gewählt worden, einzelne
vielleicht mit nur sehr geringer Mehrheit, vielleicht mit 9 Stimmen

gegen 8. Wenn nun diese letztern 8 am Ende deS Jahres
für Bestätigung oder Nichtbestätigung stimmen sollen, wie wer-
den sie stimmen? werden ihnen jene Professoren dann recht sein?
ich zweifle daran. Dann ist noch eines zu bemerken. Alle 17
Mitglieder des RegierungSratheö können bei der ersten Wahl zu-
gegen gewesen sein, 7 sind vielleicht bei der Bestätigung zugegen.
Wie leicht können nun jene Professoren, von denen ich oben
geredet habe, durchfallcn. Würde nun das unsrer Hochschule
dienen, wenn auf einmal 8 bis 12 Stellen vakant würden? auch
unsre Studircndcn würden uns nicht danken, wenn wir so auf
einmal Männer, denen sie ihr Zutrauen schenken, nicht mehr
bestätigen würden. Und diese letzter», die vielleicht 200 bis Z00
Stunden weit hergekommen sind, könnten dann am Ende des Jahres

ihren Paß nehmen und daheim sagen: zu Bern find wir ge-
wesen, aber wir gehen nicht wieder. Noch eines. Im
Gesetze über die Hochschule ist den Professoren nach 15 Dienstjahren
ein Ruhegehalt zugesichert. Nun wäre eö doch hart für einen
Mann, wenn er vielleicht am Ende des 14. DicnstjahreS nicht
mehr bestätigt und also in seiner Erwartung einer Pension
getäuscht würde. Ich bin zwar weit entfernt, einem Mitgliede des

Regierungsrathes böse Absichten unterzulegen, aber ich sitze doch
bereits seit einigen Iahren im RegierungSrathe und da habe ich
doch immer Menschen gesehen. Man sagt, eS sei gefährlich, ei-
nen H. der Verfassung so zu erklären, daß dann bet einigen die
Ueberzeugung zurückbleibe, die Verfassung sei verletzt worden.
Wir haben aber schon viele solche Artikel interprecirt und können
eS also auch dießmal thun, sofern wir nur einer deS andern An-
sichten ehren. Daß denn endlich der RegierungSralh nicht geglaubt
hat, die bereits angestellten Lehrer sollten von diesem Gesetze nicht
beschlagen werden, kann ich um so eher bezeugen, als ich selbst
den Vorschlag dazu gemacht hatte. Ich möchte, um nicht länger
aufzuhalten, dringend bitten, doch ja dem Vorschlage deS

RegierungSratheö durchaus nicht beizustimmen, sondern denselben
nach dem Antrage deö Herrn RegierungörathS NeuhauS von der
Hand zu weisen. Offene Abberufung, wenn cS nöthig ist, nur
nicht einem solchen Manne mit einem Kügelein hinter dem Um-
hange den Todesstoß geben!

(Fortsetzung folgt.)

56



à. Z7.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1835^

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der fünften Sitzung. — Freitag', den 8. Mai 1855.)

(Gesetz über die AmtSdauer bürgerlicher Stellen.)

Tillier. Auch ich Halle die heurige Entscheidung für eine
der wichtigsten, die wir now gehabt baden, denn heute entscheidet
sich die Frage, ob man im Kanton Bern irgend einigen Sinn für
Wissenschaft und Aufklärung habe, und ob eS der Regierung
ernst sei dieselben zu fordern, oder ob alles einem rodlen Schln-
driau zu opfern, in welchem alles Gute zu Grunde geht. Man
sieht überall mit Aufmerksamkeit auf unsern heutigen Beschluß,
und diese Aufmerksamkeil hat sich berctiS in der öffentlichen Mei-
vung auf eine unzweideutige Weise ausgesprochen. Mehr noch

alv Freund der Wissenschaft und fortschreitenden Bildung fühle
ich mich gedrungen über diesen Gegenstand das Wort zu nehmen,
alü in meiner Stellung alS Mitglied des Großen Rathes. Der
Vorwurf der Berathung scheintl sich vorzüglich um die Ausle-
guna deö § lS der Verfassung zu drehen, was nämlich unter dem
Ausdruck bürgerliche Stelle zu verstehen, und ob der Lchrstand
darunter zu begreifen sei. Hierüber ist für beide Ansichten um-
ständlich gesprochen worden; ich für meinen Theil habe durchaus
keinen Zweifel lind müßte unbedingt der Erklärung des Herrn
RegierungSrarhS Koch bettretcn, der darunter diejenigen versteht,
die unmittelbar in die eigentliche Gliederung deö bürgerlichen
Organismus eingreifen. Man Hai für die entgegengesetzte Ansicht
das Beispiel eines großen aufgeklärten Nachbarstaates angeführt,
aber der offenbare Augenschein widerspricht ja der Nichtigkeit
dieser Anführung. In Frankreich weiß jedes Kind, daß die

sämmtlichen bürgerlichen Stellen unier der Leitung des Mini-
steriumg des Innern stehen, während der Lehrstand unier der.
jcniqcn deö öffentlichen Unterrichts ist. Wären die Professoren
in Frankreich auf zeilige Bestätigung bin angestellt worden kaum
wäre der geistreiche und gelehrte Verfasser deö abgewiesenen Bun-
deSvertragS, Herr Rossi in Genf, wo er in sehr günstigen Ver.
hältnissen war, nach Paris gezogen; dort wo alles »och wandel-
barer ist alö bei uns, so daß wir gesehen haben, daß ein Ministerium
nicht mehr alS drei Tage dauerte, würde man keinen Pedell
geschweige denn einen Professor finden, wenn man den Wissenschaft,

lichen Beruf solchen Einrichtungen unterwerfen wollte. ES sei

mir nun vergönnt, mit wenigen Worten auch frühere Verhältnisse
und Ansichten mit den heurigen zu vergleichen. Schon in der
ältesten Zeit hatte unser Gemeinwesen eine Verfassung, in welcher
Stellen der Bestätigung und zeitigen AmtSdauer unterworfen
waren. Wenn ich mir aber denke, daß in jenen Zeilen der

Pabst, der dazumal einzig das Recht dazu hatte, der Stadt Bern
eine Hochschule bewilligt hätte, wie diejenigen zu Pavia oder

Bologna, so würden unsere Altvordern in ihrem schlichten Sinne
bei der großen Achtung, in der diese Anstalten standen, nie daran
gedacht haben, die berühmten Männer, die an ihre Lehrstühle
gekommen wären, den nämlichen Bestimmungen zu unterwerfen- die
auf ihre einfachen Stadtverhälinisse anwendbar waren. Etwa
50 Jahre vor der Glaubcnsverbesserung, im Jahre là, berief
die damalige Regierung zur bessern Bildung des tiefgesunkeucn
Priesterstandes einen der auSgezeignetsten Theologen der Zeit

Johann von Srein, den Lehrer NeuchliuS, für den sie einen Lehr-
stuhl der Theologie errichtete. Auch damals wurden die wichtig-
sten bürgerlichen Stellen jährlich bestätigt. Auch die zeiligen
Anstellungen waren nicht unbekannt, so wurde der berühmte
Thürlng Frikarc auf ro Jahre angestellt. Im Anstellungsbeschlusse

Johanns von Stein hingegen, der im RathSmanuale auf-
bchalien ist, findet sich keine Spur einer solchen Bedingung. Die-
damalige Regierung von Bern würde sich geschämt haben., dieses
zu thun, denn wenn sie einen der ersten Theologen seiner Zeit
behandelt haue, wie den Zöllner von Aarberg oder den Thor,
schreibt-r von Burgdors, so würde sie nicht für die weiseste der
Eidgenossenschaft gegolten haben, wie ich wünschte, daß eö noch
heutzutage der Fall wäre. So waren die Ansichten vor vielen
hundert Jahren, und wenn man uns nun auf den heuliacn Tag
Dinge vo: schlägt, die unsre Vorfahren bereits vor so langer Zeit für
thöricht gehalten haben würden, so werden wir uns eben nicht deS
FortschrcilenS rühmen können. Ich erinnre mich daß bei Er.
öffnung der Hochschule von einem geistreichen Lehrer die Be.
haupiung aufgestellt worden ist, daß man sich billig verwundern
müsse, wenn man von einem zwischen dem Minelaller und der
sogenannten neuern Zeit aufgestellten Unterschiede höre, da man
eigentlich noch immer im Mittelalier sei, und eine neuere Zeit
erst in der Zukunft liege. Diese Behauptung schien mir etwas
auffallend, allein wenn heute der Vorschlag der Mehrheit der
Regierung den Sieg davon trüge, so wäre es noch viel schlimmer)
denn stall in das Mircelalrer zurückzutreten, giengen wir noch
weit hinter dasselbe zurück, wodurch wir uns wohl im hoben
Grade lächerlich machen würden. Eö sind also bald zwei Jahre
her, daß Sie, Hochgcachle Herren! mit großem Stimmenmebr
eine Hochschule beschloßen haben, über deren Gedeihen Sie sich
jetzt alle freuen. Ich war damals in Frankfurt, hätte ich aber
die Ehre gehabt, unier Ihnen zu sitzen, so würde ich die Freiheit
genommen haben, einige Bedenken gegen die Errichtung einer
Kantonalhochschule zu äußern, der ich deswegen ungünstig war,
weil sie nur den doppelten Nachtheil zu haben schien, einerseits
wenn sie die heutzutage verlangten Bedürfnisse befriedigen sollte,
für einen Sraal von der geringen Ausdehnung des unsrigcn eine
bedeutende Last zu sein, andrerseits der Errichtung einer cidge-
nössischcn Hochschule, welche den für den höhern Unterricht in
unsern Zeiten gemachten Federungen in weit größerm Umfange
entsprechen könnte, ein neues Hinderniß in den Weg zu legen.
Allein jetzt ist^. diese Anstalt bereits im Leben und da scheint eS

mir eine ganz andere Frage, ob man die bestehende durch
unverständige Mißhandlung wolle zu Grunde gehen lassen, als ob man
allenfalls mit ihrer Errichtung noch länger hätte warten können.
Wenn Sie nun die Errichtung nach reifer Ueberlegung beschlossen,
und jetzt sich nicht gereuen lassen, eine Summe von nicht weniger
alö achtziglausend Schweizerfranken auf die Hochschule zn vcr.
wenden, so würde es wodl eine sehr einfältige Frage sein, ob Sie
dieselbe gur oder schlecht wollen. Wenn ich aber, wie natürlich,
voraussetze, daß Sie dieselbe gut wollen, so frage ich auch lnicht,
welches Mittel dazu ist aristokratisch oder welches ist liberal,
worüber man oft selbst nicht einmal einig ist, sondern ich frage
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M,z einfach, was ist verständig. Kürzer kann man eine goldene

Regel nicht auösprechen als es Horaz mit den zwei Worten
gethan, s-ìsik-re sucie, wage es doch einmal gesunden Verstand
zu brauchen / es wird ja so schlimm oder gefährlich nicht sein.

Ich denke/ wenn wir eine gute Hochschule haben wollen, so wer.
den wir vorerst trachten müssen gute Lehrer zu erhallen, und dann
sie so lange als möglich zu bewahren. Daher aber müssen wir sie

in Verhältnisse stellen, die ihnen wünschenswert!, sein können.

Man hat behauptet, eS müsse den Professoren vollkommen gleich,
gültig sein, ob sie eine bleibende Anstellung haben, oder jährlich
einer willkührlichcn Bestätigung ausgesetzt sein sollen. Sie möch.

ten nur der Negierung Vertrauen schenken. Das ist doch gewiß

eine sonderbare Behauptung, und mau darf sich nicht verwuudcrn,
wie bereits Hr. Schultheiß v. Tavel gezeigt hat, daß es schwer

hält den Professoren die Wahrheit derselben einleuchtend zu

machen. Das kommt mir so vor als ob ich von jemand tau.
send Franken borgen wollte, und nun wenn mir der Gläubiger
die Schuldverschreibung zu vier vom Hundert zum Unterzeichnen
brächte, ihm sagte, guter Freund was wollen wir uns mttSchrtf.
reu quälen, vertraut mir nur, ihr wißt, daß ich ein rechtlicher
und auch ein billiger Mann bin. Zweifelt also nicht, daß ich

euch, besonders wenn wir gute Freunde bleiben und ihr von
dem Gelde nach meiner Ansicht einen guten Gebrauch macht,
jährlich die vierzig Franken bezahlen werde. Ich denke wohl, er
würde mir antworten: lieber Freund ich habe alle Achtung vor
eurer Ehrlichkeil und eurer Billigkeit, aber mir ist eine Schuld-
verschrcibung lieber. Wollt ihr euch nicht dazu bequemen, so

sucht euer Geld lieber anderswo. Und dieses würden uns fähige
Lehrer gewiß auch entgegnen, wenn wir sie an unsere Hochschule
berufen wollten. Denn wahrlich keinem verständigen Hauövater
könnte man es zumuthcn, sich auf solche Bedingungen zu wagen.
Mit einer Anstellung auf sechs Jahre würde es nicht viel besser

stehen. Denn ältere und bewährtere Professoren würden sich

dazu eben so wenig finden, als zur jährlichen Bestätigung.
Jüngere aber würden nur so lange bleiben alö cS nothwendlg
wäre, um den Lehrberuf bet uns zu erlernen, und wen» die Zeit
der neuen Wahl herannahte, sich eine sichere Stellung zu verschaffen.

Wahrhaftig wenn man auch hie und da bei einer neuen Wahl
einen bessern Lehrer erhielte, so würde dieser Vortheil doch lange
nicht die übrigen Nachtheile herbeiführen, welche den gänzlichen
Verfall unserer Anstalt herbeiführen müßten. Da ich nun von
der Annahme der Meinung der Mehrheit deö RegierungSrarhS
nichts anderes erwarte alS jenen traurigen Versall und nm ihm
tiefes Hcrabsinken unserer Regierung und unseres KanlonS in
der Achtung aller Gebildeten, so schließe ich mich mit voller
Ueberzeugung dem Schluße der Hochgeachteten Herrn Negierungüräthe
Fecschcrin und NeuhauS an, welche die Lehrer der Hochschule
nicht aus den BestäligungSerat aufnehmen wollen.

Tscharner, alt Schultheiß. Ich setze an und für sich wahr-
haftig wenig Werth darauf, daß der Antrag deö NegierungSrathS
durchgehe. Allein da die Verfassung dieses verlangt, so mag man
lange wünschen, cS wäre anders und schöne Reden halten über
den nachlheiligen Einfluß einer solchen Bestimmung, denn sobald
es in der Verfassung steht, so muß eö durchgeführt werden. Ich
bin fest überzeugt, daß, wenn vor einem Jahre bei Berathung
deS HochschulgesetzeS die Frage: wie soll eS gehalten sein mit der
AmtSdaucr der Professoren? berührt worden wäre, Sie keinen
Augenblick Anstand genommen haben würden, zu erklären, die
Verfassung schreibe entweder eine fixe Anilsdauer oder aber peri-
odische Bestätigung vor. Allein seit jener Zeit sind allerdings
einige Elemente dazwischen gekommen, welche mehr oder weniger
Persönlichkeiten und Leidenschaften rege gemacht haben, und nur
dadurch geschah eS, daß diese einfache Frage aus den heutigen
Tag eine so große Wichtigkeit bekommen hat, eine Wichtigkeit
die sie nicht haben sollte. An den meisten Orte» hängen gewiß
die Anstellungen der Professoren und die Dauer derselben von der be.
stehenden Regierung ab, u. zwar sowohl in Frankreich als in Deutschland

werden hierin Veränderungen je nach Umständen vorgenommen.
WaS unser Land betrifft, so müßte ich mich sehr irren, wenn
vicht die Idee einer alljährlichen Wiederbestätigung bei uns sehr

all wäre. Wenigstens ist dieselbe sehr republikanisch und die
beschränkte Dauer der Stellen ist eine Folge dieser republikanischen
Form. In den neuern Zeiten sollten bei uns alle Stellen jedes
Jahr bestätigt werden, und man kann eS in den Gesetzen und

Dekreten lesen, daß alljährlich Rapporte gemacht worden sind
über die verschiedenen Angestellten, auf welche hin dann die
Bestätigung erfolgte. Diese Einrichtung erstreckte sich auch auf die
Professoren, aber ungeachtet wir ausgezeichnete Professoren an
der frühern Akademie hatten, so ist doch keinem von ihnen je in
Sinn gekommen, daß diese Einrichtung ihre Existenz gefährden
könnte, daß man sich nun aus den heutigen Tag so sehr davon
fürchtet muß mich billig wundern, denn cö ist doch unmöglich,
gegründete Besorgnisse zu haben, gegenüber constitutionnellen und
verfassungsmäßigen Gewalten, die, wenn sie nicht ihrer Mission
gemäß handeln selbst in den Fall der Abberufung und Nichlbe-
stätigung gerathen. Daß der gesunde Verstand denjenigen Sinn
in der Verfassung finden müsse, welchen die Mehrheit deS Re-
gicrungSralhS darin gefunden hat, und daß der Lehrstand so gut
wie die übrigen Stellen unter den S. 19 dieser Versassung falle, —
das ist von Herrn SraatSschreiber May gut und würdig bärge-
than worden. Man hätte allerdings beim ersten Anschein glau-
ben können, daß der Gelchrrenstand einen Charakter verleihe,
wie der geistliche Stand und daß also jener so wenig als dieser
der Bestimmung des j. is unterliege; aber der Herr StaatSschrei-
der hat gezeigt, daß durch zufällige Anstellung oder Entlassung
niemanden von seinem Scande euvaS genommen wird, und daß
man nicht schuldig sei, in ài-m»» den nämlichen Arzt oder
den nämlichen NechtSgelehrten zur Führung von Prozessen oder
im Spitale zu gebrauchen. Noch eine andere Bemerkung findet
hier statt. Man muß gleichen Rechtes sein in der Welt. Nun
kommen sämmtliche Professoren, die sich bei uns anstellen lassen,
hiehcr, ohne sich ihrerseits für eine gewisse Zeit zu verpflichten.
Wenn eS ihnen nach i oder '/? Jahr nicht mehr bei unS gesollt,
oder wenn sie erwaS besseres finden, so sagen sie uns ans und ge-
hen weg. Erst letzthin haben wir auf diese Weise einen sehr
geschickten Professor verloren. Soll nun die eme Partei das
Recht haben, den Vertrag nach Belieben aufzuheben; die andere
Partei hingegen für immer und ewig gebynden sein? dieses kann
sich doch mit der Billigkeit unmöglich vertragen. Ucberhaupt
so wie ich mit allen Freuden, aus voller Ueberzeugung und von
den schönsten Hoffnungen belebt, für Errichtung der Hochschule
gestimmt habe, und so wie ich auch von nun an zu allem stimmen
werde, was dieselbe vervollkommen kann und was im Interesse
der Wissenschaft und der freien Forschung sein mag, so auch bin
ich überzeugt, daß wir die Verfassung halten müssen, und daß
wir Vertrauen in unsere höchsten Behörden haben sollen, indem
ja die Mitglieder selbst der Bestätigung oder Wicdercrwählung
unterworfen sind. Nehmen wir heute einen Ring aus der Kette
unserer verfassungsmäßigen Bestimmungen weg, so kann man in
acht Tagen wieder einen wegnehmen, bis das ganze verstümmelt
ist, und zwar immer unter dem Vorwande, dieser oder jener H.

sei einer verschiedenen Deutung säbig. Ich wiederhole, daß wenn
nicht jene momentanen Besorgnisse hinzugekommen wären, wir
ohne Mühe die ganze Frage eben so gut in einer Stunde abge-
thau haben würden, als wir jetzt von Morgens 9 Uhr biö um ff
Uhr darüber diskutirt haben.

Fuerer, Professor. Obschon ich einer der Betheiligteu
bin, so glaube ich deßwegen doch nicht, über diese Frage schwer-
gen zu sollen, im Gegentheil habe ich desto mehr Pflicht auf mir,
die Interessen der Anstalt, welcher ich diene, zu oer.cheidiqen.
Ein Herr Präopinanr hat den Wunsch ausgesprochen, er mochte
die Meinung der Lehrer an der Universität wissen, in wie fern ih.
neu nämlich eine fixe AmiSdauer, oder aber die jährliche Bestä-
tigung erwünschter wäre. Ich kenne nun freilich die Meinung meiner

Herren College» darüber nicht, daß eS jemals einem derselben
zu Sinne gestiegen sei, der Große Räch solle um ihre persönlichen
Interessen zu befriedigen, eine Verfassungsverletzung begehen.
WaS mich speziell betrifft, so wäre ich gewiß der erste dazu be.
reit, alle Consequcnzen eines einmal gegebneu Gesetzes einzuge.
hen. Wenn aber diese hohe Behörde glauben sollte, daß wir
Professoren unter den unabweiSlichen Folgen des vorliegenden Ge-
setzeS stehen müssen, so glaube ich, cö sei völlig gleichgültig, ob
eine fixe AmtSdaucr, oder ob jährliche Bestätigung beschlossen
werde, denn ich halle beides für gleich nachthcilig für die An.
statt. Anfangs schien man darüber allerseits einig, daß nämlich
die Anwendung des è e9 auf die Hochschule dieser letzter«
nachtheilig wäre, aber im Verlaufe der Diskussion wollte dieses wie-
derum in Zweifel gezogen werden. Ich will mir hierüber nur



ein paar Worte erlauben. Die erste nachlheikige Folge wäre,
daß durchaus nur Anfänger IM Lehrfache oder doch nur Mittel,
mäßige Leute angestellt werden könnten. ES ist dieß nicht anders
möglich. Denn je spezieller ein Fach ist, desto seltener sind die
darin ausgezeichneten Leure. Wenn man daher eine Anstalt wie
unsere Hochschule gehörig einrichten will, so muß der Regierung
das ganze Gebiet der gelehrten Wclc zu Gebote stehen. Nun
wäre cS doch fast lächerlich, wenn man unter diesen Umständen
sich einbilden wollie, irgend eine Notabilität berufen zu können,
wenn man derselben nicht eine sichere Existenz gewähren kann.
Wir sind in dieser Beziehung ohnehin im Nachtheile. Denn die
meisten deutschen Anstauen besitzen großes eigenes Vermögen, aus
welchem die Besoldungen der Professoren entrichtet werden. Hin.
gegen der Große Rath har eS in seiner Macht bei der alljährlichen
Behandlung deö BüdjciS die für die Professoren ausgesetzten
Summen nicht zu bewilligen. Somit ist die Stellung dieser letz,
tern ohnehin viel precärcr als irgend anderswo. Hiezu muß man
rechnen, daß auSgediencen Professoren in Deutschland Rücktritts,
gehalte und für ihre hincerlassnen Wittwen, Wimvengehaite zu.
gesichert sind, und daß daselbst die Schülerzahl gemeiniglich
so groß ist, daß auch dieses ein ökonomischer Vortheil feie und
ein ausgezeichneter Lehrer dabei Fortun machen kann. Hier sind
die Aussichten bet weilen, nicht so glänzend. Wenn uns daher
nicht die zufälligen politischen Verhältnisse begünstigt hätten, so

würde cS weder Zürich noch Bern gelungen sein irgend Notabili.
täten herbeizurufen. Die bedeutendsten Männer sind gröstemheilS
nur deßhalb hergekommen, w.il eS ihnen für einstweilen wün-
schenSwerth schien, in der freien Schweiz zu leben und zu wirken.
AuS Harmonie mit den hier herrschenden freien Grundsätzen ha.
den sich diese Männer zu uns begeben, wollen wir sie nun auS
ihrem Traum wecken? — Die edelsten von ihnen würden vorzie.
hen, entweder in den Privalstand zurückzutreten, oder sonst einen
andern Wirkungskreis zu suchen. Eine zweite nachtheilige Folge
wäre dann, daß offenbar die Frequenz der Schüler und zwar ge.
rade die regste Classe derselben sich vermindern würde. Denn sie
würden jedenfalls glauben, die Anstalt sei der Willkür der Re.
gierung überlassen. So wird und muß die Hochschule gänzlich um
ihren Credit kommen, und der moralische Ruf derselben wirdgröß-
tentheilS sinken. Alle diese und andere Nachtheile würden mich
indessen nie bestimmen eine verfassungsmäßige Vorschrift zu ver.
letzen, so fern dieselbe wirklich sich auf die Anstalt bezicht, aber
dieses ist nicht der Fall, und eS wird auch von Ihnen nicht so

beschlossen werden. ES handelt sich hier einzig und allein um
das Stichwort, «bürgerliche Stellen", da fragt eS sich, ver.
steht eS sich von selbst, was dieß sagen will, springt eS in die
Auge», kann man keinen Zweifel darein setzen Das glaube ich nicht,
und zwar deßwegen nicht,, weil selbst diejenigen Herren, welche
meinen, der gesunde Menschenverstand müsse ja den Sinn davon
ganz klar finden, mit all ihrem Menschenverstände doch nicht unter
sich übereinstimmen. ES heißt nicht bloß: jede Stelle, sondern
jede bürgerliche Stelle. Das Wort bürgerlich beschränkt also
den Begriff Stellen. Was für ein Begriff ist nun mit dem Worte
Bürger verbunden? Bürger kann im Gegensatz stehen zu Einsas-
sen, zum Adel, Militär, zur Regierung u. s. w. somit liegt schon
in diesem Worte allein Ursache zur Diskussion und zur genaueren
Definition. Nun müssen wir hier die Zwecke des Legislators im
Auge haben, um deren Willen er im Grundgesetze diese oder jene
Bestimmungen aufgestellt hat, die spätern Auslegungen müssen
dann auS jenen Zwecken hervorgehen. Nun scheint aus allem zu
erhellen, daß der VcrsassungSrath nicht bloß den Gegensatz zum
Militär andeuten wollte, aus Furcht vor Kastengeist und einer
wiederkehrenden Aristokratie ist der Grundsatz der Amovibilität al.
ler bürgerlichen Stellen in die Verfassung gekommen und da theile
auch ich, so wie Herr Regicrungörath NeuhauS die volle
Ueberzeugung, daß der Vcrfassungöraih bloß die eigentlich politischen
Stellen im Auge gehabt har. Diesemnach können die Professoren

füglich aus dem Spiele gelassen werden. Uebrigens hat der
Große Rath schon bei der Berathung des Schulgesetzes den §. t9
auf diese Weise interprets«, freilich will man heute einen
Unterschied aufstellen, zwischen höherem und niederem Lehrstand.
Aber ich sehe nicht ein den Unterschied zwischen Leuten, die sich

mir den Menschen auf den höhcrn Stufen seiner Entwicklung be-
schäftigcn und zwischen solchen, die mit ihm auf seinen untersten
Stufen zu thun haben, und wenn man einen Unterschied aufstel-

len will, sollen denn diejenigen, welche es mit den Menschen auf
seiner höhern Stufe zuthun haben, nachtheiliger gestellt sein als
die andern? Man sagt unö ferner, die Schulmeister gehören da.
rum nicht hieher, weil sie nicht vom Staate bezahlt seien. Daß
dieses kein richtiges Kriterium sei, ist bereits von andern bewiesen
worden. Man hat ferner angeführt, daß unter der alten Regie,
rung die jährliche Bestätigung auch bestanden und daß die
damals angestellten Professoren sich nicht desto schlimmer befunden
haben. Vor allem auS muß ich hier bemerken, man wußte
damals nicht viel davon und ein Fremder vernahm dieses nur gar
nicht; jetzt hingegen ist diese Sache durch die Zeitungen bereits
in ganz Europa herum gebracht worden. Uebrigens konnte man
damals schon mehr Zutrauen haben, weil bei allem dem Stabilität

der allgemeine Grundsatz war. Uebrigens waren an der
frühern Akademie in der Regel nicht Notabilitäten, wie deren
jetzt da sind; und diejenigen, die später als solche galten, wurden
cö erst hier, weil sie alle Gelegenheit dazu hatten. Meist aber
wurden nur Anfänger im Lehrfache hieher berufen. Man sagt
auch, wenn der eine Theil nicht gebunden sei, so solle cS auch
der andere nicht sein. Hier muß ich nur antworten, daß die
Regierung ja das Recht hat, einen Lehrer allfällig abzuberufen,
so wie auf der andern Seite die Lehrer das Recht haben wegzu-
gehen. Wenn übrigens auch die strenge Gerechtigkeit eS erforderte,
daß die Negierung einen Lehrer nach Willkühr und ohne Angabe
der Motive entlassen könne, so wäre es doch zum großen Nachtheile

für die Anstalt selbst, auS oben angebrachten Gründen.
Das wollte nun der Große Nach nicht, als er für die Hochschule
so große Aufopferungen machte. Wir wollten damals eine Anstalt,
die mit andern ähnlichen concurriren könne, und die nicht schon
von Anbeginn an den Typus der Mittelmäßigkeit an sich trage,
denn in diesem letztem Falle, wäre eS besser wir würden jene
großen Summen zu Stipendien verwenden, damit unsere jungen
Leuie anderwärts >auf ausgezeichneten Hochschulen studiren könnten.

Ich will mich der Kürze wegen dahin reassumiren, daß
ich in der Ueberzeugung, daß kein organisches Gesetz uns
vorschreibe, den Lehrstand in den Bereich dieses Dekretes zu bringen,
und da der §. 19 höchst wahrscheinlich einen andern Sinn hat,
zur Auöstrcichung des Lehrstandcs aus diesem Etat stimmen.

W yß, RegierungSrath. Ich muß ungeachtet der vorgerückten

Zeit auf einen Punkt aufmerksam machen, der in den Reden

einiger Mitglieder angeführt worden ist. Dieselben haben
für bekannt angenommen, die Verfassung schreibe unbedingte Amo-
vibilität aller Stellen vor. Dieses ist unrichtig, denn die
Verfassung sagt nicht „jede Stelle," sondern: jede bürgerliche
Stelle. Die Verfassung hat also gefühlt, daß das Prinzip der
Amovibilität nicht auf alle Stellen anwendbar sei. Also sind nur
die bürgerlichen Stellen verfassungsgemäß einer Amovibilität
unterworfen worden. Jetzt existirte nun damals noch keine
Hochschule, man konnte also auch keine Bestimmungen darüber
aufnehmen, die Verfassung konnte somit nichts davon enthalten, und
nirgends in derselben steht, was denn unter bürgerlichen Stellen
zu verstehen sei. ES ist mir nicht darum zu thun, an Bestimmungen

der Verfassungen zu deuten oder zu ändern; aber ich
erinnere mich ganz gut daran, daß man damals fand, man würde
sich in ein Meer von Weitläufigkeiten verlieren, wenn man Punkt
für Punkt alle Stellen einzeln durchgehen wollte, und da ver-
einbarte man sich zuletzt dahin, zu sagen, bürgerliche Stellen.
Warum nun konnten sich alle verschiedenen Ansichten zu diesem
Ausdrucke vereinigen, weil schon damals einige den Begriff „bür-
gerlich" in weiterem Sinne, Andere im engern Sinne auffaßten.
Dieses hat sich Hintenher mehrmals gezeigt. Wer ist nun da,
um uns zu sagen, wie man dieses auslegen solle? Ich finde
dieses nirgends vorgeschrieben, also ist der Große Rath der aulhen-
tische Gesetzesausleger. Da nun damals die Hochschule noch mehr
existirt bat, so fragt eS sich jetzt, welcher Rubrik wollen wir die
Lehrstellen an jener unterordnen, unter die bürgerlichen oder unter

andere? Mir ist der §., welcher von der jährlichen Bestätigung

redet, immer etwas curioS vorgekommen, und nicht in
Uebereinstimmung mit den liberalen Gesinnungen, welche die Verfassung

diklirt haben, denn mir nichts dir nichts wie ein Blitz
aus heiterem Himmel einen Mann von seiner Stelle zu entfernen —
das hat doch immer viel WillkuhrlicheS, darum gibt der folgende
§. das Recht einer moiivirten Abberufung. Dieses Recht gilt
nicht blos am Ende eines jeden Jahres, sondern durch das ganze
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Jahr/ und der Abberufene kann doch wenigstens die Motive sei-
ner Abberufung dem Publikum zur Beurtheilung vorlegen. Koninil
hingegen der 5l. December/ an dem die jährliche Bestätigung
vorgenommen werde» soll/ so kann man dtnler dem Unihange
balloiiien, braucht keine Rechenschaft zu geben, und kann dann
seiner Willkühr und Leidenschaft vollen Spielraum lassen. Diese
beiden Bestimmungen/ die moitvirle Abberufung und die perio.
dtsche Bestätigung stehen offenbar mir einander im Widersprüche;
bet der ersten wird alle Sorgsall genommen gegen die Wtllliibr,
die letztere hingegen bestimmt, daß man doch wenigstens einmal
im Jahre die Fastnachrüliist haben könne, sich an diesem oder
jenem mißbelteoigen Manne zu reiben. Da ich nun finde, die
jährliche Bestätigung sci nicht etwas, das favorisirt zu werden
verdiene, fie sci nicht in Harmonie mildem Geiste der Verfassung,
und da ich in dieser letzter» den allgemeinen und uribldtngicn
Grundsatz der Amovibiiitäl nicht finde, indem derselbe durch
taS Won „bürgerlich" beschränkt ist, und da Ihnen ftriicr
Gründe genug vorgelegt worden sind, welche beweisen, daß der
Lchrstand nicht nothwendig unter den §. 19. falle, und daß eine
solche Bestimmung höchst nachiheilig für diesen Siand, und für
unsere höheren Anstalten sein müßte; so habe ich nichl das nun-
beste Bedenken znr Verwerfung des oon der Majorität des Re-
gierungSratdeS vorgeschlagenen Ancrages zu stimmen, nicht nur
glaube ich dabei mein Gewissen nicht zu verletz n, sondern auch
die Gewissen meiner hochverehrten Herren Kollegen können sich

vollkommen beruhigt halten.

Lüthardt. Ich habe noch von Niemanden eine Widcrlc.
gung deS Herrn Negicrungöraihs von Jenner gehört.

von Tavel, Schultheiß, als Berichterstatter. Ich will
mich darauf beschränken, im Namen deS RegterungSrarbS anzu.
tragen, daß dem Mehr unterzogen werde, ob der Lehrstand auf
den vorliegenden Eiar g höre — ja oder nein. Wird crkannr,
der Lehrstand gehöre darauf, so müßte dann abgestimmt werden,
ob man für denselben eine fixe Amisdauer oder aber jährliche
Bestätigung festsetzen wolle.

Der Herr Vicelandammann wird vom Herrn Präsiden-
ten des ErziedungSocparienlS um seine Meinung gefragt; derselbe
spricht sich dahin auS:

Herr Ncgicrungörath NeuhauS hat bereits gesagt, daß wenn
diese Sache noch einmal hätte vor NegierungSrarh kommen
können, die Minorität dorr wohl zur Majorität geworden wäre.
ES thut mir daher leid, daß der RegierungSrath sich nicht noch
einmal mir der Sache befaßt hat. Was die Siehe selbst betrifft,
so liegt gewiß Niemanden mehr am Herzen, die Verfassung und
den gcschwornen E'd zu hallen, als mir. Die Definition über
den tz. IS. der Verfassung ist unö aber in zwei Meinungen vor.
getragen worden, und da müßte ich, und zwar nach reiflicher
Uebe>legung und nach meinem Gewissen, zu derjenigen stimmen,
welche von den Herrn Reaierungöralh Koch, NeuhauS u. s. w.
entwickelt worden ist. Ich müßte die Ansichten dieser Herren
ebenfalls in Hinsicht auf die nachthciligc Stellung gänzlich theilen,
in welche wir die Herren Professoren und die Hochschule versetzen
wurden, wenn wir jetzt hinreudrein nach dem uns vorgelegten
Antrage verfügen wollten. Freilich wäre dann erst noch die sehr
wichtige Frage zu entscheiden, ob dieses Gesetz rückwirkend sein
solle aus die bereits Angestellten. — Ich möchte mich, wie ge-
sagt, an die Ansicht der Minderheit deS Regierungsrathes au.
schließen.

Abstimmung:
Für den MajsrikälSantrag stz Stimmen.
Für den MinorilätSantrag 85 „

Der Herr Vicelandammann legt noch auf den Kanzlei-
tisch, ein Ehehindernißdispcnsaitonsbegehren dcö Jakob Buri.

(Schluß der Sitzung um Uhr.)

Sechste Sitzung.

SamStag, den S. Mai 1855.

(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meß m er.

Nach dem Namensaufruf und nach Vorlesung deS Protokolls
gibt der Herr Vicelandammann Kenntniß:

1) von einer ehrerbietigen Verstellung deâ I. Gutmann und A.
Heiniger von Wyningen gegen den dorrigen Gemeinderath
in den Angelegendctren verwaister GemcindSangehörigcn;

2) von einem BegnadigungSbegehren deS im Jahr 1829 per
<.'oi,liii»,i('iam zu zehnjähriger Kellenstrafe vcrurtheiilcn Joh.
Jak Hablützel, gewesenen Commis bei Herrn Zöllner Aberegg
in Büren.

A) Mahnung des Herrn Großralh Blaser wegen verschie.
dencr vom Negierungeralb vorzubcratbenden Geschäfte, na.
mentlich eines KesetzcSentwnrfeS über FricdenSgerichle, Dell-
und Armcnirescn, KriminalrcchtSpflege, Civilprozeßgang, Pa-
lcnlsystcm, DoiarionSangelegenhell.

Blaser. Ich finde nichl nöthig, die kostbare Zeit deS Gro-
ßcn Rathes durch eine weitläufige Motivirung meiner Mahnung
in Anspruch nehmen. Für Triftigkeil meiner Forderung sprechen
sowohl die bcreiiS früher fiairgefundenen ErhcblichlcttSerklärun.
gc» dahin einschlagender Anzüge, als auch die Bestimmungen der
Verfassung und des UcbcrgangSgcsctzeS selbst. Und daß die in der
Mahnung herühricii Gegenstände im Allgemeinen auch von Seil«
des Landes gewünscht werden, das beweisen die schwere Menge
eingereichter Vorstellungen. Daher beschränke ich meine Erläu-
reruiig led'gcr Dinge ans den Wunsch, daß diese Mahnung der
Erheblichkeit gewürdigt werden möchte.

Tillier. Ich wünschte dießorto einen Bericht von Seite
deS Herrn Schultheiß von Tavel zu vernehmen.

von Tavel, Schultheiß. Ich pfiichre der Mahnung deS

Herrn GroßrathS Blascr vollkommen bei; es wäre allerdings
zu wünschen, daß die meisten in den Anzügen verlangten Verord-
nungcn und Institute, sowie überhaupt die Bestimmungen der
Verfassung und deö UeberqanaSgcfttzeg bereits ins Leben getreten
waren, oder doch in Bälde dem Großen Rathe zur Behandlung
vorgelegt werden könnten. Dieß kann jedoch zu unserm Leidwe-
sen jetzt noch nicht stattfinden. ES ist die Berathung solcher
Entwürfe äußerst schwierig, und nicht rätblich, so lnchc darüber
wegzugeben. Die Regierung wcibt indessen den dießörtigen Vor-
beratdiingen so viel Zeit und Thätigkeit, als ihr möglich; und
so werden, wenn schon nicht in dieser Sitzung, doch wahrscheinlich

in der Wilitersitzuiig, die fraglichen GesetzeSciitwürfe dem
Großen Rathe zur Behandlung vorgelegt werden können. Solche
Geseyesvorschläge verlangen reifliche Erwägung.

von Lerber, alt Schultheiß. Unser Volk entbehrt in der
That noch vieler gedeihlicher Entrichtungen und Gesetze, die ihm
versprochen sind. Schuld ist, daß man die außerordentlichen
Arbeiten denen aufbürder, die schon mit ordentlichen überladen sind.
Daher mein dringender Wunsch, daß der Kroße Räch erkennen
möchte, es solle eine Kommission niedergesetzt werden von be-
mmstgtcn und fähigen Männern zur Entwertung der fraglichen
Gesetze in möglichst kurzer Zentrist. Diese Männer müssen dann
honorirt werden. Dann wird die Sache gehen und das Volk
dessen, worauf cS schon so lange gewartet, endlich theilhaftig
werden.

Tscharner, alt Schultheiß. Ich ergreife das Wort nicht,
um in zeitraubende Considcrarioncn mich einzulassen, sondern nur
um kurz zu sagen, daß ich der Mahnung deö Herrn Blaser voll-
kommen beipflichte. Wir müssen trachten bei ninrer Gesetzgebung
allererst unsre Aufmerksamkeit auf die dringendsten Bedürfnisse
unsers Kanionö zu richten und bis diese erfüllt sind, Zeit und
Thätigkeit nicht unerheblichen, wenig dringenden Geschäften
widmen. Ich erkläre mich für Erheblichkeit der Mahnung.



Koch/ NegierungSrath. Vor allem aus bemerke ich/ daß
ich der Mahnung meine Zustimmung gebe. ES wäre gut wenn
schon alles da wäre, waâ wiinschcnSwerth ist. Wenn indessen die
Ausarbeitung eines Gesetzes an und für sich ein schwieriges Ge.
schäfl ist und der Weile bedarf/ so ist dieses noch in einem höhern
Grade der Fall/ wenn die Männer, die sich damit befassen sollen,
noch von anderweicen Arbeiten i» Anspruch genommen sind. Dies
ist nun in vorliegender Sache der Fall. Die Kommission, welcher
der Entwurf der Gesetze zukommt, besteht auch aus Mitgliedern
des Regierungsraths. Diese Kommisston muß sich von den
betreffenden Depancwenten die aus ein zu erlassendes Gesetz
bezügliche Schriften und Akten vorlegen lassen. Da muß man
oft erst lange warten bis solche Aktenstücke aufgesucht und zusam-
mengeirieben sind. Darneben also lasten noch eine Menge anderer
Geschäfte auf unsern Schultern. Tagtäglich beinahe dauert die
RalhSsitzung btS 2 Uhr Nachmittags, die einen in der Regel bis
zur Ermüdung mitnimmt. WaS Wunder weun'ö dann mit der
Arbeit nicht gleich gehen will. Zudem habe ich allbercilS 40
Zahre Arbeitszeit hinier mir. In der Jugend freilich vermochte
ich in dieser Beziehung mir mehr zuzumuthen und neben dem
Tage noch die Nacht der Arbeit zu widmen. — Anlangend die
Niedcrsctzung einer gesetzberathenden Kommission, so muß man
sie, wenn man dem Fortgang nicht einen Schleiftrog anhängen
will, nur aus wenigen Männern zusammensetzen. ES ist über-
Haupt nicht leicht ein Geschäft so schwierig wie das der Gesetz-
«ntwerfung. Wenn ein Land zwei Personen besitzt, die dieser
Aufgabe so reckt gewachsen sind, so kann eS von Glück sage».
Wenn man also nicht Leute auö dem Himmel herab bekömmt,
so muß man in Gottes Namen ein wenig sich gedulden. Die
Entwürfe, die von diesen und andern Anzügen gerufen werden,
werden, sobald eö sein kann, vor den Großen. Nach gebracht
werden.

Seiler. Man klagt auf dem Lande, eS würden Gesetze

erlassen, die eben n chl so nothwendig und dringend seien, und
solche, denen das Volk mit Verlangen entgegensehe, bringe man
nicht. Daver finde ich die Mahnung ganz am rechten Orte und
stimme zu ihrer Erheblichkeit.

^

Tillier. Ich halte die Mahnung für verdankenSwerch und
erheblich; sie berührt Gegenstände, denen die Wünsche unsers
Volks zugerichtet sind. Einer von den Gegenständen, die unser
Land ganz vorzüglich in Anspruch nehmen, ist das Armenwesen.
Wenn wir noch viele Jahre verstreichen lassen, ehe wir im Ernst
an Aufstellung einer dicßörtigen Verordnung denken, so werden

wir uns nicht den Dank des Volkes erwerben. Ich glaube
wohl, daß dem beförderlichen Erlaß solcher Gesetze Schwierigkeiten
im Wege stehen, daß einleitende Schritte gethan, und Grund-
lagen gelegt werden müssen; allein ich wünschte, daß man we>

liigstenS thatsächlich zeige, daß man willig sei das Möglichste zu

thun. Daher muß ich auch an Hrn. Alt-Schultheiß v. Lerber'S

Antrag mich anschließen, der dahin geht, Jemanden auf
außerordentliche Wege mit Abfassung solcher Gesetze, zu beauftragen.
Ich stimme zur Erheblichkeit.

Die Erheblichkeit der Mahnung wird durch daö Handmehr
genehmigt.

Fortsetzung der Berathung des NeglcmentSentwurfeS über die
Amtsdauer bürgerlicher Stellen.

Mi litärdepartcment.
v. Tavel, Schultheiß. Der Entwurf schlägt für die

drei Sekretäre, den Kriegskommissär, Oberfeldarzt, StabSaudi-
tor sechsjährige AmtSdauer, für den Garnisonskommandanten,
den Zeughausaufseher, den Adjunkt desselben und den JnstruktionS-
adjutanren alljährliche Bestätigung vor. Was nun die drei
Letztgenannten betrifft, so sehe ich nicht ein, warum man für sie nicht,
gleich den übrigen, eine sechsjährige AmtSdauer festsetzen sollte;
weßwegen ich solche hier vorschlage. Diesen Beamtelen ist
nunmehr auch noch beizufügen der oberste Milizinspektor, dessen

AmtSdauer ich ebenfalls auf 6 Jahre ausdehnen möchte.

Nach den Vorschlägen des Hrn. Berichterstatters von Tavel
durchS Handmehr angenommen.

Baudepartemen t.
v. Tavel, Schultheiß. Ich weiß nicht, ob es nicht der

Fall wäre, auch den AmtSinspettor von Pruntrut, welcher wegen
seiner größern Besoldung allein von allen Amistnspektoren hier
aufgeführt wird, gleich den übrigen im Baudepanement
Angestellten auf 6 Jahre zu ernennen.

v. Lerber, Alt-Schultheiß. ES ist wohl gerathener, die
Bestimmungen über die AmtSdauer der in diesem Departement
Angestellten noch zu suSspendiren, da ja hier eine Aenderung und
neue Organisation wird vorgenommen, neue Stellen, z.B. die
eines Kassiers w. werden geschaffen werden müssen. Daher trage
bis nach getroffener neuen Einrichtung auf SuSspendiruug an.

Stockmar unterstützt den Hrn. Präopinant.

Tscharner, Alt-Schnlrbeiß, und Stähli, Rathschreiber,
sprechen sich gegen Verschiebung aus, da ja, wenn Aenderungen
vorgenommen, Stellen geschaffen, und besetzt werden, dann immer
zugleich die AmtSdauer bestimmt werden könne.

v. Tavel, Schultheiß. Wir kreiren allerdings hier keine
Stellen, sondern setzen nur die AmtSdauer bereits kreircer fest.
Sobald neue Stellen geschaffen werden, so wird man dany zugleich
die kürzere oder längere Dauer der neuen Beamlung bestimmen.
So greifen wir hier nicht vor. Bezüglich auf die Anfrage deS

Hrn. NegierungsstatthalterS Stockmar hätte ich den Präsident des
BaudepartemcniS vernehmen mögen.

Tscharner, Alt-Schultheiß. Da auch in Bezug auf die
Straßeninspckrorcn eine neue Organisation wird vorgenommen
werden, so hac'ö nichts zu bedeuten wie man jetzt dieß bestimme.

A b st t m m u n g:
Für verschieben 9 Stimmen.
Sogleich einzutreten 77 „

Die Bestimmungen hinsichtlich der erstgenannten 6
Angestellten durch'S Handmehr angenommen.

Für jährliche Bestätigung des Inspektors von
Pruniruc Große Mehrheit.

Dagegen 27 Stimmen.

BezirkSvollziehungSbeamtete.
v. Tavel, Schultheiß. Die Regierungsstattbalter sind nicht

in dieses Tableau aufzunehmen, da die Verfassung schon ihre
AmtSdauer bestimmt; die AmtSvcrweser hingegen gehören hieher.

Nach dem Antrage deS Hrn. Schultheiß wird die Streichung
der Regierungsstatlhalter und die Beibehaltung der AmtSverwescr
durch'S Handmehr angenommen.

Beamtete der richterlichen Gewalt.
v. Tavel, Schultheiß. Aus dem nämlichen Grunde, wie

oben bei den ReaierungSstarthaltern, trage ich hier auf Streichung
der Gerichtspräsidenten, im Uebrigen auf unveränderte Annahme
deS Artikels an.

Nach dem Vorschlage deS Hrn. v. Taoel durch'S Handmehr
angenommen.

Besonderer Artikel.
Die von den Departement«! oder unteren Behörden gewählten

bürgerlichen Beamten oder Angestellten, denen das Gesetz keine
AmtSdauer giebt, sollen von ihrer Wahlbehörde einer jährlichen
Bestätigung unterworfen werden.

Vorstehender RcglementSentwurf sammt Etat wird dem
Großen Rathe vom RegterungSralhe vorgelegt.

Bern, den 24. April 1832.
(Unterschrift.)

v. Tavel, Schultheiß. Wenn wir nicht diesenReqlements-
entwurf 100 Seiten lang machen, und nicht alle untere Beamtun-
gen, als da sind die Postoffizianten, Salzauöwäger, Wegknechte it.
aufführen wollten, so müßten wir diese hier unter einer allge-
meinen Benennung in einem besondern Artikel zusammenfassen.
Der Regierungsrath erachtete für diese Art Angestellter jährliche
Bestätigung als das Angemessenste. Wenn ein Beamteter seinen
Pflichten treu nachkommt, so mag und wird er einfach alljährlich
wieder bestätigt werden. Mit Ausnahme einer kleinen NedaktionS-
verbesscrung, nach welcher ich, statt der unbestimmten Redeweise:



„sollen von ihrer Wahlbehörde einer jährlichen" tc. setzen möchte:
sollen einer jährlichen Bestätigung durch ihre Wahlbehörde umer.
worsen werden/ trage ich auf Annahme des Artikels an.

v. Grüningen. Unter diesem Artikel sind viele Angestellte

auf dem Lande begriffen. Da nun bei dem ailjährigcn Bestätigen
keine Ausschreibung statt hat/ und ohne diese leicht immer die

gleichen/ wenn sie schon nicht recht am Orie wären/ bleiben
könnten/ so wollte ich hier lieber eine sechsjährige AmtSdaucr
festsetzen.

Koch, NegierungSralh. Diese Angestellten sind eigentlich
alle eine Art Dienstboten; drum will ich sie lieber alljährlich
bestätigen. Bleiben sie hinter ihrer Wicht zurück/ so kann man
dann alle Jahre ändern.

v. Tavel/ Schultheiß. Der RegierungSrath mußte finden/
daß solche Stellen am zweckmäßigsten einer alljährlichen Bestätigung

unterliegen. Dieß ist auch meine Ansicht.

A b st i m m u n g:
Für Annahme mit der von Hrn. Schultheiß von Tavel vorge-

schlagcnen RedaklionSvcrbesserung Große Mehrheil.
Dagegen 2 Stimmen.

Obrecht. Ich schlage noch einen Zusatzartikel vor.
Es tritt oft der Fall ein, daß Angestellte/ z. B. mit dem Gesuche

um Gebalterhöhung einkommen. Bei jeder Gehaltserhöhung nun
trage ich aus Ausschreibung der Stelle an. ES treien vielleicht dann
bei solhanem Falle die Pelciucn mit ihrem Begehren zurück.

Nicht daß ich etwa allzu karg sein möchte und meine, cS sei nicht
jeder Arbeiter seines Lohnes werth. Drum hab ich letzter Tage
den zwei Kanzleisubstitutcn ihren Gchalc auch erhöhen helfen.
Aber es könnten/ wenn nicht etwas dieser Art festgesetzt wird/
gar viele andere auch nach größerm Lohne lüstern werden und
denken: wir wollen uns entblöden und ebenfalls Gehaltserhöhung
anbegchren. Also bin ich dießsallS fürs Ausschreiben. Meldet
sich dann kein Fähiger/ wohlan/ so stimm' ich auch für Ge-
Währung.

v. Tavel/ Schultheiß. Hrn. ObrechtS Antrag erachte für
sehr zweckmäßig. Daher stimme ich dafür/ daß derselbe, wie das
Reglement vorschreibt vor der Hand erheblich erklärt uud dem

NegierungSralh zur Begutachtung zugeschickt werde.

Dieser Antrag wird durch das Handmehr erheblich erklärt.

Zum Schlüsse dieser ReglementSbcratbung wird noch der in
verbesserter Redaktion vorgelegte Eingang des Entwurfs durchS
Handmehr bestätigt. Derselbe lautet:

Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung/ daß nach §. 19 der Verfassung für jede
bürgerlicher Stelle eine AmtSdaner bestimmt, oder Derjenige,
der sie bekleidet/ einer periodischen Bestätigung unterworfen
sein soll/

hat
in Hinsicht auf diejenigen bürgerlichen Stellen, in Betreff welcher

diesem H. noch nicht Genüge geschehen, nach Vorberaldung
des diplomatischen Departements uud darauf gegründeten Vortrug

des RcgierutlgSralheS
beschlossen:

Bericht des BaudepartementeS über den Gang der bisherigen
Straßenarbeiten zwischen Münster und Court nebst Nach-
suchung um den zu Beendigung derselben noch nachträglich
erforderlichen Kredit.

Tscharner, Alt-Schuliheiß. DaS Departement wird Ihnen,
Tit., Anträge vorzulegen haben, aus denen hervorgeht, daß das-
selbe nicht unthätig ist. Diesen Augenblick muß das Departement

einen Gegenstand zur Sprache bringen, der für dasselbe
nicht gar angenehm ist. Dieser Vortrag betrifft die Ncklifika»
tionSarbeiten der Straße zwischen Münster und Court. Diese
Arbeiten, nun einmal angefangen, sollten mit Beförderung
fortgesetzt und vollendet werden. Der Gebrauch einer Poststraße bot
oft die größten Gefahren dar, drum ward bereits im I. 1802
der Correktionsbeschluß gefaßt. Man meinte anfangs 28000 Fr.

würden zu Vollendung dieses Werkes ausreichen. Ende 18Z2 fing
man an, zu merken, daß die Sache zwar fortgehe, jedoch den
Kostenanschlag übersteigen werde. Die Gründe dieser frühen
Erschöpfung des KreduS liegen hauptsächlich: i) in ungenauen,
zu eilig verfertigten Devisen; 2) in dem Umstände daß, wenn
man schon mit den Arbeitern einen Akkord hatte, doch dieselben
keine Bürgschaft gaben, und der Inspektor auf eine Liste hin,
die man ihm vorlegte, ausbezahlte; in dem Umstände, daß man
eine guc gebaute, aber nicht an e.nem guten Ort gebaute Brücke
wieder, mit einerKostcnvermehrung von ä —5000 Fr., abbrechen
mußie; — liegen 4) endlich in unvorherberechneten Fällen.
Ueberhaupt mußte das Baudcpanement finden, eö sei dieses
Werk nicht mit der Umsicht- die die Sorge für die Staatskasse
und die Schwierigkeit des Unternehmens forderten, geleitet worden,

— weßwegen auch gehörigen Ones unser Mißfallen ist
bezeugt worden. — Ucbcrzcugl, daß andere Vorkehrungen getroffen
werden müßten, hat man die Leitung dem Hrn. Oberstlieutenant
Buchwalder übertragen. Dieser geschickte Ingenieur hat nun die
Arbeit untersucht und gefunden, daß die Beendigung derselben
noch einen nachträglichen Kredit von circa 27000 Fr. erfordere.
Er ließ eine Beschreibung machen von allen noch nöthigen
Arbeiten und ließ es an eine Minderftcigeruug kommen. Gegenwärtig

sind einige sehr geschickte Arbeiter dabei, die auch
hinlängliche Sicherheit geben. So hängt es, Tit., von Ihrem
Entscheid allein ab, ob das schöne Werk fortgeführt, und die
Straße bis zu künftigem Herbst vollendet werden solle. Ich kann
mir nicht denken, daß der Große Nach eine andre Meinung
haben und das zweckmäßige Unternehmen wegen der Mehrkosten
von 27000 Fr. nicht zum Ziele fuhren werde. — Wenn es oft im
Kleinern einem Privatmanne, der Bauten unternimmt, unmöglich
ist, seine dahcrigen Auslagen ganz genau zu berechnen, so noch viel
eher dem Departement bet Hoch-Straßen- und Wasserbau. — Der
NegierungSralh hat gefunden, man müßte sich wegen deS

Mehraufwandes damit trösten, daß wir ein schönes Werk errichte:
haben, für das die Bewohner des LcbcrbergeS uns Dank wissen
werden. Sollte, wie ich hoffe- die Eröffnung eiueS nachträglichen
Kredites dem Großen Rache belieben, so müßte ich wünschen, daß
anstatt 27074 Fr. eine runde Summe votirt würde, damit allenfalls

der wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit gewisser Meister
von einigen frühern Arbeitern noch zu fordernde Taglohn noch
bcstriilen werden könnte. Das Baudcpartemcnt hofft also, daß
der Große Rath den daortS noch erforderlichen Kosteuaufwand
bewilligen werde.

May. Ich erwartete, es würden über diese Sache Bemer-
kungcn, namentlich von Mitgliedern auö dem Jura, gemacht werden.

Da dieß nicht der Fall, so erlaube ich mir ein Paar Worte,
zwar nicht sowohl nm in die Sache einzutreten, als nur, um daS

Stillschweigen zu brechen, daS bet Verrechnungen von solcher
Größe nicht an, One ist. Der Hr. Präsident hat freilich gesagt,
man habe denen, die die Devise gemacht, Verweise gegeben und
die, Sache in bessere Hände gelegt. Allein ich kann mich doch
der Bemerkung nicht enthalten, daß eâ mir unbegreiflich
vorkommt, wie man auf solche Weise übermarchcn kann Man will
jetzt die Schuld hauptsächlich auf 2 Personen werfen, die mit
dieser Sache zu thun halten. Ich kenne diese Männer nun aber
auch, und bin der Meinung, man. hätte ihnen nie solche ins
Große gehende Arbeiten übertragen sollen. Sie sind allenfalls im
Stande minder bedeutende Verdinge zu übernehmen, etwa Felsen

i zu sprengen u. s. w., aber durchaus nicht geeignet, so große Un-
ternchmungcn zu leiten. Daß man dann eine gute Brücke bauce,

î aber nicht am rechten Orte, und sie deßhalb wieder niederreißen
mußte — dieß sind Sachen, die selten vorkommen. Drum möge
man fürder mit mehr Bedacht zu Werke gehen und nicht glauben,
eâ müsse alles überstürzt werden. So faßte mau auch, ohne vor,
hcrige genaue Devise und Pläne, in B msch und Bogen die
Beschlüsse der Anlegung einer Straße zu Zweisimmen und der Aar-
Korrektion zwischen dem Brienzer- und Thunersee ; — und jetzt ist
noch nichts gemacht. Dieß mögen sich diejenigen gesagt sein
lassen, die, wenn man zur Bedächtlichkeit räth, so gerne von
Hindernissen und Hemmschuhen reden, die man der guten Sache in
den Wegckegen möchte. — Was nun das vorliegende Uebel betrifft,
so muß man sich, weil es einmal nicht zu ändern ist, drein
geben, indessen in Bezug auf die Zukunft dieses sich zur Lehre
dienen lassen.
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Borneque gibt einige Aufschlüsse über die anbefohlenen
daherigen Arbeiten. Gleich anfangs wurde der daherige Devis
zu gering aufgenommen/ weil der Plan nicht so war, wie er
hätte sein sollen. Man mußte eine Brücke, die bereits gebaut
war, an einer anderen Stelle neu machen, was große Kosten
verursacht hat. Der Unternehmer dieses Straßenbaues befaßte sich

zugleich mit andern ähnlichen Unternehmungen, was ihn verhin.
dert hat, auf die Arbeiten ein gehöriges Auge zu haben und daher

die Arbeiten mit der wünschenswertbe» Oekonomie zu leiten.
Dieser Mann fand sich am Ende insolvent und konnte die Ardei-
ter nicht bezahlen. Nun kann doch die Regierung diese Leute
nicht im Schaden lassen. — Waö denn die Nothwendigkeit und
Nützlichkeit der Straße betrifft, so kann dieselbe nicht geläugnec
werden. Ich stimme somit dazu, daß der verlangte Credit
bewilligt werde.

Simon, Altlandammann. ES hat dieß seine Richtigkeit,
daß der erste Fehler in der zu großen Niedrigkeit der Devise
lag. Dieß deßwegen, weil sie eilig mußten gemacht werden. Auch
waren unsere Amlsinspektorcn zu wenig klug und gaben, odschon
sie laut Vorbehalt des auöbedungenen Lohns, zur Sicherheit
haben iubehaltcn sollen, ü cvnw für Taglöhne. Dieß mußte
aufhören. Zur Rechtfertigung dcS Departements muß ich auch
bemerken, daß jenen zwei Personen nicht so bedeutende Unter-
nehmungen übertragen waren, wie man nach Hrn. May's Aeußerung

glauben sollte. Es wurde allerdings gefehlt, und dieß auâ
Mangel an Aufsicht. Herr Watt erklärte, er wolle die Neubau-
ten übernehmen, ausgenommen diese. Wahrscheinlich sah er
den Ausfall zum voraus. Auch wurden die Kosten, waS noch nicht
gesagt werden, dadurch vermehrt, daß wir die Straße mußten au»
dem Lebergrunde wegzubringen suchen. Dieß war keine leicht-
fertige, sondern eine nothwendige Aenderung. Ich wünschte auch,
daß der nachgesuchte Credit bis auf die runde Summe von Fr.
30000 vermehrt werden möchte.

Tscharn er, alt-Schuliheiß. Herr May scheint dem Bau-
département Porwürfe machen zu wollen, wegen Mangel an Vor-
deralhungcn; dieß hat jedoch nicht Grund. Zu Arbeiten und
Unternehmungen, die dem ganzen Lande zum Wohle gereichten, gab
der Große Rath seine Zustimmung. Das Baudepariement ließ
Vorarbeiten machen. Wenn diese zur Reife gebethen sind, so wird
es kommen mit allen möglichen hteher gehörenden geeigneten
Vorschlägen.

Abstimmn« g:
Der vom Baudepartcmenl nachgesuchte Credit ward im

Allgemeinen durchs Handmehr bewilligt.
Für 27000 Franken 40 Stimmen.
Für 30000 „ 53 «

Vorrrag der Polizeisektion des JustizdeparlementS zu den
bewilligten Fr. 98S40 für das Landjägerkorps einen nachlräg.
ltchen Credit von Fr. 10000 verlangend.

Kohler, NegierungSrath. Durch Aufhebung der Garnison
ist im »Interesse des allgemeinen Wesens eine Vermehrung des

LandjägerkorpS nothwendig geworden. Vor ungcraumer Zeit noch
glaubte man dasselbe neuerdings um 30 Mann verstärken zu sol-
len. Deßnahen zeigt sich nunmehr ein Ausfall von 10000
Schweizerfranken. Da bleibt nun dem Departemente nichts anders übrig,
als zu heischen in der Voraussetzung, daß die Bewilligung dieser
noch nothwendigen Summe von Seite des Großen Raths keinen
Anstand finden werde. Durch Aufhebung der Garnison ist so

viel erspart worden, daß immerhin noch die schöne Summe von
Fr. 20000 im Ueberschuß bleibt.

M a y. ES mag vielleicht sonderbar scheinen, daß ich so

oft Einwendungen zu machen habe, aber ich halte an Formen
wie an Gesetzen. Nicht gegen die Kredtlforderung thue ich
Einsprache, sondern gegen die Unförmlichkeil, die bei Vermehrung
des Korps statt halte. Man hat schon bei einer frühern
Verstärkung gesagt, die Regierung müsse für Sicherheit sorgen; sei-
»er Zeit werde dann eine fixe Zahl für Landjäger festgesetzt werden.

Jetzt kommt man nnd sucht um neuen Kredit nach, ohne
daß ein Antrag zur Vermehrung des KorpS ist gemacht worden.
Ich will die nöthige Zahl der 240 Landjäger nicht bestreiken, aber
bezüglich auf die Form bin ich so frei, den Antrag zu machen,
daß die Stärke des Landjägerkorps bestimmt werde.

Der verlangte Kredit wird durchS Handmehr bewilligt.
Ebenso wird der Antrag des Herrn May durchS Handmehr

erheblich erklärt.

Vorrrag des Negierungsrathö betreffend daSUnterstützungögesuch
der 72 jährigen Wittwe Pallain.
Tscharner, NegierungSrath. Die Wittwe Pallain hätte

Anspruch auf eine beträchtliche Pension, wenn das Bislhum
noch zu Frankreich gehörte. Jeder Beamteter in Frankreich muß
sich einen gesetzlich bestimmten Abzug seiner jährlichen Besoldung
gefallen lassen zu Handen seiner Frau und Kinder nach seinem
Absterben. In diesem Falle war Herr Pallain, gew. Grundsteu-
creinnehmer; die Frau Pallain Hai also durch Vereinigung des
Biölhums mit Bern viel verloren und ist daher zu envelchem Scha-
denersay, bereits im Jahr 1S24 mit einem Pensionögesuch ein-
gekommen, man gab ihr nicht eine Pension, sondern lediglich eine
Unterstützung. Der NegierungSrath hat gefunden, daß eS nicht in
seiner Befugniß liege, Pensionen zu ertheilen und empfiehlt da-
her die Wittwe Pallain zu diesem Zwecke dem Großen Rathe.
Sie verdient Empfehlung wegen ihrer Kränklichkeit und Armuth.
Der Antrag deS Regierungsraths ist, daß sie die Fr. 200 die
sie biSanhin als Unterstützung empfangen, als jährliche Pension
erhalten möchte.

Nach verschiedenen gefallenen Bemerkungen für und gegen
den Antrag wird mit Mehrheit gegen 11 Stimmen beschlossen, in
daö Gesuch einzutreten.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 55 Stimmen.
Für Abschlag 33 »

(Schluß der Sitzung um 1 Uhr.)

Siebente Sitzung.

Montag, den 11. M a i
^

1S35.

(Vormittags um 9 Uhr

Präsident: Herr Vicelandammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Ablesung der Akten zeigt

der Herr Vizelandammann folgende eingegangene Vorstellungen
u. s. w. an.

1) Bittschrift der Kinder Schüppach, daß die von ihren El¬
tern zu Schaffhausen geschlossene Ehe als gültig anerkannt
werden möchte.

2) Vorstellung der Gemeinde Bözigcn, Vingelz u. s w., in
Betreff des von der Stadt Viel geforderten OhmgeldeS und
BöspfenningS.

3) Eingabe von 3 AmtSnotarien aus dem Amte Wangen über
den Gesetzesentwuf, wegen Entschädigung der AmrSschreiber.

4) Vorstellellung einer Anzahl Einfassen der Stadt Bern in
Betreff der bürgerlichen Kirchenstühle. Die letztere
Vorstellung wird verlesen.

Tagesordnung:
Wahl eines Oberst-MilizinspektorS.

Folgende auf diesen Gegenstand bezügliche Vortrage deS

MilitärdepartementS und des RegierungSralhS werden verlesen:

Vortrag des MilitärdepartementeS an den Ne¬
gierungSrath, vom 16. April 1835.

Das Militärdepartement, in Entsprechung des ihm ertheilten

Auftrags, über die Besetzung der neu aufzustellenden Stelle
eines Oberst-MilizinspektorS der bernerschen Truppen einen
geeigneten Vorschlag einzureichen, hat nach vielseitig eingezogenen
Erkundigungen somit die Ehre, Ihnen Hochgeachtete Herren, mir
voller Ueberzeugung, als ganz besonders dieser wichtigen Stelle
würdig und fähig zu bezeichnen:

Den eidgenössischen Oberst Zimmerli von Aarau, — dessen

viele Verdienste in allen Beziehungen durch seine hier beiliegenden

Etats äe Service und übrigen Belege auf eine so empfeh,
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lcnswcrthe Weift an den Tag gelegt werden, daß man vollkom-
inen berechtigt sein darf, zum Voraus mit Zuversicht annehmen

zu können, daß derselbe sich ganz zu der Stelle eines Oberst.
MilizinspekrorS eignen, „somit derselben mit allen Ehren vorsieben"
und also den daherigen Erwartungen bestens entsprechen wurde.

Sollten Sie, Hochgeachtete Herren, diese Ueberzeugung mit
dem Miliiärdepartcmenr theilen, und der Große Rath auf Ihre
Empfehlung hin den darauf bezüglichen hie-fettigen Vorschlag be.

rücksichtige», so glaubt das Mllitäidepaitemcnr, daß Herr Obcist
Zimmerli bei den vielen Hülfsmitteln, die ihm zu Gebore stehen,

alödann zugleich noch der Jnüruknon vorstehen kann, und folg.
lich die erledigte Stelle eines Oderiiistrukiorö noch füglich länger
unbesetzt gelasse» werden darf, ohne daß zu befürchten ist, daß

der Dienst im mindesten darunter leiden werde.
Alles aber :c. lc

Be>n, den 16. April 1835.
(Unterschriften.)

Vonrag des Ne giern ngSrarhs an den Großen
Rath der Republik Bern, vom 8. Mai 183S.

Der NegierungSrath hat nach nochmaliger Untersuchung
und umständlichen Erörterung sich überzeugen müssen, daß sowohl
die Pcrsenltchkeit als die übrigen Eigenschaften des zum obersten

Milizinspektor vorgeschlagenen eidgenössische» Obersten Zlmmcrll,
von Brtltnau, denselben zur Beilcidung dieser Stelle vorzüglich
eigne und findet sich um so mehr bewogen, Ihnen, Hochgeach.
tcre Herren, seinen Vorschlag zur Genehmigung zu empfehlen,
als schwerlich ein anderer eidgenössischer Olfizicr so viele Erfor.
vernisse zu dieser wichtigen Beamiung in Bezug auf militärische
Erfahrung und Kenntnisse, Sprache, genaue Bekanntschaft mit
den hiesigen V rhallnissen und den, Organismus des schwcizeri.
sehen Heerwesens, in sich vereinigen dürfte.

AlleS aber ic. îc.
Bern, den 8. Mai 1835.

(Unterschriften.)

Von den 137 ausgetheilten Stimmzeddeln enthalten 80 den

Namen des von dem Militärdcpartemcnt und dem Rcglerungsrathe
vorgeschlagenen Herrn Oberst Zimmerli von Aarau, der.
selbe ist also im ersten Scrurinlum mit absolutem Mehr erwählt.
Herr Albier von Freiburg erhielt 17 Stimmen, Herr Oberst von
Würen 7, Herr Oberstlieutenant Balsiger 5, Herr Oberstlieutenant
Kncchtcnhofer 4 u. s. w.

Auf den Antrag des Herrn Schultheißen von Tavel
wird die fixe Besoldung des eben ernannten Oberstmilizin-
spektorS einstimmig auf L. 4000 festgesetzt, jedoch unter der na-
mcntlich von Herrn Regierungsraih Hcrrenschwand vorge-
schlagenen Bedingung, daß der Obcrstmilizinspckror zugleich die

Funktionen eines OberinstrukrorS übernehme.

Vortrag des NegierungSrathcS über das Eutlassungöbegeh-

rcn des Herrn Forstmeisters Kasthofer aus dem blplo.
malischen Departement, datirr vom 16. Februar.

Auf den Antrag des RegierungSrathö wird dem Herrn Käst,
hofer die nachgesuchte Entlassung in allen Ehren ertheilt.

Vortrag des RegierungSrathö, einen Wahlvorschlag cnthal-
tend für die zwei durch den Austritt der Herren Kasthofer
und Iaggi erledigten Stellen im diplomatischen Depar.
tement.

Für die erste Stelle sind vom Rcgierungsraihe vorgeschlagen:
die Herren Kohler, allie von Nütte und A> Tillier; für die
zweite Stelle: der zurückgebliebene und Herr Jul. Aug Lan-
Volt.

Der Herr Vicelandammann gibt Kenntniß von einem Schreiben
des eben abwesende» Herrn Köhler alliä von Rüue, worin

derselbe anzeigt, daß seine gegenwärtige Beanuung als Salz,
handlungsverwalrer tvm nicht wohl erlaube, eine allfälligc Er-
nennung in daö diplomatische Departement anzuuehmen.

Für die erste Stelle erhalten im ersten Scrulinium, an
welchem 132 Stimmende Theil nahmens Herr Tillier 47 Stim.
men, Herr Kohler 23, Herr alt Landammann Simon 19, Herr Käst,
hofer 12 u s. w. Im vierten Scrulinium wird Herr Köhler
allié von Rütte mit 80 Stimmen gegen 3o, welche auf Herrn
Tlllicr fallen, erwählt.

Für die zweite Stelle erhalten Herr Tillier 30 Stimmen,
Herr all Landammann Simon 30, Herr Laudolt 21, Herr Käst,
hofer 18 u. f. w.

Im dritten Scrutinium wird Herr altLandammann Si.
mon mil 79 ge icn 37 Stimmen, von denen 9 auf Herrn Lau.
doll und 28 auf Herrn Kasthofer fallen, ernannt.

Vortrag des RegierungSrathcS einen Wahlvorschlag ft.» die
durch die Ernennung des Herrn Lohncr zum Landammann erle-
digle Stelle im Baudepartemenl enthaltend.

Vom NegicrungSralhe werden vorgeschlagen, die Herren
Micscher von Wallungen und Professor Iseuschmid. Im zwei-
ten Scrulinium wird mit 73 gegen 47 Stimmen ernannt: Herr
Wiescher.

Hierauf wird zur Wiederbefttzung der durch den Austritt
des Herrn Fürsprech Iaggi in der DolarionSkommission ge.
schritten und zwar durch'ö offene Handmehr.

Im zweiten Scrutinium erhält Herr Großrarh Blaser von
It9 Stimmen 60, und ist also erwählt.

Vonraq des Departements des Innern über eine der Witwe
des auf dem WalliSbergc durch eine Schneelawme verunglückten
Fußboien Gtlgian Großen von Frurigen zu bewilligende
Pcusion von L. 60.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 90 Stimmen.
Für Abschlag 28 „

Vortrag des nämlichen Departements über die von Herrn
Haller von Königs selben, gewesenem Archivar des Lebens.
kommissariatS nachgesuchte Bewilligung v-r ihm schon mehrere Jahre
zugesprochenen jährlichen Unterstützung von L. 40».

Der Antrag des Departements, aus welchem unter anderw
hervorgeht, daß der Große Nach im Jahr 1832 beschloß, dem
Pctenicn zwar keine Pension, aber doch auf sein jeweiliges
Anmelden hin eine alljährliche Unterstützung zukommen zu lassen,
wird durch den Herrn NegierungSrath Tscharner und durch den
gewesenen RegierungSstatlhatter von Lerbcr unterstützt.

Abstimmung durch Ballotiruug:
Für Willfahr 46 Stimmen.
Für Abschlag 71 «

Vortrag der Polizeisektioa über daS NatnralisalionSbegehren
deS Herrn Aug. Bille, französischenUeberftyerS in der StaalS.
kanzlet, welchem das Bürgerrecht von Biel zugesichert ist.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 87 Stimmen.
Für Abschlag 25 „

(Fortsetzung folgt.)
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Der Herr Vicelandammann legt hierauf auf den Kanz-
lcitisch :

Vortrag des BaudeparlemcntS über die Straße von Lyß
nach Hindelbank, von welcher die Pläne im Großen Raths,
saale aufgehängt sind, worauf derselbe ein Verzcichniß sämmtlicher

in der Schachtel befindlichen älterer und neuerer Anzüge
abliest, damit die Verfasser derselben ihre allfällige Behandlung
verlangen können.

Demgemäß findet über den vom 25. Merz datirten Anzug
mehrerer Mitglieder dcS Großen Natheö, worin dieselbe

Aufhebung der Unter gerichre verlangen, hinsichtlich seiner
Erheblichkeil eine Umfrage statt.

Weber von Utzenstorf. Als der Letzte, der den Anzug un-
rerschricbcn ha:, bin ich nicht vorbereitet, denselben zu vertheidigen,

indem ich erwartet halte, doß diejenigen, von denen

derselbe ausgegangen, zu dessen Vertheidigung ihre Gründe
darbringen würden; in Abwesenheit sämmtlicher Anzüger will ich

indcssn Folgendes anbringen, daS mich zu meiner Unterschrift
bewogen hat:

Vor der Revolution existieren in allen Gemeinden unseres

KanronS Untergerichte, denen die Einleitung der Prozcßverhand-
lungcn bei solchen Streitigkeiten obgelegen, gegen welche
sogenannter NechtSdarschlag erfolgte und welche daher als die un.
lcrsten der damals eingeführten 4 Instanzen anzusehen waren.

Von der Revolution an bis zur Einführung der Mediations-
akte existirle kein solches Institut; ein anderes Institut wurde
nachher mit dem gleichen Namen benennt, und im Jahr 1803

für den ganzen Kanton eingeführt; nämlich das Fertigungsgericht,
dem die Beglaubigung der Handändcrung und die GülrbriefS-
Einsetzung zustand.

Der Zweck, den die damalige Regierung beider Einfüh.
rung dieleS Instituts hatte, war wohl der, um den Landleuten
dem Namen nach wieder etwas zu geben, das sie verloren hat-
ten, und nie im vollen Maaße wieder erhielten.

Anno 1314 bekamen diese FerugungSgerichte politische
Bedeutung, und dienten vorzüglich dazu, der damaligen, jüngst
abgetretenen Regierung, die Wahlrechte dergestalt zu führen,
daß sie unter dem Schein der Mirregenrschaft ,de6 Landes, in
der Wirklichkeit sich ganz willkührlich bei den GroßraihSwahlen
ergänzen konnten; cS war ein gegenseitiges Wahlrecht eingeführt,
so daß der Oberamtmann die GerichlSsäßcn und diese dann den

Oberamtmann oder denjenigen, den dieser wollte, in den großen

Rath erwählten.
Jetzt haben die Gerichte seit 1830 auch daS Wahlrecht

eingebüßt, und sind weiter nichts mehr als Zeugen bei notoriali-
schen Akten; vor der Revolution war die Aufgabe, die die

Unlergerichte jetzt noch haben, den Notarien allein überlassen,

und die Handänderungen giengen durch die daherigen Kaufs.
Instrumente vor sich; etwas Aehnliches, Vereinfachung des

HppochekarwescnS und den gegenwärtigen Zeitumständcn Ange¬

messenes wünschte ich auch jetzt, und trage daher aus Erheblich-
kcitSerklärung dieses AnzugeS an.

Mai. Wenn ich mich nicht irre, so sind bereits mehrere
Anträge dem Regiernngörathe uberschickt n-mden, damit
derselbe eine Untersuchung anstelle über die Frage, ob die Unter-
geeichte beizubehalten und welche Attribute denselben im Falle
der Beibehaltung bcizumessen seien. ES scheint mir somit nicht
nöthig, daß auch dieser Anzug erheblich erklärt werde, jedoch
muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß die Untergerichre
nicht so knrzwcg aufgehoben werden können, denn sie stehen in
sehr naher Verbindung mit unserm gesummten Hypothekarwesen.
Wenn in früheren Diskussionen über dielen Gegenstand 'gesagt
worden ist, die Untergerichke thun ihre Pflicht nicht /so ist dieß
noch kein Grund zu ihrer Aufhebung, wohl aber zu einer Er-
Mahnung an die NegieruligSstatthalter, zu wachen, daß die Un,
terg«chre ihre Pflicht'thun. ES ist zwar nicht meine Sache,
mich auf Autoritären zu berufen, aber ich soll doch in Erinne-
rung bringen, daß die ganze Institution vorgeschlagen und
beantwortet worden ist, von dem damals bei uns als einer der
liberalsten und besten Juristen anerkannten, nunmehr verstorbenen
Dr. Lüthardt. Früher nämlich, bevor dieses Institut da war,
stoßen bei Transaktionen von Liegenschaften, Ueberbünden u.s. w.
eine Menge doloser Handlungen ein; wenn nun solche Mißbräuche
später in weit geringerem Grade stattgefunden haben, so wird
man finden, daß dieses hauptsächlich den Untergerichtcn zu ver.
danken sei. Ich gebe indessen zu, daß einige Attribute derscl.
den ohne Jnkonvenient abgeschafft werden können, aber nicht die
ganze Institution.

Tscharner, alt Schultheiß. Nur die Menge der Ge.
schäfte ist Schuld, daß über die dem RegierungSrathe bereits
früher zugeschickten Anzüge über diesen Gegenstand noch kein ge.
höriger Rapport gemacht werden konnte. Demnach ist der
vorliegende Anzug nicht sowohl als Anzug, sondern als Mahnung
zn betrachten. Die Klagen über die Untergerichke sind allerdings
allgemein, und eS wird sich sparer zeigen, oh eö möglich sei,
diese Institution dem Lande weniger lästig zu machen. Ich
trage auf Erheblichkeit und Zusendung dieser Mahnung an den
RegierungSralh au.

Die Erheblichkeit wird durchS Handmehr ausgesprochen.

(Schluß der Sitzung um i^ Uhr.)



Achte Sitzung.

Dienstag, den 12. Mai k 8 Z 5.

(Vormittags um S UHr.

Präsident: Herr Vicclandammann Mcßmcr.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des Pro.
tokolls zeigt der Herr Vicelandaminann folgende eingegangene

Vorstellungen an:
il) Vorstellung der Amrschreibcr von Buren, Aarbcrg und Nidau

in Bezug auf den Gesetzesemwurs der Entschädigung der

Nnuschreibcr.

2) Bemerkungen von Notarien auS den Aemtern Nidau, Aar¬

berg, Erlach und Bürcn über den nämlichen Gegenstand.

Tagesordnung: Vertrag der Gesctzgebungskom, '

inifsi on nebst GesctzeSenlwnrf über die Form der Berathung des

letzten Theiles deS CivilgcsetzbucheS durch den Großen Nach.

Tscharner, alt Schultheiß. Schon unter der alten
Regierung bestand ein Reglement das dem Großen Rathe bei

Berathung von umfassenden KesetzeScnnvürfen zur Richtschnur diente.

Dieses Reglement war vor circa t 5 Jahren, als d«e Gesetzge-

bungekommission ihre ersten Arbeiten dem Großen Rathe vorlegte,
durch den.He-rrn Oberst Koch verfaßt, und vom Großen Rathe
angenommen worden. Nach jenem Reglement mußten die Arbeiten
jener Kommission zuerst noch von einer großer» Großrathökom-
Mission vorberathen, und durften erst dann der obersten Landes-
lbehorde vorgelegt werden. Diese Form der Berathung har sich

bereits dreimal'bei Behandlung der bis jetzt erschienenen Theile
des Civilgefeybucheö als gut bewährt; indessen mußten in Folge
der bei uns seither eingetretenen politischen Veränderungen auch

verschiedene Modifikationen deö ehemaligen ReglcmenteS nöthig
werden, und da die Gesetzgebungskommission im Sinne hat, den

lebten Theil ihrer Arbeit möglichst bald vorzulegen, so hat sie eS

für an der Zeit gehalten, bereits jetzt die nothwendig gewordene

Umarbeitung jenes ReglementeS vorzunehmen. In Abweichung
vom frühern ModnS wird vorgeschlagen, die Arbeiten der Gescy-
gebungskommission zuerst dem Justizdepartemciit und dem Negie-
ruugSrathe zur Vorberathung vorzulegen, welcher letztere dann
entscheiden wird, ob jene Arbeiten dem Großen Rathe so vorgelegt

werden sollen. Herr NegicrungSrath Koch will die Gefälligkeit

haben, jeweilen den Schlußbericht zu übernehmen u. s. w.

DuvchS Handmehr wird beschlossen, sofort in den DekretS-
entwurf einzutreten und zwar ariitelsweift.

(Da der in Behandlung liegende DerreieScntwurf lediglich
die Form der Berathung im Schooßc des Großen Rathes
feststellen soll, so enthebe» wir der ziemlich weitläufigen Diskussion
mir dasjenige, was von allgemeiner»! Interesse sein dürste. Der
DckretSenrwurs selbst wird seiner Zeit in der Sammlung der Ge-
setze und Dekrete dem AmtSblaitc beigelegt werden).

Bei tz. 2. giebt Herr RegierungSralh Koch folgende
Darstellung von der Zusammensetzung, dem Geschäftsgang und der
Tendenz der GesetzgcbungSkommisfion unter der abgetretenen Ne-
ezierung: Die GesetzgebungSkommisfion bestand aus einem Mit-
glicde deS kleinen Rathes als Präsident und aus vier andern
Mitgliedern des Großen NatheS. Sie hatte das Recht, sich einen
besondern Rapporteur oder Redaktor bcizugeben, und zwar
denselben allfällig außerhalb ihrer Mitte aufzusuchen. Demgemäß
wurde der Herr Professor Dr. S. Schnell von der Kommission
zum Redakror ernannt, deren Mitglied er aber erst später wurde,
als er in den Großen Rath eingetreten war. Damals herrschte
im Großen Rathe hinsichtlich der Civilgesetzgebung zwei Tendenzen,

nämlich auf der einen Seite die Tendenz zum Fortschreiten,
aus der andern Seite die Tendenz zum Stehenbleiben, dort die
Tendenz zur Verbesserung, damit in Folge eines guten allgemeinen

Gesetzes allmältg die verschiedenen Stauitarrechtt der cinzel-
nen LandeSlhefte verwelken und wir dahin kommen möchten,
saunm und sonders unrer einem Civilrechtc zu leben; hier das
Streben, auch den Jura unter die nämliche Defekluosität zu bringen,

in welcher sich der alte Kanton befand. Der Geist der Ge-
setzgebungskommissicn nun ging auf Verbesserung, aber man be¬

griff in derselben, daß man nicht durch eine Mauer rennen kann,
wenn der Kopf nicht härter ist als die Mauer, und daß eS also
schwer sein möchte, beim Großen Rathe durchzudringen, wenn
die erste Bataille verloren ginge, d. h. wenn ihr erster GefttzeS-
cnrwurs vom Großen Rache abgewiesen würde. Man dächtt daher
auf em Mittel, um vermittelst eines Ausschusses des Großen
Rarheg die Ansichten der Mehrheit zu sondiren und sich zugleich
der Unterstützung einer größer» Anzahl von einsichtsvollen
Mitgliedern deö Großen RachcS zu versichern. Dieses veranlaßte den

Vorschlag, daß jeweilen, wenn die eigentliche GesetzgebnngSkom-
mission einen Hauprchetl ihrer Arbeit vollendet habe, der Große
Rath aus seiner Mitte eine große GesctzgebungSkommisston aus 20
Personen bestehend auSschteßcn sollte. Diese größere Kommission
wurde dann durch den Präsidenren des Justizrathes prästdirt und
die engere oder eigentliche GesetzgcbungSkommisfion wohnre den
Berathungen derselben ohne Slimmrcchl zum Zwecke derBwichtcr-
siauulig bei und konnte aus diese Weise eine wünschbare Belehrung

auch für sich selbst gewinnen, wobei zu bemerken ist, daß
die Beschlüsse der größern Kommission für die engere nicht bin-
dend waren. Im vorliegenden DekretSenlwurfe wird nun in
Abweichung von dem frühern von einer solchen größern Kommisston

abstrahwr, t) weil diese Vorberathung viel Zeit wegnimmt
und weftll) daö, was man damals durch die große Kommi'sion
bezweckte, nunmehr von selbst am Tage ist; denn wir können billig

voraussetzen, daß wir alle zu Verbesserungen, namentlich auch
im Fache der Gesetzgebung- fortschreiten wollen. Um dieses zu
wissen, braucht man den gegenwärtigen Großen Nach nicht erst

zu sondiren. UebrigenS haben Sie in dem RegieruiigSrathe,
welchem nach der Verfassung die Arbeit der GesetzgebungSkommisston
vorgelegt werden muß, bereits einen auS Ihrer Mitte gewählten
Ausschuß, u. s. w.

Aus Anlaß deS §. Z. erklärt Herr RegierungSralh Koch,
daß der letzte Theil deS CivilgesctzbncheS schwerlich in der nächsten

Wintersitzung, vielleicht aber in der ersten Sitzung deS

folgenden Jahres zur Sprache kommen könne.

Einige Bemerkungen veranlaßte der Z, 19, welcher von der

Revision und Bestätigung der Staintarre chle handelt

und also lautet:

„Diejenigen Landschaften, welche obrigkeitlich bestätigte
„Slatiuarecchtt besitzen, die sie ganz oder zum Theil beizubehalten
„gedenken, müssen dieselben in einer zweckmäßigen Abfassung
„binnen der Feist cineâ JahrcS, von dem Zeitpunkte an wo der

„letzte HaupitheU deS CivilgcsetzbucheS bekannt gemacht worden,
„dem NegterungSrache mit dem Antrage einreichen daß sie nach

„Satzung >->. dem Großen Rache zur Revision und Bestätigung
„vorgelegt werden möchten."

Tscharner, alt Schultheiß. Dieser Z. bat bloß zum Zweck,
die Satzung Z. deS PersonenrechlcS in Erinnerung zu bringen.

Wüth rich. Ich weiß nicht, ob dieser Artikel hieher
gehört oder nich'l, jedenfalls möchte ich darauf antragen, daß die
Frist statt aus ein Jahr auf zwei Jahre gesetzt werde. Ich bin
den Slattitarrcchttn, welche noch hin und wieder gelten, gar nicht
gchnstig; aber in einer solchen Angelegenheit kann man eS doch

nicht bloß aus einige Vorgesetzte in der Gemeinde ankommen las-
sen sondern eS muß eine GemetndSvcrsammlung start finden; erst

nach diesem kann man allfällig die Statuten sammeln revidiren
und neu redigiren, und alles dieses erfordert wohl mehr Zeit a!S

nur ein Jahr.
R 0 m a n g unterstützt die'e Meinung. Setzt man einen

längern Termin, so haben unterdessen die Gemeinden auch mehr Zeit,
sich von der Wohlrhätigkeft deS neuen CtvilgesetzbucheS zu
überzeugen, und da werden dann vielleicht gar viele gar nicht mehr
begehren ihre Statuten neu bestätigen zu lassen, während, wenn
man nur ein Jahr Frist setzt, jene Ueberzeugung sich noch nicht
so allgemein ve-brcuec haben, und daher die meisten Sraruten
dem Großen Rache zur Bestätigung vorgelegt werden dürfen;
dieses wünsche ich nun nicht, sondern ich wünsche allmächtige Auf.
Hebung aller Stattuarrechte, aber auf dem Wege der freien
Ueberzeugung.

May. Ich finde es ebenfalls völlig unzweckmäßig, m ein
bloßes BerathungSreglcmenc eigentliche legislative Dispositionen
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hinein zu legen. Denn so wie dieses Reglement bloß für den

Großen Nach gemacht wird, so enthält hingegen der 19
desselben eine Disposition, welche im ganzen Lande herum bekannt
gemacht werden muß. Erst wenn das PromulgationSdekrct zu
dem Civilgcsetze erlassen wird, kann diese Sache zur Sprache
kommen u. s. w.

Kißling stimmt diesem bei, setzt aber hinzu, daß wenn der
tz. beibehalten werden sollte, zugleich vorgeschrieben werde, daß
die betreffenden Landschaften ihre Starurarrcchle, deren Bestä-
tigung sie wünschen, in hinreichenden Exemplaren drucken lassen
müssen, damit dieselben den Mitgliedern der bestätigenden
Behörde ausgetheilt werden können.

Koch, NegierungSrath. ES könnte die Frage untersucht
werden, ob nach unserer Verfassung die verschiedenen Statmar-
rechte überhaupt zulässig seien. D?eß wäre eine aller Aufmcrk-
samkeit werthe Frage. Die Verfassung verbietet alle OrtSvor-
rechte. Nun fragt eS sich, sind diese besondern Statute für die
betreffenden Landschaften Vorrechte oder gereichen sie denselben

zum Nachtheil. Sind sie Vorrechte, so dürfen sie nach der
Verfassung nicht admittirr werden; gereichen sie aber den Landschaften

zum Nachtheil, so ist zu hoffen, daß die Landschaften dieß
allmählig einschen werden, und in diesem Falle darf diese hohe
Behörde dieselben nicht allzu willfährig bestätigen. Ich bin den Sca-
tutarrechten gar nicht günstig. Anö langjähriger Erfahrung bin
ich überzeugt, daß nichts als Prozesse und in Folge derselben der
Ruin der Familien daraus entsteht. Besonders auffallend zeigt
sich dieses in den verschiedenartigen Bestimmungen jener Statute
über das Erbrecht. Das allgemeine Erbrecht bildet unter sich ein
System, wo jede einzelne Verfügung auf die andere berechnet
ist. Wo hingegen verschiedene Staturarrechte in angrenzenden
Bezirken neben einander bestehen, wie z, B. in Saanen, Obe--
und Nieder-Siebcnchal, könnenbei Erbfällen die grösten Ungerechtigkeiten

entstehen. (Der Redner weiöt dieß durch Beispiele nach.)
Wenn Sie einmal diese Frage näher untersuchen werden, so werden

sie allgemein finden, daß die Statntarrcchtc in Bezug auf
den civilrechtlichcu Theil durchaus keine Gunst verdienen.
Dieselben enthalten aber zugleich auch gewisse mehr polizeiliche
Vorschriften, welche die Lokalxolizci regliren. Mit diesen verhält eS

sich anders und man kann und darf diese letztem nicht antasten,
ohne den innern ökonomischen Einrichtungen der LandeSgegcnden
zu nahe zu ireccn. Da man demnach diese Stature weder gänzlich

beibehalten noch auch leichtsinniger Weise abschaffen kann,
so schreibt die Satzung Z deS neuen Gesetzbuches vor, daß dieselben
durch den Großen Rath revidirl werden müssen. Diese Vorschrift
wurde aber in dem Sinne gegeben, daß die nämliche Behörde,
welche das neue Civiigesetzbuch berieth, dann auch die Revision
der Statute vorberalhen solle. Der Grund davon springt in die

Augen. Natürlicherweise sucht man zur Vorbcralhung eines
Gesetzbuches Männer auf, die eS verstehen. Wenn nun diese die
allgemeine Legislation geschaffen und diSkutirt haben, so sind sie

gewiß auch am geeignetste!!, zu Beuuheilnng, vb und in wie
fern jene bes. ndcn, Scaiuie sich mit der neuen Gesetzgebung
vertragen. Ich will nur einige Beispiele anführen, die vielleicht
selbst in den bclrcffeuden Gegenden wenig bekannt und welche
zeigen, wie nöthig eine Revision jener Statute ist. Nach den
Statuten von Jmerlaken existirt daselbst das Kamvfrccht, wo
man mir Schwert und Kolben einen Prozeß auSfechten darf; zu-
gleich ist darin vorgeschrieben, daß dem Sieger der Harnisch
und die Waffen deS Erschlagenen bleiben sollen. Wenn nun in
der gegenwärtigen Zeit jemand an dieses Kampfrecht appclliren
wollte, so würde man dieses eben nicht gar zulässig finden. In an-
bcrn Staturen war veifügt, wie eS mit diesem Kampfe gehen
solle, wenn ein Mann mit einem Weibe prözedire. Hier an der
Matte har sich einmal ein solcher Zweikampf zugetragen. Der
Mann mußte sich bis au die Knie in eine Grube stellen, während

hingegen das Weib frei um ihn herum lausen konnte. Der
Mann wurde rodrgeschlagen. Dieses stud für den Liebhaber der
Geschichte, der die Sitten seiner Vorväter kennen lernen wckl,

interessante Züge. Man kann daraus sehen, in wie fein wir nnS

in den gegenwärtigen Zeiten in einer beßcrn Stellung befinden,
denn man hört noch ziemlich die alten Zeiten zurück wünschen.

Ich respektire die alten Zeiten auch, aber solche Institutionen
sind doch jetzt nicht mehr anwendbar und gleichwohl wenn je¬

mand diese letztern reklamircn wollte, so wüßte ich ihm nicht zu
antworten, denn sie sind noch Gesetz. In einem Stalltt der
Stadt Thun heißt eS: „Auf einen Lügner gehört cin Dolch," das
heißt, wenn einer dem andern Lügner sagt, so kann dieser je-
ncn niederstoßen. Ebenso heißt eS: „wenn ein Bürger von Thun
einen Fremden halb todt schlägt, so zahlt er so und so viel,
wann hingegen ein Fremdereinem Bürger von Thun eineObr-
feige giebt, so soll man ihm die Haare auf dem Kopfe zusammen
binden, einen Knebel bindurchstoßen und ihm so die Haare aus-
rcißen. Solches ist nun freilich ganz aus der Uebung, aber
noch nicht fömlich abgeschafft. Somit ist nothwendig, daß auch
in jenen Statuten ein Fortschreiten zum Bessern stattfinde. Ob eS

nun nöthig sei, den Gang dieses ForrschreitenS schon hier in diesem

Reglemente auszudrücken, wird nun von einigen bezweifelt.
Ich sehe nicht ein, warum eS nicht geschehen könnte. Dieses Dekret

sagt, wie der letzte Theil des Civilgesctzbuches berathen werden

soll. Nun ist die Revision der Statutarrechte auch ein Schritt
zur allgemeinen Verbesserung unserer Gesetze und gehört also in
die gleiche Verhandlung, wie das Civilgesctzbuch, und wird auch
am! zweckmäßigsten unter der nämlichen Form vorgenommen. Aus
diesem Grunde ist der §. 19 hier aufgenommen worden. Zu der
vorgeschlagenen Verlängerung der Frist kann ich auch stimmen,
denn ich habe die Ueberzeugung, daß gewiß alle Angehörigen deS

Kantons Bern je länger je mehr zur Einsicht gelangen werden,
daß es besser sei, unter einem und eben demselben Gesetze zu
sieben. Hingegen zum Antrage des Herrn Kißling in Absicht auf
den Druck der Statute könnte ich nicht stimmen, denn die Com-

^ misston soll dieselben vorher rcvidircn und von Ungereimtheiten
reinigen, bevor sie dem Großem Rathe zur Bestäiigmig vorgelegt
werden.

Mit Mehrheit gegen 2 Stimmen wird beschlossen, den 19
beizubehalten; für eine Verlängerung der Frist erhoben sich nur
18 Stimmen und für den Antrag des Herrn Kißling hinsichtlich
des Druckes — Niemand.

Auch der tz. 2?, welcher von der Revision de S

Civilgesetzbuches handelt, veranlaßt einige weitläufige Erörterungen.

Dieser H. lautet: „Nach Ablauf von—Jahren, von dem
„Zeitpunkte an zu zählen, wo der letzte Theil des CivilgesetzbucheS
„wird in Kraft getreten sein, soll der NegierungSrath die
gerichtlichen Behörden uud alle Staatsbürger, welche sich für die
„Verbesserung deS rechtlichen Zustandes itircresstren, öffentlich
„auffordern, ihm ihre Erfahrungen und Bemerkungen über die
„Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeil der einzelnen Theile oder
„Satzungen dieses Gesetzbuches binnen einer von ihm zu bestim-
„menden hinlänglichen Frist einzureichen und ihn mit ihren
Vornschlägen zu allfälligen Ergänzungen oder Verbcsserungen desselben

„bekannt zu machen."

Koch, NegierungSrath. Bei der Bearbeitung eines so

umfassenden Werkes, wie unser Civilgesetzbuch ist, das aus
verschiedenen Theilen besteht, kann leicht widerfahren, daß im ersten
Theile desselben ein Grundsatz angenommen worden ist, welcher
sich später als unrichtig und mit den Bestimmungen der letzten
im Widersprüche befindlich erzeigt. Um diesem auszuweichen,
hätte man allenfalls die Promulgauon sämmtlicher Theile bis ans
Ende deö letzten verspäten können; dann aber würden wir die
Erfahrungen verloren haben, die wir über den ersten Theil seit
10 Jahren gesammelt. Darum zog man vor, jeden einzelnen
Theil sogleich nach seinem Erscheinen >nS Leben treten zu lassen.
Damit aber allfällige, unterdessen unzweckmäßig erfundene
Bestimmungen der frühern Theile, welche bereits sämmtlich seit
mehreren Jahren in Kraft sind, ohne allzu große Schwierigkeit
remedirt werden können, so soll nach einer zu erkennenden Frist
vom Erscheinen dcS letzten Theiles an gerechnet, noch einmal ein
Uebcrblick über das Ganze Statt finden uud da, wo sich etwas
Unzweckmäßiges finden mag, die letzte Politur eintreten. Das
ist der Zweck dieses §. Wirklich sind einige Sachen in die bisher
erschienenen Theile eingestoßen, welche im gegenwärtigen Augenblicke

bereits nicht mehr passen. Schon die Verschiedenheit der
Ansichten im politischen Leben mußte dieses verursachen. Bedenken

Sie nur, welch ungeheurer Unterschied ist zwischen der Zeit,
wo der erste Theil abgefaßt worden ist und der gegenwärtigen.
Die Prozeßform z. B. muß durchaus auf die jetzige Organisation
der Gerichte gegründet werden. Zu einer solchen allgemeinen
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lind endlichen Durchsicht soll der 22 die Einleitung treffen.
Wie viel Zeit ist nun nöthig/ damit auch über den letzten Theil
Erfahrungen gesammelt werden können? Derselbe enthalt die

Bctreibungöform und den GeldSragprozeß; er erheischt also keine
so lange Erfahrung/ denn er enthält gerade daö/ was amaller,
ersten drücken wird / wenn crwaS Unpassendes darin ist. Daher
man allfällige/ wesentliche Fehler in diesem letzten Tbeile nach

Ablauf eines Jahres besser kennen wird, als beim Erbrechte
nach 10 Jahren. Zugleich muß ich finden/ daß es gur wäre,
wenn die nämlichen Leute, welche das Gesetz gemacht haben,
auch die Revision machen können, denn sonst ist zu riskiren,
daß bei einer spätern noch hinausgeschobenen Revision das ganze
System über den Haufen geworfen wird Nun sind aber die
meisten Mitglieder der Geseygebungskommission schon ziemlich
all, und demnach würde ich auf eine Frist von zwei Jahren
antragen.

Mühlemann. Da von der Revision des ersten Theiles
biS zu derjenigen deö letzten wenigstens 3 Jahre hingehen
werden, so möchte ich, damit die Arbeit doch einmal vorwärts gehe,
statt einer Frist von zwei Jahren nur ein Jahr vorschlagen.

Mai findet, auch dieser gehöre nicht hicher, sondern
in das Promulgationödekret, das bet Erscheinen deS letzten Thei-
lcs werde erlasse» werden. ES ist allerdings zu wünschen, daß
die Hrn. Gesetzgeber sammt und sonders ein langes Leben haben
und ein hohes Alter erreichen, aber daß man darob alle übrigen
Rücksichten hintenansetzcn müsse, ist bei mir nicht ausgemacht.
Allerdings haben diese Herren nicht nur mir Fleiß, sondern
auch mit vielen Kenntnissen daS neue Gesetzbuch bearbeitet; sie

haben aber auch stetS sehr eifrig bei den Debatten über die

frühern Theile an allen ihren Vorschlägen gehangen. Nichts desto

weniger werden sie nun selber finden, daß Manches von ihrer
Arbeit einer Abänderung bedarf. Daß eS dann allenfalls von
großem Nachtheil wäre, wenn zu den bisherigen Arbeitern etwa
noch andere kämen, möchte ich bezweifeln. Man redet soviel
von Fortschritten der Kultur, und da wäre es doch ein
Widerspruch, wenn man glauben wollte, im Fache der Gesetzgebung
seien hingegen keine Fortschritte bemerkbar, und nichts sei gut,
alS waö vor 10 oder 15 Jahren gemacht worden. So sehr ich
demnach, wie gesagt, unsern Hrn. Gesetzgebern langes Leben
und gute Gesundheit wünsche, so sehe ich doch nicht, daß dieses
ein Grund sei, einen allzukurzeu Zeitraum zu bestimmen.
Indessen kann die Fixirung deS Zeilpunktes als eine legislative
Bestimmung nicht jetzt geschehen, sondern muß auf daS Promul-
gationsdekret verschoben werden.

Ob recht. Wenn man zu lange wartet, so finden dann
die Leute Alles nicht recht, und wer in einem Jahre nichts
Gegründetes zu sagen weiß, weiß auch nach 10 Jahren nichts.
Ich stimme für eine Frist von einem Jahre.

Joneli. Das Civilgesetzbuch bestimmt unter Andcrm,
daß die Statutarrechte, wo deren cxistiren, nur anwendbar seien
auf diejenigen, welche im Sratmarbezirke wohnen. Nun hat
es sich an einem gewissen Orte zugetragen, daß eine Weibsperson

außerhalb ihres ScatUlarbezirkeS starb, wenn sie aber
auch innerhalb desselben verstorben wäre, so wohnte doch zu-
fällig ihr Vogt in einem andern Staturarbezirke, und da nach
dem Gesetzbuchs der Vogt den Wohnort bestimmt, so veränderte
dieser einzige Umstand den Erbgang, weil nach den Statuten
deS Bezirkes, in welchen der Vogt wohnte, die väterlichen Er¬

ben um einen Grad näher verwandt sind, als die mütterlichen;
und so wurde daher jene Weibsperson bloß von ihren väter-
lichen Verwandten, mit gänzlichem Ausschlüsse der mütterlichen,
beerbt. Wenn diese Satzung des Gesetzbuches noch ferner Statt
finden sollte, so wollte ich gleich jetzt auf alle Statute verzichten.

ES wird daher einen großen Theil des Publikums, bei
welchem man von allen Seiten über daö Gesetzbuch klagen hört,
beruhigen, wenn wir schon jetzt über den Zeitpunkt einer
allgemeinen Revision etwas bestimmen.

Stettler. Jede Gesetzgebung hat ihre Nachtheile; man
kann nie Jedermann befriedigen. Wenn man aber weiß, daß
eine Gesetzgebung permanent ist, so gewohnt man sich daran;
wird hingegen dieselbe schon vorne herein für provisorisch er-
klärt, so wird sie im Publikum nie Wurzel fassen. Auch unsre
Gesetzgebung ist gewiß nicht vollkommen, und da die gesammte
Kultur stetS im Fortschreiten begriffen ist, so werden Verbesserungen

stets nothwendig. Deßwegen braucht aber keine bestimmte
Zeit hiezu vorgeschrieben zu werden; denn wenn sich große Nachtheile

in unsern Gesetzen zeigen, so haben wir ja das PelitionS-
rechr und können Anzüge machen gegen jeden einzelnen Theil
der Gesetzgebung und zu jeder Zeit. Früher war eS bei keiner
Gesetzgebung der Fall, daß sie bloß auf eine Probezeit gegeben
wurde. Auch bei den Satzungen von 1556, I6i4 u. s. w. wußte
man, daß nichts vollkommen sei; aber man ließ eö darauf an-
kommen, wann sich etwa das Bedürfniß nach Verbesserung zeigte.

DaS gegenwärtige Gesetzbuch ist wohl vorberathen und

gründlich untersucht worden; also soll es dabei bleiben. Die
beständigen Revisionen von Gesetzbüchern haben große Nachtheile.
Wenige Männer sind hierin dieser Versammlung, die im Stande
wären, ein Civilgesetzbuch mit hinlänglicher Sachkcnntniß und
Gründlichkeit zu berathen. Als dem frühern großen Rathe
der Civilprozeß vorgelegt wurde, hing eS von 2 Stimmen ab,
ob man nun in die Berathung desselben eintreten wolle oder

nicht. Wenn man nun dieses Alles provisorisch erklärt, so kann
eS später wiederum vom bloßen Zufalle abhängen, ob das
bisherige bestehen, oder über den Haufen geworfen werden solle.

Deßwegen ist die Berathung umfassender gesetzgeberischer
Arbeiten durch große Versammlungen stetS mit Nachtheilen ver-
bunden; darum muß man sich hiue», jeden Augenblick Revisionen

vorzunehmen. Ich möchte daher diesen und die folgenden
streichen und cê dem PelitionSrcchte, dem Rechte der

Anzüge und Mahnungen überlassen, auf die Fortschritte der Kultur
und der jeweiligen Bedürfnisse in Absicht auf unsre Gesetzgebung

aufmerksam zu machen.

Rom ang. Ich glaube, gerade dieienigen werden am mei-
sien an dem Civilgesctzbuche tadeln, welche sich am wenigsten

darauf verstehen. Da viele Bestimmungen deS CivilgcsetzeS sich

auf unsere Verfassung gründen müssen, so möchte ich darauf
antragen, die Revision des Civilgesetzbuches erst nach einer
allfälligen Revision unsrer Verfassung vorzunehmen.

(Fortsetzung folgt
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Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 18ZS.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der achten Sitzung. — Dienstag, den 52. Mai tS55.>

(Revision deS CivilgeseyeS.)

Wyß, Regierungsrath. ES scheint mir beinahe, der Herr
SlaatSschrcibcr habe sich bloß das Vergnügen machen wollen,
der Gesctzgebungskommission eins anzuhängen, denn was man
hier vorschlägt, ist gar nichts ReueS und war schon von Ansang
eine einverstandene Sache. Man fragte sich nämlich bei der
Vollendung deS ersten Theiles: „Wollen wir das ganze Gesetz,
buch auf einmal ins Volk geben, oder wollen wir dasselbe theil-
weise umarbeite» und in Kraft treten lassen? Man fand das
Letzlere klüger, aber man fühlte zugleich, daß wenn man ein
solches Gesetz abtbeilungSweise mache, es dann nöthig werde,
zuletzt, nachdem alle Theile inS Leben getreten seien, noch ein-
mal Hand anzulegen und nachzusehen, ob alleö Einzelne gehörig
zusammenstimme, ob die aufgestellten Grundsätze im Volke Wurzel
gefaßt haben u. s. w. Jetzt wird also nichts vorgeschlagen, als
dasjenige, was schon damals eine ausgemachte Sache war, noch
einmal durch dieses Gesetz in Erinnerung zu bringen. ES fragt
sich also nur: wann soll diese nochmalige Durchsicht des Ganzen
ihren AnfangZuehmen: Zuerst erschien der Civtlproceß, dessen Feh.
ler und Gebrechen seit t0 oder 12 Jahren haben erkannt werden
können; das Personcnrecht haben Sie seit 8 Jahren, den ersten
Theil deS Sachenrechts ungefähr seil 6 Jahren und den zweiten
Theil seit 4 Jahren. Somit hatte man Zeit, alle diese Theile
genau kennen zu lernen. Der letzte Theil, mit welchem zusam-
men dann jene ein Ganzes ausmachen, wird gewiß, wie Hr.
NegierungSrarh Koch bereits gesagt bat, am schnellsten seine
allfälligen fehlerhaften Bestimmungen fühlen lassen; deshalb hat
e» durchaus keinen Nachtheil, die Revision sämmtlicher Theile
schon ein Jahr nach dem Erscheinen des letzten vorzunehmen. —
Hr. Mai findet, der §. gehöre als legislative Bestimmung nicht
hieher. Dieses Reglement ist auch eine legislative Vorschrift,
und eben so ist die Vorschrift, nach Verlauf einer bestimmten Zeit
e ne Revision vorzunehmen, zugleich eine reglementarische, inso.
fern dadurch der Kommission der in dieser Angelegenheit zu
befolgende Gang vorgeschrieben wird. Am allerwenigsten gehört
dieses in das Promulgationâdekret. Eben so wenig wird die
G seygebung durch eine solche Bestimmung provisorisch erklärt.
Wenn ein Orgelbauer eine Orgel baut, so setzt er auch ein Re-
gister nach dem andern ein und probirt es; aber wenn alle Regt-
stcr eingesetzt sind, muß er erst noch nachsehen, ob He nun auch
zusammen stimmen. So ist es mit unserer Civilgefetzgebung;
auch da muß nach Vollendung der einzelnen Theile noch einmal
nachgesehen werden, ob dieselben ein harmonisches Ganze aus.
machen. Man wendet freilich ein, man solle es dem Petitions,
rechte und den Anzügen u. s. w. anheimstellen, je nach Umständen
aus die einzelnen sich erzeigenden Mängel aufmerksam zu machen.
Gerade das, Tit., wollte man ausweichen, daß nämlich an einem
so umfassenden und zusammenhängenden Werke dann jeden Augen-
blick in Folge einer einzelnen Bittschrift oder eines AnzugeS par-
tielle Veränderungen stattfinden, wodurch endlich nichts als ein

unzusammenhängendeS Flickwcrk entstände. Vielmehr wollte man

eine solche Maaßnahmc treffen, wodurch alle Rügen und Be-
schwerden über die verschiedenen Theile, und alle darauf bezüglichen

Vorstellungen und Bittschriften gemeinschaftlich als ein
großes Ganze ins Auge gefaßt werden möchten. Dieses ist doch
nicht zu verwechseln mit einer bloß provisorischen Ausstellung
eines Gesetzes, wenn man schon sagt, man wolle dasselbe nach
Verlauf einer gewissen Zeit noch einmal ins Auge fassen; sondern
eS ist bloß daS nothwendige Fortschreiten der GesetzgcbungSar.
bcitcn. Die Ideen und Gedanken schreiten vorwärts ; darum hat
man ja selbst für unsere StaatSverfassung einen RevisionStermin
bestimmt; und jetzt sollte man hier mchl auch einen solchen auf.
stellen, sondern lieber warten, bis etwa eine Bittschrift kömmt,
denn ein Loch verstopfen, aber dafür vielleicht t0 neue machen,
das ist doch gewiß nicht zweckmäßig. Der im j. vorgeschlagene
Weg ist gewiß der beßre, damit am Ende die ganze Orgel zu-
sammenstimme.

Koch, Regierungsrath. Unter revidtren verstehe ich
nicht: alles über den Haufen werfen. Welches war die Ansicht des
bisher mit unserem neuen Eivilgesetzbuche befolgten Ganges? Wir
wollten vorerst die einzelnen Register eine Zeit lang pfeifen lassen,
und dann am Ende sehen, wie sich das Ganze mache. Stellt
Euch den Organisten vor, der, wenn alle Register seiner Orgel
pfeifen, einen Mlßron darunter wahrnimmt. Er zerschlägt deS.
wegen nicht gleich alle Pfeifen, sondern er nimmt sorgfältig die.
jcnige heraus, welche falsch getönt balle, und revidirr sie.
Gerade so wird eS mit der Revision unseres Gesetzbuches gehen.
Ü brigens wird man nicht einen Theil nach dem andern vorneh.
men, sondern über alle zugleich einen Blick werfen; denn keiner
der einzelnen Theile bildet für sich ein Gesetzbuch, sondern nur
alle vier Theile zusammen. So ist diese Revision verstanden,
und es paßt keiner der gemachten Einwürfe auf diesen Begriff.
Wie man nun eine solche Revision, die keine Umarbeitung sei»
soll, einleiten wolle, das gehört doch offenbar in dieses Regle,
ment. — Dieser und die folgenden bezeichnen den Gang dieser
Revision also: Zuerst werden alle Experlen im Lande um ihre
Ansichten, Wünsche und Vorschläge gefragt. Ueber die hierauf
eingelangten Bemerkungen soll die Kommission ein Gutachten
machen, denn schwerlich wird alles, was getadelt werden wird,
gegründet sein. Erst auf diesen Bericht der Kommission hin, wel.
cher gedruckt den Mitgliedern des Großen Raths ausgetheilt
werden soll, wird dieser Letztere erkennen, ob die verschiedenen
Bemerkungen wichtig genug seien, um in die Revision cinzutrc.
ten; und erst dann werden die Anträge zu den einzelnen Ab.
ändcrungen disknirt werden, da denn aber jede Abänderung nur
mir 2/z der Ltimmen beschlossen werden darf. Dieses Verfahren
zeigt schon, daß daS ganze W rk ftine Stabilität behalten soll,
wenn gleich im Einzelnen — Modifikationen eintreten mögen —
Man sagt, eS sei sich zu verwundern, daß die Mitglieder der
GesetzgebungSkommission so fest an ihren Ideen gehangen haben
und nun doch die Nothwendigkeit einer Revision zugeben. Frei,
lich gaben wir nickt jeder Stimme ans der Wüste Gehör, und
wenn Fehler in unsere Arbeit sich eingeschlichen haben, so ist eS

zwar gar wohl möglich, daß dieselben von uns herrührten, aber
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es könnte anch der Fall sein, daß sie entstunden durch die nachher

an unseren Vorschlägen vorgenommenen Correkluren. Daß man
denn etwas Obstination in unsern Vortragen gefunden hat, mag
daher rübren/ daß wir als die Verfasser das Ganze überblickten,
während dieses den Opponenten weniger klar vor Augen schwebte.

Wie manchmal hat nicht das Mitglied, welches vorhin opponirte,
dieses mit der beßcen Ueberzeugung gethan, und nachher fand cS

sich, daß dasjenige, wag es wollte, gleich im dritten oder vierten
nachfolgenden stand! So kommen gar viele Oppositionen bloß
aus Mangel an Ueberblick, welcher den einzelnen Mitgliedern
einer so großen Versammlung natürlich fehlen muß. In gewissen

Staaten giebt es eine sixe Oppositionspartei; welche aber nur
in konstilliuoneUen Monarchiecn möglich ist; eine solche wäre
hier eine Unvernunft. ES giebt aber auch einen permanenten,
unabtreiblichcn Oppositionsgeist, den ich zwar achle, weil er An.
laß zu gründlicher Diskussion giebt; wer aber opponirr, es folle
schwarz sein, wenn man eS weiß bringt, und weiß, wenn man
es schwarz bringt, der muß duin nicht glauben, daß seine Oppo.
sirion immer gegründet sei. Und wenn man dann eine solche

Opposition nicht immer annimmt, so darf man einem nicht gleich
Obstination Schuld geb n. Um auf die gegenwärtige Opposition
zu kommen, so muß ich da wieder meinen eigensinnigen Kopf
soncenircn. Das PromulgttionSdekrct ist dasjenige Dekret, wo-
durch erklärt wird, wann das Gesetz in Kraft trete. WaS aber

nachher mit diesem Gesetze vorgenommen werden soll, gehört so

wenig i» ein PromulgarionSdekrcr als in ein Kirchengebet. Was
denn die Eompcsinon der GesetzgcbungSkommission betrifft, so sind

wir gegenwärtig nur noch drei von den allen Mitgliedern; zwei
neue sind eingetreten, die uns schätzbares, neucö Licht gebracht
haben. Ich fürchte mich nicht vor Verbesserungen, denn ich bin
für daS Fortschreiten, aber ich möchte nicht, daß daö Ganze über
den Haufen geworfen werde, denn ich für meinen Theil bin
überzeugt, daß das Werk im Ganzen gut ist. Ich stimme zum
H wie er ist, und zwar wenn man will, mit einem Termin von
einem Jahre.

A b st i m m n n g:
Für einen Termin Mehrheit.

» keinen >, 5 Stimmen.

„ ein Jahr Mehrheit.

„ zwei Jahr Z Stimmen
Der übrige wird durch v Handmehr angenommen.

Verschiedene Ansichten geb n sich auch kund in Betreff deS

s. 2s, welcher unrer anderm auch jagt:
„Keine bestehende gesetzliche Bestimmung darf anders, als

„mit Stimmen der anwesenden Glieder des Großen Raths
„abgeändert w rden."

Wüthrich. Freilich ist cS eine wichtige Sache, ein Gesetz,
buch abzuändern; aber ich setze den Fall, 120 Mitglieder wären
anwesend und 73 davon hätten die Ueberzeugung diese oder jene
Bestimmung des Gesetzes habe sich nicht als zweckmäßig erwiesen;
sollten denn die übrigen äl, welche vielleicht nicht Gelegenheit
gehabt haben die nämliche Erfahrung zu machen, jenen 79 das
Gesetz vorschreiben.

Scockm ar. Ich unterstütze diese Meinung, denn nichts ist
so ungerecht und unbillig, als wenn dir Minderheit der Mehrheit
das Gesetz machen kann.

K o.ch, Regiernnasrath. Ich nehme an, daß, wenn eS darum
zu thun ist, daß eine Versammlung einen noch nicht bekannten
Willen ausspreche, die bloße Stimmenmehrheit entscheiden soll.
Alles Abmehren ist ein mechanisches Mittel, etwas UnkörperlicheS
oder einen Gesammiwillen aufzufinden und auSzusprcchen. Nun
will ich aber einen jeden aus Ihnen fragen, ob eS ihm noch nie
beaegnet ist, daß er in seinem Willen schwankte, daß er nicht
recht wußte, will ich, oder will ich nicht, während hingegen in
gewissen andern Fällen er keinen Augenblick zweifelte, was er

zu thun habe. So ergeht es auch einer moralischen Person,
d. h. einer Versammlung von Mehreren. Wenn cS sich in einer
solchen Versammlung darum handelt, etwas Bestehendes nicht
von neuem aufzubauen, sondern bloß da Aenderungen zu crlau.
den, wo ein bestimmter Drang nach dieser Veränderung sich zeigt,
und niemand darüber schwankt, hingegen da beim Alten zu blei.
ben, wo die Nothwendigkeit der Aenderung zweideutig ist und

sich nur unentschieden auSspricht; - in solche» Fällen muß der
Ausdruck der moralischen Person aufs unzweideutigste vernommen
werden könne». So wie sich nun aber der festentschlossene Mensch
in einem andern Tone ausspricht, alS der uncnlschlossene, so muß
auch eine Versammlung ihren Willen, da wo er nicht zweideutig
sein darf, bestimmter aussprechcn, als wo diese Entschiedenheit
weniger nothwendig ist. Ein solcher entschiedener Wille der
Versammlung muß nun durchaus vorhanden sein bei der Revision
einer bestehenden Gesetzgebung, damit nicht alles über den Haufen
geworfen werde. Denn diese Revision wird nicht in der Meinung
vorgenommen, daß jeder fret seine Ansichten aussprechcn könne,
wie wenn noch nichts vorhanden wäre, sondern nur da, wo etwas
gar Anstößiges oder Unpassendes vorhanden ist, soll geändert
werden dürfen, und da wird es denn auch in den meisten Fällen
einhellige Abmehrnngcn geben. Damit aber der Wille dieser hohen
Versammlung stclS aufs Bestimmteste sichibar sct, wird hier, alS
daS einzig mögliche mechanische Mittel dazu, vorgeschlagen, daß
jede Abänderung nur mit Stimmen beschlossen werden könne.
Ich wünsche, daß eS mir gelungen sei, Ihnen zu zeigen, daß
dieser Voischlag nicht so absurd, sondern in der psychologischen
Natur gegründet sei. Ich nage auf Annahme deS H. an.

A b st i m m u n g:
Für den § wie er ist Mehrheit.
Dagegen 2g Stimmen.

Am Schlüsse der Behandlung dieses Dekretes bemerkt Herr
Wüthrich, die dritte Satzung deS CivilgcsetzbuchcS sage, daß
die Statuiarrechrc, welche vom Großen Rathe nicht bestä.
tigt worden, vom Augenblicke der Promulgalion des letzten Thei-
lcS des CivilgesetzbucheS alS aufgehoben zu betrachten seien.
Hingegen der §. 19. des vorliegenden Dekret.S gestalte, Behufs
der Bestätigung durch den Großen Rath, ein Jahr Frist vom
Augenblicke jener Promulgation an. Somit wären nach dem
Wortlaute dieser beiden Bestimmungen alle diese Statutarrcchle
ein Jahr lang außer Kraft. AuS diesem Grunde schlägt Herr
Wüthrich vor, daß durch einen Zusatzariikel dieser Widerspruch
gehoben, und die dritte Satzung dahin modificirl werden möchte,
daß die genannten Sratutarrechre noch bis zu AuSlanf der im
§. 19. gestatteten Frist in Kraft bleiben sollen.

Nachdem die Erheblichkeit dieser Bemerkung mit gegen
20 Stimmen ausgesprochen worden, beschließt die Versammlung
durchs Handmehr, diesen erheblich erklärten Antrag der Gesetz.
gebungSkommission zuzuschicken, mit dem Auftrage, darüber zu.
gleich mir dem Promulgationödckrcte des letzten Theiles deS

Gesetzbuches auch einen speziellen Dekrctsprojekt vorzulegen.

Schläppi. Wir haben zu Interlackcn ein LandeSgesctz und
viele Freiheirsurkunden, welche sämmtlich in daS Gerichtliche
und Norarialische einschlagen. Um Mißverständnisse zu verhüten,
möchte ich den Herrn Rapporteur bitten, mir zu sagen, ob diese

Urkunden und Briefe auch zu den allgemeinen StatUtarrechtcn
gezählt werden müssen.

Koch, Regicrungsrath. Ich kann darüber nur meine
persönliche Ansicht sagen. Ueberbanpl alle Urkunden, welche etwas
über civilreebtliche Verhältnisse staruiren, Handvesten, FreibetlS-
briefe, Kaufbriefe n. f. w. müssen in ein Werk zusammengetragen
und zur Revision und Bestätigung vorgelegt werden u. f. w.

Der Herr Vieelandammann legt noch auf den Kanzleitisch:
1) Vortrag von NegicrungSrath und Scchzehner über daS Be-

gcbren der Gemeinde Ochlcnbcrg, Kirchgcmciiide Herzogen-
buchsee, zur Bildung einer eigenen Urvcrsammlung;

2) Ueber ein ähnliches Begehren der Gemeinde Laferricrc, Kirch.
gemeinde Rcnau.

Endlich wird mit 50 gegen ä5 Stimmen beschlossen morgen
den Kesetzeövorschlag über Entschädigung der Anilschreiber zu
behandeln.

(Schluß der Sitzung um i?ä Uhr.)
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Neunte Sitzung.

Mittwoch/ den 1Z. Mai 1SLS.

(Vormittags um S Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Meß m er.

Beim Namensaufrufe fehlen ungewöhnlich viele Mitglieder.
Nach Genehmigung des Protokolls legt der Herr Vicelandammann

folgende Vorträge u. f. w. auf den Kanzleilisch:

t) Vortrag des ErziehN''gSdeparlemcnrs mit dem Antragt/ die

erledige dritte Hciserstelle am Münster zu Bern unbesetzt

zu lassen.

2) Beitrag des BaudeparrementS über Erbauung einer Kirche
und Helferivodnung im Buchbollerberg.

Z) Vorstellung aus de > Gemeinden Seedorf/ Lobsiqen, Nadel,
singen u. f. w., daß d e Srtaße von Bern nach Aacberg
als Straße erster Classe beibehalten werden mochte. Diese

Vorstellung wird verlesen.

Tagesordnung:
Vortrag vom RegierungSrarh und SechSzehner über daS Be.

gchren der Gemeinde Ochl en be rg zu Bildung einer eigenen
Urvcrsammlung nebst Deki etSenlwurf.

Der Antrag geht/ da die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee
cirea 6700 Seelen zähle / auf Genehmigung.

Diesem wird durchS Handmehr beigepflichtet.

Vortrag von RegierungSrath und SechSzebner über ein

gleiches Begehren der Gemeinde la k'crvicie, Kirchgcmeinde
Rcnan, AmtS Courilary. Der Antrag gedt/ da die Kir hgeimi»de
Renan bloß 2g>>t> Seelen zähle / da die Entfernung von l-> INr-
vioic nach Renan nicht bedeutend sei / auf Abweisung.

Diese letztere wird durchS Handmehr beschlossen.

Vortrag der Spezialkommission über Entschädigung
der Ami ö schrei der/ nebst zwei DekrelSenlwülien

Herr NegierungSralh Kohler stellt/ da die Versammlung
nicht sehr zahlreich/ da der Herr Präsident der Spe .ialkommlssion/
H:rr RegierungSrath Schnell/ abwesend und die Commission
selbst nur durch zwei Mitglieder rcpräsentirt, die Sache aber
sehr wichtig sei/ — den Antrag, daß die Behandlung dieses Ge.
gcnstandeS für heute verschoben werden möchte.

Dieser Antrag wird theils geradezu bekämpft, wobei verschic,
dene Redner bereirö den Gesetzesentwurf selbst angreifen, theils
schlagen einige Mitglieder vor, die Einen — bis zur nächsten

Session, die Andern — btS zur Rückkehr des Herrn RegierungS-
rathS Schnell, also nur einige Tage, zu warten.

Abstimmung:
Den Gegenstand heute zu behandeln 66 Stimmen.
Dagegen 49 „
Gleich nach der Abstimmung erhält der Schultheiß v. Tavel

einen Brief, worin Herr RegierungSrath Schnell anzeigt, Un-
päßlichkeitS halber vielleicht noch einige Tage ausbleiben zu
müssen.

Herr Bel richard verlangt die Ablesung der gestern ein-
gegangenen zwei Vorstellungen über diesen Gegenstand.

Nach Ablesung dieser beiden Vorstellungen ergreift alö Rap-
porteur der Spezialkommission daS Wort:

Kohler, RegierungSrath. Ich muß aus den bereits an-

gegebenen Gründen sehr bedauern, daß der Beschluß genommen
worden ist, heute den Gcsctzcsentwurf zu behandeln, um so mehr,

als bereits vorhin mehrere Redner denselben angegriffen haben,

bevor sie die Gründe derer kannten, welche den Entwurf hichcr
gebracht haben. Wenn man so die Gesetze diskutirt, und wenn
dieselben angegriffen werden, weil sie die Einkünfte des einen

oder andern verringern, so glaube ich, wir erfüllen unsere hohe

Pflicht nicht ganz. Wenn der Große Rath über eine so wichtige

Angelegcnbeit entscheiden soll, so wäre eS sehr wünschcnö-

werth, daß diese hohe Versammlung zahlreicher und daß nament¬

lich die Unbctheiligten so wie die sämmtlichen Mitglieder anwesend

sein würden. Ich soll hier weder Notarien noch Amtöno.
tarien, sondern Mitglieder des Großen Rathes sehen und diese»
soll daran angelegen sein, ohne persönliche Rücksichten dasjenige
zu beschliessen, waS im Interesse des allgemeinen Wohles liegt.
Ferner muß ich bedauern, daß ich den Projekt vertheidigen soll, was
mir um so unangenehmer ist, als ick zum Voraus Widerwillen
und vorgefaßte Meinung erblicke. ES mag auffallen, daß man
Ihnen heute das nämliche vorgelegt, was schon in der letzten
Herbstsitznng abgewiesen worden ist. Da muß ich bemerken, daß
der RegierungSrath und die Kommission hiezu das Recht haben,
vorausgesetzt, daß nach ihrer Ueberzeugung die Gründe dafür
hinreichend schienen. Im vorliegenden Falle namentlich glaubte
die Kommis'ion, daß die in der vorigen Sitzung gegen den Entwurf
gefallenen Bemerkungen sehr leicht zu widerlegen seien, und um
so mehr wollte die Commission die Sache noch einmal hieher
bringen, da dieser Gegenstand am Ende der Wintersitzung vor.
genommen worden ist, wo bereits viele Mitglieder sich nach Hause
zurücksehnten und da damals das Nichteintrcten mit einer Majo-
nräl von bloß 6 Stimmen beschlossen wurde. Der erste Einwurf,
welchen man damals machte, nämlich ein so wichtiges Gesetz
hätte vorerst gedruckt und ausgetheilt werden sollen, fällt nun
weg, indem Sie, Tit, sowohl den damaligen, als auch den spä.
tern Vsrlrag der Spezialkommission in Händen haben. Bezüg.
lich auf den Einwurf, der Staat solle die AmtSschrcibcr au?
dem Staatsschätze für ihre GrariSarbeitcn entschädigen, muß ich
bemerken, daß die Amlsscbreiber auch in dieser Beziehung nicht
geradezu für den Staat arbeiten» sondern im Interesse des Pich,
likums ; ick rechne dahin die Arbeiten für das Polizeiwescn, für
die Geineindsadministrationen u. f. >v. UcbrigcnS hat das Ge.
sey vom l8 Dezember 1882 den AmtSschrcibcr» Anspruch auf Ent.
schadlgung gegeben, indem durch dasselbe den Amröschreibern das
SlipiilaliorSrectit und andere einträgliche Arb.jten entzogen wor.
den sind. Wegen der Menge anderer Arbeiten war es indessen
erst jetzt möglich Anträge über die Vollziehung jenes Gesetzes zu
biingen. Diese Anträge sind im engsten Zusammenhange mir
jenem Gesetze und müssen gleichsam alö der zweite Theil des.
selben angefthen werden, gleich als ob Sie die Trennung dcr Se.
kreiariaie erst gestern beschlossen hätten. Was der Staat bisher
den AlntSschrcibern als jährliche Entschädigung zukommen ließ,
wurde ihnen bloß-i compte gegeben, denn sie sind damit keineswegs
zufrieden, und man mußte sich wirklich überzeugen, daß diese
Entschädigungen nicht genügen. ES fragt sich nun, ob in Be-
rücksichtigling der Arbeit des AmtöschretbcrS, in Bezug auf Ver-
träge über Giuudeigciithum und im Vergleich der Arbeit, welche
dabei der Amienotar hat, das vorgeschlagene System billig sei.
Ohne zu weit zu gehen behaupte ich, daß die AmtSschrcibcr früher
die Hälfte c.ller Conrrakle gehabt haben, diese Hälfte ist nun auf
die Amlsnotarien übergegangen und mit ihr zugleich das verhält,
nißmäßige Einkommen. Somit erleiden die Amlsnotarien durch,
aus keinen Nachtheil, wenn ihnen schon jeyr zugemurhet wird,
die Sripul-uionSgebühren zu gleichen Theilen mit dem Amts,
schreibet zutheilen; im Gegentheil besiuden sich jene in bedeu-
lcndcm Vortheile gegen ihre ehemalige Lage, da sie das Slipu-
lalionSrecht, welches früher von den AmlSschreibern hauptsäch.
lich ausgeübt wurde, nunmehr ausschließlich besitzen. Man wird
freilich sagen, durch Freigebung deS AmrSnoiariatS habe sich die
Zayl der Slocarien ungemein vergrößert und die Einkünfte ver.
Geilen sich nun unter viele. Wenn dieses für die Notarien ein
so bcdeuicilscr Nachtheil wäre, so hätten Sie jenes Gesetz nicht
annehmen sollen. Dieses Gesetz mußte aber nach der Verfassung
aufgestellt werden, denn die AmtSnotariatSstellen waren nichts
andcrcS alS Bevorrechtigung einzelner Notarien, indem dadurch
die ganze übrige Klasse der Notarien verurtheilt war, lebenslang,
lich bei Amlênorarien oder AmlSschreibern Substirulen zu sein.
Somit ist den Notarien hindurch ein Vortheil erwachsen, und
somit kann dieser Einwurf nicht als gültig angesehen werden.

Wenn man aber die Arbeit selbst näher untersucht, welche
den AmlSschreibern einerseits und den AmiSnotarien andererseits
auffällt, so muß man sich wirklich überzeugen, daß die Erster«
nicht auf eine billige Weise bezahlt sind. Der AmtSnotar macht
das Concept eines Vertrages; hierzu ist allerdings ein geübler
Notar erforderlich, denn sonst setzt er sich einer gewissen Verant.
worilichkcit aus. Ferner muß er sich jedesmal der kontrahircn.



den Personen hinsichtlich der Identität versichern; auch dieß ist

eine wichtige und mir Verantwortung verbundene Verhandlung.
Hlezu kömmr dann die Ausfertigung. Der AmtSnorar kann diese

entweder selbst machen oder machen lassen; jedenfalls bedarf es

dazu keiner großen Fertigkeit und es ist auch nicht große Vcran>
wortlichkeit damit verbunden. Ist dieses gemacht, so ist der
AmtSnolar fertig und die Sache kömmt an den Amlschrciber.
Der Amtschreiber muß nun untersuchen, ob der Akt gehörig aus-
gefertigt sei, und dann muß er ihn in die Grundbücher eimra.
gen. Dieses ist freilich an und für sich Uine große Sache, aber
desto größere Verantwortlichkeit ist mit der folgenden Arbeit ver.
bunden, nämlich mit der Nachschlagung, welche leider in vielen
Amtschreibereie» licht gehörig besorgt worden ist, weswegen den
nunmehrigen Amlschreibern desto mehr Arbeit und Verantwortung
auffällt. Die Nachschlagungen sind meist schwieriger und zeit,
raubender als die Verschreibung eines Aktes. Zu dem ist der
Amlschrciber in Folge der Nachschlagung für sich und seine Erben
verantwortlich, während dagegen der AmtSnolar vom Aug „blicke
an, da ein Akt vom Amtschreiber eingeschrieben Worten ist, sich
außer aller Vcraniwortlichkcit befindet, denn ich fordre jeden,
der die Sache kennt, auf, mir zu zeigen, welche Vera» wort,
lichkeil noch von jenem Augenblicke an aufliege, ausgenommen
wenn er sich etwa über die Jtendiläl der kontrahirenden Personen
getäuscht hätte. Aus diesen Gründen glaubte die Kommission,
da sich die Arbeiten zwischen dem Amtschreiber und AmtSnolar
gleichsam theilen, und da, wenn auch der AmtSnolar etwas mehr
Arbeit hätte, doch unläugbar dem Amrschrctber die größere Vcr.
antwortung aufliegt, — daß beide hinsichtlich der Gebühren gleich,
gestellt werden sollen. Auf diese Weise fänden die Amlschreiber
zugleich Entschädigung für eine Menge andrer Arbeiten, welche
ihnen entweder schlecht oder gar nicht bezahlt werden. Durch
diese einfache Manier, wodurch niemanden zu nahe getreten wird,
glaubte man dem Gesetze von »S32 zur einen Hälfte zu entsprechen.
Zweitens fand man, daß, da die Amtschreiber eine Menge zeit,
raubende Gratiöarbeitcn, für welche sie beinahe eigene Substilu.
ten haben müssen, zu machen verpflichtet sind, denselben vom
Staate aus entweder die Wohnung angewiesen, oder eine vcr.
hättmßmäßige Entschädigung für den MiechzinS gegeben werden
könnt«. Dieß ist der Inhalt des zwciicn DckreiSentwurfcS. Auf
diese in den beiden DttrctSenlwürfen vorgeschlagene Weise glaubt«
man auf Aussage der meisten Amlschreiber, daß die Sache sich
machen könnte, ohne daß namentlich das Publikum mehr in An-
spruch genommen werden müßte, was man völlig unrichtig bc.
hauptet hat. Denn durch diesen Vorschlag wird vom Publikum
nicht mehr verlangt als bisher, sondern es wird nur eine zweck-
mäßigere und billigere Bcnheilung der von dem Amlschreiber uvd
dem AmlSnotar bezogenen Gebühren zwischen diesen beiden ange-
tragen, die AmlSnotaricn aber kann ich nicht als Publikum be-
trachten. Ich sollte eS zwar beinahe nicht für möglich halten,
daß Sie diese beiden Dekrctöentwürse von der Hand weisen wer-
den; geschähe cS aber doch/ so würde der Herr Präsident des
FinanzdeparrementS, da nun einmal die Amlschreiber nach dem
Gesetze von 1832 entschädigt werden müssen, von Ihnen einen
nachträglichen Credit von wenigstens L. 30000 fordern müssen.
Träten Sie aber dem Projekte mit mehr oder weniger Modifika.
tionen bei, so würde der Staat nicht im geringsten in Anspruch
genommen, außer für die Wohnungen. Verschiedene Mitglieder
dieser Versammlung haben zwar in Privatunterredungen der Grund,
idee unsrer Anträge beigepflichtet, aber das Verhältniß der Ver.
»Heilung der Gebühren bekämpft, und mehrere Erfahrne von ihnen
waren der Ansicht, »aß der Amlschreiber nicht die Hälfte, son.
dern nur '/z erhalten sollte. Ich wünsche, das diejenigen, wel.
che diese Ansicht haben, deswegen nicht den ganzen Projekt zu.
rückweiscn, indem sie ihre Meinung nachher immer geltend ma.
chen können. Diejenigen aber, welche immerfort die Staats-
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kasse in Anspruch nehmen möchten, werden freilich gar nicht in
den Entwurf eintreten wollen; ich möchte indessen die hier anwe.
senden Herren Notarien ersuchen, jetzt nicht an ihre Schreibst»,
den, sondern daran zu denken, daß wir hier als Mitglieder des
Großen Rathes versammelt sind.

Romang. Bei dem vorliegenden Gegenstand haben wir
unS vor zwei drohenden Unbilligkeiten zu hüten, nämlich erstens,
daß wir den Herren AmiSschr-idem nicht auferlegen viele Arbeiten
für den Staat zu machen, ohne dafür im billigen Verhältniß
entschädigt zu werden, und zweitens, daß wir die Entschädigung
nicht jemand ausbürden, für den die Arbeiten nicht gemacht wer,
den, welche die Amlschrciber unenrgeldlich machen müssen. Schon
vor unserer letzter« StaatSveränderung waren den AmtSschreibern
gesetzlich so viele Pflichten auferlegt, daß es den Obcramtmännern
möglich wurde, den größten Theil ihrer Amlögeschäste den AmtS,
ch cibern aufzubürden; darunter verstehe ich als die wesentlich-

Iien, erstens die Besorgung der oberanitlichen Correspondenz. zwei,
lcnâ die Ausfertigung aller dem Oberamlmann abgelegenen Rech,
nuiigen für den Siaat. Diese Arbeiten nahmen in den größten
Amtsbezirken das ganze Jahr hindurch mehrere der fähigern Bit.
reauarbeitcr in Anspruch. AIS Entschädigung dafür gewährte
der Staat von sich aus den Amtöschreiber» durchgchends bloß
freie Wohnung und nur an wenigen Orten einige Vergütungen,
alles jedoch in keinem billigen Verhältnisse, sowohl zu den ge.
na inten Arbeiten, alö zu den vielen übrigen Geschäften, welche
die AmtSschretber sonst noch obne direkte Bezahlung besorge»
mußten, wie z. B. die Verschreibung vieler Polizei, und Eri.
minaluntersuchungen, so wie vieler GratisgeldSlage. Hingegen
suchte man die Amsschreiber dadurch zu entschädigen, daß man
ihnen vorzugsweise daS SlipulationSrecht und die Bedienung von
UiitcrgerichlSschreiberu zu verschaffen trachtete. Diese Enlschä,
digungsweise war jedoch von jedem Unbefangenen schon dannzu.
mal als eine unbillige gewürdigt, weil dadurch die einen Staats,
bürgcr vcrhältnißmäßig mehr denn die andern belästigt wurden.
An die Stelle der frühern Oberamtmänner sind nunmehr 3 Be.
amtc getreten, alS, die RegierungSstatthalter, die GcrichtSprä.
sidenlen, die AmtSschaffner. Auf den ersten Anblick sollte man
glauben, die jetzigen RegieiungSstanhalter haben nur einen Drit.
tel der Geschäfte der frühern Oberamtmänner. Die wesentlichsten
ihrer jetzigen Geschäfte sind, erstens die VollzichungSgeschäste
und besonders die damit verbundene amtliche Correspondenz. die
Vo. Untersuchungen und die Aussicht über daö Vormundschafls.
und das Armenwesen. In Folge der stattgehabten Staalsverä».
derung haben sich nun aber sür die zunächst folgenden Jahre die
VoUzicdungsgcschäfle sehr vermehrt, ich rechne vielleicht ungefähr
verdoppelt; allmählig muß jedoch diese momentane GeschäflSver-

' mehrung wieder abnehmen. Die Voruntersuchungen hingegen
nehmen den Negicrungesialthaltcrn weil weniger Zeit weg als
daS gesammtc Criminalwescn fiüher den Oberamtmännern. DaS
Bormundschaflö- und das Armenwesen ist sich ungefähr gleich
geblieben, und die civilgcrichtlichen Verhandlungen, so wie die
Schaffnereigeschäfce sind den NegierungSstattbalrern ganz abge.
nommen. Den Gerichtspräsidenten dann wurde von den Geschäf.
ten, welche früherdin den Oberamimännern oblagen, weit weniger
übertragen, als den RegierungSstattballern. Dabei ist aber zu
bemerken, daß seitdem bei den Criminaluntcrsuchungcn nunmehr in
keinem Falle körperliche Züchtigungen angewendet werden dür.
sen, diese Untersuchungen in einem Grade weitläufiger und schwie.
rigcr geworden sind, von dem sich jemand, der nichts damit
zu thun hat, kaum einen richtigen Begriff mache« kann.

(Fortsetzung folgt.)
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Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1835.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung derneuntenSitzung. — Mittwoch, den 13.Mai 1835.)
(Gesetz über Entschädigung der Amtsschreiber,)

(Fortsetzung der Rede des Hrn. Romang.)
Sodann ist den Gerichtspräsidenten em ziemlich ergiebiger neuer

Geschäftszweig übertragen worden/ namentlich die Valerschaft-
uud Ehestreitöangelegenheiten. Dennoch aber hatte ich dafür,
im Durchschnitt werde bei möglichst sorgfältiger Erledigung der
Geschäfte, welche den RegicrungSstatthattern und den Gerichts-
Präsidenten obliegen, für die Erster« mehr Zeit in Anspruch
genommen, und eins ins das andere gerechnet, habe weder der
eine noch der andere dieser Beamten so viel zu thun, wie frü.
herbin die Oberammänuer, so daß sie also ihre Correspondcnz
großentheilö selbst sollen machen können. Aus dieses werde ich
am Ende einen Theil meiner Schlüsse begründen. Betreffend die
Sekretariate dieser zwei Staatsbeamten oder zunächst bloß das
Sekretariat des RegierungSstatthalterS, um das es sich eigentlich
handelt, verhält sich die Sache nach meiner Ansicht ungefähr

wie folgt. In dem Vortrage des RegicrungSrarhö, welcher
dem zur Berathung vorliegenden Gesetze zur Einleitung dient,
haben sich einige sehr wesentliche Irrthümer eingeschlichen, die
hi r berichligt werden müssen, namentlich; erstens auf Seile 6
wird behauptet.' durch die Trennung der Sekretariate haben sich

die vielen uaenrgeldltchen Arbeiten für den Staat und die.
jenigen welche außer Verhältniß schlecht bezahlt sind — im Ver-
gleiche zu den frühern AmtSschreibern, nicht vermindert. Dieses
nun ist ganz i.rig, denn von den früher» GrariSarbeile» der
Amtschreiber sind den jetzigen AmtSschreibern abgenommen:
erstens die Verschreibung der GrariSgeldlage, zweitens diejenige
der Eriminalhauptunrersuchlingen nebst der Ausfertigung einer
Menge dahcriger schwieriger und zeitraubender Erkanntnisse, und
drittens viele Polizei- und UnlersuchungSscriptureii, viertens die
Ausfertigung der vielen Staatsrechnungen, welche jetzt den AmtS-
schaffuern obliegt, allein die Justizrechnungen ausgenommen.

Ob dieses keine bedeutende Erleichterungen seien, das mö-

gen Sachkundige beurtheilen. Ebenso irrig ist die Behauptung
pag. S des Vortrags, daß den jetzigen AmrsgerichlSschreibcrn außer
den GrarisgeldStagen keine unentgeldlichen Arbeiten auffallen.
Ausser den GratiSgeldstagen müssen die Amrggcrichtschreibcr auch
ohne Bezahlung besorgen: erstens, die Verschreibung vieler, sehr
weitläufiger und schwieriger Polizei- und Criminaluntersuchuugen,
zw itenS die Ausfertigung vieler Criminalurthcile, welche zu den

schwierigern Arbeiten zu zählen sind, die Fähigkeit und Zeitaufwand

erfordern; drittens viele Scripture« in Vaterschaftsange-
Icgenbeiren, die nicht selten auch Civilprozesse nach dem Armcn-
recbt nach sich ziehen; viertens den Bezug der auferlegten Bußen
nebst Ausfertigung der dazu dienenden Verzeichnisse; fünftens
die Führung der Polizei- und Criminalkontrolie, nebst der
Ausfertigung monallichcr Auszüge daraus zur Einsendung an die
Polfteiseklion des Justiz-und Polizcideparrements; scchStenS die
Correspondenz des Gerichtspräsidenten.

Gegründet auf jene so wesentlich irrige Einleitung wird
ein Gesetz vorgeschlagen dessen Hauptinhalt dahin geht, von den

Spötteln, welche für Verschreibung vcn Verträgen um unbeweg¬

liche Sache« zugestanden sind, tolle zukommen: erstens dem stipuli-
renden Notar für den Aufsatz, die Ausfertigung und Einschreibung
in sein Protokoll, also für dreimalige Ausfertigung, die Hälfte,
zweitens dem AmtSschreiber für die Nachschlagung und die einmalige

Einschreibung die andere Hälfte. Dieser Vorschlag entbehrt
nach meiner Ansicht jeder billige» Grundlage. Erstens, ansehend
die Amtsschreiber, wenn dieselben darin eine Entschädigung für
die gratis zumachenden Arbeiten finden sollen, so ist solches un-
gerecht, dann zweitens: entweder finden sie solche nicht einmal,
oder es muß jemand etwas bezahlen, das er nicht schuldig ist,
z. B. ich würde jemanden, auf den ich Einfluß üben kann zu-
muthen, die ganze Woche jeden Vormittag für mich zu arbeiten,
derselbe würde mir einwenden, er finde billig dafür bezahlt zu
werden, ich cmgegnete ihm, ich gebe dir nichiö als etwa den
Platz, auf dem du die Arbeit machen mußt, ich will aber bei-
neu Nachbar anhalten, daß er seine Arbeiten bei dir machen
lassenmuß, darin findest du Verdienst; der Angesprochene würde
erwiedern, ich muß ja die Arbeit des Nachbars auch verrichten,
also ist was cr mir bezahlt, bloß eine Entschädigung für das, was
ich für ihn arbeite, nicht aber auch für das, was ich am Bonnu-
tag dir arbeiten soll; hierauf versetze ich: an sich wäre das frei-
lich also, aber ich will den Lohn, welchen der Nachbar dir geben
muß, etwas zu hoch bestimmen und dann kannst du eins ins
andere rechnen und auskommen. Nun würbe sich aber der Nachbar

beschweren und einwenden, cr könne seine Arbeit bei einem
andern billiger machen lassen; ich erwiedere ihm jedoch, das
bekümmert mich nicht, ich befehle, daß du sie da machen lassest,
wo ich will und dafür bezahlest was ich bestimme. Wäre wohl
ein solches Verfahre» billig? Nun ist doch, was vorgeschlagen
wirb, ein ähnliches Verhältniß. Schon die SupularionSgebühr,
welche bei Handänderungcn dem Staate bezahlt werden muß, ist
eine Abgabe, wofür ich keine billige Grundlage zu finden vermag;
der Staat soll jedem Schutz gewähren und muß den Aufwand,
der dazu erfordert wird, soweit solcher nicht aus Mitteln, die
er eigenthümlich besitzt, gedeckt werden kann, irgend wo hernehmen

können. Ist nun nicht das billigste, daß dann jeder
beitrage im Verhältnisse dessen, was er besitzt und wofür er den
Schutz genießt. Nun aber ist gewiß keine Art von Eigenthum,
die dem Hauprbestande nach leichter zu schützen ist, als das
Unbewegliche. Aus welchem Grunde will man nun aber eben dieses

immer, so viel wie möglich, vorzugsweise beschweren? ferner
dann, wcßwegen soll derjenige, welcher ein Grundstück verkauft
und etwa allfäliig dadurch einen Gülttilel erhält und derjenige, der
das Grundstück erwirbt, vielleicht es ganz oder grösiemheils schuldig

bleibt, durch Fleiß dabei alles zu erwerben hofft, dafür dem
Staat eine Abgabe zahlen, während derjenige, welcher ohne
Anstrengung erblich zu einem bedeutenden Vermögen in ZinSschrif-
ten und Grundstücken gelangt, nichts bezahlt, — ist dieß billig?

Wenn nun aber zu jener Abgabe noch für die Verschreibung
mehr bezahlt werden soll, als im Verhältnisse zu der Arbeit
dafür, damit ein Staatsbeamter darinn für andere Arbeit
entschädigt werde, so ist dieses eine indirekte Vermehrung jener
Abgabe. Würde man mir einwenden, die Emolnmcme für N?s

W



Publikum werden durch das vorgeschlagene Gesetz nicht vermehrt/
so erwiedere ich/ ja freilich/ denn für größere Verschreibungen
ist der Tarif thatsächlich heruntergesetzt dadurch/ daß das Pub-
Nkum bei vermehrter Konkurrenz der Notarien für die Gebühren
mit den Stipulatoren marktet/ und diese Nachlasse dann zugestehen.
Dieses würde immer weniger möglich/ wenn man daneben die
AmtSschreiber indirekt entschädigen will. Die stipulirenden
Notarien betreffend/ finde ich, für Verschreibungen, die unter das
Minimum fallen, seien ts Batzen im Verhältniß zur Arbeit nicht
zu viel, nur ro Batzen nach dem Vorschlage aber wären unter
allen Verhältnissen zu dem, was andern Geschäftsmännern und
Beamten zugestanden wird, und durchschnittlich käme dabei kaum

i Batzen für jede tarifmäßige Seite Arbeit heraus, obgleich der
Aufsatz mehr als Copistenarbcit ist; — das Maximum für große
Stipulationen hingegen ist wirklich zu hoch, setze man daher
solches billig herunter im Tarif, da ohnehin das Publikum es
schon in der Praxis thut. Man behandelt oft die Notarien mit
Geringschätzung, als bloße Maschinen; ich weiß wohl, daß eS

deren giebt, die wenig mehr find, ob fie aber nichts anderes
sein sollen, das ist eine andere Frage, die kaum mit Nein be-

antwortet werden wird; ich behaupte, die Verrichtungen eines
Notars seien sehr wichtig, wichtiger als diejenigen des Advo-
katen, weil eben dadurch, wenn sie mit Sorgfalt und Sach-
kenntniß gemacht werden, viele Prozesse vermieden werden können.
Also glaube ich, cS sei nöthig, daß dieser Stand gehoben werde,
wozu aber das vorgeschlagene Gesetz schwerlich ein geeignetes
Mittel sein wird. UebrigenS kenne ich denn doch auch manchen
Notar, den ich zu den fähigen Geschäftsmännern und zu den

achtbaren Staatsbürgern zähle. Endlich dann muß ich noch fra-
gen, was soll dann hiebet auS den Amtsgerichtschreibern werden?
ES ist bereits gezeigt worden, daß auch denselben sehr viele un-
entgeldliche schwierige Arbeiten obliegen, und ich behaupte, dieselben
bedürfen wenigstens vollkommen so viele Fähigkeiten, als die
AmrSschrciber. Nun scheint man nicht nur dieselben hiebci keiner
Rücksicht zu würdigen, sondern durch den Gesetzesvorschlag
müßten sie als stipnlirende Notarien den drillen Theil ihrer da-
berigen Gebühren einbüßen. Ich möchte zwar die Amtsgericht-
schrciber eben so wenig als die Amschreibcr indirekt durch Spor.
teln entschädigen; wenn aber dieses nicht geschieht, so verdienen
sie für ihre vielen Gratiöarbeiten im Verhältniß dazu eine
Entschädigung, wie die AmlSgerichrschreiber. Man wird fragen:
aber wer soll diese Entschädigungen an die Amtschrciber und AmtS-
g'erichtschrciber leisten. Ich erwiedere, der Scaar, mit durch.
auS gleichen Rechten, wie er die Gehalte der Neqierungsstail-
haltcr und der Gerichtspräsidenten, sowie eine Menge anderer
Beamten bezahlt. Wer eine fixe Besoldung vom Staate bezieht,
erkenne an, daß er sich in mehrern Beziehungen in einer
günstigern Lage befindet, als diejenigen, welche auf zufällige
Spötteln angewiesen und der Konkurrenz ausgesetzt sind, und
handle billig gegen diese. Die Einwendung, der Staat könne

Nicht alles leisten, kann hier nickt entscheiden; soll die Gränze
der Billigkeit gerade hier gesetzt sein? Entweder setze man andere
Gehalte herab, oder eröffne neue HülsSguellen, nur glaube man
nicht, gezwungen zu sein, eine Ungerechtigkeit zu begehen.
Gestützt auf alles Angebrachte, ziehe ich folgende Schlüsse: in erster
Linie zunächst auf.das, was vorliegt, nämlich erstens in den
vorliegenden Gcsctzesemwurf nicht einzutreten, zweitens für das lau-
fende Jahr die Amrsschrcibcr von staarswegen zu entschädigen
wie die lctzlabgewichenen Jahre, oder wenn sich dabei
Mißverhältnisse zeigten, auf billige Ausgleichung derselben; für die Zu-
kuiifr erstens den Ncgierungsstatthattern selbst die Besorgung ihrer
amtlichen Korrespondenz zu übertragen, und ihnen dafür eine
Gehaltszulage zu geben, jedoch von dem Gesichtspunkte ausgebend,
daß sie einen bedeutenden Theil davon selbst machen können, also
dafür nicht zu bezahlen sind, wie Jemand bezahlt werden müßte,
der sonst keine fixbesoldere Stelle hätte. Von dieser Voraussetzung
muß jedoch der RegierungSstatthalrer vvn Bern ausgenommen
werden, weil der Amtsbezirk doppelt so groß ist, als die größten
Amtsbezirke. Zweitens stimme ich, den AmtZschreibern für ihre ferneren

dennoch bleibenden unentgeldlichen Arbeiten von staatSwege»
freie Wohnung oder Entschädigung dafür zu geben; drittens für die
unentgeldlichen Arbeiten der AmiSgericktschreiber ebenfalls eine
Entschädigung deS Staates, im Verhältniß wie für die Amt-
schrciber auLzumineln, jedoch auch dabei die Gerichtspräsidenten

anzuweisen, die Korrespondenz selbst zu machen, ausgenommen
denjenigen von Bern, dem solches nicht möglich wäre; viertens
den Emolnmentemarif umzuarbeiten und dabei hauptsächlich das
Maximum herabzusetzen.

Kißling konnte nicht verstanden werden.

Srettler. Ich stimme ebenfalls dazu, auf heute nicht ein-
zutreten, doch aus andern als aus den angebrachten Gründen.
Wenn man nachsieht, wie die gegenwärtig« Stellung der Amt-
schreiber zu der frühern sich verhalte, so mußl man sich überzen-
gen, daß zwar auf der einen Seite die Amtschreiber in eine nach-
thcilige Lage gekommen sind, daß aber dieselbe sich auf der an-
dcrn Seite auch wieder verbessert hat. Man hat ihnen viele
onerose Arbeiten abgenommen, die Comptabilität, daSLiquidationS-
fach u. f. w., was Alles für sie eine große Last war und wofür

sie tüchtige Subjette anstellen und besolden mußten. Die
Arbeiten hingegen, welche den Amtschreibern jetzt auffallen, find
meist sehr leichte und bloß formelle, so daß sie diese entweder
selbst machen, oder für geringen Lohn machen lassen können.
Hiezu brauchen sie bloß Copiste» oder sogar Lehrjungen, welche
letztere obendrein noch das Lehrgeld bezahlen. In dieser Rückficht
also Hai sich, vielleicht mit Ausnahme deS Amtschreibers von
Bern, die Stellung der Amtschreiber verbessert. Verschlimmert
hat sich dieselbe durch Wegnahme des StipulaiionSrccht. Je.
doch, wenn man auf den Grundsatz zurückgeht, nach welchem
die Anilschreiber besoldet werden, so beruht das ganze Bcsol-
dungSwesen auf einem unrichtigen Prinzip; cS beruht nämlich
einzig auf den Emoliimenten. Die Nachtheile dieser BesoldungS-
art sind oft gerügt worden. Ein Nachtheil davon ist namentlich,
daß eS auf diese Weise gute und schlechte Stellen giebt, indem
man nicht nach dem Maaße der Arbeit bezahlt, sondern die Ein-
künfte abhängig sind von den mehreren oder mindern Stipula,
tionen, die in einem Amtsbezirke vorkommen. Nun soll aber
das Einkommen unabhängig sein von solchen Zufälligkeiten und jeder
soll bezahlt werden je nach seiner gelieferten Arbeit. Warum
ferner soll der Amtschreiber oder Amtönolar für einen Kaufakt,
bet welchem eine größere Summe im Spiele ist, mehr Emolu-
ment beziehen, als für einen geringern? Ein kleiner Kaufakt,
wo kleine, zerstreute Grundstücke vorkommen, giebt doch mehr
zu thun, als mancher große, wo Alles schön bei einander ist.
Daß hingegen der Staat von solchen größer« Kanfaklen größere
Gebühren bezieht, ist ganz ln der Ordnung, denn da handelt
cS sich nicht um die mehrere oder mindere Arbeit, sonder» um
das kleinere oder größere Vermögen. Somit ist dieses Prinzip
der Besoldung irrig und sogar nachtheilig. Wenn man aber ein
neues Gesetz machen will, so muß man nicht halbe Maaßregeln
ergreifen, sondern bei der Wurzel verbessern. Dann bekömmt
man ein neues, gutes Gesetz, daS sich hält, und wo namentlich
das unschickliche Markten aufhört, wie viel der Amtschrciber
und wie viel der AmlSnocar haben sollen. Wie will man es
aber anders machen Man könnre sagen, der Amtsschrcchcr solle
eine fixe Besoldung haben, aber alle Gebühren dem Staate ver-
rechnen; das gäbe ein sonderbares Verrechnen; jeden Falls, denn
ich will niemanden zu nahe treten, wäre keine Controlle mög-
lich. Wollte man dem Amlöschretber die Gebühren lassen und
die fixe Besoldung noch dazu, so würde doch das den Staat
z» theuer zu stehen kommen, und dann gäbe es wieder gute und
schlechte Amiöschrelbereien. Will man gründlich helfen, so glaube
ich, man solle das ganze System bei diesem Anlasse jetzt
abändern, und zwar nach dem Beispiele des Leberbergeö. Dort
besteht das Enregistrement und alle Gebühren fallen in eine

'

Kasse, aus welcher den AmtSschrcibern und AmtSgerichlSschrei-
bern eine fixe Besoldung ausgerichtet wird. Ein großer Vorzug
beim Enregistrement ist der, daß man die Falsa sogleich entdeckt,
und daß besonders den Aiuedatmingen der Faden abK'schuitteii
ist, denn jede Handschrift muß enregistrirl wird und da kommt
es dann nur aus das Damm der Enregistrirung an. Man wird
sagen, das Enregistrement werde bei uns nicht können eilige-
führt werden. Aber man beschwert sich doch allenthalben über
die Untergerichie; benutze man also diesen Anlaß zur Einführung
des Bessern und das Bessre ist daS Enregistrement. Dieses wird
einer Menge von Nachtheilen abhelfen, »nd die Staatsbürger
nicht höher zu stehen kommen. Im Jura ist man sehr wohl mit
dem Enregistrement zufrieden, und in unserm KantonSlhcjle wür-
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de» die Zneonvenienzen der Einführung eines Enregistrements
sehr gering sein. Deßwegen braucht man das Hypothekarsystem
nicht zu ändern; anstatt daß ein Güllbrief nunmehr vor Un-
tergcricht kommt, würde er dann in das Enregistrement gelegt,
wo man Alles leicht nachschlagen kann. Weil somit dieser
Projekt, so gut er übrigens ausgearbeitet sein mag, auf einem
irrigen Grundprinzipe beruht, so möchte ich nicht in denselben
eintreten, sondern ihn noch einmal der Speeialkommission zu.
rückschicken mit dem Auftrage, zu berathen, ob es nicht zum
Behuf einer billigen Besoldung der AmtSschreiber und Amtsgericht,
schreibe? zweckmäßig wäre, auch bet uns bas Enregistrement
einzuführen.

Obrecht. Die AmtSschreiber finden, daß die Amtönotarien
zu viel haben; und die Amtönotarien finden, daß die AmtSschreiber

zu viel haben. Beide Parihcien haben aber geschworen, AetS
der Wahrheil Zeugniß zu geben, und so glaube ich, fie haben
beide Recht, also beide zu viel. Darum wünschte ich, daß
wer den Akt verfertigt, und der AmtSschreiber, der denselben
einträgt, bekommen soll; hingegen den letzten Viertel sollte
man den Betheiligten schenken. Warum? Vor 1798 mußte man
15 Btz. Schreiblohn und 5 By. Siegelgeld bezahlen, das waren
alle Kosten. Erst nach dem Stcckenkricg fand man, man könne
so eine Art SlaalSabgabe oder Privilegium für die AmtSschreiber
errichten. Man sagt, es sei so eine gefährliche Sache wegen der
Nachschlagung. Ich habe.viel gekauft und in der Amischreiberei
die Gebühren bezahlt, aber ich bin doch nicht versichert, ob die
Nachschlagungen gehörig geschehen find. Ich bin aber nicht der
einzige in diesem Falle, und ich weiß überhaupt nicht, was ich
machen muß, damit doch endlich die UeberforderungSgeschichte
zu Ende kömmt. Ich könnte nicht anders als stimmen daß
weggelassen werde, denn eS wird gar oft gezwungen verkauft und
wer Geld nöthig hat, für den ist jener Viertel schon etwas.
Hingegen soll der Staat für seine Arbeiten Entschädigung geben, aber
dann möchte ich, daß die Stellen von Zeit zu Zeit ausgeschrieben
würden u. s. w.

von Lerber, alt Schultheiß. Ich habe es so gut als
irgend Jemand gefühlt, daß es nöthig ist, an gewissen Orten die
Herren Amtschreiber, die nicht gehörig bezahlt find, zu entschä-
digen. Nun fragt eö fich, ist das vorliegende Gesetz gut, und
entspricht es seinem Zwecke oder nicht? Nun sei es mir erlaubt,
hierüber einige Bemerkungen zu machen. Man hat uns vorerst
keine Berechnung vorgelegt, wie hoch '/z°ch, den man den
Amtönotarien nehmen will, fich belaufe. Man sagt L. 60000. Wenn
Sie aber nur L. 40000 zusammenbringen wollen, so finden Sie
diese Summe auf dem nicht, denn sonst würde dieß eine
jährliche Summe von L. -L00000 jährlicher StipularionSgcbübren
voraussetzen, oder 40000000, über welche jährlich verkehrt würde.
Dieses kann man doch unmöglich annehmen. Man sagt es sei

billig, daß man die AmtSschreiber für die StaatSarbeitcn cut-
schädige. Freilich, aber ich habe auch oft gehört, man müsse

nicht, was der eine mache durch den andern bezahlen lassen,
der eö nicht verschuldet; man müsse also nicht diejenigen für die
Arbeiten für den Staat bezahlen lassen, für welche diese Arbci-
ten nicht gemacht werden. Für diesen Grundsatz habe ich beide

Hände aufgehoben, mehr konnte ich nicht. Ich bin jetzt ganz
verwundert, den Herrn Rapporteur, der früher anders gereder
hat, heute in solchem Sinne reden zu hören. Ich hingegen bin
beim Alten geblieben und meine, das, was der Staat machen
läßt, soll nicht den Wenigen zur Last fallen, welche stipnliren.
Ich will mchc in Alles weitläufig eintreten. Ich frage mich
aber so: wenn man einen Akt verschreiben läßt, so muß man
dafür i?s> Gebühr bezahlen. Davon fällt die Hälfte dem

Staat zu, und die übrige Hälfte theilt fich in von de.

nen bisher der Amtsnotar 5z und der AmtSschreiber '/z erhielt.
Also für einen Akt von L. 100000 betragen die Gebühren L. 1000;
davon kämen L. 500 dem Staate, L. 575 dem Amtsnotar und
L. 125 dem AmtSschreiber zu. Big jcht aber war es dann
üblich, daß, wer einen größer» Akt verschreiben lassen wollte,
mit dem AmtSnotar um seine Gebühr »nie. handelte, indem ein

solcher Akt ja nicht mehr zu thun gebe, als ein Akt von Crn. 20.
Dann war der AmtSnotar gemeiniglich noch froh, wenn er statt

L. 500 auch nur L. >00 bekam und er dachte: hätte ich nur
alle Tage solche Akte zu verschreiben. Von dem Augenblicke

an aber, wo Sie die Hälfte dem Amtsschreiber geben, werden
die Betreffenden nicht mehr unterhandeln können, denn der AmtSt
notar, dem man seine Einkünfte geschmälert hat, kann nun nicht
mehr, und der AmtSschreiber will nicht. Nun entsteht daraus,
was man ehemals vermeiden wollte, daß sich beide nicht unterem-
ander verständigen, daß keiner von ihnen unter den Tarif gehen
solle. Damals als die Regierung dieses verbot, sorgte fie vä.
terlich für das Publikum, und wenn wir die nämlichen frcifinnigen
Grundsätze beibehalten wollen, fo müssen wir nicht etwas machen, wo
denn das Publikum keine günstigern Bedingungen mehr erhalten
kann. Zweitens frage ich mich: wie wird fich das vertheilen?
wo find die Amrschreibcreien, welche am übelsten daran suà
etwa die von Bern? da müßte ich doch einigen Zweifel haben.
Wenn Sie diesen Vorschlag annehmen, so glaube ich, die
werden im Amtsbezirke Bern dem Amlschreiber eine ordentliche
Summe abwerfen, denn hier ist am meisten Verkehr, und es
werden die größten Alte hier ausgefertigt. Würde nun der nicht
mehr bekommen als nöthig ist und hingegen derjenige von Obcr-
haöle, wo nur kleine Concrakte vorkommen, zu wenig? Kurz,
die Grundlage dieses Entwurfes scheint mir nicht gerecht und
billig, und ich sebc keine Berechnung, die zeigte, daß man den
Zweck wirklich erreichen werde. Aus diesem Grunde stimme ich
zum Nichtelntreten.

Jou e l i. Wenn man der Sache gründlich abhelfen -könnte,
wäre es am beßren. Diese Kur wird einmal kommen müssen,
aber in dem gegenwärtigen Moment wird es schwerlich möglich
sein. Andrerseits sehe ich, daß man im Gesetze von 1812 den Amts-
schreibern Anspruch gegeben hat auf Entschädigung. Ich für
mich möchte in den erstern Dekretsentwurf in Bezug auf eine
andere Vmheilung der Gebühren auch nicht eintreten, wohl
aber in den zweiten, hinsichtlich der freien Wohnung. Auf diese
Weise würde den AmtSschreibern einigermaßen eine Vergütung
geleistet. Ich bin fest überzeugt, daß dann gewiß nicht viele Amt-
schreibet iyre Stellen aufgeben werden; sollten einige dieses in
der ersten Aufwallung thun, so würde» wir bald andere haben.
Der Amrsnotar ist gar häufig gegenüber dem AmtSschreiber in
einer sehr nachtheiligcn Lage. Die Parteien müssen vor dem
Fertigungsgerichte ihre Gebühren sogleich bezahlen, sonst kann
die Fertigung nicht vor fich gehen. Kar häufig geschieht es dann,
daß der eine sagt, er babe kein Geld bei sich, und wenn dann
das ganze Geschäft nicht rückwärts gehen soll, so muß der AmrS-
notar die Gebühren aus seinem Sacke vorstrecken, und oft lange
warten, bis er das Vorgeschossene znrückerhält. Wenn dann ein
solcher für den Staat ^ und für den AmtSschreiber '/z hs
vorstrecken muß, so ist cr dann oft beinahe gezwungen, dem armen
Verkäufer das Vorgestreckte unter den Nägeln herauSzuprcssen.
Von Nachlassen' von Seite des Staates oder AmtSschreiberS ist
hier keine Rede; wenigstens wüßte ich nichts davon zu erzählen.
Letzthin wurde sogar den Amtönotarien in unserm Amte auferlegt.

die Ehrschätze zu beziehen und dem AmtSschaffner einzuhän-
händigen; vielleicht legt man ihnen in der Folge noch mcbr sol-
cher Dinge auf. Aus diesen Gründen stimme ich zum Eintreten,
zwar nicht in daS erste Dekret, aber doch in das zweite.

Wüthrich. ES giebt ein Sprichwort, es heißt: „Leben
und leben lassen." Dieses Sprichwort ist hier nicht beobachtet
worden, denn man möchte, wie eö scheint, die AmtSschreiber zu
Tode füttern. In den meisten Aemtern find die AmtSschreiber so

bezahlt, daß ich nicht finde, daß der Staat noch ferner etwas
geben solle. Die meisten Notarien, welche früher in Amtschrci-
bercien gearbeitet haben, würden schon mit dem AmtSschreiber
tauschen. Nun macht man ein großes Präludium, welch eine
Sache die Nachschlagung sei, diese ist wahrhaftig doch nichts
anderes alö daß man nachsieht, was geschrieben ist. Die Furcht,
eö möchten viele AmtSschreiber ihre Stellen aufgeben, theile ich
nicht. Wir haben 600 Notarien, und also für jede vakant
gewordene AmtSschreiberei 600 Aspiranten. (Der Redner, um zu
beweisen, daß auch jetzt die AmtSschreiber bezahlt genug seien,
beruft sich darauf, daß ein AmtSschreiber, welcher «ach geschehe-
ner Trennung der Sekretariate zum Regicrungöstatthalter ernannt
worden war, seine Amtsschreiberstelle vorgezogen habe.) Man
hat gesagt, die Kommission habe das Recht gehabt, den gleichen
Antrag noch einmal zu bringen; ich gebe es zu, und man hofft
vielleicht, den großen Rath hierdurch endlich zu ermüden. Ich



niufilè aber gänzlich billigen / was Hr. all Schullbeiß von Lerber

gesagl hat.

von Jen »er/ Regierungsrath. Ich glaubte/ der Hr. Prä.
opinant wolle dahin schließen/ wun solle den AnuSschretbern gar
nichts geben. Das Halle ma» uns aber schon früher sagen können,

denn dieser Ausweg wäre der wohlfeilste/ der bequemste/ man

nähme Niemanden ecwaö/ aber gäbe auch Niemanden etwas. Indessen

wird das Niemandes ernste Absicht m dieser Versammlung sein.

Man hac von Einführung des Enregistrements gesprochen. Ja/
dieß ist eine eigene Sache, Til. Ich will schon Hand dazu bie.

ren, aber biö jetzt sah ich keine große Neigung im Lande/ an
den Slaac euvaö zu zahlen/ wohl aber die Neigung/ auf Un-
kosten des Sraares alle Lasten loS zu werde«- Sogar von einem

Milglicde aus einem derjenigen leberbergischen Aemter, wo das

Enregistrement nicht mehr existirt, habe ich vernommen/ daß sie

dort dasselbe nicht wieder haben möchten. Ich glaube/ ich kann

mich auf dieses Mitglied berufen. Es ist somit wenig Aussicht
vorhanden, daß das Enregistrement bei unS so bald werde etnge-

führ: werden. Ich wünschte diese Institution gar sehr, sie

wäre sehr vortheilhast für die Sicherung der Verträge, und ich

müßte glauben, sie wäre eine schätzenswerthe Vervollständigung
unserer Gesetzgebung. Aber, Tit., das Enregistrement kostet.

Nur gegen die HandänderungSgebühr sind bereits 5 oder mehr
Anzüge gemacht worden; und wie hoch ist dieses '/z °/g, Tit,
und hingegen beim Enregistrement? 2 Wenn man nun klagt
gegen '/? werden wir dann 2 durchseyen? Ich frage

ferner: ist dabei für die AmiSnotarien etwas gewonnen denn

darum dreht sich heule Alles. Die ganze Aufgabe ist die, den

Amtschreibern etwas zu geben und den AmtSnoiarien nichts zu

nehmen. Aber wen» wir beim Enregistrement alle Gebühren in
eine Kasse stießen lassen, so entgehen den AmtSnotaricn vermit-
telst dessen alle Gebühren, welche ihnen gegenwärtig zukommen.
Dieses würde also die Natur unseres NotariatSwesenS ganz än-

dcrn. Für die Staatskasse wäre das Enregistrement allerdings
ein Vortheil, und ich sähe somit die Einführung desselben nicht

ungerne. Uebrigenö aber muß ich noch eines bemerken. ES

liegen Anträge vor gegen unsere bestehenden Gesetze; wenn wir
nun in unsern Gesetzen noch so viel Unstätigkeit haben, wie
wollen wir denn auf dieselben das Enregistrement gründen? Deß.
wegen scheint eS mir nicht passend, daß man diesem Antrage
hcuie weitere Folge gebe. Wenn man ferner schon den Hrn.
Amtschreibern freie Wohnung giebt, so zweifle ich, daß sie da.

mit gehörig bezahlt seien, und das Beispiel, welches der Hr.
Präopinanr angeführt hat, paßt eben nicht ganz, denn der Be.
treffende war, alâ er zum RegierungSstauhalrer ernannt wurde,
nicht Amtschreiber, sondern AmlSgerichtschreiber. Wenn Sie
nun die Amischreiber weder auf die vorgeschlagene Weise ent.
schädigen, noch auch das Enregistrement einführen wollen, was

wollen Sie denn? Vielleicht jene aus der Staatskasse entschädi.

gen? Ich erkläre aber freimüthig: daS vermögen wir nicht.

Sie wissen, welcher Ausfall im dießjährigcn Budget bereits da

ist; und was wir noch ferner auf die Staatskasse legen, ist eine

neue Auflage für das Land, und welche Auflage wollen Sie,
die nicht auf daS Volk drückt? Ich glaube daher, es könne einst,

weilen in keinem Falle etwas Besseres vorgeschlagen werden, als
dieser Entwurf. Später kann man sehen, waö sich thun läßt,
aber im gegenwärtigen Augenblicke ist dieses das Bcßte vom Mög.
lichen, darum trage ich inständig auf Annahme desselben an.

v. Grüningen. Ich glaube in der That, die AmlSschrei.
ber müssen viele Arbeiten gratis machen und sollen also dafür
entschädigt werden. Aber der vorliegende Entwurf gründet sich

auf den allen Tarif, und der gehört, wie ich glaube, zu denjenigen

Gesetzen, von denen man behauptete, eS walle darin Un-
gleichheir, z. B. bei Theilungen, je nachdem Schulden auf dem

zu theilenden Vermögen liegen oder aber nicht. Selbst die Amt.
schreiber sind nicht damit zufrieden, denn nur die bedeutender»
AmcSschrcibereien mögen gut sein, die andern nicht; eine Menge

Notarien Nagen wieder, und daö Publikum wird ganz besonders

klagen, wenn eS mit den Amtsnotarien nicht mehr markten kann.

AuS dem Grunde wäre eS doch wohl möglich, daß unS die Com.

mission ein besseres Gesetz vorlegte. Ich stimme in dieser Erwartung

zum Nichceintreten.

Gürlet. ES ist angebracht worden, daß die Amtschreiber

übel bezahlt seien und hingegen die AmtSnolarien überflüssig. Ich
anerbicie mich hier öffentlich, mir demjenigen Herrn Annsschrei.
bern, der dieses glauben mag, zu tauscheu. Ich stimme zum
Nichteintreten.

Weber, von Uyenstorf. Ich kann nicht ander», al» auf
Zurückweisung des ganzen Entwurfs antragen. Es ist auffallend,
daß dieser Entwurf nachdem er bereits einmal zurückgewiesen wor.
den, jetzt ganz gleich zum zweiten Mal erscheint. Der in demsel-
ben enthaltene Grundsatz laugt nichiS. Das Prozenrwesen ist

ganz ungerecht und beruhet auf dem so verderblichen Stellen-
oder Pöstltsystcm, das ganz geeignet ist, das Vorrechrlen zu be-
günstigen; nicht Procente, sondern eine fixe Besoldung aller An-
gestellten ist das gerechte; eö geht ja den Etipulator nichts
an, ob ein großer Akt oder ein fettes Erb falle er soll nicht
erben, sondern etwas billiges verdienen, ein jeder ist seinen Lohn
werth, aber nicht mehr. Schon der politische Grundsatz der aus dem
Gesetze hervorgehet, ist nichts nutz und beruhet nicht auf Gleichheit;
und Gesetze müssen so abgefaßt sein, daß sie auf das VolktmAllge-
meinen einwirken, und bei dem Volk einen Geist pflanzen, so wie er
nach dem gegenwärtigen Grundsatz sein soll; die alte Regierung
hat das viel besser verstanden von oben herab hing alles zusammen,

all s ein Pöstliwesen bis unten aus, so daß immer der einte von
dem andern abhing bis zuletzt, daher dann immer so viele, die am
Alten hangen, weil ihr Interesse mit dem Interesse der Regierung
verbunden war. Gerade das System der alten Regierung müssen

wir studiren und dann alles umgekehrt machen, dann ist eS nach
den rechten Grundsätzen von bürgerlicher Gleichheit. Man be-

zahle die AmtSschreiber und Notarien gut für ihre Arbeit,
und auch für ihre Verantwortlichkeit, man gebe den erster»
al» Ersatz für dem Regierungsstatthalter zu leistendes Schreiben
eine fixe Entschädigung aus dem Fiöcuö, denn alle Staatsbürger ha.
ben ja gleiche Polizei nöthig, gleichen Schutz für Eigenthum u. Person,

und sollen dann gleich daran bezahlen; nicht die Parteien
sollen für daS bezahlen, was allen gleich nutzt; der Z. 2Z der
Verfassung will, daß alle Stände gleichmäßig Abgaben bezahlen,
eü wäre doch bald Zeit, daß man demselben Folge geben würde,
ich trage daher darauf an, daß der ganze Entwurf zurückgeschickt
und ein anderer aus gleichartigere Grundsätze gebaut und nach
der Meinung des S 22 der Verfassung vorgelegt werden möchte.

M 0 schard. Ich will den Entwurf nicht vertheidigen, der
bereits iu einer frühern Versammlung abgewiesen worden und
heute von so vielen Seiten mit Ungunst überhäuft wird; man
bemerkt, daß derselbe im höchsten Grade die Eifersucht der Her-
ren Notarien erregt hat, welche in großer Anzahl in diesem Kreise
vorhanden sind und mit Verdruß einen Theil der ihnen ertheil-
ten Stlpulationsrcchte eine andere Bestimmung erhalten sehen.

Diese Besorgniß ist von ihrer Seite sehr natürlich und ich erhebe

mich nicht gegen den Grundsatz, welchen sie vertheidigen, aber
aus Pflicht muß ich die von mehreren ehrenwerthcn Präopinan-
ten aufgeworfene Ansicht bestreuen, daß die Amtschreiber durch
die Emolumenre, welche sie beziehen, hinlänglich bezahlt seien.
Die von Ihnen zur Untersuchung beauftragte Commission legt
Ionen den Entwurf in der entgegengesetzten Ueberzeugung vor,
«eh stützend auf die positiven Beweise, welche sie in den Amr.
schrcibereien selbst gesammelt hat. Ich bedaure sehr, daß sie daS

Resultat davon der Versammlung nicht mitgetheilt hat; sie würde
dadurch allen m dieser Beziehung gemachten Einwürfen begegnet
sein. Sie hätte Ihnen beweisen können, daß der Achtel der Sli-
pulationögebühreu, welcher den Aufbewahren! der Hypotheken zu.
getheilt ist, in gewissen Bezirken, wo die Ländereien sehr verstü-
kell und von ziemlich niedrigem Preise sind, wenig abwirft, be.
sonders an Lokalitäten,, wo wenig Industrie ist und wenig Gc'
schäfte gemacht werden, während in andern Bezirken, welche sich

in den entgegengesetzten Umständen befinden, eö sich anders ver-
hält. Man weiß auch, daß die Vormundschaftsgeschäfle mehr
Mühe, als Gewinn mit sich führen. Fügt man hinzu alle die
AdministrationS-Geschäfte, welche gratis gemacht werden so

wird man den Beweis haben, daß die erhobenen Emolument!
zu Bezahlung der Angestellten in den Amtschreibcreien nicht
hinreichen. Dieß ist übrigens, was das Gesetz vom 18. Deem,
ber 18L2 über die Trennung der Sekretariate vorgesehen hat;
dasselbe hat förmlich verordnet, daß die Anitschreiber durch die
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Staatskasse entschädigt werden sollen: cö ist also eine auf sich

genommene Verpflichtung um deren Erfüllung es sich handelt;
und im Vertrauen auf diese Verpflichtung haben mehrere Amt-
schreibe? ihre Stellen angenommen; man hat seither Zeit gehabt
sich darüber Gewißheit zu verschaffen/ wie jeder von ihnen
billigerweise zu vergüten sei, und es ist nun an der Zeit, es in
Ausführung zu bringen. Da der vorgeschlagene Grundsatz nicht an-
gerathen werden kann, so sollte man einen andern annehmen.
Einer der Herren Präopinanren hat als Mittel zur Besoldung der
Aufbewahret der Hypotheken und der Amrschreiber die Einregi-
sirirung angeführt; allein alles zeigt, daß er dieses System nicht
genugsam studirl hat. ES hat wirklich nichts gemein mit den

Hypotheken, da sein Gegenstand rein fiskalischer Natur ist; im
alten Kanton würde es gewiß übel aufgenommen werden. Die
Distrikte Courtlary und Münster, wo eS eingeführt war, sind
dessen müde geworden und haben im Jahr 1815 die Abschaffung
verlangt und erhalten. Die Distrikte des Jura, welche eS bei-
behalten haben, ziehen daraus Vortheil, weil eS HülfSqucllen
für die GcmeindSverwaltungen verschafft; aber ich weiß, daß

mehrere Güterbesitzer dessen Unterdrückung wünschen und eine

mit einer ziemlich großen Anzahl von Unterschriften versehene

Petition zu diesem Zweck an den Großen Rath gerichtet worden

ist. Wenn Siebte von Ihrer Commission zur Erfüllung der
durch das Dekret von 1832 auf sich genommene Verpflichtung,
die Amtschreiber zu bezahlen, vorgeschlagenen Mittel nicht
annehmen wollen, so schlage ich vor, dem RegierungSraihe einen

hinlänglichen Credit zu eröffnen, um ihn in Stand zu setzen, auf
eine passende Weise diese Angestellten zu entschädigen, bis etwas
definitives über die Bestimmung ihrer Besoldung erkennt ist.

Ryser. Ich weiß nicht, was die AmtSschreiber und Amts-
notaricn für Einkünfte haben; man Härte uns eine solche
Berechnung .vorlegen sollen. BiS dahin könnte ich nicht eintreten.

Belrichard. Ich verwundere mich ebenfalls mir andern
der Herren Präopinanren, daß das Finanzdepartement sich nicht
damit beschäftigt hat, sich zu vergewissern, wie hoch gegenwärtig
die Besoldung jedes Amrschreibers sich belaufe, nach Verhältniß
der Emoluments, zu welchen sie das Recht haben; ein Etat, welcher

diese Uebersicht dargeboten hätte, würde mehr als Alles
andere, uns haben zeigen können, wo Unzulänglichkeit vorhanden
sei. Jedenfalls könnte ich niemals der vorgeschlagenen Weise,
ihnen eine Entschädigung zuzusichern, meine Beistimmung geben,
weil sie ungerecht wäre und diese bloß einer einzigen Klasse von
Bürgern aufladen würde. Niemand wünscht mehr als ich, daß

diese Beamten nach ihrer Arbeit und Verantwortlichkeit, welche
sie auf sich haben, bezahlt werden, allein mit Maaß. Ich will
nicht, daß sie Besoldungen haben, wie große Herren, ich will
nicht, daß dieselben diejenige der RegierungSftatthalter übcrstei-
gen und dieß könnte an vielen Orten geschehen, wenn der uns
vorgelegte Entwurf angenommen würde. Ich verwerfe also den

ersten Theil, aber den zweiten, welcher sich auf die Wohnung
dieser Beamten oder eine Entschädigung dafür bezieht, wünschte
ich in Betracht gezogen zu sehen.

Lange!. Ich will die Frage nicht tiefer berühren, son-
der« bloß in Bezug auf das über die Einregistrirung Gesagte
eine Erklärung geben. Man hat behauptet, dieß sei ein rein
fiskalisches Institut. ES ist wahr, daß die französische Negierung
eS in dieser Absicht errichtet; dies hat sich aber seither verändert

denn man hat in dem katholischen Theil einen andern Tarif
angenommen. Die Einregistrirung hat übrigens mehrere
Vortheile : unter anderm sich des Damms der besiegelten Akten zu

versichern; sich zu versichern, ob die Minuten der Notarien gut
abgefaßt seien; diese Beamten zu controlliren, was bei der tag-
lich zunehmenden Anzahl derselben sehr wesentlich ist. Dieses
Mittel ist daher so sehr nicht zu verachten. Ich verlange, daß

man den Vorschlag deö Herrn Stettler berücksichtige.

Köhler, RegierungSrath. Sie werden nicht erwarten, daß

ich auf Alles antworte. Man hat von verschiedenen Seiten
angedeutet die Amtschreiber seien sehr gut bezahlt, sonst können sie

ja ihre Stellen aufgeben u. s. w. Aber nicht dieses wollte das
Gesetz von 1832, sondern Entschädigung derselben, denn auf der
andern Seite ist doch wieder gezeigt und zugegeben worden, daß

sie nicht zu viel, sondern zu wenig haben. Die große Frage ist
also die: wo soll man das Geld hernehmen, um die Entschädigung,

die den Amischreibern von Rechteng wegen gebührt, zu
leisten? Wir glaubten in diesem Entwürfe das Mittel dazu ge-
funden zu haben, und wenn dasselbe nicht beliebt, so wäre zu
wünschen, daß. da viel Töpfen mehr in Sinn kömmt, als wenigen,

man uns andere bessere Mittel, und zwar ausführbare, ge-
zeigt hätte. Man hat freilich von einer Seile her die Einführung
des Enregistrements vorgeschlagen. Hierauf ist bereits verschiedentlich

geantwortet worden. Dieses System ist unbekannt in
unserem LandeSlheile, eS wird den Leuten nicht zusagen und
noch weniger belieben, als die gegenwärtige HandänderungSge-
bühr. Und doch halle ich die Handänderungögebühr auch für
unbillig, denn kleinere Güter ändern weil häufiger als große;
indessen ist dieselbe bei uns weit geringer als in andern Staaten.
Der Herr Präopinanr, welcher das Enregistrement empfohlen
hat, verwechselt dasselbe aber mit dem Hyporhekarwesen. Jeden-
falls aber kann man daraus, daß man gegen die bloße Veränderung

eines Tarifs so viele Oppositionen macht, entnehmen, auf
wie vielen Widerstand die Einführung eines ganz neuen, mehr fis-
kalischen Systems stoßen würde. AIS ein anders Mittel hat man
vorgeschlagen, die Regierungsstatthalter zu verpflichten, ihre
Corresponded gegen Entschädigung selbst zu besorgen. Allein dafür
müßte man wiederum in die Staatskasse greifen und das Gesetz
über die Trennung der Sekretariate, welches verochnet, daß
sowohl der RegierungSstalthalter als der Gerichtspräsident eigne
Sekretariate haben, würde über den Haufen geworfen. Uebri-
gens könnten dieß mehrere RegierungSstatthalter durchaus nichtthu»,
wie soll z. B. der hiesige Regierungsstatthalter seine Correspon-
dcnz selbst führen? indessen ist eS niemandem verboten, eS zu
machen und Beweise davon haben wir alle Tage, aber es kann
nicht als allgemeine Regel aufgestellt werden. Ferner hat man
gesagt, wenn schon die unzufriedenen AmtSschreiber ihre Stellen
aufgäben, so würden sich Aspiranten genug finden. Allerdings
haben sich, obgleich durch die Trennung der Sekretariate diese
Stellen sich verdoppelt haben, immer genug Leute dafür gcfun-
den, ob aber immer tüchtige? ES scheint aus diesem Antrage
hervorzugcgen, daß man diese Stellen gleichsam an eine Minder-
stcigcrung bringen will, aber das wäre ein gefährliches System, denn
nicht der wohlfeilste Ardener ist immer der beste, sondern meist
sind nur die Pfuscher mit einer geringen Bezahlung zufrieden.
Solche Pfuscher kennt man in verschiedenen Fächern. Wenn
hingegen Beamte da sind die ihre Pflicht thun, so ist eS auch
Pflicht deS Staates, dieselben gehörig zu honoriren. Wir haben
bereits einen beteutcnden Ausfall im dießjährigen Büdget, darum
kann man eS der Commission nicht verargen, wenn sie die Em-
schädigungcn für die Amtsschreiber auf andere Art aufzubringen
suchte, als auf Unkosten der Staatskasse. Diese Entschädigungen
würden sich für das laufende Jahr auf circa Fr. 25000 belaufen,

für welche aber kein Kreuzer angewiesen worden ist, in der
Erwartung, daß die Anträge der Commission werden angenommen
werden. Wenn dieses System nun nicht belieben soll, und da
die Entschädigungen doch geleistet werden müssen, so wird freilich
eine gänzliche Veränderung des Tarifs nothwendig sein; man
wird dann von dem Publikum auf andere Art dasjenige fordern,
waö nöthig ist, indem man start der bisherigen Abgabe z. B.
Schreibgedühren adminirr je nach der Größe der Arbeit. Hr.
Alt-Schultheiß von Lertcr hat angeführt, daß für einen Kauf
von Fr. 100000 nach dem bisherigen Tarif Fr. 500 Schreibgebühr

bezahlt werden mußten, das ist doch eigentlich keine Schreib-
gebühr, sondern eine Abgabe. Ich muß nur noch bemerken,
daß hier von den Amrsgerichtschreibern nichts gesagt worden ist,
weil sie keinen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung haben;
sie haben eö bisher auch nicht gefordert und können in den mei-
sten Aemtern wodl fahren. Wo dieß letztere nicht der Fall ist,
wird die Regierung auch sie ebenfalls entschädigen. Ich trage,
da eS endlich Zeit ist die, Verhältnisse der Amisschreiber zu re-
gliren, auf das Eintreten an.

Abstimmung:
1) In den ersten DekrelScntwurf, welcher die Vmheilung

der Gebühren betrifft, einzutreten 16 Stimmen.
Nicht einzutreten 72 „



2) In den zweiten Entwurf/ die Wohnungen betreffend/
einzutreten Z9 Stimmen.

Nicht eintreten 4i
Der Herr Vice-Landammann legt noch auf den Kanzleitisch

einen Vortrag deö BaudcpartemenlS über eine neue Organisation
seines Bureau's.

(Schluß der Sitzung nach 2 Uhr.)

Zehnte Sitzung.

Donnerstag/ den 14. Mai 18 65.

(Vormittags um 9 Uhr

Präsident: Herr Vittlandammann Meß m er.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung deS Pro-
tokolls zeigt der Herr Vice-Landammann folgende eingegangene
Zuschriften an:

1) Schreiben des Hrn. Großrath Gygax, worin derselbe

wegen seinen GesundhcitSumständen w. sich genöthigt erklärt, aus
dem Großen Rathe auözutrcten.

2) Schreiben des Herrn SalzhandlungSverwaltcrS Kohler
.illiv von Nütte, welcher bittet/ die letzthin auf ihn gefallene
Wahl zum Mitglied deS vorörtlichen SiaaiSrathcS auf jemand
anders überzutragen.

6) Mahnung der Hrn. Großräthe Mühlemann/ Rickli/ Ob-
recht und Lanz.

Dieselbe gehl dahin, daß dem Beschlusse des Großen RalheS
vom 12. Dezember 1864 ohne fernern Aufschub Folge gegeben
und ein Bericht über die Ausscheidung der damals aufgehobenen
obergcrichtlichen Urtheile in Betreff der Stcttlcrischcn Tarifüber-
fodernngcn vorgelegt werde.

Der Hr. Vice-Landammann eröffnet sogleich eine Umfrage
über die Erheblichkeit dieser Mahnung.

Ob recht. Gestern habe ich die Frage aufgeworfen, was
ich machen müsse, damit endlich diese Geschichte zu Ende
gebracht werde. Schon vor 6^ Jahren hat dieses Geschäft be-

gönnen und jetzt wird man imr s nicht übel nehmen, wenn ich
noch einmal daran mahne. ES wäre insofern gleichgültig, wenn
unterdessen die Kosten sich für die Betheiligten nicht vermehren
würden, aber cS werden sich später ungeheure Kosten erzeigen
für die gehabten Läuse und Gange. Es ist bei mir gewiß nicht
böser Wille, daß ich wieder mahne, sondern es ist ein gerechter
Schritt, zu dem ich gleichsam gezwungen bin. Nach dem Be-
schlusse vom 12. Dezember glaubten wir, cS werde demselben
gleich in der nachfolgenden Session entsprochen werden, aber wir
konnten bisher nichts vernehmen. Immer sagten wir daheim den
100 und mehr Betheiligten, jetzt denn wird es entschieden werden;
wenn das aber immer so fort gehl, so müssen wir zu Hanse fast
als Lügner erscheinen. Ich möchte diese hohe Versammlung
inständigst bitten, daß doch endlich Abhülfe geschehe.

Diese Mahnung, noch durch Hrn. Mühlemann mit einigen

Worten unterstützt, wird durchS Handmehr für erheblich
erklärt.

Hierauf wird eine Vorstellung ans der Umgegend von Schii-
pfen verlesen, worin dringend gewünscht wird, daß bei der pro-
jeklirtcn Erbauung einer neuen Straße von Lyß nach Hindelbank
das Dorf Schupfen möglichst berücksichtigt werden möchte.

Tagesordnung:
Vortrag des BaudepartcmcntS an den RcgiernngSrath mit

Ueberwcisung desselben an den Großen Narh, über Erbauung einer
neuen Straße von Lpß nach Hindelbank.

Laut diesem Vortrage und nach den im Sitzungssaals des
Großen Rathes aufgehängten Plänen, waren vier Projekte
entworfen und nebst Kostenberechnung vom Baudepartement dem
Kroßen Rathe vorgelegt worden. Das cr ste P r o jekt, die
Ansicht des Ingenieurs enthaltend, geht von Lyß über Suberg,

Kosthofen, Bunkhofen, Buchsee, DciSwyl, längs dem Seedorf,
see und unten durch das Dorf Urlenen links an Mattstetten vorbei

nach Hindelbank. Die Länge der Linie betrüge 68,090 Bern-
suß; die Breite der Fahrbahn 24 Bernfuß; und die Gesammt-
kosten 170,000 Fr., wovon 69,200 Fr. bloß für Entschädigungen.
Das zweite Projekt schlägt dieselbe Richtung vor bis nach
Urtencn, zieht sich aber von da links an Münchringcn vorbei gegen
den dritten Slundenstein an der Zürichstraße, etwas «Utenher
Hindelbank. Diese Scraßenlinie wäre um 781 Bernfuß kürzer,
aber wegen der bedeutendcrn Landentschädigungeo u.s.w. dennoch
um 26,830 Fr. theurer als die Borige. DaS dritte Projekt
folgt der Richtung des erster» bis zum Bubenlohnwalde oben am
Seedorfsee, von da aber geht diese Scraßenlinie oberhalb
Urlenen quer über die Soloihurnstraße nach Mattstetten und oben
in das Dorf Hindslbank.-- Diese Linie wäre um 1642 Bernfug
länger als diejenige des ersten Projekts bei ungefähr gleiches
Kosten. DaS vierte Projekt folgt bis oben zum Seedorssee
der nämlichen Richtung, wie die 6 andern; von da aber würde
die Straße gegen den zweiten Stundcnstei» auf der Solothurn-
straße und von da zum zweiten Stundenstein auf der Zürichstraße

führen, von wo eine Strecke dieser Letztern bis auf Hin-
delbank von 10,961 Bcrnfuß benützt und dadurch eine Summe
von 66,626 Fr. erspart werden könnte, freilich gegen den Nach-
theil einer um 6469 Bernfuß längeren Linie als nach dem ersten
Projekte.

Der Vortrag enthält serner ein Verzeichniß der namentlich
gegen daö erste Projekt eingelangten Wünsche und Anträge,
und einiger zu Gunsten des ersten Projekts redender Vor-
stellungen. DaS Baudepartement trägt darauf an, von dem
zweiten und dritten Projekte gänzlich zu abstrahircn, weil durch
daö zweite die Dorfscbast Hindelbank nebst den Ausmündungcn
der Straßen von Thun und Burgdorf abgeschnitten und so der
vorgehabte Zweck gänzlich verfehlt würde; und weil das dritte
Projekt eine um 1642 Bcrnfuß längere Linie gebe, als daS erste,
ohne auf der andern Seile irgend einen besondern Vortheil zu
gewähren. Nach einer kurzen Beantwortung der gegen daS erste

Ptojekl eingelangten Vorstellungen sagt der Vortrag: „Endlich
muß das Baudepartement hinsichtlich der zu Gunsten deS

fraglichen StraßcnzngeS etiigelangren Vorstellungen bemerken, daß
aus denselben unzweideutig hervorgehe, wie jede Gemeinde die
neue Straße so viel möglich innert ihren Dorf, oder Feldmar-
ken durchgeführt haben möchte, ohne Rücksicht, ob durch
Verlängerung, durch größeres Gefäll und beträchtlichere Kosten
derselben daö allgemeine Beßre darunter leide oder incht. Abgesehen

von der Unmöglichkeit, den sich widerstreitenden Wünschen
der verschiedenen Gemeinden sammt und sonders Rechnung zu

tragen, ist cS Pflicht der Behörden, bei Anlage neuer
Heerstraßen und den Hauptverbindlingeu mit dem Auslande nur die
höher» LandeSintercsscn, die möglichste Erleichterung für Handel
und Gewerbe und den für einen Theil der Staatsbürger wie
für daS Acrar gleich wichtigen Transit zu berücksichtigen. Von
diesem Grundsätze ausgehend, hat das Baudepartement sich mit
dieser für einen großen Theil unseres Freistaates so wichtigen
Angelegenheit seit Monaten beschäftigt und wird auch forthin
bei -ähnlichen Anläßen nur durch solche Gesinnungen sich leiten
und bestimmen lassen."

Ueber die Zweckmäßigkeit dieser Straßcnanlage einig, ist

hingegen das Departement l» Absicht auf die Richtung derselben

in drei Meinungen getheilt. Nach einer Meinung wird
dem vierten Projekt der Vorzug gegeben. Gründe: 1) L. 66,626
weniger Kosten; 2) werde vermieden, circa 429,744 O.uadratsnß
deS schönsten Acker- und Wiesenlandes und WaldbodenS zu
durchschneiden; 6) sei cS ja immer ungcwiß, daß auch mit Annahme
dcr kürzern Linie der Transit auf der größten Ausdehnung des

Kantons gewonnen werde. Die zweite Meinung pflichtet ganz-
lich dem ersten Projekt bei. Gründe: t) Nur wenn diese um
6469 Bernfuß kürzere, ebenere und geradere Linie befolgt
werde, werde die neue Straße eine bequemere und kürzere Ver-
bindung darbieten als dft Straße von Zürich über Sololhurn,
Bürcn und Aröerg. 2) Die Minderausgabe nach dem vierten
Projekt sei jedenfalls nur scheinbar, denn dcr größere Auswand
für den erst.n Projekt werte in Folge vcS Transits eine sicher^
sich reichlich verzinsende Kapualamreudnng sein; zudem bedürfe
die Straßeusirecke vom Sand bis Hindelbank, als nicht kunstgc-



maß angelegt, früher oder später einer nicht geringe Kosten er-
fordernden Correktion; und der jährlich wiederkehrende Unterhalt
einer Z439 Bernfuß längern Srraßenstrecke müsse beim vierten
Projekt auch in Anschlag gebracht werden. Die dritte
Meinung im Baudeparlemenl weicht von diesen beiden gänzlich ab.
Gründe : 1) der gegenwärtige Zustand der Finanzen erlaube keine
so bedeutende Unternehmung noch zu den vielen andern ähnlichen,
die sich bereits im Gange befinden; und 2) könne dem allerdings
anerkannten Bedürfnisse einer Verbindung des SeelandcS mit dem

Emmenthal auf weniger kostspielige Weise ein völliges Genüge
geschehen. Zu dem Ende wird vorgeschlagen, zwar von Lyß nach
Bunkhofen eine Straße anzulegen, von da aber die alte Straße
nach Burgdorf bloß allsällig zu verbessern und erst zwischen den

WiggiSwylfeldern und Matten in die neue Linie auszumünden
und dieselbe nach dem vierten Projekt dann gegen den zweiten
Slundenstein an der Zürichstraße zu führen. Diese Straße würde
L. 50,000 à L. 60,000 weniger kosten als diejenige nach dem
vierten ^Projekt, und somit L. 80,000 à L. 90,000 weniger
als eine Straße nach dem ersten Projekte.

Vom Negtcrungsrathe wird die erste der drei Meinungen des

Baudepartements empfohlen.

Tscharner, Alt-Schulchciß. Der Gegenstand, von dem
dieser Vertrag des BaudepartementeS handelt, ist gewiß von der
größten Wichtigkeit für das ganze Land. Daß ferner der Große
Rath den Grundsatz angenommen hat, möglichst bald die schon lange
gewünschten Verbesserungen im Etraßcnwesen vornehmen zu lassen,
hat derselbe dadurch bewiesen, daß er im letzten Bridget über
die verlangten Kredite hinaus dem Baudcpartemenie noch L. !5v000
aussetzte, um dieselben auf anerkannt nützliche und nothwendige
Arbeiten im Hoch-, Straßen- und Wasser-Bau zu verwenden. Das
Baudepartement seiner Pflicht den Wünschen des Große» Rathes
zu entsprechen eingedenk, und überzeugt, daß der Staat seine
Gelder nicht besser anwenden könne, alS für solche gemeinnützliche
Unternehmungen, gab sich die größte Mühe die Einleitungen zu treffen,

damir die schon so lange gewünschten und immer aufgeschobenen
Arbeiten so geschwind alS möglich ins Leben treten möchlen. Unter
diesen Siraßenarbeilen steht die Verbindung zwischen dem östlichen

Theile des Kantons und dem Seelande in der ersten Reihe.
Seit langer Zeit wurde zu diesem Zwecke eine Vcrbindungvsteaße
von Hindelbank gegen Aarbcrg gewünscht, eine Verbindung tie
völlig auf ebenem Boden geführt werden kann, während die
bisherige Verbindung entweder über Solotburn oder über bedeutende

Höhen und Tiefen gicng, und wodurch dem Transit durch unsern
Kanton die größten Hindernisse entgegengestellt blieben. Unter
den andern Arbeiten, d:e das Baudeparlement im letzten Jahre
eingeleitet hat, befindet sich die CommunlkalionSstraße Zivilehen
dem obern und untern Emmenlhale, worüber schon im letzten
Sommer dem Großen Rache Anträge gemacht worden find. Da-
malS wünschte aber diese hohe Behörde noch eine genauere
Untersuchung vornehmen zu lassen, deren Resultat Ihnen nächster

Tage wird vorgelegt werden. Ebenso beschäftigte sich das Bau-
deparrement mit einer Straße zwischen Ins und Murien, und
zwischen Kerzerz und Münschcnmier, welche beide Straßen einerseits
nicht viel kosten, und andererseits namentlich auch für unseieNach-
barkanlone Neucnburg und Freiburg von großem Vortheil sein werden.

Diese Arbeiten wird das Departement in dieser gegenwärtigen
Swung noch vorlegen, die beträchtlichste aber ohneBergleichung ist

die. milder wir unö nun zu besassen haben, denn es lst eineVerbin-
dung, die großentheils durch Erbauung eine: neuen Straße crzwcckt
werden muß. Vor allem aus wird es sich nun fragen, ob es

dem Großen Rath gefallen möge crnc solche Verbindung zu be-

schließen Daß der Große Rarh diese Frage bejahend bcaniivotte,
ist ein allgemein ausgesprochener Wunsch, damit der Transit nicht
über einen fremden Boden gehe, und damit einer der fruchtbar-
sien und bevö kertstcn Theile des KantonS. eine bequeme und längst

zum Bedürfniß gewordene Verbindung habe. Die zweite Frage
hingegen ist: wie soll diese Verbindung geschehen/ Darüber
weitläufig einzutreten, wäre nicht wohl thunlich; ich werde mich

begnügen, die Hauptmeinungen, in welche sich nach Untersuchung
des Gegenstandes daS Baudeparrciiient getheilt har, dem Großen
Rathe darzulegen. Die erste Ansicht, welche das erste Projekt
vertheidigte, huldigt durchaus dem allgemeinen Grundsätze, daß

jede Verbindung auf dem kürzesten Wege gesucht werden müsse;

die zweite Anficht hingegen, welche das vierte Projekt vorzieht,
glaubt, eS gebe keine Regel, die nicht mehr oder minder nach
den Umständen modificirt werden könne, und wenn irgend es
möglich sei, Bequemlichkeit und Oekonomie zu berücksichtigen
ohne den Hauptzweck zu verfehlen, so solle man es thun. Nun
müßte die Straße nach dem ersten Projekte meist durch fruchtbare
schöne Güter gehen, während man dieselbe nach dem vierten
Projekte großencheilö auf trockenem MooSboden führen könne.
Die dritte Meinung endlich will auch eine solche Verbindung,
aber sie hat eben wesentlich nur die Verbindung im Auge und
verliert darüber den Zweck der Verbindung, nämlich größere
Erleichterung für Handel und Verkehr, mehr oder weniger aus dem
Auge. Sie, Tit., werden auf den heuligen Tag hierüber cntschei-
den. Nur eines müssen wir dabei nicht aus dem Auge verlieren,
nämlich daß, Sie mögen diese oder jene Linie auswählen, der
Große Rath unmöglich sich zu tief in die Execution einlassen kann,
denn sonst würden wir gar nicht fertig. So viele Ortschaften
sich auf dieser Linie befinden, so viele Vorstellungen sind an das
Baudeparlemenl gelangt, von denen jede irgend etwas besonderes
für sich wünschte. Ich glaube, der Große Rath solle erkennen
entweder, daß er abgesehen von LokalitätSgründen rein und streng
den Grundsätzen in Beziehung auf die Erbauung neuer Land-
straßen huldigen wolle oder daß. er diesen Grundsätzen im
allgemeinen zwar huldige, aber doch auch allfällige Rücksicht nehmen

zu können glaube, so daß man also nicht ohne wirkliche
Nothwendigkeit Gegenden durchschneide, wo die Entschädigung
für die Iucharl L. l bis 2000 betrage, während ein wenig nebenher

L. 200 genügen würden. Eden so müsse man von der gera-
den Linie abweichen, wenn man die Straße ein wenig seitwärts
auf trockenem Boden anstatt durch Wässermaltcn führen könne;
auch auf die Nähe von Grien müsse Rücksicht genommen werden.
Der RegierungSralh und daö Baudepartement werden sich, sowie
an Ihre Vorschriften halten, so auch die Wünsche von Buchsee,
Schlipfen u. s. w. möglichst berücksichtigen. Um von Schlipsen
zu reden, so wird die Straße wohl nicht durch das Dorf hin-
dutth, wohl aber in solcher Distanz von demselben geführt werden,

daß sie vermittelst einer ganz kurzen Verbindung zwischen
dem Dorfe und der Straße auch dieser Ortschaft Nutzen gewähren
wird. Von anderer Seite her bar man sich beklagt, daß die
Straße nicht namentlich über Büren geführt werde. ES ist wahr,
weiilge Gegenden harten bisher so schlechte Straßen wie das Amt
Büren, aber für den Zweck der Verbindung des EmmenthaleS
nui dem Seelande wäre doch eine solche Straße nicht entsprechend.
Der Wunsch von Büren kann nach Erbauung der hier angetrage-
ncn Straße erfüllt werden durch eine zweckmäßige Verbindung
Mi: derselben. Andere Vorstellungen verlangen, daß man von
diesem neuen Straßenbaue abstrahire bis nach geschehener Cor-
rcktion der Straße von Bern nach Aarbcrg. Die Correktion die-
scr letzter» ist bereits dem Baudepartemente aufgetragen worden,
uad dasselbe bat sich wirklich damit beschäftigt, die Arbeit ist
aber noch nicht ganz fertig. UebrigenS steht die Correktion
besagter Scraße in durchaus keiner Verbindung mit der hier
vorgeschlagenen. Die Verbindung zwischen Bern und Aarbcrg mag
sein, welche sie will, so ist doch die Verbindung zwischen dem
Emmcnchale und dem Seelande nichrS desto weniger nothwendig.
Man behauptet freilich die Verbindung vom Emmenlhale nach
dem Seelande über Bern würde nach geschehener Correktion der
Straße von Aarberg noch kürzer sein als über Hindelbank nach
Lsiß, denn man behauptet, cS sei von Burgdorf über Aarberg
nach Mitten weiter alS über Bern nach Murieii. Man braucht
nur die Siundensteine zu zähl n um die Unrichtigkeit dieser
Behauptung ciiizusehcn. Zudem wird die neue Straße gar; eben

gehen, hingegen will ich fragen, ob man mir großen Gütcriva-
gen ohne Vorspann von Bern nach Murren fahren kann. So
gegründet übrigens der Wunsch der an der Erraße von Bern
nach ZUl-rberg gelegenen Gemeinden nach Verbesserung dieser
Straße ist und so sehr daS Baudeparlemenl sich S angelegen lassen
sein wird, die Stütze an dieser Straße durch Corretnon minder
steil zu machen, so bitte ich doch nicht aus dem Auge zu verlieren,
daß dieser letztere Gegenstand mit dem heutigen durchaus nichts
gemein hat, und daß beide Straßen gar wohl nebeneinander
bestehen können. So, Tit., verhält sich die Sache,ldas Baudepartement

wollte nicht länger anstehen Ihnen das Resultat der auf ihren
Befehl veranstalteten Untersuchungen vorzulegen, indem dasselbe
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diese Sache für so wichtig hält, daß cS glaubt, man müsse den

davon zu erwartenden Nutzen so schnell als möglich zu rcalisiren
suchen.

Iäggi. So sebr ich es billige, daß der Große Rath für
die Straßen unsers Kantons Verbesserungen eintreten lassen will,
eben so sehr ist zu wünschen, daß bet den neuen Anlage plan,
mäßig verfahren werde. Allerdings liegt dem Baudcparlemenre
ob, das technische einer Kunssstraße zu besorgen, eâ sollte aber
hier nicht bloß nach technischen, sondern eben so sehr nach staatS-
wirthschaftllchcn Grundsätzen verfahren werden. Demzufolge sollte
jede neue Scraßenanlage auch der Untersuchung des Dcparle.
menres deS Innern unterliegen. Zu diesem Zwecke sollte man
alle vom Departemcnte deS Innern für nöthig erachteten Stras,
scnbamen schon zum Voraus in eine gewisse Serie bringen und
dann jede einzelne, je nach ihrer mindern oder größern Noch,
weudigkeit, progressive vornehmen, und nicht die weniger nöthigen
vorher machen, und die nöthigen hintan setzen. Alle die Srras-
fenanlagen führen zu großen Kosten, die hier vorgeschlagene wird
auf Frkn. 17U000 geschätzt, wozu gewiß wenigstens noch Fr.
2000» kommen werden. Ich möchte aber daß man nirgends zu
weit gehe, damit wir überall und nicht bloß hier und da helfen
können. Früher haben alle die Gegenden die jetzt noch Straßen
verlangen, weislich geschwiegen, als nämlich ste die Straßenbau-
ten noch selbst besorgen mußten; jetzt wo der Staat die Straßen
übernommen hat, ist es freilich gar bequem, solche Wünsche aus.
zusprechen, und cS werden daher noch viele solche Wünsche an
nus gelangen. In dieser Beziehung möchte ich also wünschen,
daß solche Projekte vorerst einer genauen Prüfung unterzogen
und zwar namentlich durch das Departement deö Innern unter,
sucht würden. Was nun die neue Siraße von Hindelbank nach
Lnß betrifft, so erlaube ich mir nur einige Bemerkungen. Man
führt als eine Absicht dabei an, eine Transitstraße zu haben,
welche aufcincr möglichst langen Strecke durch unseen Kanrongehe.
Ich weiß nicht in wie fern dieses richtig ist, alle Straßen sollen ih.
rcn Zweck auf die kürzeste und die beste Arr zu erreichen suchen.
Wie man nun denken kann eine Straße über Luß zu führen,
ist mir unerklärlich. Die Pläne hier zeigen freilich eine schöne

gerade Linie, aber man hatte uns auf denselben auch die Umge.
gend zeichnen sollen, da würde sichS gezeigt haben, welche Straße
kürzer oder länger sei. Ich glaube die Straße unteuhcr set kür-
zer und unsere ganze Gegend habe das Recht hieraus Nachdruck
zu legen. Im vorigen Jahr hat man uns durch die Straße
am Bielersee abgeschnitten, jetzt schneidet man uns auch von dic-
scr Seite ab. Ich weiß nicht, ob unsere Gegend, die früher
ihre Straßen selbst gcbaucr hat, so vor den Kopf gestoßen wer.
den soll. Das Amt Bären hat seiner Zeit eine Vorstellung ein-
gegeben, daß man ihm doch eine bessere Eomiiimiikation mit Bern
eröffne, damit es seine Früchte, seine bedeutenden Zehnten und
Bodcnzinse nicht mehr ausio großen Umwegen herbringen müsse.

Aber auch andererseits sind wir nebst dem ganzen Bisrhume und
der Gegend von Viel in Verlegenheit, wie wir ins Emmenthal
gelangen können. In dieser Vorstellung wurde gezeigt, wie man
die Commuiiikalion mit d-esen beiden Gegcnden erleichtern könnte/
allein unser Ansuchen scheint vor der Hand noch nicht Anklang
gefunden zu haben. Ich glaube aber, daß dringlich nothwendige
sollie jederzeit vorangehen, und das weniger nothwendige ver.
schoben werden. Herr Alt.Schultheiß Tscharner hat bereits ge.
sagt, daß die Distanz von Hindelbank über Lyß nach Mimen un-
gerähr dieselbe sei; somit würde die neue Siraße nur dadurch
einen Vortheil haben, daß sie eben ginge. Die Gemeinden an
der Straße von Bern nach Aarbcrg haben aber hinreichend dar.
gethan, wie die Unebenheiten auf jener Straße ausgeglichen wer.
den konnten. Das sollte für diese hohe Versammlung ein Grund
mehr sein, noch einmal genau untersuchen zu lassen, ob denn die
Anlegung einer neuen Siraße so durchaus unaufschiebbar scie.

Aus diesen wenigen Gründen schließe ich:
k) Daß eine neue Untersuchung stattfinde, ob dem Bedürf.

nisse nicht auf eine zweckmäßigere Art geholfen werden könne, und-

2) daß ein Tableau über alle noch vorzunehmenden Straßen,
arbeiten entworfen werde, damit man nicht regellos heute hier,
morgen da eine weniger nothwendige Siraße bewillige, und dann
für die wichtigere Arbeit der Staat seine Kräfte erschöpft habe.

Simon, alt Landammann. Es sei mir erlaubt, vorerst
über den so eben ausgesprochenen Wunsch, daß der Große Rath
ein für allemal ein Tableau über sämmtliche in Zukunft
anzulegende Straßen aufstellen möchte, einige Worte zu sagen. Diesen
Wunsch habe ich schon seit lv Jahren äußern gehört, aber man
mnßce stets daraus antworten, daß zwar allerdings der Große
Rath zu Aufstellung eines solchen Tableau'S befugt, daß aber die
Aufstellung eines solchen wohl unmöglich wäre. Was für eine
Sitzung würde das geben, in der man ein solches Tableau
berathen wolltel Denn Hai nicht beinahe Jeder von Ihnen irgend
eine der vielen möglichen und zweckmäßigen Straßenanlagen
besonders im Auge? und wird ihm diese dann nicht wichtiger
scheinen, als die Uebrigcn? Gesetzt aber, es würde ein solches
Tableau endlich ausgestellt, so ist denn doch ein Großraths,
Beschluß nur ,o lange güllig, bis er wieder aufgehoben wird;
und da kein Tableau Alle befriedigen wird, so wird die Minder,
heil alles anwenden, um den genommenen Beschluß bei Gelegenheit

über den Haufen zu lverfen. Das wäre die absolm-nothwen-
dlge Folge des vorgeschlagenen Verfahrens. Wir würden somit
nichts anderes zu thun haben, als immerfort neue Tableaus auf.
zustellen. Und ist überhaupt ein solches Tableau nothwendig?
Jedesmal, wenn der Plan zu einer neuen Straßenanlage hier
vorgelegt wird, entsteht ja zuerst die Frage, ob der Große Rath
überhaupt darauf eintreten wolle oder aber nicht, und die Mehr-
helt entscheidet dann entweder für das Ja oder für das Nein.
So können also schon bei dieser ersten Vorfrage des Eintretens
oder Nichreintretens alle mögliche Constderattonen über
Nothwendigkeit, Zweckmäßigkeit oder über das Gegentheil davon
angebracht werden. Darum möchte ich sehr warnen, ja nicht zu
glauben, irgend einen Schritt weiter zu kommen durch Aufstellung
eines solchen Tableau'S. Ich ziehe also weil vor, daß durch
Anträge des BaudcparlcmenlS oder deS Regierungsrathg, oder
durch Anzüge u. s. w. diese oder jene Siraße ins Leben gerufen
werde; der Entscheid bleibt ja doch immer dem Großen Rath
anheimgestellt. Noch sei mir eine Bemerkung zu machen erlaubt.
Die Erfahrung, welche ich besonders im Baudepartemeiu zu
machen die Ehre gehabt habe, belehrt mich, daß wenn man von dem
Projekte zu einer Siraße zu reden anfängt, man zuerst demselben
allgemein zustimmt; wenn denn aber die Details kommen, sower-
den die einzelnen Interesse rege und man wird von Vorstellungen
aller Art überschüttet. Nun möchte ich an den §. 45 der Ver-
fâssmig cnilnern, welcher sagn „Die Mitglieder des Großen
„Raths sind Stellvertreter der Gesammtheit deS Volkes und nicht
„der Wahlbezirke, durch welche ste gewählt worden. Sie sollen
„also nach lhrcr Ueberzeugung für das Wohl des Ganzen stimmen
„und dürfen keine Instruktionen annehmen." Ich habe die
Ueberzeugung, daß heule die Frage, um welche cö sich jetzt
handelt, in diesem Sinne werde entschieden werden. Heule
handelt es sich nämlich darum, eine Verbindung zwischen dem
untern Theile des Kantons und dem Scelande, vielleicht später

auch mit dem Jura zu erkennen. Diese Verbindung wurde
bisher gesucht entweder über Solotburn oder über Bern. Daß
aber der letzlere Weg, namentlich nach Murtcn, nicht gut ist,
beweist der Umstand, daß keine Frachtsuhr dahin über Bern
geht, sondern alle über Solothurn und Aarberg. Nun aber
werden wir durch Anlegung der vorgeschlagenen Straße den be-
dcutcndsten Theil des Transites von der östlichen Schweiz nach
Gens durch unsern Kanton leiten, was ein um so größerer
Vortheil sein wird, als die Waaren, welche bei Rorschach oder
Schasshauscn in die Schweiz kommen, um bis Gens verführt zu
werden, den größten Waarenzug in der Schweiz bilden; weniger
bedeutend ist der Transport derjenigen Waaren, welche unterwegs
abgeladen werden. Zugleich mit diesem Transitc wird durch die
vorgeschlagene Straße auch der Verkehr zwischen dem Emmen-
thale und dem Scelande erleichtert. Daß somit die Straße, wcl-
ehe noch dazu unserm Kantone den größten Waarenzug und zwar
schon von Murgenthal an bis gegen Kerzcrz zusichert, auch in
ftaatSwirthschaftlicher Hinsicht vertheidigt werden kann, ist bei
mir kein Zweifel und ich behaupte, daß dieselbe im Interesse der
ganzen Republik ist und sich reichlich verzinsen wird. So viel
über die Frage deS Eintretens. —

(Fortsetzung folgt)

ill
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May. Ich muß mir gleichfalls einige Bemerkungen erlan.
den über diese ziemlich wichtige Angelegenheit/ welche dem Sraaie
eine Ausgabe von Fr. 170000 verursachen wird/ d. h. nach den
darüber aufgenommenen Devisen. Man weiß aber/ daß diese

Devise meist in der Ausführung noch überschritten werden. WaS
nun hier am meisten verwundern muß/ ist/ daß man uns ein Pro-
jekt vorlegt, in 0 Meinungen. Das Bandepartement besteht nebst
seinem Präsident/ aus 6 Mitgliedern, freilich hat sich auch der
NegierungSraih für eine der ei Meinungen ausgesprochen; aber
ich zweifle, ob außer der Mitte des Baudepartements genauere
Nachforschn« icn statt gefunden haben. Somit muß man schon
auS diesem Umstände entnehmen/ daß die ganze Sache nicht ge.
hörig vorgearbeitet ist, oder doch großen Zweifeln unterworfen
sein muß, da/ wie gesagt, 6 Mitglieder 0 verschiedene Meinun.
geu bringen; und eS laßt sich eben deßhalb auch bezweifeln, ob

man wohl dorrn thue, heute in diesen Gegenstand einzutreten.
Aber es ist hier noch eine andere Sache zu beachten. Wenn eS

darum zu thun ist, nicht bloß VcrbindungSstraßen zu machen
zwischen diesen oder jenen Gegenden und Orten, sondern wenn
man Straßcnprojekte vorlegt, wesentlich in Bezug auf den

größeren Verkehr und Transit, so soll man diesen dann etwaö bei-
fügen, das bei dem heutigen Projekte durchaus mangelt, nän».

lich ein Netz vor allen denen Straßen, welche bis jetzt die Vcr,
bindung zwischen denjenigen LandeStheilen gemacht haben, die

man gegenwärtig durch eine neue Straße in nähere oder bessere

Verbindung setzen will. Dieses Netz soll dann begleitet sein von
einer Berechnung der verschiedenen Distanzen einerseits, und an.
dercrseitâ von einer Angabe derjenigen Vortheile oder Nachtheile,
welche jede jener Straßen durch ihr Ansteigen oder Fallen dar-
bietet. Man redet uns wohl von ru< 0 — 2000 oder 0000 Bern-
fuß betragenden Differenzen in Bezug der verschiedenen aufge.
uommcnen Linien, aber über die größern Entfernungen ist nichts
vorgelegt worden. So redet man von einem Straßenzuge, der
gegenwärtig über Solothurn siehe, und den man durch unsern
Kanton ziehen möchte; aber über die Differenzen zwischen die.
ser oder jener Richtung hat man uns nichts gesagt. Diese An.
gäbe müssen wir aber durchaus haben, wenn wir über das neue

Projekt entscheiden sollen. Dann weiter: was ist hier mehr ins
Auge zu fassen, der innere Verkehr oder der Transit? Man
spricht allerdings heutzutage viel von Transit und derselbe ist

unstreitig sehr wichtig. Aber ich bezweifle, ob nicht in vielen
Hinsichten der innere Verkehr unter den verschiedenen Landes,
theilen, wo in unserm Kantone selbst der größte Handel herrscht,
eben so wesentlich oder wesentlicher ist, als der bloße Transit.
Aber eS mag sein wie eS will, so soll auch für den innern Ver-
kehr eine solche Uebersicht der Distanzen, der bisherigen Verbin.
dungsstraßen u. s. w. vorgelegt werden, auf daß wir nicht im
Finstern herumtappen. — Eine zweite Betrachtung, die ich ma-
chen muß, ist die, ob während man wirklich mehrere sehr große

Siraßenarbeiten angefangen hat, eS der Fall sei/ ehe dieseziem-

lich vorgerückt sind, neue anzufangen. Wenn ich bier unser
Staatsbudget zur Hand nchme und nachsehe, welche Bauic» im
Sleaßenwesen bereits im Gange oder doch für daö lausende Jahr
beschlossen sind, so finde ich deren nicht weniger als neun. "(Der
Redner zahlt eine nach der andern aus, aber wir glauben hier
aus das gedruckte Budget verweisen zu können.)

Diese neun Slraßenbaulen zusammengenommen kosten nicht
weniger alS L. 1ä6v00. Sie sehen somit, daß wirtlich nicht
nur viele ausgedehnte, sondern auch sehr kostbare Slraßeuarbei-
rcn im Gange sind und so halte ich eS auch in dieser Hinsicht
für unklug noch eine so bedeutende Unternehmung zu erkennen,
welche allein so viel kosten wird als jene neun zusammengenommen.

Erst vor kurzem haben wir gehört, daß die großen Epec-
deinen, welckc sich beim Siraßenbaue zwischen Ceurr und Min.
fier ergeben haben, hauptsächlich dah.r entstand.» sind, daß man
nicht Leute genug haue, um überall die gehörig? Anfstcht zu
führen. Nun müßte tch besorgen, daß auch hier das nämliche
geschehen könnte, um so eher, als wir an der Straße längst dem
Thuncrsce ein Beispiel haben, wie nachlheilig der Mangel an
gehöriger Aufsicht auch bei solchen Straßenbaulen ist, wo nur
geringe Schwierigkeiten zu überwinden sind. Eine diitie Belractz.
tung füge ich bei, und zwar aus dem finanziellen Gesichtspunkte.
Nebst dem, daß der Staat den Unterhalt aller Straßen erster,
zweiter und dritter Klasse übernommen, hat der Grose Rath, wie
bereits gesagt, für die oben erwähnten neuen Slraßenbauien nur
für daö Jahr 1805 L. ist6000 angewiesen. Man soll e also glauben,

daß man sich in Absicht auf den Straßenbau keine allzu
große Sparsamkeit vorzuwerfen habe. Man wird freilich sagen,
der Große Rath habe ja seinen Willen, ein noch m.hrcres für
diesen Zweck zu thun als dadurch bereits ausgesprochen, daß er
über jene Summe hinaus noch L. IS0000 für noch nicht beschlossene,

sondern erst noch zu beschließende Arbeiten angcw esen habe.
Ich weiß, daß diese Summe erkannt worden ist, ob wodl oder
übel, ob klug oder unklug, bleibe dahin gestellt. So viel aber
ist ausgemacht, daß diese Anweisung etwas ist, was allen
bisherigen Begriffen von einem Büdjel direkt widerspricht, um
so mehr, als auch ohne jene L. 150000 die muthmaßlichen
Ausgaben durch die Einnahmen nicht gedeckt werden. UebngcnS
haben Sie erst vor wenigen Tagen für die Straße zwischen Mün-
ster und Court L. 00000 auf jenen außerordciuUchen Kredit
angewiesen, ebenso eine andere Summe für Erbauung einer neuen
Helfcrwohnung zu Haöle im Grund u. f. w., und cS stthr um so

eher zu euvancn, daß es hiebet nicht bleiben werde, als jene
L. 150000 auch für den Hoch, und Wasserbau angewiesen sind.
Also auch in dieser Beziehung scheint eS mir gerathener eine solche
Ausgabe nicht für dieses Jahr zu crkennrn, wo wir deren schon
mehr als genug haben. Mau sagt zwar, man könne von
unserm Gelde keine bessere Anwendung machen, als für Straßen;
man müsse solche Ausgaben nicht als eigentliche Ausgaben,
sondern als eine Kapualanwendmig betrachten. ES kommt immer
darauf an, wie man die Samen auslegt. Sagt man, die AuS-
gäbe sei an und für sich nützlich, so bin ich völlig damit cinver.
standen, sagt man aber eö sei eine Kapitalanwendung, so vcr-
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steht man dieß wenigstens nichl in dem Sinne/ den man gemei-

mgllch mit diesem Ausdrucke zu verbinden pstegr. Unter Kapi-
lalanwcndung versteht man geme>niglict) ein angelegtes Kapital,
welches demienigcn, der dasselbe angelegt hat, Interessen tragen
soll.' Nun wird ohne Zweifel die vorgeschlagene neue Straße
zwar dem Lande Interessen eintragen, aber nicht demjenigen,

der die Summe dasur hergegeben hat, nämlich dem SiaalSärar,
,ch mochte mich daher nicht durch das Wort Kapiralanwendung
blenden lassen, da die dahcrigen Kosten doch immer nur unter den

Begriff einer nützlichen Ausgabe salien. Nun müssen wir fragen,
tonnen wir gegenwärtig erne solche Ausgabe machen? Ich glaube

nein. In dieser Hinsicht ist aber noch, eine andere wesentliche

Sache nicht erörtert, nämlich die Frage: was wollen die dabei

zunächst beihciltgten Gemeinden dazu beitragen? Früher, wenn

es um einen neuen Siaßenbau zu thun war, kamen die zwei Fragen

sters in Betracht; was wollen die betreffenden Gegenden an

die Erbauung der Straße steuern; zweitens, sind dieselben

geneigt, auch den Unterhalt der neuen Straße zu unternehmen.
Das letzie Mi nun freilich durch daS neue Slraßcnge,etz weg,
aber um so mcor müssen wir hierbei Rücksicht auf die Staatskasse

nehmen, ob dieselbe gestalte, einen solchen großen Slraßenzug
nicht n»r zu ecabln cn, sondern auch in der Folge zu unterhalten.
Hingegen die erste Consideration, ob nämlich die Gemeinden für
die erste Anlegung der Siraße etwas beilegen wollen, besteht

noch immer, und ist im Ltraßcngesetze von 1884 einhalten. Es

heißt in bie em Gesetze, daß, wenn die betheiligten Gemeinden

den Antrag zu einer Beisteuer für eine neu zu errichtende Straße
machen, derselbe bei dem daherigen Beschlusse gehörig berückstch-

tigt werden solle. Nun liegt hier nichts der Art, kein solcher

Antrag vor. Die einzige Ancrbietung, welche gemacht worden,
besteht darin, daß einige Partikularen von Schüpfen unter der

Bedingung, daß die neue Siraße durch die Gemeindsmark von

Schüpfen geführt werde, die Summe mn L. 80^6 angeboten

haben. Der schriftliche Vortrag des Baudcparlementö sagt aber,

daß es sich nicht wohl verantworten lassen würde, wegen dieser

Summe eine 1082 Bernsuß längere Linie anzunehmen. Also auch

hier ist cm Hauptcrfordenttß zu gehöriger Vorlegung des Projekts
nicht berücksichtigt worden. Schon anfangs der Diskussion hat
man darauf aufmerksam gemacht, daß ev wünschenSwerrh wäre,

wenn man eine Uebersicht von allem demjenigen haben lonnre,
was rückstchlllch größerer Siraßenarbeucn im Kancon noch ge-
schchen sollte. Derjenige Herr Präopinant, welcher darauf
geantwortet harre, scheint die Sache nicht so verstanden zu haben,

wie jenes erstere Mitglied. Wenn ich eS recht verstanden habe,
so war nicht ein Verzetchniß von allen erst gemacht werben
sollenden Straßen, sondern von allen wesentlichen Slraßenverbin-
dungen im Kanron gemeint und das ist denn doch eine Sache,
welche allerdings vorliegen sollte, wenn man mir hinlänglicher
Sachkenntniß einen Entscheid nehmen will. Endlich muß ich

mir noch eine Betrachtung erlauben. Da man nämlich die

vorgeschlagene Straße wesentlich auS dem Gesichtspunkte des Transits
ansteht, so wird es sich fragen, ob da nicht noch ein anderer

Faktor in Berechnung kommen muß, von welchem man bis letzt
nicht geredel har. Man wird freilich keinen Zoll im ehemalt,

gen Sinn des Won'S erheben; aber man wird wahrscheinlich
unter dem Namen von „Straßengeld" etwas beziehen wollen,

zum Behufe des Unterhaltes der Straße. Da wird sich also

fragen: wieviel? Werden nun diejenigen, welche diese Straße
vorzugsweise befahren sollen, dieses Slraßengeld in keine Be-
trachlung ziehen? Dieser Gegenstand gehört mir in die
allgemeine Uebersicht, die ich bereuS vermißt habe. Ich glaube
also, mich derjenigen Meinung anschließen zu sollen, welche
heute noch nicht eintreten will und zwar erstens, weil die vor-
gelegren Pläne jeder Uebersicht von allgemeinen Betrachtungen
völlig ermangeln, zweitens weil dieselben von einander abweichend

sind, so daß man vorläufig wünschen muß- daß die vor-
derathcnde Behörde sich darüber verständige; dftltens weil
bereits so viele Straßcnarbcilen angefangen worden sind, daß,

wenn man auch diese da aufschiebt, man uns nicht anklagen
kann, daß wir das Interesse deS Landes nicht zu befördern
suchen; und endlich viertens, wett die Staatskasse es nicht
zuläßt. Ich stimme alio für einen einstweiligen Aufschub dieser
Sache- und daß dem Baudepartemen: der Auftrag gegeben werde,
alle hierauf bezüglichen Antrage weiter zu vervollständigen.

Stähli, Rathsschreiber, wünscht- daß nach tz.83 des Großen
Raths-Reglements, die noch übrigen Mitglieder deS Baudepar-
rementS aufgefoderr werden möchten, den Bortrag des Departements

auch ihrerseits zu vervollständigen.
Herrcnschwand, Reglerungsraih, erklärt zuerst, daß die

dritte Meinung im Baudeparcemenl eben die Seintge gewesen
soi; dann entwickelt er dieselbe mit einigen Worten, wofür wlr
aber auf den bereits auszugsweise mitgetheilten schriftlichen Vortrag
des BaudcpanementS verweisen. Hierauf sagt der Redner: Am

à Juli deS vorigen JahreS hatte daS Baudepanemerit vom
RegierungSralh den Auftrag erhallen, drei neue Straßenlinien
ausstecken, Pläne und Devise darüber aufnehmen zu lassen. Die
erste Linie war die von Lyß gegen Hindelbank; die zweite von
Bern über Reichenbach nach dem Seclande, an welchen aber
noch nichts gearbeitet worden ist, indem es scheint, daß die
Personen, welche sich früher dafür inleressirten, gegenwärtig andere
Plane und Wünsche haben. Die dritte Linie endlich war die
von Bern über Aarberg nach Nydau. Schon im verflossenen
Herbste ist diese Letzlere in Plan aufgenommen worden, hingegen
für Aussteckung einer neuen Linie ist noch nichts geschehen. Am

à Juli aber hätte ich glauben sollen, daß diese Straße doch

am meisten presiäre, denn alle Mitglieder in dieser hohen Ber-
sammlung werden wissen, wie mühevoll diese Straße ist; wer
dieß nicht weiß, den möchte ich dringend ersuchen, den Plan
davon auf dem Büreau deS Baudepartements einzusehen. ^ die-
ser Straßenstrecke hätte völlig verbessert und so zu sagen eben

gelegt werden können, dafür bürge ich, was ist nun der Grund,
warum man zuerst die andere Straße machen will? zahlen etwa
die Gemeinden dieser Gegend weniger in die Staatskasse als
andere? nein, Tit., sie zahlen ziemlich viel. Kosten sie vielleicht
der Staatskasse viel? nem, Tit., denn ich frage den ganzen
Regierungsrath, ob von irgend einer Gegend her weniger gefordert
werde als von dieser. D>e Armenkommission wird auch nicht
sagen können, daß sie mit dieser Gegend viel zu thun habe, denn
die Lenre dort sind fleißig und arbeitsam. Also hat diese Ge-
gend an den Staat viel bezahlt und wenig von ihm erhalten;
dieses sollte auch berücksichtigt werden. Aber nichl nur dieß;
Hai nicht auch der Staat den Nutzen, wenn diese Straße gemacht
wird. Der Staat besitzt in jenen Gegenden so viele hundert
Iuchart Wald; man könnte auch von dorther wohlfeileren Torf
bekommen, und der Herr Postdirektor bat mir gesagt, die Post
von Bern nach Aarberg koste gegenwärtig 80> 0 Fr. mehr als
auf andern gleichlangen Stationen. Auch das würde also erspart
werden. Ich begreife zwar wohl, daß wenn man, wie es im
Plane liegt, eine n ue Srraße von Kerzcrz nach Münlschemier
macht, dann der Verkehr über die alte Siraße nicht mehr so stark
sein wird, aber immerhin werden die Gemeinden auS der Um-
gegend diese Straße brauchen; die werden nichl den Umweg über
Kerzcrz machen wollen. Ueber den Verkehr auf dieser Straße
sei es mir erlaubt Ihnen Kenntniß zu geben, von einer Berechnung,

welche hierüber seiner Zeit in der Schweizerzeitung ge-
druck gewesen ist. ES steht darin wie viele Menschen und Fuhr-
werke durch alle Thore der Stadt an verschiedenen Tagen gefahren
oder gegangen sind. Ich rede aber hier blos vom Aarbergerlhor,
durch welches beinah kein anderes Fuhrwerk passirr, als diejenigen,

welche über die Ncubrücke kommen. Am zweiten Dienstag der
Messe, am 27. April 1880 sind durch das Aarbergerlhor gekommen
S887 Menschen, 886 Einspänner, 107 Zweispänner, 88 Dreispänner
nnd S Vierspänner. Zusammen 485 > Fuhrwerke an einem Tage.
Auch ich habe im vorigen Jahre von mir aus während 8 Tagen
die Fußgänger und Fuhrwerke die blos über die Neubrücke
gegangen sind, zählen lassen. ES gingen über die Neubrücke am
I.Juli vorigen Jahres 8856 Fußgänger, 872 Einspänner, 106
Zweispänner, 28 Dreispänner und 20 Vierspänner, 2 Fünfspän-
ner, zusammen 528 Fuhrwerke. In der ganzen Woche belief sich

die Zahl auf 7254 Fußgänger, 1156 Fuhrwerke ; bringt also auf
daS Jahr 400000 Menschen und 50000 Wagen. Alle diese müssen

durch das einzige Loch der Neubrügg, während was aus andern
Thoren der Sladc geht gleich nachher sich auf die verschiedenen
Siraßen vertheilt. Ungeachtet nun dieses starken Passes, unge-
achter die Straße 12 bis iL Proeent Steigung hat, ungeachtet
der vielen eingelangten Beschwerden und Vorstellungen-.ist doch noch
immer nichts dafür geschehen. Ich hoffe, daß die Reihe doch

noch endlich auch an uns komme. Ich stimme mit den Herren



Jäggi und May dahin, daß in die Straße von Lyß nach Hin-
delbank einstweilen nicht eingetreten werde aus Gründen, welche
noch nicht angegeben worden siud. Die Gemeinden der dortigen
Gegend wünschen nämlich, daß die Straße nicht über die Mine
des MooseS gebe, es sei nasser Boden und der Unterhalt
mühsamer weil das Grien nicht so nahe sei. Sie versichern auch, die
Straße weroe nicht viel länger werden, wenn man den alten Weg
benutze, so ginge dann also die Straße etwas über die Höhe,
würde darum besser sein und weniger kosten, und die Leuie zu-
frieden stellen, welche dann das beste Land behalten können. Ueber
dieses sollte noch eine genaue Untersuchung stattfinden, und zwar
auch, ob die alte Straße viel oder wenig Steigung habe, was ich
nicht glaube, und wie viel sie weniger kosten würde. Ich muß
bekennen, ich habe noch nicht bald einen so gut ausgearbeiteten
Antrag gesehen, aber um zu beweisen, daß die Kosten für eine
ganz neue Straße doch immer höher kommen werden als ange-
führt ist, will ich nur dieses sagen. Die Entschädigung für daS
Land wird zu 600 Fr. per Juchart angegeben; aber mit 600 Fr.
werden die Leute nicht zufrieden sein, denn die Erfahrung zeigt,
daß wenn es sich um Entschädigung handelt man seine Forderun-
gen hochtreibt, und die von Deißwyl haben erst letzthin vorgestellt,
wie ihr Land so gut sei und so viel abtrage, die werden dasselbe
also nicht um 600 Fr. weggeben. Was denn die Länge der pro.
jektirren neuen Straße betrifft, so würde der Weg vom Sand
nach Murren offenbar länger sein als über Bern, denn nachdem
Vortrage des SlraßeninspektorS betrüge die Siraßcustrecke vom
Sand nach Lyß drei Stunden, von dort eine Stunde bis Aarberg,
vier Stunden nach Murren. Aus allen diesen angebrachten Gründen

könnte ich auf den heutigen Tag unmöglich eintreten.

v. Lerbcr, Alt-Schultheiß. AlS Mitglied deS Baudepar-
temenrS muß ich mir auch einige Bemerkungen über den Antrag
erlauben. Selten wird man eine neue Straße bauen, wodurch
nicht irgend Jemand in einer andern Gegend am Durchpaß
Schaden litte, so daß man in dieser Hinsicht nur fragen kann:
was liegt im allgemeinen Interesse? Die Straßen im Staate
sind wie die Adern im Körper, sie tragen Leben und Verkehr
in alle verschiedene Gegenden, sie sind das Mittel durch welches
man auf die bequemste und wohlfeilste Manier sich die Bcdürf-
nisse des Lebens und seine Produkte austauschen kann. Daß
man daher den Wunsch hat, da wo keine Straßen sind, deren
zu bekommen und diejenigen zu verbessern, welche schlecht sind,
das ist ganz natürlich; und daß man lieber 3 Stunden in der
Ebene als 6 Stunden über Berge fährt, wird Ihnen jeder Fuhr,
mann sagen. Aus diesen Rücksichten wird Ihnen heute ein Pro.
jek: zu einer neuen Straße, welche schon längst gefühltes Be.
dürfniß ist, vorgelegt. Man wendet dagegen ein, es seien bereits
neun Straßen in der Arbeit. Das freut mich, ich wollte es
wären deren noch mehrere in der Arbeit. DaS gegenwärtige
Straßenprojekl bezweckt die Verbindung zwischen zwei großen Lan.
deStheilen, dem Emmenthal und dem Seeland, und es läßt sich
beinahe keine kürzere und ebenere Verbindungslinie denken, als
diejenige, welche man diesen Gegenden hier eröffnen will. Wenn
mau daS ganz ebene Lyßthal nur sieht, so steigt in einem der
Wunsch auf, es möchte da eine Straße sein. Man wendet ein,
es haben sich gar viele Devise als uncxakt ausgewiesen, und so

werde auch diese Straße mehr kosten, als die Berechnung
ausweise. ES läßt sich nicht läugnen, daß dieses oft der Fall ge-
wesen ist, aber die hier vorliegenden Pläne sind nicht so gearbei-
ret. Wenn je eine Straße exakt dcvisirl werden konnte, so ist
es dießmal der Fall gewesen, denn gute Arbeiter haben dieses
gemacht und sie haben alles aufs genauste berechnet. Wegen der
Entschädigung ließ man Leute auS jedem Bezirke zusammen
kommen, um sich mir ihnen wegen des Preises zu berathen. Daß
aber, namentlich bet so großen Bauten immerhin Differenzen ent.
stehen können zwischen dem Devis und den nachherigcn Kosten,
darüber wird sich niemand verwundern, aber was in dieser Be.
ziehnng zu leisten möglich ist, ist dießmal geleistet worden. Man
wendet ferner ein, die Sache sei doch nichtgehörig untersucht,
denn selbst im Depàrtcmenre hätten sich drei Meinungen gezeigt.

Ja allerdings, T't, und Sie haben diese drei Meinungen gehört;
aber deßwegen möchte ich wenigstens nicht nur nicht weniger Zu.
trauen in die Anträge deS Departements setzen, sondern im Ge.
genlheil mehr, denn dieser Umstand beweist eben, daß man unrer

allen Gesichtspunkten untersucht, daß man contradiftorisch bera.
then hat, und daß alle Gründe sich haben geltend machen kön-
nen. Man fragt, wie viel auf der neuen Straße an Umweg, an
Steigung u. s w. erspart werde. Sie kennen die Stiche von Hin.
delbank bis hieher und von hier nach Aarberg; daß also IN dieser
Hinsicht eine Ersparniß ist von vielleicht einigen Stunden Zeit,
das muß jeder aus Ihnen einsehen. Sogar von hier aus wäre es,
um nach Viel zu fahren, kürzer als auf dem alten Wege, und
eben dazu. Der Stadt Bern gefällt eS vielleicht auch nicht, wenn
sie durch neue Straßen abgefahren wird ; aber cS fragt sich : soll
die Regierung das allgemeine Interesse bcrüchsichrigcn oder das
besondere. Der beste Beweis dafür, daß die neue Straße gut
und bequem sein wird, ist, daß man von allen Seiten fürchtet
abgefahren zu werden. Daß somit die neue Straße auch abge.
sehen vom größern Transit für den innern Verkehr, die größte
Erleichterung gewähren werde, ist schon aus dem Gesagten klar.
Man hat ferner gefragt nach Zoll und Weggeld. Davon konnte
einstweilen noch nicht die Rede sein, denn vorerst muß man doch
eine Straße haben, bevor man Zölle, oder Slraßengelder erbe,
ben will. Ich für mich trete der vom Regiernn öralh empföhle-
neu Meinung bei, welche nicht um eine 3439 Bernfuß kürzere
Strecke zu erhalten Fr. 33623 ausgeben will. Ein kleines Vier-
tclstündlein m.hr wird nicht alles machen. Die kleinern noch
nothwendigen Ausarbeitungen und Modifikationen möchte ich hia-
gegen zuirauungSvoll dem Baudepartemenc und dem Regierungs-
raih überlassen. Ich stimme zum Eintreten.

Häberli. Vorerst muß ich bedauern, daß die Versammlung

an Zahl so schwach ist, ich hätte geglaubt, diese Sache
würde hier mehr Interesse finden. Zum andern glaubte ich nicht,
daß diese schon von der frühern Regierung für nöthig erachtete
Straße solche Oppositionen erleiden würde. Man hörr es aber
diesen Oppositionen an, daß sie sich völlig nur auf örtliche
Interessen stützen. Dieses soll ich wenigstens daraus schliessen, daß
niemand die Zweckmäßigkett der Straße an und für sich ange-
griffen hat, sondern daß die einen blos mehr rechrö, die andern
mehr links wünschen oder verlangen, daß man zuerst die Straßen
ihrer Gegenden verbessere. Ich soll auch keineswegs zweifeln,
daß jedes unbefangene Mitglied, dem die geographische Lage und
die Verhältnisse bekannt sind, in das Projekt eintreten werde,
auch wenn eS auch keinen persönlichen Nutzen davon sieht. Die
einzige Frage ist, ob die Regierung, nachdem sie die Straßen
übernommen, nachdem sie bereits am Thunersee, am Bielersee,
zu Zweisimmen, im Jura u. s. w. ucue Bauten i»6 Leben geru-
fen hat, nun fortfahren oder aufhören will, Straßen zu bauen.
Wenn man ein HauS aufrichtet, wird man dann, damit dasselbe
wohlfeiler werde, gerade den Balken weglassen, der daS Ganze
trägt? Wenn man jetzt unrer allen neuen Straßenanlagen die
schönste, ebenste, vorrheilhafteste, freilich auch köstlichste, nicht
beschließen wollte, so würde ich Besorgniß haben, daß wir einen
großen Fehler begehen würden. Herr NegicrungSrath Herren-
schwand will zuvor die Correction der Straße von Bern nach
Aarberg, und beklagt sich, daß man diese Gegend zurücksetze. Ich
finde nicht, daß dieses Letztere der Fall sei, denn der Herr
Präsident deS Baudcparrcmentö bar uns ja gesagt, daß jene Corrcc-
tion auch werde gemacht werden; und ich werde dann gewiß auch
dazu stimmen. Daß man aber deswegen die fragliche Straße von
Lyß gegen Hindelbank aufgeben müsse, daS kann ich nicht glau-
ben. Was denn die Beuräge anbetrifft, so habe ich nicht ge-
hört, daß die Gemeinden an der Aarbergstrasse gar viel Beiträge
angeboten haben; hier hingegen ist etwas versprochen worden. (Der
Redner verbreitet sich hier noch über die eine der verschiedenen
projektieren Straßcnlinien Ich stimme zum Eintreten.

Stählt, Narhschreiber. Diese Straße, deren Anlegung
wir heute beschließen sollen, ist eine der wichtigsten in der ganzen

Schweiz. Sie bezweckt vorerst die Verbindung der östlichen
und westlichen Schweiz und hat in so fern eine eidgenössische
Bedeutung, deren Vortheile ich hier nicht schildcni will. Zweitens
hat sie aber auch eine kantonale Bedeutung, indem sie bezweckt,
auf möglichst langer Strecke den Transit im K -nton zu behalten.
Dieses, glaube ich, soll man offen gestehen. ES mag nun frei-
lich einigen Gegenden wehe thun, wenn man sie abfährt, aber
eS soll dennoch geschehen, sobald eS im Interesse deö allgemeinen
Wohles ist. Drittens hat diese Straße den Zweck einer bessern
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uiucn! Verbindung verschiedener LandcStheile unter sich. Dieß
it clue wichtige Rücksicht. Das Obcraargau und das Emmen.
that sind dabei betheiliel, so wie der Iurabezirk und das See.
land^ Für den Verkehr des Emmenthalcö mit andern Gegenden

war bisher sehr schlecht gesorgt; man beschloß zwar wohl, die
innere Communication längs der Emme zu verbessern, aber da-

nur ist den Bedürfnissen dieses KaittoaölheilcS noch uichl abgehol-
fen: sondern das Emmenthal muß auch in die übrigen Gegenden
eine weitere fortgesetzte Verbindung haben. Einen sehr g'.oßen

Tdeil des WeineS, den diese große Landschaft konsumin, kaust
sie im Seclaude. Nun muß das Emmenthal diesen Wein
entweder über Soliburii oder Be>n oder Schupfen holen. Gewöhn-
l'.ch fährt man über Schlipsen, aber bei ichlcchtcr Witterung
bleiben die sch» erbeladenen Wagen leicht stecken Das ist doch

eine bedeutende Erschwerung dcS innern Verkehres für eines d.r
ersten Produkte.

Man beklagt sich, daß man die Absicht habe, das Bnrcmhal
abzusahnen und zu beseitigen. DaS glaube ich nicht. Daß aber
diew Straße dem Vürcinyale wirtlich nachtt-eilig sein kann, ist

möglich, aber um so viel sicherer, alv diese Gegend jetzt in
Nachtheil gerälh, um so viel sicherer wird man nachher derselben
die ihr längst schuldigen Vortheile zusichern, namentlich eine Vcr-
biliduugsstraße mir Bern und demEmmenthale. Blau hat — zwar
nicht hier in dieser Versammlung — auch gesagt, die Burgdorser
wollen drum die Stadt B rn abfahren. Wenn Burgdors dabei

ein specielles Interesse hatte, so könnte dieses allenfalls Glauben
finden; aber das Interesse van Burgdors ist durchaus nicht ver-
s.hi.deii von demjenigen von Oberaargau u, s, w., und es müßte

einer ein Trovs sein, wenn er glaubte, durch Verletzung der In-
teresscn der Hauptstadt würden diejenigen dcS Landes gefördert.
DaS Interesse der Hauptstadt ist innig verwachsen mit dem In-
lcresse dcS Landes und kann nicht davon getrennt werden, so wie
das Herz auch nicht getrennt werden darf vom übrigen OrganiS-
inns dcS Körpers. Ich rede aber hlcr nicht von der Bürgerschaft

von Bern sondern von der .Hauptstadt als dem Central-
punkt dcS KantonS. Durch den vorliegenden Plan wird nun
aber das Interesse der Hauptstadt nicht nur nicht lädtrt, sondern

mächtig befördert, denn wir legen jetzt nur den Grund zu andern
Strasenbauteri' durch welche so wie durch den Bau einer Brücke

die Verbindung der Hauptstadt mir allen Theilen dcö KantonS
aus der kürzesten Linie und mit dem wenigsten Gefalle zu Stande
kommen wil d. D eß übinenS der Kroße Rath im Straßenbau das

Interesse des Ganzen im Auae hat, dieß hat er bereits sattsam bcwie-
sen durch die beschlossenen Suraßenarbciien in den andern KamonS-
thcilen e jetzt ist die Reihe an dieser Gegend. Indem man das

Interesse dieses Theiles befördert, befördert man aber zugleich
dasjenige des KantonS und der ganzen Eidgenossenschaft. Ich
bitre also inständig, in diesen Plan cmzu.reicn, von dem man
n wh dazu sagt, er sei der am besten ausgearbeitete von allen,
die noch je in neuerer Zeit dem Großen Rathe vorgelegt worden.

Rufen er. Wenn die Distanz von Hindelbauk über Lyß
nach Murren dieselbe ist, wie diejenige über Bern, was profitier
man denn dabei, eine neue Straße zu bauen? Würde man die

Straße von Bern »ach Blu ten verbessern, so könnten ssä, der
Sirecke ganz eben und der Güminenstntz nivcllirl werden. Wenn
man Kosten verwenden will, um den Transit zu erleichtern, so

corrtgirc mau die Straßen nach Murten und Aarberg und baue
dann bloß eine kleinere Verbindiingöffraße zwischen dem Emmen-
thale und dem Seelands. Man kann wahrhaftig die SraatS-
kasse nicht so sebr belästigen; als cS sich ja gestern um
Entschädigung der Amischreiber bandelte- sagte man uns, eS sei nichts
mehr drin. Bis nach geschehener Correction jener beiden Straße»
möchte ich diese verschieben und also für heule nicht cir.lrelen.

Kohl er, von Buren. Als Ergänzung dcS vorgelesenen
Berichtes muß ich bemerken, daß Buren aus den Fall, daß eine
Siraße dorr hindurch geführt würde, Beiträge an Geld und
Materialien verheißen hat.

Tschar ncr, att-Schultheiß. Wenn Sie heute nicht
eintreten, Tit., sv wird keine fernere Unlersuchung mehr starr haben,
sondern die Straße kommt a»S der Reihe derjenigen Gegenstände,
mit denen sich das Baudeparlement beschäftigen sollte. Teiltet
man hingegen ein, so können Sie immer sagen: wir wollen-un-
gefahr die und die Richtung - mit Vorbehalt jedoch derjenigen

Vervollständigungen und Modifikationen, die man besonders wünschen

und zulässig finden mag. Ich muß mir hier die Betrachtung
erlauben, daß, — so schön und ermunternd die Aufgabe deâ

BaudepartcmentS ist, sich mir solchen Gegenständen zu besassen,
dte zum Wohle dcS Ganzen gereichen ; — so enlmulbiqcnd eö

hinwiederum für dasselbe sein muß, wenn man dann seine aufgrund-
liehe Unlersuchung gestützten Vorschlä;e von rechts und links an-
greift, warum? weil diese oder jene Gegend daraus einen Nach-
theil für sich fiiichlct. So ist cs mil der Straße von Biet nach
Neucnstadl gegangen, während sich jetzt in dieser Gegend ein über-
auS rcgcö Leben und allgemeine Zufriedenheit kund giebt, was
viele Stunden im Umkreise schon wahrgenommen wird. So ging eS

mit der Srraße am Thunersce, und doch, sobald dieselbe einmal
völlig im Staude ist, wird jedermann die Regierung für dies.S
Unternehmen segnen. So geht es heilte mit der Straße von Luß
gegen Hiudclbank. Hätte das Baudeparlement, das doch aus
Bcwohrcrn von Bern besteht in solch loealem Snine bandeln
wollen, so wurde cS angetragen haben von der Cache gänzlich
zu abstrahiern; denn beim ersten Auscheiu kann man o.llerdmes
sagen, d'.c Sladl Bern werde durch die neue Siraße abgefahren.
Gerade aus folch allzueughcrzigen Legriffen gcschad eS wahrscheinlich,

daß diese Straße nicht schon früher zu Stande gekommen
ist, weil man daraus Nachtheil für die Stadt Bern fürchtete.
Solche lokale Rücksichten sollen nicht mehr s-in. Für das ganze
Land sind wir da, das ganze Land soll einander hcl-en, zu ge-
meinnützigcn Unternehmungen. Auch Bern übrigens wird bei
dieier Straße seinen Nutzen finden, so wie das ganze übrige L<nd.
Man gründet einen andern Einwnrf aus den Bestand d,> Staatskasse.

Diesen Einwnrf hat man immer gemacht- wenn es um
solche Unternehmungen zu thu» war. Wenn man aber kie Sache et-
was näher betrachtet, so ist dieselbe nicht so gcfähttick. Die Straßen,
welche gcgcnwärttg im Gange sind, sind zum Tdeil schon vor 2
und Z Jahren erkannt worden. Wenn Sie also schon auf den
heutigen Tag erkennen, es solle die vorgeschlagene Straße gebaut
werden; so wird die Ausführung nicht so ans einmal kommen;
dlc Fr. l7»0W werden weder in diesem noch in dein folgenden
Jahre gebraucht werden, und bis nur die nöthigen Vorarbeiten
und fernere Vervollständigungen fertig sind, geht es noch lange
genug. So verhielt cS sich z. B. mit der Straße von Zwcisim.
men nach Saanen. Dieselbe wurde schon vor zwei Jahren be.
schlössen, aber da die Vorarbeiten so schwierig waren, so wird
es noch bis zum nächsten Herbste gehen, bevor sie angefangen wer.
den kann. Also wird die Staatskasse deßweaen noch nick t sobald
mitgenommen; aber hingegen ist doch der Entscheid dcS Großen
Rathes nöthig, damit das Baudeparlement nicht unnützer Weise
Kosten habe sur Dcvisirungen u s. w. Daß denn die Straße für
einen großen Theil des KantonS vom größten Nutzen sein werde,
kann nicht widersprochen werden; der ganze Leberberg, Nydau,
Aanvangcn, Buren selbst, Fraubrunnen, Burgdors uf s w alle
diese LandeStheiic sind dabei interessirt und nicht etwa bloß ein.
zclue Ortschaften. Ich für mich, wenn ich Bewohner cincS Dor.
ses wäre, würde zufrieden sein, sobald ich nur mit mcivem Wä.
gelcin nach Bern fahren könnte, aber hier handelt eS steh nicht
darum, sondern um das Interesse einer ganzen Landschaft und
um den Nutzen te S ganzen Kantons. AuS dem nämlichen Grunde
Hai seiner Zeit der Große Nalb für billig erfunden, daß der Staat
den Unterhalt der Straßen aus sich nehme, weil durch denselben
früher einzelne Ortschaften bcmahe erdrückt wurden, ohne doch
den anSichtteßiichen Nutzen davon zu haben. UebrigcnS muß ich
ber dieiem Anlaste anzeigen, daß daS Baudeparlement nach anae.
stellten Untersuchungen und ^eingeholten Berichten sich überzeugt
hat, daß lliiofern die Straßen immer in ginem Stande erhalten
werden, dann die Kosten für den Unterhalt derselben bei weitem
nicht diejenige Summe erreichen, die man im Ansänge vermuthet
hat. Zum Beweis kann ich hier ein Schreiben des NcgienmgS-
statthatte-S von Burgdors c-t-ren, von welchem man so wie von allen
andern Regieru-tgsstaltbattcri, ein Verzeichnis; aller derjenigen
Straßen in seinem Amtsbezirke abgefordert haue, welche der Staat
unterhatten müsse. Derselbe schreibt nun, daß gewiß in wenig
Distrikten ;o viele Straßen vom Staate übernommen werden müssen,

wie im Amtsbezirke Burgdors. Indessen werde der jährliche
Unterhalt aller dieser Straßen die Summe von Fr Z sebr
wenig übersteigen. Da nun der Staat bis jetzt durchschnittlich
immer Fr. 40vv0 für diesen Zweck ausgegeben her, w wi-d nun-

ssl
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mehr nach U. bernahme des StrafenunterhaliS von Seite des
Staates, die dafür auszugebende Summe wenigstens das dop-
pelte der bisherigen betragen. Jeder Slraßenverständige wird
übrigens darin übereinstimmen, daß jedenfalls der Straßennnter-
halt für den Staat bei wff em nicht so kostbar sein wird/ als er
cg früher für die Gemeinden war, welche dabei nicht immer mit
der gehörigen Sachkennrniß zu Werke gingen, und oft mir zehn,
fachem Faden näheren. Schließlich muß ich noch einmal wiederholen,

daß gewiß die Regierung der Republik, welche st bis 6

Millionen ihres Vermögens in disponibel Kapitalien besitzt, die
in Frankreich, Italien und Deutschland angelegt sind, davon
keine sicher rc Anwendung machen kann, alS wenn sie wenigstens
einige Hunderliausende auf dergleichen Unternehmungen v,r-
wendet. Wer garan.irl uns für die Sicherheit jener oben
genannten Kapilalanwendung? Hingegen solche Srraßcnanlagcn oder
andere dergleichen gcmeinnützigcn Bauten sind für das Land eine
unversiegbare Quelle des Wohlstandes. In dicftr Ueberzeugung
müßte ich t ung wün'chcn, daß es Ihnen belieben möchte, in daS

vorliegende Siraßenprojekr, und zwar sogleich, einzutreten.

Abstimmung:
Für Eintreten 80 Stimmen.
Dagegen 88 »

Der Herr Vicelandammann eröffnet nun die Umfrage, wel-
chem den vorgelegten vier Projekte der Gtvßc Rath den Vorzug
geben wolle.

Tscharn er, alt Schultheiß, berührt noch einmal ganz
kurz die drei verschiedenen Meinungen des Baudepartcm-iuS und
cmpsi.hlt auS bereuö angeführten Gründen die im schriftlichen
Vortrage alö die erste angeführte und vom Regicningsratde un-
lerstützre Meinung des BaiidepartemenlS, durch welche dem vier-
ten Projcfte der Vorzug gegeben wird.

Häberli pstichicl im allgemeinen dem vom Herrn alt
Schultheiß Tfcharncr empfohlenen Projekte bei, doch mit dem

Unterschiede, daß er die Straße südlich vom Secdorfsce und
möglichst nahe bei Schlipfen vorbeiführen möchte, indem er
auf die Bedeuisamk it der letztgenannten Ortschaft und auf ihre
Anhänglichkeit an die neue Ordnung der Dinge aufmerksam macht.

Ob recht empfiehlt ebenfalls gar sehr daS Dorf Schlipfen,
indem er namentlich als Beweis der großen daselbst herrschenden

Thätigkeil und Arbeitsamkeit anführt, wie er vor etlichen

Iah en nach Mitternacht daselbst anlangend, in vielen Tennen
bereits Dreschen gehört habe.

Buchmüller giebt, da auch das Oberargau durch diese

Straße begünstigt werden solle, dem zweiten Projekte, nach

welchem die Straße beim dritten Srundcnsteine untcnhcr Hin-
dclbank ausmünden würd«, den Vorzug.

Stein h au er könnte dieser Ansicht anS den im schrift-
lichen Vortrage enthaltenen Gründen nicht beipflichten, beson-

derS weil der Staat dann in emer so kleinen Entfernung zwei
so bedeutende Eiraßenlinien unterhalten müßte. Er stimmt zu
dem vom Negicrungsrarhe empfohlenen vierten Projekte.

M üble mann stimmt hingeaen zum ersten Projekte, nämlich
die Straße im Dorfe Hiudclbank ausmünden zu lassen. Der
fragliche Straßenbau sei die Grundlage aller fernern in der
Absicht anjnlegendrn StraßetUttnen, den Transit durch unsern Kanton

zu lciien; durch ei ic Brücke könne dann später auch von

Bern aus eine Verbindung mit derselben zu Stande kommen, und

wenn auch daS Oberargau Vortheil ziehen solle von dieser Straße,
so sei die AuSmünd inq derselben beim zweiten Stundenstcine
unzweckmäßig- Nach Erba!"."ig der neuen Brücke von Bern über
due Aar könne dann füglich die al'e Zürichstraße bis nach Hin-
delbank auf eine Straße dritter Klasse beschränkt werden. Der
Staat soll Kunstgerecht und für alle Zukunft bauen und sich davon

nicht durch eine Mehrausgabe von L. 20000 bis 800U0 abwendig
machen lassen.

von Lerber, alt Schultheiß, empfiehlt daS vierte Projekt,
denn die neue Straße solle auch für diejenigen dienen, welche von

dcr Gegend von Bein her dieselbe benutzen wollen. Für diese

wäre der Umweg biö nach Hindelbank oder gar zum dritten Stuu-
densicine weil led uiendcr, als für die Bewohner des untern

KanionsiheileS. UebrigenS seien L. 80000 Ersparniß und dazu
»och Schonung des schönsten Acker- und Wieftnlandcö auch in
Betracht zu ziehen.

Nyser schließt sich der letztgeäußcrten Meinung an, indem
er die neue Straße nicht alS eine Transitstraße, sondern bloß alS
eine KommunikzlionSstraße betrachten könne, denn sowohl die
Waarenzüge übrr Murgcnihal als die von Basel her werden doch
immer über Solothurn. fahren; er habe aus diesem Grunde auch
nicht zum Eiutrclcii gestimmt. Hiugegen dankt der Redner den-
noch dem Baudepariemenl für die vollständigen Plane u. s. w.
und wünscht, daß man die wichtige Gemeinde Schlipfen möglichst
berücksichtige.

Ein Mitglied unterstützt die Ansicht des Hrn. Häberli
und wünfcht, laß die Straße etwas böser angelegt werde, indem
das Thal bei nassem Weiter schon mehr als zehn Mal ganz über-
schwemmt gcivc-'eii sei.

Schlappt mochte die ganze Sache zutrauensvoll dem Bau-
dcparlement und dem Negierungsralh überlassen, indem die Mehrzahl

der Mitglieder doch nicht gehörig mir der Lokalität und den
Verhältnissen bekannt sei.

Simon, Alt-Landammann. ES ist in Zweifel gezogen wor-
den, ob die neu zu erbauende Straße den Transit in unsern Kan-
ton ziehen werde oder nicht. Ich habe darüber mir den
erfahrensten Kausieuten aus verschiedenen Kantonen geredet, welche
die Frage bejahend beantwortet haben. Der neue Straßcnzug
von Hindelbank nach Lyß würde 68000 Bcrnfuß lang sein. Nun
crgiebr sich aus den darüber aufgenommen Profilen, daß auf
di.scr ganzen Linie 8548 Bcrnfuß zwischen 8—4?si, und 4050
Beuiftiß zwischen st und 5?fj Steigung oder Gefall haben; somit
hätten auf der ganzen Länge nur 7598 Bernfuß mehr alö 8?g
Steigung oder Gefall, und noch dazu sind diese 7598 Bcrnfuß
in 8l Abschnitten so daß die Straße so eben ist wie ein Teller.
(Dcr Redner zeigt, daß übcrdicß die neue Straße kürzer sein
werde als die über Solothurn.) Wenn nun der Weg kürzer,
dazu völlig eben und gut unterhalten ist, läßt sich dann nicht
vermuthen, daß diese Straße den Transit an sich ziehen werde?
Was denn die Bestimmung dcr Straßenlinie betrifft, so würde
ich dazu stimmen, daß der Große Rath bloß darüber entscheide,
ob dieselbe beim zweiten Stundensteine oder zu Hindelbank cder
beim dritten Stundensteine ausmünden solle; hingegen alles andere
dem RegierungSraih überlassen. — Der Redner empfiehlt daS
erste Projekt, namentlich weil die Straße vom Sand nach Hin-
delbank nicht zweckmäßig angelegt und somit, wegen der
Nothwendigkeit einer frühern oder spätern Correklion, die durch
Befolgung des vierten Projekts zu erzielende Ersparniß von 88628 Fr.
keine reelle sei u. s. w.

Jäggi verwahrt sich zuerst gegen den Vorwurf, aus ört-
lichen Rücksichten gegen das Eintreten gestlmmt zu haben. Ueber
die Frage, ob die neue Straße alö Transitstraße zu betrachten sei,

stimmt er Hrn. Ryser bei, weil er nicht glauben kann, daß
dieselbe kürzer sei, als die längst dem Jura Er stimmt zu einer
Siraße mindern Ranges, und daß dabei auf diejenigen Ortschaften
vorzüglich Rücksicht genommen werde, welche dabei ein wesentliches

Interesse haben.

Stähli, Ralhschrciber, stimmt wie Hr. Alt-Landammann
Simon und bemerkt, allerdings sei die Richtung deö Jura die
kürzeste Verbindungslinie, wenn man nämlich von Baden her.
komm- ; aber für den Waarcnzug von Rohrschach und Zürich sei

die neue Linie die kürzere.

Mehrere Mitglieder erklären ohne fernere Bemerkung ihre
Zustimmung zu der von Hrn. Alt-Landammann Simon
ausgesprochenen Ansicht.

A b st i m m u n g:
Für Annahme dcs vom RegierungSraih empfohlenen

vierten Projektes 47 Stimmen.
Für etwas anderes 42 „

Der Hr. Vicelandammann legt noch auf den Kanzleitisch:

8) Vortrag des Baudeparlcmcnts über den Straßenbau
längs der Wannenfinh an dcr Emme bei Liitzelflüh.



2) Aebnlicher Vorirag übcr die Anlegung einer Straße
von Sugi nach Ins und einer solchen von Miintschemier nach

Kerzerz.

(Schluß der Sitzung um 2'/. Uhr.)

Eilfte Sitzung.

Freitag/ den 15. Mai 1 8 3 5.

(Vormittags um S NHr,

Präsident: Herr Vicelandammann Meß m er.

Nach Namensaufruf und Verlesung der Akten legt der

Herr Landammann aus den Kanzlcitisch:

1) Vorstellung der Burgergemeinde Thun, um eine Beschluß,
nähme über ihre im November 1834 eingereichte/ gegen
die Verfügung des RcgtcrungSralhS vom 6. August abhin
gerichtete Beschwcrdeschrifc ansuchend;

2) NachlassungSbegchren des S. R. Frey von VellheiM/ Kan.
tons Aargav/ in Absicht auf die ihm wegen Diebstahls auf.
erlegte noch übrige Verweisung;

3) AehnltcheS Begehren des Ioh. Kilcher von Znchwyl, Kan¬
tons Solothurn;

4) Vorstellung von 30 Wehrmännern des Amtsbezirks Saanen
gegen Wiederanstellung von Offizieren/ welche wegen Eid.
Weigerung ihren Stellen verlustig wurden;

5) Vortrag des IustizdepartementS über das Ehedispensations-
begehren des I. Buri.

Vortrag des Baudeparte mentö mit beigefüg.
tcm DekretSeniwurf über Anstellung von Ingeni.
eurS und eine andere Organisation seiner Kanz.
lei. — In der Ueberweisung des RegicrungSrachS waren vcr-
schiedene abweichende Antrage beigefügt.

Tfcharner/ alt-Schultheiß. Unterm 16. März 1832 hat
der Regierungsrath für das Baudcpartemcnt eine Organisation
vorgeschrieben/ laut welcher seine Beamtelen bestehen sollten/ in
zwei Ingenieurs/ den einen für den Hoch./ den andern für den

Straßen-/ Brücken, und Wasserbau/ und in zwei Adjunkten/
wesentlich für den letzter» Ingenieur bestimmt. Daneben sollte
nach einem Reglement/ ein technisches Büreau errichtet werde»/
d. h. ein Büreau in welches junge Leute aufgenommen würden/
um sich da zu diesem Fache gehörig heranbilden zu können. Der
erste Sekretär des BaudepartemenlS sollte denn zugleich Chef des
BüreauS sein/ sollte die technischen Memoriale und Gutachten
abfassen. Dieser Sekretär ist denn zugleich Kassier des Depar.
tementS und hat als solcher eine Bürgschaft von Fr. 6000 zu
leisten. Wenn jene Idee vollständig wäre ausgeführt worden/ so

würden wir jetzt wahrscheinlich nicht im Falle sei« / dem Großen
Rathe eine vorläufige Aenderung vorzuschlagen/ indem mittelst
des technischen BüreauS Leute sich herangebildet hätten/ welche
die daortS erforderliche Handbietung würden geleistet haben. —
Allein es zeigten sich Schwierigkeiten jene Ideen sogleich zu rea-
lisiren. Auch die zwei Adjunkle sind erst vor einem Jahre er-
nannt worden. Wenn das Hoch-/ Straßen-/ Brücke», und Was-
serbauwescn noch auf dem gleichen Fuß sich befände/ wie unter
der abgetretenen Regierung/ so würde das Baudepartement nicht
daran denken/Ihnen/ hochgeachtete Herren/ eine Vermehrung
des Personale vorzuschlagen. Allein seitdem der Große Rath/
wie billig/ das Straßenwescn zur Sache des Staates gemacht
und zur Erleichterung des VerkchrS/ und Förderung der Indu,
strie eine Menge Bauten beschlossen/ haben die Jngenieurarbet-
ten unendlich zugenommen — so daß das Departement unqeach.
m seiner großen Bemühungen/ dem Bedürfnisse durch ausseror-
deutliche Anstellung kenntnißreichcr Leute zu Abfassung von Plä-
nen/ Memorialen :c. zu begegnen / doch von der Nothwendigkeit
einer Abänderung in Absicht auf die Organisation sich übcrzeu-
gen mußte.

Betreffend den Wasserbau / so war früher auch kein eigener
Ingenieur für diesen Zweig; sondern wenn der Staat Bauten

dieser Art zu besorgen hatte/ so beauftragt er Jemanden auf te-
sonderm Wege mit der Leitung daheriger Arbeiten. Auch da
haben die Arbeiten dergestalt zugenommen/ daß der gegenwär.
tige Ingenieur für Straßen, und Wasserbau sich ausser Stand
sieht/ allem/ was in diesen BcrufSkrciS einschlägt/ zu begegnen.
Das Departement hätte gewünscht/ Ihnen/ Tit./ in Revision des

Reglements/ schon gegenwärtig einen wohl ausgearbeiteten Enl-
wurf bringen zu können/ aber weil einerseits die Zeit mangelte
und man andrerseits noch eine längere Erfahrung zu Rathe zie-
hen zu sollen glaubte/ mußte man dieß noch bleiben lassen und
einstweilen sich in den Vorschlägen bloß auf daö Nothwendigste
beschänken.

Das Baudcparlemevt war also darin einig/ daß seine Be,
amtctcn dem täglich wachsenden GeschäflSdrang nicht gewachsen
seien/ aber nicht darin/ wie diesem Uebelstande auf zweckmäßige,
für die Staatskasse wenig kostspielige Weise gehoben werden könne.
ES waren hierüber schier so viel Ansichten, als Mitglieder im
Departement. Doch lassen sie sich unter drei Hauptmeinungen
bringen/ von welchem die eine einen mit L. 2400 besoldeten
Oberingcnieur im Straßen. und Wasserbau nebst vier demselben
untergeordneten BezirkSingcnicure auf dem Lande à L. 1600 Be,
soldung mit Unterinspekloren/ deren Zahl nach der Mehrheit 18
zu L. 300 bis 400 Gehalt, nach der Minderheit nur 8 bis 12
betragen würde/ aufstellen will/ während eine andere Meinung
28 AmlSinspekroren mit durchschnittlichen L. 200Besoldung zweck,
mäßig findet. Dem Bauinspektor dann würde neben einer Be-
soldung von L. 2400 noch ein verantwortlicher Adjunkt mit L. 1000
Gehalt als Gehülfe beigcgeben und sowohl dem Hochbaubeamleten
als dem Ingenieur en ellel im Straßen- und Wasserbau ein
Taggeld von L. 12 ertheilt. Eine drille Meinung will diese Be-
siimmung von L. 12 per Tag nur in sofern gelten lassen/ als sich

der Beamtete nicht mehrere Tage an einem und demselben Orte
oder in der Nähe desselben nicht längere Zeit aufhaltet/ ansonst
dann im umgekehrten Falle eine Verminderung eintreten müßte. —
Die zweite Haupt m einung sodann findet die Anstellung
von BezirkSingenicurS nicht zweckmäßig/ weil tüchtige Wissenschaft,
lich gebildete Männer um 1600 Fr. nicht erhältlich seien, da
jeder gewöhnlich auf diese Summe jährlich zu stehen komme.
Diese Meinung erachtet daher als zweckmäßiger/ drei von einander
gänzlich unabhängige Ingenieurs aufzustellen. wovon dem einem
der Straßen- und Wasserbau im Jura/ dem andern im Mittel-
land/ dem drillen im Oberland mit einer jährlichen Besoldung
von 2400 L. nebst 12 Fr. Taggeld übertragen würden. — Die
drille Meinung endlich fürchtet/ daß bei der Aufstellung von
BezirkSingenicurS nicht nur Eifersucht und andre schädliche
Einwirkungen/ sondern auch in Bezug auf den Oberingcnieur
Reibungen entstehen könnten. Ferner theilt sie die Ansicht der zwei-
ten Meinung/ daß die Besoldung zu gering und daher nicht leicht
laugliche Männer sich melden werden. — Noch will ich dem
Großen Rath in Kürze Bericht geben, wie die anderweitige Or,
ganisalion dieser Sache beschaffen sei. Neben den Ingenieurs
haben wir noch Amtöinspcktoren / die schon unter der alten Re.
gierung neben den Wcgknechrcn cxistirten. Da man dannzumal
auf daö Srraßcnwesen so wenig als möglich Geld verwenden
wollte'/ so glaubte man die Inspektoren auch nicht hoch bezahlen
zu sollen. Unter der jetzigen Ordnung ist dies nicht zweckmäßig,
und die Besoldung der Inspektoren muß in ein besseres Ver,
hältniß mit ihren Leistungen gebracht werden. Gegenwärtig jedoch
liegt noch kein dießörtiger Vorschlag vor. Wahrscheinlich würde
man/ wenn die Majorität mit der Vermehrung um einen Ingenieur

sich begnügt, und von den UnteringenieurS abstrahier, in
jedem Bezirke einen Inspektor einsetzen, im umgekehrten Falle
wird man antragen, über mehre Ammen einen und denselben
Aufseher zu setzen. — Anlangend die dermalen dem ersten Sekretär
übertragene Kassaführung, so wird täglich fühlbarer, daß diese

Einrichtung mit einer geregelten Geschäftsführung durchaus un-
erträglich ist. Dieser Sekretär findet in der Verschreibung der
Departcmentalsitzungen, in der Aufsicht über das Büreaupersonal,
in der Führung der sämmtlichen Kontrollen, in den zahlreichen
Nachschlagungcn und Untersuchungen und in den häufigen schriftlichen

und mündlichen Nachfragen hinlängliche Beschäftigung.
Durch die Kassaführung wird er beinahe täglich an den dringend,
sten Büreauarbeitcn gestört. Wer nun den Umfang der hierseiti-
gen Comptabilität, sowie den Geschäftskreis überhaupt, kennt,
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wird ganz sicher zugeben müssen, daß einzig die Kasse einen Mann
das ganze Jahr hindurch in Anspruch nehme. Halten wir nicht
einen fleißigen und gewissenhaften Sekretär, der sich aufopfert,
so wäre bereits großer Schade aus dieser Vermengung erwachsen.
Vermittelst der Errichtung dieser neuen Stelle ist Hoffnung, daß
wir fahren können. Nach einem Jahre kann man dann einen

ausführlichen OrganisationSvorschlag vorlegen. Also läge auf den

heurigen Tag zu entscheiden vor, ob man den Straßen, und Was.
serbau trennen wolle, — oder ob man nach der einen Meinung
nur einen Obcringenieur mit mehrern UntcringenicurS, — oder
ob nach der zweiten Meinung zwei ObertngenieurS und nichts
desto weniger ein paar UntcringenicurS, — oder nach der dritten
Meinung, ob man einen Ingenieur mehr mit Beigesellung von
Amtsinspektoren und Wegknechten aufstellen wolle.

Fellen berg. Ich verdanke dem Herrn Schultheiß Tschar.
ner seinen Bericht, der uns aus mehrere Bedürfnisse aufmerksam
macht, die gleich bet der ersten Organisation hätten befriedigt
werden sollen. ES ist zu bedauern, daß das technische Büreau
nicht gleich anfangs ins Leben getreten ist. Wir dürfen nicht
verkennen, daß wir in diesen Fächern und überhaupt in Jndußrte.
entwickelung noch sehr zurück sind; weßwegen wir auch die
Oberleitung solcher und anderer Dinge in fremde Hände geben

mußten. ES liegt im Interesse unserer Mitbürger, daß wir durch
LandeSkrafl den ersten unsrer Bedürfnisse zu begegnen suchen.

In vorliegendem Fache kommt nun das Meiste auf praktische
Thätigkeit, aus Erfahrung an. Nicht daß ich der Wissenschaft,
der Theorie abhold bin, aber ohne praktische Erfahrung wird
diese nicht recht gedeihlich, und bildet leicht nur eitle Projektma-
cher. Praktische BerufStüchtigkeit hätten unsre Leute hauptsäch.
lich auch in einem solchen Büreau sich aneignen können. Suchen
wir daher zu bewerkstelligen, was die Pflicht der Sorge für Her»
anbildung junger Leute und die Pflicht der Sorge für des Staates

Wohlfahrt überhaupt uns auferlegt. D'rum lst'S nöthig, daß

wir einen ausgezeichneten Mann an die Spitze dieser Geschäfts-
leitungen stellen. Die Wissenschaft in diesen Fächern ist zu

einer solchen Höhe gediehen, und kann so wohlthätig für unsere

StaatSökonomie werden, daß wir die zur Anlegung einer Pflanz,
stätte dieser Fachkenntnisse nöthigen Opfer nicht scheuen sollen.
Also geben wir diese Sache in die Hände eines seincr Aufgabe
gewachsenen Leiters und fordern dann von ihm, daß er die

schlummernde Länderkrafc wecke und tüchtige Männer nachziehe.

Wir müssen das alles Ernstes nachzuholen suchen, was biSH r
zu wenig für Vorbildung und praktische Geschäftsanleitung
gethan ward. Dem Voltrag des BaudeparlementS zufolge soll die

ErziehungSbehörde ihre Aufmerksamkeit diesem Erforderniß zu
wenden. Ich wünsche, daß dieß mit gehöriger Erfassung des

Bedürfnisses geschehen möge. Durch Darbringung der jetzt nöthi-
gen Opfer können wir in Zukunft viel ersparen. Die, für den

Staat mit Schaden verbundenen, Fehler in solchen Unternehmungen

rühren von Mangel an guter Aufsicht, an Berufögeschick
und von Mangel an praktischer Anwendung der erworbenen Kenntnisse

her. Besolden wir nur die Hauplstellen gut, so werden die

Untergeordneten uns nicht so viel kosten, weil eben die Anwartschaft

auf jene obern Stellen ein Reizmittel ist und ein Sporn
auf dem Wege zur BerufSbefähignng. Wenn wir da recht gure
Einrichtungen treffen, so werden wir große Vortheile daraus
erwachsen sehen, die wir bei unsrer jetzigen StaalSeinrichtunz
dermalen noch vermissen müssen.

Romang. Wenn man sich auch nur einigermaßen einen ober-

siächlichcn Begriff machen kann von der Menge dahin einschlagenden

Arbeiten, so wird man sich nicht verwundern, wenn die

bisher Angestellten nicht genügen, und man wird begreifen, daß
eS ein großer Mißgriff ist, wenn wir nicht eintreten. Darum
möchte ich gewähren, wag nöthig ist. Bis man hinlängliche Leute

Hai, ist eS zweckmäßig, diese Leute aus wenigere Unternehmungen
auf einmal zu beschränken und sie zu eoncentrircn. Nur wenn eine

genügsame Anzahl sachkundiger Leute vorhanden sind, kann man
dann an mehrcrn Orten zugleich Arbeiten vornehmen lassen.

EmpfehlenSwerih scheint mir was der RegicrnngSraih und eine

Meinung des Departements vorschlägt. Man muß erst Versuche

machen. Auch wünschte ich bezüglich auf die Bezirksinspektoren,
paß man junge fähige Leute eigens dazu bilden und praktisch

anleiten ließe. Sonst haben wir Leute, die den Gehalt ziehen
und doch der Sache nicht gehörig vorstehen. Ich schließe mich
an den RcgierungSrath und die eine Meinung deö Departements

an.

Obrecht. Ich kann nicht glauben, daß Jemand in
dieser Versammlung wäre, der nicht eintreten wollte. Denn
wenn, waS beschlossen, inS Leben treten soll, so reichen zuvcrläft
sig die bisher angestellten Personen nicht hin. Die Arbeiten ha-
ben sich gar sehr vermehrt. Drum hege ich die getroste Hoff,
nung, daß man eintreten werde; dieß ist nothwendig, absolut
nothwendig.

Abstimmung:
Einzutreten, und zwar artikelSweise, — durchS Handmehr

angenommen.

Tschar n er, all-Schultheiß. Im H. 1 schlägt Ihnen, Tit.,
das Departement Trennung der biSanbin vereinigten Fächer des
Straßen- und WasserbauS und für jedes derselben Aufstellung eines
besondern Ingenieurs vor. Ueber diese Trennungsfrage hat der Rc-
gierungsrath mit dem Bandepartemenl sich vereinigt. Daß dieß
höchst wünschenöwerth sei, ist unschwer zu zeigen. Abgesehen von
der ausserordentlichen Thätigkeit, der sich der Ingenieur, wenn
er seine Aufgabe auch nur von ferne lösen will, befleißen muß,
sollte er auch allüberall im Lande herumreisen, um allerwärtS
mit eignen Augen zu sehen, was anzuordnen nöthig sei und wie
das Angeordneie betrieben werde. Während dieser Zeit ist nun
wesentlich ein anderer Ingenieur nöthig, der dem Departement
mit Rath und That zur Seite steht. Auch ist es zweckmäßig,
wenn 2 Ingenieurs den Berathungen des Departements beiwohnen,

damit die Sache von 2 Seilen beleuchtet werde. Eine andre
Frage ist die der Besoldung. Bis jetzt hatten sie Fr. 2000 jähr-
licher Gehalt nebst Reiseentschädigung. Das Departement ließ
es bei diesen Fr. 2000 verbleiben, hingegen erachtete cö, als
Ausnahme von der unlängst erlassenen Verordnung die Bestim-
mung eines Taggeld,S, anstatt Vergütung der Reisekosten, für
zweckmäßig. Für Zusicheiung eines fixen TaggeldeS spricht die
dem Ingenieur, — wenn er haushälterisch ist, — eröffnete Aussicht

aui etwelche Erübrigung an seinem Taggelde, welche für
ihn ein Sporn werden kann zum Anschauen aus Ort und Stelle,
während er bei bloßer Kostenentschädigung weniger Interesse hat,
im Lande herumzureisen. Das Departement glaubte also, der Staat
werde sich besser dabei befinden, wenn zu der fixen Besoldung von
Fr. 2000 noch die Aussicht eröffnet werde, seinen Lohn verbessern zu
können. Der RegierungSrath hingegen glaubte keine Ausnahme von
der allgemeinen Regel machen, dafür aber die Besoldung dieser
Beamteten auf Fr. 2400 erhöhen zu sollen. Wenn man in der Thal
diese Besoldung mit derjenigen anderweitiger wissenschaftlicher
Fächer, z. B. an der Hochschule, zusammenheilt, so ist sie nicht
zu hoch angesetzt. Die Befähigung zu diesem Fache erfordert
auch lange Studien, und diese sind mit Kosten verbunden. Also
das Departement erachtet Taggelder für angemessen, der
RcgierungSrath einfach Erhöhung der Besoldung.

Hugglcr. Daß wir unser Straßen- und Wasserbauwesen

besser pflegen und zu dem Ende mehr Beamtete anstellen sollen,
darüber waltet bei mir kein Zweifel und wird auch in dieser

hoben Versammlung kein Zweifel walten. Der Staat hat Opfer
beschlossen. Unternehmungen angekündigt, — Bittschriften ans
den Bezirken rufen diesen Unternehmungen, die hauptsächlich

wegen Mangel an dicßörngen Angestellten nicht mit Beförderung
betrieben werden können. Also wenn der Staat, waS beschlossen,

und gewünscht wird, inS Werk richten will, so muß er mehr

Männer in diesem Fache anstellen. Auf diese Art, wic'S gegan-

gen. kann'S nicht länger mehr gehen. Die Ingenieurs müßten

fliegen können, um überall hin zu kommen, wo man sie nöthig
hätte. — Anlangend die Besoldung, so will ich nicht entscheiden,

ob eine Zulage nöthig ist. — Ich behalte mir erst noch vor.
welchem Antrag ich beistimmen werde.

Der Herr Berichterstatter hat nicbrS beizufügen.

Abstimmung:
Für den Antrag des RegierungSrathS 4? Stimmen.

„ „ Departements ZZ „
all
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Tscharner, Alt-Schultheiß. Dcr 2, welcher Ihnen
vorschlägt, dem Ingenieur für den Straßen, und Wasserbau, und
demjenigen für den Hochbau einen Adjunkten, mit einer Besol.
dung von 1200 Fr. für denjenigen des erstem, und 1000 Fr. für
denjenigen des letztem —beizngcben, enthält nichts Neues, außer
daß er eben nun auch dem Hochbauingenieur einen Adjunkten
beigesellt. Die hier bestimmten Taggeldcr von 8 Fr. für deren
Reisen würden nun, consequent mit der auf den Artikel 1 be-

züglichcn Schlußnahme, auch hier wegfallen.

Buchmüller. Anstatt dem Ingenieur einen Adjunkten
beizngeben, hätte ich lieber in den verschiedenen Gegenden Unter,
ingenieure ernannt. Diese könnte man auf dem Lande wählen,
und so würden die Vergütungen für Reisekosten grsßt.nihetls
erspart.

v. Lerb er» Alt-Schultheiß. Man muß nicht vergessen,
daß der Ingenieur auch hier, beim Departemente Arbeit bac; —
wie geben ihm Pläne zu untersuchen, schicken ihm Rapporte zu.
Derselbe muß in Abwesenheit ersetzt werden. Geben wir ihm
keinen Adjunkten, so kann er also die Leistungen der Amtsin-
spcklorcn nicht beaufsichtigen, und diese können dann ihre Auf.
gaben auch nicht gehörig erfüllen. Drum möcht ich zum Artikel
stimmen., wie er ist.

Fellenberg. Ich muß den Antrag auch bestens unter,
stützen. Dieß nicht nur deswegen, weil cS Bedürfniß ist, das
zum Ziele zu führen, was angeordnet ist, sondern auch weil die

Inspektoren der Bezirke in der That sollen durch Belehrung
brauchbar gemacht werden. Diese Belehrung können nur
wissenschaftlich befähigte Männer bringen, wie auch die Adjunkte sein
sollen. Drum möchte ich den Artikel, mit der vom RegiemngS-
rath vorgeschlagenen Modifikation, annehmen.

Abstimmung:
Den Artikel nach dem Vorschlage des Regie-

rungSralhS anzunehmen Große Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 2 Stimmen.

Tscharner, all Schultheiß. Der 5. -S. rräat neben den
obigen Ingenieur im Straßen- Wasser- und Hochbau noch auf
Ernennung von drei oder vier UnterSbezirksingcnicurS für den

ganzen Kanton an mit 1600 Fr. fixer Besoldung nebst L. 8 Tag.
geld. Die Minderheil des Baudepartements jedoch und der Re-
gierungsrath glauben, daß wenn die Zweckmäßigkeit einer solchen
Kreation nicht zu bestreiken, doch ihre Nothwendigkeit nicht er.
wiesen sei, und tragen, einstweilen mit Aufstellung der beiden In.
genieurs sich begnügend, auf Streichung des Artikels an. Allerdings

ist da noch Beihülfe von Nöthen zu Erleichterung des Ge-
schäftSganges, und — was von wesentlichem Belang ist — zu ei.
ner mit genauer Sachkenntuiß verbundenen steten wachsamen Auf.
ficht. — Die Geneigtheit des Großen Raths indessen zur Be.

w.rkstclligung gemcinnützigcr Unternehmungen alles Mögliche zu
bewilligen, ersetzt einigermaßen die KrciSingcnieurS. So werden
gegenwärtig in verschiedenen Gegenden des KanlonS, z. B. am
Biclersec, Thuuersce, zu Court Straßen gebaut; und nur am
letzteren Orte hatte man über Mangel an Aufsicht zu klagen.
Dieser einzige Umstand ist kein Grund die Aufficht über die Maaßen
zu vervielfältigen. — Man hilft sich da auf, daß man jedes, nach

genauer Erwägung ihrer Zweckmäßigkeit beschlossenes, Bauunternehmen

ausschreibt, und von den sich Meldenden die nöthige Bürg,
schaff und Garantie sich geben läßt. Wenn neue Unrcrnchmun.
gen so IN Arbeit gegeben werden, so ist keine tagtägliche Auf.
sichl von Seite des Ingenieurs nöthig. Herr Oberst Buchwal.
der hat z. B. nur von Zeit zu Zeit nöthig, den Straßenbau dem
Biclersee entlang auf Ort und Stelle zu beaufsichtigen. Eine
ganz andere Bewaudtniß hat es mit dcr gewöhnlichen Unterhaltung

der Straßen, welche ja freilich eine genaue und möglichst
thätige Aufsicht erheischt. Der Erfahrung und dem Zeugniß von
Sachverständigen zufolge kostet eine Straße den Staat desto we-
Niger, je fleißiger sie unterhalten wird. ES ist da der nämliche
Fall wie beim Hochbau. Läßt man durch den Dachgibel regneu,
so fault allgemach das ganze Gebäude. Und ob dann eben für
die Aufsicht eigentlich ein Ingenieur erforderlich ist, weiß ich
nicht. — Jedenfalls muß Jemand es machen. Die eine Meinung

erachtete zu diesem Behuf die Aufstellung etlicher Uncerin-
genieurs für zweckmäßig; eine andere Meinung, dieß einstweilen
nicht für nöthig haltend, wollte dem Baudeparrcment anheimstellen,

durch sorgfältige Auswahl und hinlängliche Besoldung dcr
Amtsinspektoren für diese Auliegenheit zu sorgen. Wünschbar wäre
es allerdings, daß die Inspektoren auch die Kenntnisse eines
Ingenieurs besässen, jedoch braucht'S keine große Wissenschaft, um
zu wissen, wie eine Straße unterhalten werden soll. Die Erfahrung

zeigte, daß Oberamtleute, die keine Ingenieurs waren, die
Straßen in guter Ordnung zu halten wußten. Wenn's dem
Großen Rathe jedoch gefallen sollte, neben den OberingenieurS noch
drei oder vier KrciSingenicurS zu erkiesen, wohlan, so wird ihm
das Departement Dank wissen. Doch sehen wir erst wohl zu,
ob dieses durchaus nothwendig sei, nnd ob das Geld nicht auf
eine angemessenere Weise verwendet werden könne. — Aufsicht
muß allerdings statt finden, — wem nun diese übertragen, — ob
den Amtsinspektoren oder noch zu ernennenden UntcringenieurS
dieß möge der Große Rath nun bestimmen.

(Fortsetzung folgt.)
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(Organisation des Baudepartements

von Ler der, alt Schultheiß. Da ich mit Ueberzeugung
zur Mehrheit des Departements gestimmt/ so will ich kurz die
Gründe anbringen, die mich dazu bewogen-. Ttc./ ganz gewiß
soll daS Departement einige Erfahrung in dieser Sache haben und

Ihn n keine andere Vorschläge bringen, alö die es für zweck-

dienltch erachtet; eö wird also nur die Hülfsmittel verlangen, die
seines Dafürhaltens nöthig sind. Nur große Bedürfnisse können

uns also zu solchen Anträgen bestimmen. Unmöglich istö, daß bei
den vermehrten Arbeiten daö bisherige Personal ennprcchcn kann.
Ich berufe mich hier aus die Repräsentanten vom Lande, die

wissen, wie gar allerlei gewünscht wird. Vom Baudeparlemence
erwartet das Volk eine seinen materiellen Interessen zugerichtete
Wirksamkeit. Unter diesem Gesichtspunkte sind die Ausgaben des

Baudepa»temcnteö von den allcrwichligsten einer Regierung. Von
guten Straß n erwartet daö Land großen Vortheil. Mit
den durch die Regicrungsverändernng vermehrten Ausgaben müssen

wir uns auch nach mehrerer Handbiclung umsehen. Früher hiel-
ten die Landvögte befehlend die Gemeinden zu vierseitigen Ar-
Veiten an, jetzt aber muß das Departement selbst für Unterhal-
tung von Z00 Wegstunden Straße sorgen, muß Fuhren akkordie.

reu, Aussicht haben, ob das Akkordicrie in jeder Beziehung ge-
höiig tnS Werk gerichtet werde. Wollen wir diese Arbeiten über,
nehmen und der Verantwortung des Departements anheim geben,
und dabei daö Personale der Angestellten bloß um eine halbe
Person vermehren?! — Dies ist'S und nichts anders. Das wer-
den wir doch nimmermehr wollen. Gegenwärtig besitzen wir einen

Ingenieur im Hochbau, mit einem Adjunkten weil dieser nöthig,
wollen wir nun dem Straßenbau nicht auch einen geben? Wir
haben einen Ingenieur im Straßen- und Wasserbau mit zwei
Adjunkten. Nach einem vorliegenden Vorschlag will man zwar
zwei Ingenieurs aber nur mit einem Adjunkten. Also haben

wir nichts gewonnen, alö daß dem Herrn Müller der Wasserbau
abgenommen ist. Wenn wir also da stehen bleiben, so haben
wir nur einen halben Straßeningenieur mehr. Die Verantwortlichkeit

für guten Fortgang der Unternehmungen, die den Staat
bedeutend Geld kosten, könnten wir doch bei solhancr Sachlage
wahrhaftig nicht aus nnS nehmen. Die Erfahrung hat bewiesen,
daß aus Mangel an Aufsicht nicht unbedeutende Nachtheile und
Verlüste für den Staat erwachsen sind. Ich brauche nur an
das Schicksal der Straßenkorrektion zwischen Münster und Court
zu erinnern. Während da keine Aufsicht waltete und wenig oder

gar nichts gethan wurde, ward dennoch das Geld bezogen. Also
ist durch Beispiele saltsam erwiesen, daß Aufsicht sein muß.
Jetzt ist die Frage, wie diese Aufsicht bewerkstelligen? Hierin
Bern müssen wir auch einen Ingenieur zur Aussicht, zur Abfas.
sung von Plänen und Dewisen zc. haben. Dieser kann also nicht
im ganzen Lande herum reisen. Das Land verlangt oft sach-

kundigen Augenschein und Rath auf Ort und Stelle, aber wir
können niemanden schicken. Somit leuchtet das Bedürfniß ein,
in den verschiedenen Landesgegenden Kreisingenieurs aufzustellen.

Diese wären dann nabe bei den Unternehmungen, und könntm
dieselben gebührend beaufsichtigen. Das nämliche Bedürfniß hat
sich auch in unserem Forstwesen gezeigt, welchem man daher auch
kluger Weise durch Aufstellung von BczirkSförstern z. B. für das
Oberland, Seeland, Emmenthal abzuhelfen sich anschickte. Nr.
den diesen giebt cS dann auch noch Unterförster. Warum sollten
wir nun im Srraßenbauwcsen' nicht eine ähnliche Verfügung
treffen, wenn sich das nämliche Bedürfniß zeigt? Darum sollen
wir, wie dorr zwischen die Oberförster und Bannwarte, so auch
hier zwischen die Ingenieurs und die AmlSinspektvren Mittels-
Personen stellen, zur Beaufsichtigung der einzelnen Kreise. Anders
ist Niemand da, der die AnitSinfpekroren beaufsichtigte, und der
gehörig nachgehen könnte, zu sehen, ob das Be-chlosscne auch
gebührend ausgeführt werde. Dies alles zeugt, wie gesagt, für
die Nothwendigkeit von UnteringenicurS. ES würden bei solcher
Einrichtung für die Staatskasse auch viele Taggelder erspart wer.
den, indem dann nicht von hier aus ein Ingenieur nach Ober-
baSle, Prutitrul u. s. w. zu reisen brauchte. So wäre dann die
Aufstellung von etwa vier solcher Männer im Interesse der Stra-
ßenuntcrhaltung sowohl, als der Sraatsökonomie. Wenn Sie,
Tit., daher wünschen, daß daS Baudepartement gut fahre, so

versagen Sie ihm ja die erforderliche Hülfe nicht. Sonst müßte
ich meines Theils, wenn die für Bauunternchmungen bewilligten
Gelder nicht gut verwendet würden, gegen alle daherigc
Verantwortlichkeit mich bestens verwahren.

Moschard. Ich unterstütze die Ansicht des Herrn von Ler.
ber um so mehr, als ich vermöge meiner Stellung im Falle
gewesen bin, die Nachtheile davon zu sehen, wenn öffentliche Ar.
betten nicht unter die beständige und thätige Aufsicht und Leitung
geschickter Männer vom Fache gestellt werden. Wir haben im
Bezirke Münster hiervon eine traurige Erfahrung gemacht, Be.
weis davon der neulich bewilligte Supplementarkrcdit für die
Straße zwischen Court und Münster, an welcher die Arbeit wäh.
rend zebu Monate suspeudirc bleiben mußte, auö Mangel an Auf.
sicht und Leitung. Gegenwärtig, wo der Staat den Straßenun.
terhalt auf sich genommen hat, muß diese Aufsicht weit auSge-
dehnter sein; aber sie kaun eS nicht mit bloß einem Oberingenienr.
Obgleich den guten Willen der BczirkSinspektoren alle Rechnung
tragend — kann doch nicht in Abrede gestellt werden, daß die.
selben nicht genügen, denn sie sind nicht Leute vom Fache, die
alle möglichen Umstände bei Veranstaltung von dieser oder jener
Arbeit, bei Ankäufen u. s. w. gehörig in Betracht zu ziehen wüßten.
Dieses alles erfordert ein ganz besonderes Studium. Aus allen
diesen Rücksichten stimme ich zu den Anträgen des Departements.

Jäggi, Ich habe mit Vergnügen zu der Aufstellung eines

neuen OberingenieurS gestimmt. Was nun aber den Vorschlag
berührt, überdicß noch Unleringenieurs zu ernennen, so will mir
die Zweckmäßigkeit davon nicht recht einleuchten. Ob dieß für
die Staatskasse gedeihlich sei, ist in meinen Augen eine unnö.
thige Frage. Wie eS bereits Mühe hielt, tüchtige Oberinge,
nieurs und Adjunkte zu finden, eben so schwierig wird dieß in
Bezug auf die KreiSingenieurö sein. Wollen wir aber da nicht
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ausschließlich sach. und sachkundige Männer anstellen, so können

wir unâ mit den Amtsinspektoren zufrieden geben. Hingegen
stelle ich den Antrag, daß das Baudeparcemcnt die Gemeinden

zur Errichtung von Ortsstraßenkommisstonen auffordern möchte.
Ein aufmunterndes Vorbild haben wir an den OrtSschulkommis.
fronen. Ein solches Institut könnte auch in Bezug auf das
Slraßenwescn gedeihlich werden und würde nebenbei den Staat
wenig oder nichts kosten. Durch diese Einrichtung würden die
Gemeinden auch verbindlich gemacht, sich für daö Slraßcnwesen
wieder zu inlcressiren. Da wir Leute haben auf dem Land, die
für sich zu bauen wissen, so ist nicht abzusehen, daß sie nicht
auch zur Förderung der SiaatSbauten envaS beilragen konnten.
Da hätte dann ein jeder die Straße :c., deren Aufsicht ihm oh.

liegt, in der Nähe und vor Augen. Daher also mein Antrag,
daß Einleitung getroffen werde zur Einführung von OrlSkommis.
fronen Behufs Beaufsichtigung der Slraßeninspektoren und der
nöthigen Arbeiten.

Fellenberg. Der Bericht des Baudepartements har uns
Tit. schon zu Gemüthe geführt, daß die gegenwärtige Anordnung
bloß lransitorisch, bloß ein Versuch sei, der vielleicht nach einem

Jahre schon einer bessern Organisation Play zu machen habe.
Eme wesentliche Schwierigkeit, die Aufstellung von BezirkSinge-
nieurs zu beschließen, sehe ich in dem Mangel tüchtiger, fach,
kundiger Leute. Da nun das Baudeparlemenr gezeigt, daß es,
wo daS Bedürfniß eS erheischt, Hülfe anzuordnen bemüht sei,.'so
frage ich, ob's nicht besser sei, dem Baudepartemenl hierin freie
Hand zu lassen bis überS Jahr. Können wir ja nicht wissen,
ob, wenn wir dießonö einen Beschluß faßten, wir dann auch
Leute fänden, in deren Hände diese Stellen mit Zuversicht ge,
legt wcrdeu könnten. WaS sodann die vorgeschlagenen OrtS-
baukommissionen berührt, so besorge ich, dieselben möchten eher
schleppend als fördernd auf die Bauunrernchmungen wirken, und
eine Art Nadschuh werden. Wir müssen aber dem Departement
rechte Arme geben und nicht Hemmschuhe. Darum möchte ich dem
Departemcnte Autorisation ertheilen und an seine freie Entschlief,
sung stellen, zu bestimmen, wag im allgemeinen Interesse sein

mag, ohne vorgreifend etwas festzusetzen, von dem wir nicht wls.
sen, ob's zweckmäßig sei, ob nicht.

Simon, alt Landammann. Alö ich ins Baudepartement
gewählt wurde, Tit., glaubte ich eine Verantwortlichkeit zu über,
nehmen. — Im Departement war ich auf Seite der Mehrheit
und stimmte fur Errichtung von Krcteingenteurstellcn. Ich war
nicht der Meinung, daß die AnilSinspekioren die Kretsingenteurs,
oder umgekehrt, die KrelSingenieurs die Amtsinspektoren über,
flüssig machen. Wenn wir schon KreiSingeiucurS haben, so muß
doch alles Einzelne noch unier einer besondern bestimmten Auf.
sicht sein, uno htezu sind eben Inspektoren nöthig. Eine an-
dere Haliptkoiisideraiieii, die bis auhin nicht berührt ward, ist

mir aber noch folgende: Bei gegcnwäriiger Einrichtung muß der

Ingenieur mit 28 Amtsinspektoren korrespondiren. Bei jeder
Kleinigkeit und alle Augenblicke erhalt er Schreiben, die er beaul.
Worten muß; — nebenbei soll er dann dock, noch im Land herum,
reisen. Diese Korrespondenz muß nun so viel möglich vermindert
werden; — hat er anstatt mit 28 nur mir l Baubcamtcmi zu
korrespondiren, so ist ihm ein großer Theil der Last abgenom-
men. Der Oberingenieur könnte dann Zeit und Muße auf wich,
tigere Angelegenheiten verwenden. Eben so wird bei sorhancr
Sachlage daS Departement oft mil Kleinigkeiten behelligt, und
muß sich zu seinem Leidwesen nur Dingen befassen, die ihm
größteniheilS von untergeordneten Beamten abgenommen oder doch
erleichtert werden köinue». Also die für den Oberingenieur noth,
wendig gebotene Hülfe ist ein Punk:, der nuch b» stimmte, der
Mehrheit im Deparlemeni beizupflichten. Noch ein Grund l ES
gelangen oft Wünsche an uns von Eemeiuten und P.-nikula-
rcn, — z. B. sie möchten diesen oder jenen Weg anders wohin
verlegen — und bitten um Augenschein, Weisung :c : — diesen

Wünschen ist das Departement höchst selten im Fall enlsrrc-
chen zu können, weil eS allernächst wichtigere Geschäfte abzutbnn
hat. Hätten wir untergeordnete Iiigcr.tcurü ui den Kreisen, so

könnten sie da die benöihigte Hülfe gewähren und den Gemein,
den und Piioaten let ihren Baugefchäfien Anleitung gN>en und
mit Nach und Thar auShelfcn. Allernächst soll freilich der In-

genieur die StaatSarbeiren besorgen, aber bei Zeit und Muße
auch den Partikularen mit Rarh zur Seite sieben. — Auch sin.
der da der Wunsch einer Ingenreurbildungsanstalt etwelche Be.
friedigung. Ein Bezirksingenieur muß norhgedrungen Gehülfen
sich beiordnen, er muß ein Bureau haben. Darin, als in einer
Vorschule, hat nun ein junger Mensch Gelegenheit sich zu em.
wickeln. Zeigt er Neigung und entschiedenes Talenr, so können
und werden dann die Ellern zur völligen Ausbildung noch etwas
auf ihn verwenden. Einer unserer gegenwärtigen Ingenieurs war
ein armer Knabe. — Diese Heranbildung könnte in einem sol-
eben Bureau leicht besser gedeihen, als in einer Zentralanstalt,
weil dort weniger Personen sich befänden Daß dann endlich
dadurch der Staatskasse eine mehrere Ausgabe zuwachsen würde,
möchte ich bestreiken. Durch die Kreation solcher KreiSingenicur,
stellen würden eine ganze Menge gegenwärtig provisorisch Ange,
stelller als unnöthig wegfallen. In Berücksichtigung dieser und
anderer angebrachten Gründe stimme ich für diese neue Beam,
tung.

M > i, StaaiSschreiber. Ich muß mir 2 Bemerkungen erlau.
ben, 1) scheint eS mir, daß die projektine Anstellung von KrciSin.
genicurS in sehr genauem Zusammenhang stehe mit den AmrStn.
spekioren. Wahrscheinlich wird bezüglich auf die letzter» in Or.
ganisation und Besoldung eine Abänderung eintreten müssen, In
diesem Fall könnte dann zu gleicher Zeit mit einem hierseitigen
Vortrag auch die Frage wegen Aufstellung von BezirksingenicurS
vorgebracht und erledigt werden. 2) besteht eine Verordnung,
daß Departementalvorschläge, die um mehr alS st000 Fr. die
Staatskasse beschlagen, dem Finanzdepartemenr zur Begutach.
tung sollen zugewiesen werden. Wenn also der RegierungSrarh
geglaubt hätte, câ wäre der Fall hier einzutreten, so hätte er
wahrscheinlich zuerst die Sache dem Finanzdeparrement Übermacht.
Wollte man nun aber eintreten- so konnre doch heute nicht darüber
entschieden werden edc und bevor ein Gutachten vom Finanzde-
partcmcnr eingeholt ist. Da nun der Re fterungsrach Exekutiv-
behörde ist, und sagt, er könne trotz des Mangels solcher" Kreis,
beannelen exequiren, so möchte ich von diesem Antrage abstra.
hiren.

v. Jenner, Negierungsraih. Da nun das Finanzdeparle.
ment auch berührt und in tiefe Diskussion hineingezogen wo den ist,
so muß ich mir auch einige Worte cilaub.n. Das Gesetz, dem
der Herr StacuSsa reibcr rusen will, kenne ich freilich', aber
lle ftii-c scheint man schon seil geraumer Zeit, demselben keine
Bedeutung mehr beimesscn zu wollen, habe ich doch viel und oft
sehen müssen, daß ohne vorherige Begrüßung des Finanzd.var.
lementS Summen dieser Art unbedenklich bewilligt wurden. Also
nahm ich an, man habe haft dieses Gesetz stillschweigend abrog,rr.
Was das Slraßenwescn ansieht, Ttt., so halte ich dasselbe für
einen KredS, der einen lange» Stiel und zwei große Sehecren
Hai. Aus diesen Scheercn hat man nun zwei lange Arme ge-
macht Je? habe noch nie bew eisen dörrn, daß Aufwand
Eri par u n g sei. Wmn dem also ist, T>r., so müssen wir sehr
reich weidrii So lange dieß jedoch mir inch! in den Kopf will-
so werde ich cimach bei meinen Ideen bleiben und andern zwar
nicht anrragcn, keine Ausaaben zu machen, aber doch nicht zu
viele. ES hat haft in der Well alles fein Man und Ziel und
über t ie Schnur bauen rbiir niemals gut. Tit., es ist nicht weil
h.r nur der Behauptung, daß cmpsindftchcr Mangel an Aufsicht
lci, eher haben diejenigen Neckt, welche sagen, daß „wenn a

unsrer A rbci : cr bei ei n ander sind, 8 l u g e n w a S

der st:e m a ell e - Zu dieftn kommt dann noch ein fogcnaniner
Ingenieur und legt noch einen Stein dazu Alle zusammen ver.
stehen vielleicht von der ganzen Sacke keinen Psiff-rling. Ich
tin des eins tilge» Glaubens, daß wenn zwar nickt viel
geschickte Kopse aber dock viele Köpfe am Platze sind. die Sacke
nur um so sck itchier befo-ol werde und zudem »och grift ere AuS-
gaben veranlasse Mit vi.l.m Hirten wird übel g-chü-ct. Wenn
m ui sagt die sinternchmungei! luic» dadurch Schaden, weil die
wenigen Beamicien nickt zur gleicher Zeil allenvärks fein könne»,
lo gibis, Tu., daftu autaiftg noch ein M'.iicl. Es lancet: Nehmt
uz Goiies Namen eins nick dem andern I — Sonst näbi man
mir doppeltem .laden, ane man zu sage» pflegt. Ich summe ae.
gen den Ariucl
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Huggler. Ich kann der letztgefallenen Meinung nicht
beipflichten. Entweder sind die vorgeschlagenen Ingenieurs nöthig
oder nicht nöthig. Wenn die AmlSinspektoren in ihrem Fache
gebildete Männer wären, waS sie jedoch in der Regel nicht
sind, so wäre» die BezirkSinspettorcn allerdings überflüssig.
Da nun also das Baudepartement noch anderweite Hülse nöthig
bat, so müssen wir dasselbe nicht im Stiche lassen, sondern ihm
tüchtige Knechte an die Hand geben. Daß das Departement und
seine Beamteten oft schier in Geschäften ersticken, muß ich meines

Theils auch daraus schließen, daß ich von demselben in Besor-
guiig meiner Obliegenheiten als Negierungsstaltbalter die Antwort

erhielt, man könne mir Niemanden auf Augenschein u. s. w.
schicken, da die Beamteten von andern dringenden Geschäften hart
mitgenommen seien. Drum müßen wir dem Departement Ge-
hülfen geben, um so da mehr, da es dieß selbst verlangt. Noch
mehr! der Große Rath setzt alljährlich eine gewisse Summe für
das Baudepartement im Staatsbudget aus; diese wird er doch
auch verwendet wissen wollen. Sonst würde das Volk leicht dem

Zweifel Raum geben und sagen: Es muß denn doch etwas an der
Sache sein, wenn gewisse Leute sagen, die neue Regierung habe
rückwärts gehaulet und besitze kein Geld mehr. Ich meines
Theils bin überzeugt, daß diese Vermehrung der Ingenieurs
nöthig ist, und wir Landleule besonders sollten daraus dringen,
daß, was beschlossen, verwendet werde.

Obrecht." Ich würde nicht» dazu sagen, wenn nicht über-
Haupt schier bei jedem Anlasse, so auch heute immer und immer
wieder ein Bedauern ausgesprochcu würde, daß der Staat die

Straßen übernommen hat. Dagegen aber muß ich bemerken, daß

viele Tausende auf der andern Seile ihre große Freude an dieser,
nicht anders als billigen Verordnung haben. Einige Gemeinden
und Gegenden waren auch gar zu übermäßig und unverhältniß-
mäßig von den Fuhrungen, Gemeinwerken, mir einem Worte
von der SiraßenunteehaltSlast gedrückt, während andere, die
doch auch Nutzen von den Straßen halten, und der Staat, der

den Transir zieht, beinahe leer ausgingen. Anlangend die Be-
jirksingenicurs, so luge ich dieselben auch wunderlich an. Der
Antrag des Departements ist wohlmeinend, aber doch Hai er

nicht die Wichtigkeit, die man ihm beilegt. Ich würde viel
lieber dazu stimmen — wenn dieß nur mit stimmen geschehen

könnte — daß die AmlSinspektoren auch Ingenieurs wären —
Da würde man dann doch den aufmunternden Beweis sehen

daß, wer etwas lernt und versteht, angestellt wird. Ich wollte
eigentlich nur gegen das immer wiederkehrende Bedauern bemerken,

daß die Freude der Landleute über Abnahme der Srraßcn-
last eine höchst gerechte Freude sei.

Buch müller. Ich glaube mit besserer Bezahlung der

AmlSinspektoren könnte dem Bedürfniß abgeholfen werden. Wir
haben z. B. in unserm großen Amtsbezirke einen Inspektor, der
im Verhältniß zu seiner Arbeit nicht bezahlt ist und der Fähig-
keil besitzt. Bezahlen wir also dieft besser, so werden wohl fähige
Männer sich finden und anmelden, die die KreiSingenieurS über-
flüssig machen können.

Mühlemann. Ich begreife gar wohl, daß wer große
Arbeiten vor hat, nach Hülfe sich umsieht. So das Baudeparremenl.
Wlr follenö jedoch da machen wie der Landmann, der einen

Bau oder so etwas unternimmt; er schafft an nach Mugabe sei-
ncS allernächsten Bedürfnisses und seines Kassastandes, auch stellt
er nicht mehr und nicht weniger Knechte oder Taglöhncr an, als
er eben bedarf und entläßt sie wieder, wenn er sie nicht mehr
vonnothen hat. Ob nun daö Schöne, waS die Mehrheit deS

BaudepartemcntS mit dem vorliegenden Antrage beabsichtigt, daraus

erwachsen werde, weiß ich eben nicht. ES steht leicht schön

auf dem Papier da. Man erwartet viel von der den Oberinge.
nieurS zu erleichternden Korrespondenz. Möglich, daß dieß Früchte
trägt, möglich aber auch, daß eS dann ginge wie in ändern Fällen
gewöhnlich, ich meine nue noch schleppender. Der AmtSin-
spckcor würde sich an den KreiSingenieur wenden, der KreiSin-
genieur an den Oberingenicur, der Oberingenieur an das Bau-
département und so wieder in abwärts steigendem Verhältniß, und

dergestalt wäre des CorrespondtrenS kein Ende. UebrigenS wür.
den auch st Bezirks - Ingenieurs nicht ausreichen. Die Arbei-
ten hätten in der Regel gerade in den Momenten, wo sie des In.

genieurs wesentlich bedürften, doch denselben nicht gleich beir
Hand. Wenn der Trämel dargelegt ist, so thut man Pflaster
darüber und baut weiter; wenn dann schon später der Ingenieur
kommt und sagt: der Trämel ist verkehrt dargelegt, so ist der
Fehler doch geschehen. Während deöGanges der Arbeit ist
der Aufscher nöthig, später nicht. Ich glaube daher, es wäre
weil zweckmäßiger, wenn wir, statt der Aufstellung von KreiSingenieurS

lieber mit mehr Umsicht bei der Wahl von
AmlSinspektoren zu Werke gingen. Im Interesse des Geschäftsganges
und der SlaalSkassa möchte ich also keine neue Stellen kreiren
und dafür dem Baudepartement die Vollmacht geben, in besondern

Fällen besondere Hülfe sich beizugesellen und „Tauner"
anzustellen, wie ein Landmann in „großen Werken."

Tscharner, Alt-Schultheiß. Ich habe weiter nichts bei-
zufügen, als daß ich meinen Herren Kollegen im Departement
in Bezug auf ihre Ansichten alle Rechnung trage, und daß man
die Mitglieder des Departements allerdings der Verantwortlichkeit

entlade. Ganz sicher ist es nur die Besorgniß, daß das
allgemeine Beste anders nicht gut besorgt werden möchte, daß
die Mehrheil deS Departements auf Annahme jener Bestimmung
dringt. Ich für meinen Theil habe nun eine einigermaßen
abweichende Ansicht. Wir haben zwar die gleiche Absicht; ich fühle
auch, daß da nothwendig geholfen werden muß; aber ich zweifle,
daß, was meine Herren Kollegen anralhen, daö Zweckdienlichste
sei. Ich habe darüber nicht genügsame Erfahrung. Drum möchte
ich von dieser Kreation abstrahirend, dem Departement die Au-
rorisation ertheilen helfen, diejenige Hülfe sich zu geben, die
es für nöthig findet. ES ist nicht immer mit Anstellung von
vornen herein viel ausgerichtet — es kömmt darauf an, wer der
Angestellte ist, und mit welchem Fleiße und Geschick er seinen
Pflichten obliegt. Die Gründe, die für diese Meinung
angebracht worden sind, sind auch die metnigen. Noch soll ich
bemerken, daß die Organisation in Betreff der Besoldung der Weg.
knechte und AmlSinspektoren in der Thar sehr unzweckmäßig ist
und auch eine Abänderung wird erleiden müssen. Ferner soll
dann der Regierungörath auch untersuchen, ob nicht die von Hrn.
Großralh Jäggi angetragene Errichtung von Ortôbaukom-
Missionen zweckmäßig wäre Solche könnten in der That seiner
Zeit von großem Nutzen sein. Also geht mein Schluß dahin,
daß das Departement aittgesordert werden möge, zu gehöriger
Besorgung der Arbeiten sich die nöthige Hülfe zu verschaffen.

Abstimmung:
Den Artikel, nach dem Antrage des RegierungS-

ratbâ, zu streichen Große Mehrheit.
Für Beibehaltung des Artikels 17 Stimmen.

Tscharner, Alt-Schultheiß. Gegen den h. welcher
Ihnen vorschlägt, die bisher vereinigten Funktionen eines ersten
Sekretärs und Kassaführers zu trennen und einen in den
verschiedenen Fächern desselben wissenschaftlich gebildeten Mann mit
Fr. i«00 Besoldung, so wie einen besondern Kassaführer mit dem
nämlichen Gehalte anzustellen, ist keine Meinung gefallen und
man scheint über die Nothwendigkeit der bierseiligcn Bestimmung
einig zu sein. Neben dem Vorschlag, auch hier das Taggcld
auszulasten, trägt der Regierungöraib bloß noch darauf an,
anstatt Kassaführer, RechnungSführer zu setzen, damit einer all-
fälligen Uebcrlragling sämmtlicher Kassen, im allgemeinen In-
lercsse der Komptabilnäc, nicht vorgegriffen sei. — Durch
Errichtung dieser Stelle werden Sie, Tit., dem Departement also
große Hülfe leisten bei der ungemeinen Anhäufung und dem

Drang der Geschäfte.

Mühle mann. Ich wünschte, daß der Ausdruck Hinsicht-
lich der Benennung des zweiten Angestellten so gewählt würde,
daß keinerlei Mißverhältniß und beliebige Auslegung Platz finden
könnte. Daher möcht ich ihn Kassa- und RechnungSführer
nennen.

Annahme deS Artikels nach dem Vorschlage deS Re-
gierungSrathcö und des Hrn. Mühlemann durchö Handmehr.

Nun wird noch der Eingang deö Dekretes durchS Hand-
mehr angenommen.
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Vertrag des Baude paneinenteS — mit Ueber-
Weisung des Negicrungsra ths — wegen Erbauung
einer Kirche und Helfcrwvhuuiig zu Heimischwaud
im Buch hotierberg. B

Tscharner, Alc-Schultheiß. Schon die frühere Negie.
rung sah die Roihwendi ckerc ein, im Buchholterberg wegen der

großen Bevölkerung und Ausdehnung dortiger Gegend cine be-

sondere Helferci ;u erbauen. AUcl» die Sache verzögerte sich

und es km» zu keinem eigentlichen Ergebniß. Der nunmehrigen
Regierung war eö vorbehalten/ einen Vertrag »m dem bisherigen
Kollaior abzuschließen. Sobald dieß geschoben war, so verfügte
sie das Weitere und berieth zwei Plane sur die Kirche, über die
der Große Rarh nun entscheiden wird. Der eine kostbarere Enlwuif,
Raum für 6Z6 Personen einhaltend/ ist ans Fr. idö00, der andere,
720 Personen in sich zu fassen vermögend, auf Fr. be-

rechnet. Dag Departement hat geglaubt, für die Summe von
1^—14000 Fr. sich aussprechcn zu sollen, indem einerseits diese

Ssmme mit dem für die neulich gebauten Kirchen, z. B. zu
Rüschcgg im Guggiöbcrg bewilligten Kredit im Verhältniß stehen,

und andrerseits das Departement dafür hält, man solle zwar dem

Bedürfnisse abhelfen, aber doch nicht mehr Ausgaben ma.
chen, alö gerade nöthig sei. Der Regie,ungSrach hingegen
glaubt, hier nicht mit allzugroßer Sparsamkeit zu Werke gehen

zu sollen und trägt auf Bewilligung von 20000 Fr. an. Der
Ban einer Helfe!Wohnung nach dem vorgelegten Plan ist auf
10000 Fr. berechnet. Sie, Tit., werden »un darüber nach

Ihrem Giilfinden entscheiden.

Mühlcmannn. ES ist Uebung an einigen Orten, daß
die Gemeinden die Kirchen selbst bauen. — Ich stimme zu d m

niedrigen Plane von 1.1 bis 14000 L. Wenn die Gemeinde
e:waS Prächtigeres will, so kann sie dann selbst ctwelchen Beitrag

dazu leisten.

Schläppi. Ich weiß nicht, ob ich allenfalls etwas im
Vortrage überhört habe, da ich nicht gehört, ob die Gemeinden
auch Leistungen über sich nehmen. Hingegen weiß ich, daß die
Gemeinde Haöle im Grund sich zu Leistungen verpflichtet. Da
nun der Staat schon so viele Auslagen bewilligt und z. B. die
Straßen übernommen Heu, so muß er doch sorgen, daß er nicht
zu lief hinein kömmt. Drum stimme ich zum kleinern Anirag.
Er wirds auch thun. Dann mochte ich auch die betreffenden
Gemeinden zu irgend welche» Leistungen verpflichtet sehen.

Fcllenberg. Ich möchte diesen Antrag auch unterstützen.
Die Leistung der Regierung ist ansehnlich. Drum mag die Ge-
mcinde auch clwaö beitragen. Auch wird ihr das Werk viel iverih.
voller erscheinen, wenn sie selbst einen Beitrag dazu liefert.
Sie wird nun um so mehr Freude und Aufmunterung haben,
sich da der Andacht hinzugeben.

Schneider, NcgierungSrath. In beiden Vorträgen sind
die Kosten für Orgel, Glocken und Thurmuhr nicht verrechnet.
Der RegicrungSrath hat jedoch geglaubt, es sollten diese Kosten
auch in die Rechnung gebracht werden. Ferner glaubte der
Regierungsrath, bei einem so cdeln Werke es nicht auf ein paar
100 Fr. ankommen lassen und den schönen Plan empfehlen zu
sollen. Wenn also die Regierung 20000 Fr. vorschlägt, so sind
die Glocken, Orgel >.c. inbegriffen. Diese Gegend ist überhaupt
eine der ärmsten des KantonS. Viel kann man ihr daher nicht
zumulhen. Ich trage auf Annahme des kostspieligern Entwur-
fcS an.

Mai, StaatSschreiber. Ich glaube, es walte da ein Miß.
Verständniß ob. AIS es früher um Errichtung dieser Kirche sich

handelte, so geschahen Versprechungen von Seile der dortigen
Dorfschasteu. ES findet sich ein ganzes Heft von Akten, die
diesen seit 7 bis Jahren behandelten Gegenstand betreffen.
Suche ma» die Akten auf und schaue, was dafür Verpflicht»»,
gen eingegangen worden sind. Drum möchte ich bis morgen,
wo man dann die Akten bessr Hand hätte, die Sache vcrschie.
den. Dann existirt auch noch ein altes Fuhrgesetz, welches mei-
neS Wissens nicht aufgehoben ist. Dieses Gesetz nun auferlegt
den Gemeinden die zu solchen Bauten nöthigen Führungen.

Da nun HaSle im Gründ zum nämlichen Zwecke aus Bedingun.
gen eingegangen ist, so sollte dies auch daortS der Fall sein.
Die Gemeinde mag freilich arm sein, aber doch wohl nicht är.
mer alS manche andere, nicht ärmer, als Hasle im Grund. Also
ich halle die Sache noch nicht reif, heule darüber zu cm.
scheiden.

Romang. Der letztgcfallenen Meinung pflichte ich auch
bei. Gewöhnlich sind die Gemeinden, welche arm sind, doch
just nickt a» Leuten arm. Desto eher könne» solche Gemeinden,
bei derlei Bauten Handgcmeinwcrke machen und den Bainculen
helfend zur Seite stehen. Dann weiß ich nicht, ob es denn
wirklich der Fall wäre, sich mit dem Anschaffen der Orgel zu
besassen.

Herr en schwand, RegierunqSrath. Wie Herr Mai be-
merkt hat. so ist hierüber sowohl viel geredet als beschlossen wor-
den. Namentlich ist im Jahr 18D, am >0. December, beschlos.
sen worden, wie hoch die Kosten für den nöthigen Lie enschaflS-
ankauf, für den Bau der Kirche, des Pfarrdauses sammt Gar.
ten :c., und wie hoch die Leistungen der betreffenden Gemeinden
sich belaufen sollen. Obschon der gegenwärtige Große Rath
darüber erkennen kann, wie er will, so sollte er doch die ver.
sprochenen und festgesetzten Leistungen, sowohl von Seite deS Slaa-
teS, als der Gemeinden, so viel als möglich berücksichtigen.
Anlangend die Orgel, so weiß ick, daß der Staat zu Anschaf.
fung solcher beigetragen bat. Gemeinden kommen zuweilen in
Fall, neue Glocken anzuschaffen und gehen den Staat um Bei.
träge an. Ich weiß auch, daß cS alte Kirchen gibt, die keine
Thurmuhr haben; wenn man nun für neue Kirchen Uhren bc.
willigt, so wird man auch an den alten Kirchen solche müssen

anbringen lassen. — Dieses nur zum Aufschluß.

von Jen« er, RegierungSrarh. Beir Berathung dieser
Sache ist auch, glaube ich, die Verpflichtung der Gemeinde tu
Betrachtung gezogen worden. DaS Reglement ist da, also müssen

die Fuhrkosten von den Gemeinden üoernommen werden. Was
das Holz anbetrifft, so kömmtS da auf die Devise au. Früher
ward zu solchen Zwecken das Bauholz aus obrigkeitlichen Wäldern

bezogen und nicht in Anschlag genommen. Jetzt aber ward
Befehl gegeben, die Devise vollständig zu bringen. Daher werden

die hier obwaltenden Differenzen rühren. Daß nun hier der
RegierungSratb dem köstlichern Plan seine Zustlmmnng gegeben,
ist sehr lcickt zu legitimiren. Schauen Sie, Tu., ein wenig die
Pläne an. so wird Ihnen der Grund sogleich in die Augen sprin-
gen. Der erste Plan ist gefällig für das Auge, während die
einen den Zweiten, als sie ihn ansahen, für ein Pulver ma.
gazin, die andern für eine Oehle hielten. Er gleicht allem
andern besser, alS einer Kirche. Dieß, Tit., wird doch Niemand
wollen. WaS kostet der schönere Plan? etwa Z big 4000 Fr.
mehr. Damit haben wir dann etwas, das man zeigen darf.
Also, nehmen wir den bessern Plan an, der auch einer Kirche
gleicht, und halten die Gemeinden zu Leistung der reglementarisch
vorgeschriebenen Führungen und der ihnen >m Jahr 1«Z0
auferlegten Beiträge an.

Huggler. Ich bin keineswegs gegen den Kirchenban.
Aber doch muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß die Devise
hinsichtlich der Kirche zu Hasle mächtig von den vierseitigen
unterschieden sind. Alle Handarbeiten werden dorr von den Ge-
meinden und nur die Kunstarleiicn vom Staate bestrulcn. In
daS nämliche Verhältniß zu ihrem Kuchenbau sollten auch die
betreffenden Gemeinden im Buchholterberg acwtzt werden. Uebel.
gcnS gebe ich diesem Unternehmen meine Zustimmung.

Obrecht. Gegenden Kirchenbau babe ich ebenfalls nichts
einzuwenden, aber gegen allfällige Anschaffung der zur Kirckc
gehörenden Beweglichkeiten, alS dasind. Gloeken, Uhr, Orgel.
Wenn wir namentlich die Orgel ansckaffen, so werden wir am
Ende auch noch den Organist zahlen müssen. Der erste Sänger
des alten TestamcniS, der König David, bat gesagt, »m der
Stimme (mit Eingen) lobe man den Schöpfer. Die Stadt
Wangen bar auch keine Orgel, am Ende könnte sie auch eine hei.
scheu. Wiedlisbach hat ebenfalls keine, ja nicht einmal einen
Pfarrer. Die Orgeln schaden überraupt dem Emporkommen des



GeiangS. Also iu d'eft Sache sell von Staatswegen nicht ein,
gelteren werden.

Tscharner, alt-Schultheiß. Seit Anno I830lagdie Grün
dung dieser Kirche im Projekt. Wahrend dieser Zeit sahen die

dortigen Bewohner diesem Unternehmen mit sehnlichem Verlan-
gen entgegen und mögen den Augenblick schier nicht erwarten, wo
sie in ihrer Gegend selbst geistliche Hülfe finden können Drum
hat sich das Departement beeilt, seinem Auftrage zu entsprechen.
Einen weiter« Auftrag hat das Departement nicht. Die Fuh.
rungen find bei der Berechnung Inbegriffen und vorausgesetzt wor.
den. Von Seite der Bewohner von HaSlc.ifi allerdings Hülfe
zugesagt worden, aber nicht eigentliche Arbeiten am Gebäude.
Betreffend daS abgelesene Dekret vom 13. Dezember 1330, so

ist diese Sache damals gerade einen Monat vor dem Abtreten der
Regierung zur Sprache gekommen, weil man fühlie, daß die
Erfüllung dieses Wunsches noch eine Schuld sei. Allein alles,
was darin von Berechnung angebracht ist, beruht, laut dem

Zeugniß des Herrn Ofienielh, nur auf ungefährem Anschlage
und auf keiner genauern Untersuchung und Aufnahme von Plä-
neu. Betreff nd Orgel, Uhr :c., so hat der Bauinspektor mit
Abficht diese Dinge nicht berührt, weil sie beweglicher Naiur sind
und Sache der Gemeinden. Ob dann der Staat eiwaS an solchen
Dingen beisteuern wolle ist eine andere Frage. Dieß kann immerhin
geschehen, wenn man's für gut findet. Anlangend endlich die
Frage, ob die größere oder kleinere Summe zu bewilligen sei, so

gebeich, in Erwägung einerseits, daß die'Gegend ziemlich ab.
gelegen und andrerseits, daß man nicht mehr Ausgaben veran-
lassen müsse, als nöthig, dem niedrigern Anschlage meine Zu-
fiimmung. Ist die vorliegende Form der Kirche nicht gefällig,
so kann ja der Negietungsrarh ermächtigt werben, in dem Plane
sllfällig zweckmäßige Abänderung zu treffen.

A b st i m ni u n g:
Für den kostspieligern Projekt 17 Stimmen.
Für den zweiten auf i3v00 — 14000 Fr.

l.ixlrtcn Große Mehrheit.
Für den Bau deö WohngcbäudeS nach vor.

geschlagenem Plane Einstimmig.
Für Leistungen der Fuhren durch die Ge-

metnden Einstimmig.

Zum Schlüsse wird ein Schreiben deS Hrn. GroßrarhS Mie.
scher von Waltringen verlesen, worin er wegen seiner Privatge.
schäfte und der Entfernung seines Wohnsitzes von der Hauptstadt,
um Entlassung von der ihm letzter Tage übertragenen Stelle
eines Mitgliedes des BaudepartcmenlS nachsucht. Wird dem Re.
gierungsrath zur Begutachtung überwiesen.

Zwölfte Sitzung.

Samstag, den 16. Mai 1SZ5.

(Vormittags um S Uhr

Präsident: Herr Vicrlandammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe, der nur eins geringe Zahl an.

wesendcr Mitglieder zeigt, und nach Genehmigung des Protokolls
lieSt der Herr Vicclandammann ein Verzeichniß der noch nicht
erledigten Geschäfte ab und fragt die Versammlung an, ob sie

ihre Sitzungen auch in der folgenden Woche fortsetzen, oder aber
dieselben bis in den Monat Zuni unterbrechen wolle.

Ohne Diskussion wird hierüber zur Abstimmung geschritten:

Fortzufahren 40 Stimmen.
Aufzuschieben 63 »

Hierauf zeigt der Herr Vieelandammann an:
1) ein eingelangtes BegnadigungSbegchren deS Ursus Schal-

tcnbrand von Laufen;
2) eine Mahnung deS Herr» Gürlet, worin begehrt wird,

daß dem vor schon längerer Zeit erheblich erklärten Anzüge
deS Herrn Großrath Jäggi Folge gegeben und die Prival-

zehnten und Bodenzinse unter das nämliche Gesetz gestellt
werden, wie die obrigkeitlichen Bodenzinse u. s. w.

Gürlet empfiehlt diese Mahnung zur Erheblichkeit, er konnte
aber wegen deS ziemlichen Geräusches nicht recht verstanden
werden.

Die Erheblichkeit wird durchs Handmehr ausgesprochen.

Tagesordnung. Vortrag des BaudcpartementS über
den Straßenbau längs der Wann en flu h an der Emme
bei Lützelflüh.

Der Vortrag gibt Bericht über die in Folge deS GroßrathS-
bcschlusseS vom i. Juni 1834 durch daö Baudeparcemenl vorge-
nommenen Arbeiten. Nach abgehaltenem Augenschein sei dic AuS-
steckiing und Iuplanlegung einer Straße von der Zollbrücke über
Nahnflüh durch und längs der Wanncufluh über Ramse») bis
Flühlcnstaldcn, und von der Zolllrücke in gerader Richtung bis
und zur Wannenfluh, ferner diejenige zur Korrektion der Fuhren, und
Blindenbach. Stütze, sowie zu AnSmeidung deS Emmenmatt.
SlUtzcS, auch gleichzeitig eine Probe zu Sprengung eines Stücks
Felsen oben an der Wanncnsiuh angeordnet, und diese letztere
Arbeit durch Züchilinge sogleich vorgenommen worden. Aus
dem Berichte über die Messungen und Berechnungen des Ingenieurs
im Straßen- und Wasserbau ergab eö sich nun, daß eine neue
Straße durch die Wanncnsiuh 42000 bis 70000 Fr. koste, je-
nachdem dieselbe in ihrer ganzen Breite von 18 Bernfuß oder
aber cuvas über die Hälfte in den Felsen geschnitten werde.
Hingegen eine Straße über den Schuttkegel der Emme angelegt,
würde nebst den erforderlichen schützenden Schwellenbauten nach
einer nochmaligen genauen Berechnung nicht mehr als 10000 Fr.
erheischen. Die Korrektion deS an einigen Stellen um 13 ich

ansteigenden und 4316 Fuß langen BlindcnbachstutzeS koste ungefähr
10800 Fr.; diejenige des Fuhrenstutzeö 8575 Fr., und diejenige
des 1684 Bernfuß langen, an einigen Stellen 11 b-S 15'chßg
ansteigend n Emmcnmatksiutzes 6221 Fr. Der Antrag des De.
parlements geht dahin, daß, weil die Versuche mit Sprengung
deö FelfcuS der Wannenfluh einen großen Kostenaufwand zeige,
die ganze Unicrnchmung an eine Mindersteigerung gebracht wer.
den möchte. Würden dann keine günstigern Preise erhältlich
sein, so solle ohne weiterS die Straße nach dem frühern Pro-
jekte auf dem Schuttkegel der Emme unten au der Wanncnsiuh
herum angelegt werden. Für die Korrektion der drei obenge.
nannten Stütze trägt das Baudepartcment auf die Bewilligung
einer Summe von 25596 Fr. an.

Der Regicrungörath pflichtet diesem Antrage bei.

Tscharncr, alt-Schultheiß, unterstützt den Antrag des

Departements, indem er noch einmal die im schriftlichen Vor.
trage enthaltenen Ansichten und Motive darstellt. Er schließt
dahin, daß im allgemeinen die Anträge deS Baudepartcmenlg
genehmigt werden, daß man aber doch noch einen Versuche mache,
ob durch Mindersteigerung für das Einbauen der Straße in den

Felsen ein Preis erhalten werden könnte, der mit den Kosten
eines Schwellenbaues könnte verglichen werden. Würde ei»
solcher Preis erhältlich sein, so solle dann der Regicrunasrath
Vollmacht haben, allfällig auch durch die Wannensiu» die Straße
bauen zu lassen. Zu diesem Ende glaubt der Herr Berichrer-
stattcr in einiger Abweichung von dem Antrage dcS Baudepar.
tcmenlS, daß eS zweckmäßiger sein dürfte, lediglich in Befolgung
des Budgets für 1836 die darin bereits bewilligten 20000 Fr.
für daö laufende Jahr anzuweisen.

Funkhäuser. Vor einem Jahre war ich der Meinung,
daß die Straße durch die Wannenfluh gehauen werden sollte;
ich muß aber gänzlich die Gründe gut heißen, um deren Willen
nun das Departement eine Straße auf dem Emmenbette vorzieht.
Die Hauptsache ist, daß wir eine Korrektion unserer Straße
nach Burgdorf erhalten; ist dieses geschehen, so sind olle unsere

dringendsten Wünsche befriedigt. Ich danke dem Baudepartememe
für seine Anträge sehr und wünsche, daß dasselbe ermächtigt
werde, die Bauten vorzunehmen.

v. Lerb er, Alt-Schultheiß. Die erste Ansicht war die,
daß die Straße unten um die Wannenfluh herum gemacht werde,

nachher aber wurde auch die für erheblich erklärte Ansicht die
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Straße in die Fluh einzuhalten, dem Baudepartemente zur Unter-
suchung zugewiesen Dem Augenscheine, der hierauf stattfand,
habe auch ich beigewohnt. Wenn man so vor der Fluh steht

und sieht, wie lang das ist, und was für ein Gemisch von Na-
gelfluh und andern Sieinarten, so muß man sich überzeugen,
daß daS eine ungeheure Albeit wäre, wenn man die Straße in
ihrer vollen Breite von 18^ in den Felsen einbauen wollte. Man
redet aber von 18^ Breite. Wenn aber ein Staat eine solche

Arbeit machen läßt, so sollte man nicht wegen 1' mehr oder
minder markten, sondern jede neue Straße sollte gleich von An-
fange hlnreichend breit gemacht werben, damit, besonders wenn
Schnee liegt, die Fahrbadn nie zu enge sei. Ueberhaupl wer-
den die sämmtlichen Mitglieder, welche die Gegend kennen, gc-
funden haben, daß die Straßen im Emmenthal durchweg zu enge
sind. So wie aber der Handel zunimmr und so wie man auch

jetzt größere Wagen hat, so müssen auch die Straßen nach und
nach erweitert werden, und daher wünschte ich, daß man dieses
immer schon von Anfang an thue, denn wenn einmal die Leute
Bäume u. s. w. längs der Straße gepflanzt haben, so stehen

einer spätern Erweiterung schon mehr Hindernisse entgegen. Mir
scheint jedenfalls eine 18^ breite Straße durch den Felsen eine

gefährliche und unsichere Straße. Man wollte jedoch probiren,
und das Baudcpartement schickte zu diesem Endzwecke Züchtlinge
bin, um ein Stück Felsen zu sprengen, damit man einen Maß-
stab erhalte wie viel diese Arbeit koucn möchte. Als man aber
sah, daß die Arbeit so theuer heraufkomme, vereinigte sich das
Baudeparrcmcnt dahin, daß daS Zweckmäßigste eine nach dem
ersten Projekt auf dem Emmenbeite anzulegende Straße sein
würde. Diese Siraße würde sich durch einen gehörigen Damm
vollkommen sicher stellen lassen, und sie würde noch dazu den

Vortheil gewähren, daß man nachher auf der ganzen Länge aus
der Fluh Bausteine brechen könnte. Dadurch würde möglich,
daS Slraßcnbclt allmahltg in die Fluh hinein »u legen. In Ab-
weichung vom schriftlichen Vortrage möchte ich, da es doch nur
Aufschub der Arbeit nach sich ziehen wird, von der vorgeschlagenen

Mindersteigerung avstrahiren, und zu den Anträgen VS
BaudepartementS ohne Vorbehalt nockmaliger Untersuchungen
stimmen.

Herrenschwand, NegicrungSrach, th.ilt in Absicht auf
die Straße bei der Wannenfluh ganz die Ansicht des Herrn Prä-
opinanten ; wenn man aber eine Mindersteigerung gestatten wolle,
so soll doch der NegicrungSrach nicht über ein gewisses Maxi-
mum hinausgehen dürfen. Waö denn die andern Stütze an-
betrifft, die verbessert werden sollen, so will ich gerne dazu stim-
men. Daß diese Gegenden die Corrcklion dieser um >2 bis 15
ansteigenden Stütze wünschen. daS kann sich Niemand besser
vorstellen, alS wer alle Tage im Fall ist, von einer Straße Ge-
brauch machen zu müssen, die an einzelnen Stelle» 15 und mehr
Gcfäll hat. Ich stimme mit Freuden, daß man diesen Wünschen
von hier auS entspreche. Ich freue mich denn aber auch von
Herrn Großralh Jankhauser zu hören, daß darin alles bestede,
was daS Emmenthal einstweilen wünschen könne. So wie ich
früher für die Verbesserung der Straße nach Walkrtngen und
für diejenige von Schüpbach nach Langnau gestimmt habe, so

stimme ich auch jetzt zur Verbesserung dieser Straße, damit we-
nigstens dieser Theil völlig befriedigt werde, in der Erwartung,
andere Gegenden weiden dann auch das nämliche erhalten.

Stähli, RalhLschreibcr. Vor allem auö fühle ich mich
verpflichtet, dem Baudeparremenr zu danken für die Willfährigkeit,
womit es den Bedürfnissen des Emmenrhalö. zu entsprechen sucht.
Die gegenwärtig in Frage liegende Straße ist eine Fortsetzung
dessen was Sie vor zwei Tagen beschlossen haben, denn so wird
das Seeland nicht bloß mir dem Emmenthalc, sondern selbst mit
Luzern und zwar durch eine völlig ebene Straße verbunden. Wie
sehr die Industrie und der Handel im Emmenthalc seit den letz-
ten kv od.r 15 Jahren zugenommen babcn und noch zunehmen, ist
bekannt, daher werden die Bedürfnisse einer bessern Communika-
tion immer lebhafter gefühlt, und da nun der Große Rath die
Straßen aus Staatskosten übernommen hat, so ist er völlig un-
gehindert, die eigentlichen Bedürfnisse in Hinsicht auf Straßen-
anlagen am besten zu befriedigen. Der vorliegende An-rag ist
nun gewiß in jeder Beziehung sehr befriedigend; aber allen Be-

dürfnissen genügen wird diese Straßenverbesserung noch nicht.
ES fehlt noch eine Verbesserung der Straße des GrünenthalS
und eine Fortsetzung der Straße des obern Emmenthals auf dem
linken Ufer durch HaSli nach Burgdorf, und eine Verbindung mit der
Konolsinger Seite. Alles dieses könnte bewirkt werden durch Erbau-
ung einer Brücke, nicht gar weil von der zu Lützclflüh, welche be-

kanntermaaßen alt, schlecht, gefährlich ist und nach nicht mehr

langer Zeit neu gebaut werden muß. Deßwegen hat auch die
dortige Landschaft in verschiedenen Petitionen gewünscht, eS möchte
in der Gegend von Ramsci eine neue Brücke gebaut werden.
Indem ich also die Anträge des BaudepartementS bestens verdanke,
möchte ich zugleich bitten, daß auf Ort und Stelle untersucht
werde, ob das, was ich jetzt berührt habe, nicht einerseits in
den Wünschen des Volkes und andererseits in der Natur deö Landes

gegründet sei-

Ob recht ist überzeugt, daß einhellig dem Antrage des

BaudepartementS werde beigestimmt werden, und schließt daher,
da noch viele Geschäfte in der heutige» Sitzung abzumachen seien,

zur Kürze.

Abstimmung:
1) Für eine Geldanweisung nach dem Antrage

des RegierungSralhS 14 Stimmen.
Nach dem Antrage des Herrn Alt-Schultheiß
Ti'charner, sich auf die Fr. 20000 im Bild-
gel für 1855 zu beschränken Mehrheit.

2> Annahme der übrigen Anträge Einstimmig.
5) Die Bestimmung der Breite der Straße dem

RegieruugSralh zu überlassen Einstimmig.

Vortrag des BaudepartementS mir Ueberwcisung deS Regie-
rungSrathS über Anlegung einer Srraße zwischen Münr-
schcmicr und Kerzerz und einer solchen zwischen In 6 und
Murre n.

Der Vorrrag beweist zuerst das Bedürfniß dieser beiden Slra-
ße» aus dem Umstände, daß um von Ins nach Murteu oder von
Äerzcrz nach Müntschcmicr zu gelangen, man bisher während der
nassen ZahreSzeit einen Umweg von 4 bis 5 Stunden machen
mußte, start daß daS Ziel in ^ od.r ^ Stunde erreicht und
zugleich die Verbindung des ScelandeS mit der Hauptstadt auf
ebenerem Wege und in einer um 1'/? Stunden kürzern Distanz
bewerkstelligt werden könnte, wenn die fraglichen Straßen erbaut
würden. Bereits unterm >4. Mai 1829 habe daher zu Kcrzerz
eine Confercnz der Stände Bern und Freiburg in dieser Angele-
genheil stattgefunden, wo man sich gegenseitige Handreichung zu-
gesichert habe; Kantonal- und Prtvatinreressen hätten aber die
Ausführung bisher verhindert u. s. w. Bei Anlaß der Enr-
suiupfungSangelegenhcir deS SeclandeS und der Grenzberichtigung
des großen Mooses sei die Sache nun neuerdings zur Sprache
gebracht und auch die Pläne und Kostenberechnung aufgenommen
worden. Die Straße von Müntschcmter gegen Kerzer; zu 4215
Bernfuß Länge und 24 Bernsuß Breite koste L. 8554; diejenige
von Ins nach Sugy zu 5475 Bernfuß Länge und 24 Bernfuß
Breite loste L. Il4vl, also beide zusammen L. 19955. Darin
sei aber nicht inbegriffe» die Entschädigung für das für den
Straßcnzug nach Sugy in Anspruch zu nehmende Land, wofür
die Gemeinde Ins die Veizeiguii von so Juchait Mooêland an
einer der Regierung beliebigen Stelle verlange, jcdoey gegen das
Anerbieten, dann über die früher angebotenen 1800 Fuder Gricn
hinaus noch 500 fernere Fuder zu liefern. Die betreffenden Ge-
meinden deS Wistenlachs leisten aber auf jede Entschädigung gänzlich

Verzicht. Von jenen L. 19955 seien hingegen abzuziehen die
Beiträge von Gemeinden und Partikularen deS Amtsbezirks Er-
lach, nämlich L. 1728 für die Straße von Münischemier auf
Äerzerz, und L. 1405 für die andere Straße, zusammen L 5151,
so daß auf die Staatskasse noch fielen L. 16804 — Nach einer
Zuschrift des GemeinderaihS von Murren an Herrn alt Schultheiß
von Lcrber belaufen sich überdieß die dorrigen Beiträge für die
Straße von Ins nach Mm ten auf beinahe L. 14000, wovon
L. 6000 bis 7000 für die Construktion selbst, der Rest dann für
den künftigen Unterhalt. Diese Beiträge seien aber nicht bloß
für die Freiburgische, sondern für die ganze Straßenstrecke bc-
stimmt u. s w.
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Das Departement ist in zwei Meinungen getheilt.

Die erste Meinung trägt ans Anlegung beider Straßen
an und begehrt dafür einen eventuellen Kredit von L. t7000;
doch unter der Bedingung, daß der Stand Freiburg seiner Zeit
bei Anlage einer VerbindungSstraße mit Neuenburg mitwirke,
und daß daher noch vor Beginn jeder Arbeit zwischen Ins und
Sngy eine daherige Verkommniß mit Freiburg abgeschlossen
werde.

Die zweite Meinung — die angebotenen Beiträge für die
Straße zwischen Müntschemier und Kerzen zu gering findend —
will einstweilen bloß auf jene erstere Straße und zwar nur unter
dem so eben berührten Vorbehalte antragen. Dieser zweiten
Meinung pflichiet auch der Negierungöralh bei.

Tscharner, Alt-Schultheiß, bringt in Unterstützung des

schriftlichen Vertrages an, daß Freiburg namentlich in der letzten

Zeit die Verbindung zwischen InS und Murcen zur Sprache
gebracht und dieselbe zur Bedingung seiner Mitwirkung an der
Entsumpfung deö Seelands gemacht habe. Auch von Ncuenburg
her seien Beiträge zu dieser Straße versprochen worden. Die
Straße zwischen Müntschemier und Kcrzcrz sei von den Bewoh.
nern des Amtsbezirks Erlach sehr gewünscht worden und fie habe
auch für den Bezirk Laupen großen Werth. Das Departement
sei einmülhig gewesen in Abficht auf die erstere Srraße, ge-
theilrer Meinung aber hinsichtlich der zweiten, u. s. w.

Der Hr. Berichterstatter anerkennt die Nützlichkeit und
Nothwendigkeit beider Straßen, beide hätten schon längst gemacht
werden sollen.

Herrenschwand, RegiernngSraih. Ich will zum Voraus
gar gerne zugestehen, daß eine Srraße dorr sehr nöthig ist; in-
dessen find im Amte EriaG die Meinungen darüber getheilt; sie

wünschen dorr nicht sowohl eine Srraße von Ins nach Murren alö
vielmehr von Gampclcn, damit der Siuy zu Ins vermieden werde.

Jedenfalls handelt eS sich um eine Straße von Murren oder besser

von Sugy gegen die Ncuenburgcrstraße. Zu dieser müßte ich ganz-
lich stimmen, denn nichts ist so lästig, als wenn zwei Landes-
theile wie Bern einerseits und jenseits des Mooses Freiburg keine

Verbindung haben. Es hat sich schon hin und wieder ereignet,
daß Fuhrwerke, welche von Murren nach Ins u. s. w. sahren
wollten, den Umweg über Aarberg nehmen mußten. Mir ist es

nun gleich, ob die Straße über Ins oder Kampele,: gehe, so.

bald sie nur gemacht wird; dann haben auch die von Kerzerz
oder Münlschemir keinen so großen Umweg mehr, höchstens i
oder Stund, während sie früher Z bis 4 Stunden Umweg
hatten. Die Kosten werden sich nicht hoch belaufen, und wenn
sie sich auch noch höber belaufen würden, so würde ich dennoch

dazu stimmen, weil dre Straße nöthig ist, weil sowohl Freiburg
alS auch Neuenburg großen Werth darauf setze», und weil der

Kanton Bern weder direlt noch indirekt Nachtheil davon haben

wird. Den» um von Bern nach Ncuenburg oder von Ncuenburg
nach Bern zu sahren, wird man doch immer die Straße von
Aarberg wählen, hingegen dem Begehren der Gemeinde Ins,
wegen Entschädigung durch Land, könnte ich nicht beipflichten;
ich wollte lieber zu einer Entschädigung in Geld stimmen. Was
denn aber die Straße von Münischemir nach Kcrzcrz betrifft,
so könnte ich nicht beistimmen, daß dieselbe zu gleicher Zeit ge-
macht werde; dieselbe wäre zwar uustreiltg sch beide Orre sedr

bequem und würde viel gebraucht werden. Aller Wein, der von
Frankreich oder Neuenburg nach Bern kömmt, würde dann über
diese Straße geführt werden. Denn diese Straße wurde kürzer
und ebener sein, und die Waaren brauchten dann nur noch zu
Gümminen zu zollen, während sie aus der andern Straße so.

wohl zu Aarberg alö bei der Neudrucke zollen müssen. Man
hat schon lange davon geredet, eine solche Straße zu bauen.

S» veil aber im Publikum bekannt, so wurde sie lusher nicht
gemacht, weil die Einkünfte des Kanlons Bern dadurch Schaden
gelitten hätten, sofern man nämlich die Zölle auch als Abgaben

betrachtet. Indessen hat man wieder im Publikum gesagt, sie

werde dennoch zu Stande kommen wegen v.nvandtschafclicher
Verhältnisse einflußreicher Mitglieder der alten Regierung mit
Negicrungsglicdcrn von Nenenburg. Ich will weiter nicht über

diesen Gegenstand eintreten, aber ich möchte, wie gesagt, zu die¬

ser Straße nicht stimmen. Machen wir dieselbe, so wird man
auch die Poflpreise zwischen Bern und Neuenburg herabsetzen müs.
sen, denn die Kutscher können dann durch die kürzere Straße
um niedrigern Preis fahren. Wer will, daß von Neuenburg
nach Bern und umgekehrt alles dort hindurch fahre, und daß
alle Ortschaften zwischen Ins und Bern abgefahren werden, der
mag zu dieser Straße stimmen. Man wird dann von Bern nach
Ncuenburg gelangen, ohne einen Kreuzer Geld im Kanton Bern
verthun zu müssen. Es sind dann 4 Stunden von hier nach Ker,
zerz und 4 Stunden von Kerzerz nach Neuenburg. So wird man
in Zeit von t> Stunden von Bern nach Neuenburg fahren kön-
nen; Kerzerz wird alsdann der einzige Punkt sein, wo man
Halt macht. Man sagt freilich, man wünsche im Amte Erlach
diese Straße gar sehr. Ja, einige Orte wohl, und ich will gerne
alle möglichen Wünsche berücksichtigen, aber cS sind, wenn wir
die Straße von Ins nach Murcen erkennen, dann in den letzten
Jahren dort bereits Z neue Siraßenstrecken gemacht worden. Also
könnten die Leute aus dem Amte Erlach wodl zufrieden sein,
wenn schon die Srraße zwischen Kerzerz und Müntschcmir nicht
auch noch gemacht wird. Alle diese Straßen werden freilich von
großem Vortheile sein, aber nicht sietö für diejenigen, für welche
dieser Vortheil am wünschenSwerthesten wäre. Die Straße von
Biel nach Neuensiadt z. B. ist sehr weiihvoll für jene Ortschaften,

aber nicht für den Kanton. Zu Solvthurn hält man da-
kür, die Straße längs dem Bielersee sei für dielen letzten Kau-
ion mehrere Millionen werth, also gewiß auch für Ncuenburg,
indem von Neuensiadt bis gegen Concise die Forlsetzung derselben
fteis über Ncuenburgerboden geht. Ich habe aber von Jugend
auf sagen gehört, man könne nur dann gewinnen, wo auf der
andern Seite verloren werde. Wenn also Ncuenburg und Solo-
thurn so viel durch jene Straße gewinnen, so wird wohl Bern
dabei einbüßen. So viel in meiner Stellung als Mitglied des
Großen Raths. Ich erlaube mir aber auch noch ein Wort alS
Privatmann. A!6 solcher wünsche ich nichlS mehr, als daß man
heute die S:raße von Kerz rz nach Müntschemier erkenne, denn
namentlich a>6 Bewohner der Hauptstadt muß ich wünschen, daß
man nach Ncuenburg fahre» könne, ohne andere Ausgaben alS
für ein wenig Haber, den man zu Kerzerz dem Pferde geben
läßt. Es ist auch sehr angenehm, nicht immer den nämlichen
Weg machen zu müssen, sondern je nach Gelüsten unter 2 Straßen
wählen zu können. Die ganze Gegend hier herum wird daher
sehr froh sein, wenn diese Siraße gebaut wird. Da mich aber
mein Eid verpflichtet, den Nutzen deS Kanrons zu fördern und
den Schaden zu wenden, so könnte ich als Mitglied deSDroßen
Raths nicht dazu stimmen, weil, wie gesagt, die Einkünfte des
SchudcS Bern dai unter leiden werden.

von Lerbcr, all Schultheiß. Der Vortheil dieser beiden
Straßen springt von selbst in die Augen. Um von Murten nach

Ins, oder von Kcrzcrz nach Müntschemier zu gelangen, muß
man, obscho» diese Ortschaften in ganz geringer Entfernung
von einander sind, bei nasser Wuicrung einen Umweg von 5 bis
6 Stunden machen. Da kann man steh doch vorstellen, wie be.
mühend dieß für die betreffenden Ortschaften sein muß, da sie

ja bet Feuersblüustcn einander nicht einmal zu Hülse kommen
können. WaS dum die Lnaßc von Wunen nach Ins betrifft,
so wird nichi nur im Amte Eriach, sondern von Seite deS

K-litons Freiburg außerordentlicher Werih daraus gelegt, und
Areidurg macht die Anlegung dicker Srraße ganz eigentlich zum
Beding seiner Theilnahme an der MooSenlsumpfnng. Wenn uns
also wilkli.v daran gelegen ist. jene Landschaft dem Wasser zu

entreißen, so müssen wir cS hier zeigen. Die deshalb mit Frei,
bürg gesüvrle Correspondenz kann allenfalls vorgelegt werden.
Die Regierung wird Ihnen ebenkalls bald einen Antrag bringen
können über die neue AuSmarchunq der Grenze zwischen Bern
und Freiburg. Denn seil 200 Jahren war eS unentschieden,

wo ans den, Moose die Grenze zwischen diesen beiden Kantonen
sei. D>c Freiburgcr beriefen sich ssers auf Brief u-d Siegel,
Bern aber baue auch ein Recht auszuweisen, nämlich das
Recht des Stärkern. Diesem Zustande wird endlich ein Ziel
gesetzt werden und eS wird der Negierung von Bern zur Ehre
gereichen, wenn sie zeigt, daß sie titelfeste Rechte anerkennt.

Die Landschaft Erlach, welche bei diesem Straßenbaue bedeutend

inceressirt ist, hat erhebliche Beiträge angeboten; ich habe



auch mil der Stadt Murten korrespondirt; dort sind ebenfalls
bedeutende Subscriplionen gesammclr worden und zwar nicht
bloß für den auf Freiburger Boden anzulegenden Theil, sondern

für die ganze Straße. Zwei Schreiben deö Sradimaglstratâ
von Murren, welche dieses verheißen, liegen bei den Akten. Zu
dem werden noch mehrere Gemeinden und Partikularen Beiträge
geben, so daß die neue Siraße nicht bloß sur die ganze Landschaft

vonhcilhafl, sondern auch eine der wohlfeilsten für die
Staatskasse sein wird. Bon neuenburgischerSeile halle man zuerst
gewünscht, daß die Siraße nicht über Ins gehe, doch willigien sie

dorr endlich ein, die bedeutende Ortschaft InS nicht abzufahren.
Diese Siraße wird die erste Anbavnung sein, zur Trockenlegung
des großen Mooses, woran ich und die ganze Regierung das größte
Interesse nehmen. Was vorher gegen die Zwcckmäßlgteil der

zweiten Straße angebracht worden lst, sprich.? gerade zu ihren
Gunsten. Denn sobald man eine Slraßenlinie verkürzen kann,
so ist daS offenbar die größic Rclominaiidation. Aus welchen
Rücksichten dieselbe unter der frühern Regierung nicht erbaut
worden ist, darein will ich für ictzl ui yt eiimelc»; daß Sie wc.
nigstenâ dergleichen Rücksichten ulcht theilen, das haben Sie
bewiesen durch alle die schonen Straßenbaurem, welche bereits uiS
Leben gerufen worden sind. Ich stimme von ganzem Herzen zu
dieser Siraße, welche übrigens auch fur das Ami Laupen sehr

wichtig sein und zur Folge haben wird, daß man von hier nach
Neuenburg zwei Siunden ersparen kann. Ich stimme zur Anle-
gung beider Siraßen.

N o m a n g. Ich kann nicht finden, daß unser Eid im Wege
siehe, auch die zweite Straße zu beschließen, denn ich muß alle

gegen diese Straße gemachten Einwürfe alö die triftigsten Ein-
pfehlungen dafür ansehen.

Obrecht. AllcS, was ihr wollet, daß euch die Leute thun
sollen, daS thut auch ihr ihnen, sagt unser großer Lehrer; darum
will ich nicht Rüchsicht nehmen, ob Reuend» g oder Soloihurn mehr
Vortheil haben alö wir, und ich zweifle auch keinen Augenblick
daran, daß die zwei Straßen nicht werken beinahe einhellig er-
kannl werden. Deswegen aber wünschte ich, daß die Diskussion
nicht unnölhigcr Weise verlängert werde, obgleich ich heute noch
«ich: nach Hause verreisen und bis zum Schlüsse der Sitzung
weder Speis »och Trank zu mir nehmen will.

Rufen er. Mir ist die Gegend, wo die beiden Straßen
gemacht werden sollen, ziemllch bekannt. Ich habe die Ueber,

zeuzung, daß die Straße von Ins nach Sugy nicht bloß für den

Ramon Freiburg, sondern auch für unsern Kanton von großem
Nutzen sein werde. Die Waaren, welche von Verriercs über
Neuenburg und Murren nach Bern transporiirt werden, kamen
bisher zu Schiff von Neucnburg nach Murtcn und erst von da
auf der Achse hicher, durch die neue Straße aber können die
stürmischen Seen und daS zeitraubende Umladen vermieden wer.
den. Die zweite Straße wird auch besonders für Erlach und
Laupen von Nutzen sein, und das Amt Laupen hat in dieser Be.
ziehung noch keine Erleichterungen erhalten, obgleich zwischen
Erlach und Laupen großen Verkehr ist. Ich stimme zu beiden
Straßen.

May. Gegen die Zweckmäßigkeit dieser beiden Straßen
habe ich gar nichts zu sagen; wohl aber fühle ich mich verpflichtet

über eine in der Diskussion gefallene Aeußerung mich aus-
zusprechen. ES ist gesagt worden, in der Streitigkeit um das
große MooS sei das Recht auf der Seile FreiburgS gewesen und
Bern habe bloß das Recht des Stärker» geltend gemacht. Eine
solche Behauptung müßte, wenn niemand in dieser Versammlung
dieselbe benchtigcn würde, um so mehr befremden, alS sie von
einem Milgliede der ehemaligen Regierung herrührt. Die Re-
gieruug von Bern hat in den letzten 200 Iahren nicht die Re-
pulanon gehabt, daß sie gerne von ihrer allfälligen Uebermachl
Gebrauch mache; in der neuern Zeir ist davon weil mehr die Rede
gewesen. Die alte Regierung glaubte sich verpflichtet, die In-
messen des KanionS zu wahren, und sie stand nicht in der Ueber-
zcugung, daß in jener Streitigkeit das Recht unzweifelhaft auf
sreiburgischer Seite sei. Ich kann als gewesener LehenS.'om.
missär, und da ich selbst schon an daherigen Augenscheinen Theil
genommen habe, bezeugen, daß jene Behauptung, die alte Re-

gierung Berns habe sich während 2 0 Jahren bloß auf daS Recht
des Stärken, gestützt, irrig und grundlos ist.

v. Lerber, alt-Schuliheiß. Die Ueberzeugung, welche ich
vorhin ausgesprochen, habe ich schon als Milglied der alten Re-
gierung gehabt. UebrigenS sind die Begriffe über Recht gar ver.
schieden, und was ich vom Rechte des Slärkern gesagt habe,
dürfte so ganz ungcgründcc nicht se'n. Ich weiß nicht, ob die
Streitigkeit mchl früher wäre entschieden worden, wenn wir die
Schwacher» gewesen wären. Vielleicht besäße die Schweiz jetzt das
Dappcnthal, wenn Frankreich die Schweiz und die Schweiz Frank-
reich wäre. Der Herr ClaalSschrclber mag als gewesener LchcnS.
kommissär eine andere Meinung haben; ich lasse ihm die sei-

mgc, aber er soll mir die meinige auch lassen. Ich sprach übn.
gens die Meinung aus, welche auch den RcgierungSrath in die-
scr Sache geleitet hac.

Felle nberg. Nach Anhörung der ganzen Diskussion wild
man finden, daß es sich darum handelt, ob wir um einiger Vor-
theile der Staatskasse willen einen bedeutenden Landesrheil den

größten Beschwerden unterworfen lassen wollen. Mir scheint eS

unbegreiflich, wie man unS anrathen kann, wegen einiger kleiner
Einnahmen im Zoll- und Postwcsen nicht nur die großen Vor.
theile, welche die betreffenden Gegenden und das Publikum aus
jener Straße ziehen können sondern auch die Ehre preis zu ge-
bcn, welche der Kanton erwerben kann, wenn er sterS in großar-
tigcm Geiste handelt.

A b st i m in u n g:
Für den Antrag des RegierungSrathö, bloß die Straße von

Sugy nach Ins zu bauen 16 Stimmen.
Für den Antrag des BaudepartcmentS, sogleich beide Straße»

zu erkennen, jedoch unter dem am Schlüsse deS schriftli.
Vertrages ausgesprochenen Vorbehalt Mehrheit.

Hierauf wird ein Bericht des FinanzdepartememS über den

Verkauf von Pftundland auf dem Sccberg um Fr. I5dt5 vorgc-
lesen, und durchs Handmehr gut geheißen.

Der in einer frühern Sitzung dem Herrn StaalSschrciber
aufgetragene DckrclSeniwurf über die Errichtung der Hclfcrei zu
Hasli im Grund wird vorgelesen und genehmigt.

Vortrag deS ErziehunggdcpartcmenlS über Aufhebung
der dritten Helfcrstellc am Münster in Bern

Neu hanS, Regierungöralh. DaS ErzichungSdcparrcment
hatte in Folge einer durch eine Spezialkommission angestellten
Untersuchung über die Frage, welche Veränderungen in Absicht
auf die kirchlichen Verhältnisse der Stadt Bern zuläßig sein
möchten, — sich überzeugen müssen, daß eine bedeutende Er.
sparniß gemacht werden könnte, wenn man die drei Pfarrer und
die drei Helfer am Münster auf zwei Pfarrer und zwei Helfer
rcduzi en würde. Ein daheriger Dckretöcntwurf wurde demnach
dem Regierungsrath vorgelegt und von demselben mit Ausnahme
einiger dem ErzicbungSdepartement zu nochmaliger Berathung
zugeschickter Detailbcstimmungen gut geheißen. Dieser Entwurf
wird Ihnen, Tit., etwa in der nächsten Wintersitzung ebenfalls
vorgelegt werden. Nun ist in der Zwischenzeit die Stelle des
driltcu Helfers am Münster in Erledigung gerathen; das Depar.
lenient glaubte daher diesen Umstand benutzen und Ihnen vorläu-
sig die Aufhebung dieser Stelle vorschlagen zu sollen, denn sonst

hätte dieselbe bis zur Sanktion jenes Dekretes provisorisch
versehen werden müssen. Das Departement schlägt Ihnen zu.
gleich vor, zu beschließen, daß die Funktionen der dritten Stelle
unter die fünf übrigen Geistlichen am Münster vertheilt werden,
um so mehr. alö die Professoren der Theologie diesen letzter«,
auch ferner einige Hülfe leisten werden. Hierdurch gewinnt der
Staat eine Ersparnis von Fr. 1600 Besoldung nebst Fr. st00 für
die Wohnung. So wie das Departement sich eine Pflicht daraus
machl, da wo eS nöthig ist, auf Errichtung neuer geistlicher Elel-
lcn anzutragen, so kann dasselbe auf der andern Seite es nur
vorthcilhafl finden, wenn überflüssige solche Stellen abgeschafft
werden.

Dem Antrage wird ohne Diskussion dnrchs Handmehr bei.
gepachtet.
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Bottrag der Iustizsektion über ein Ehehindernißdifpensati.
ontbegehrcu der Magdalena Büdlcr.

Auf den Antrag der Iustizscktion und des RegierungsralhS
wird durchs Handmehr die Abweisung ausgesprochen.

Hingegen ans den Antrag der Iustizscktion und des Regie-
ningörachS wird dem EdchindernißdispensationSbegehren dcö Ja-
kob Burri von Slohrmooö mit 72 gegen« Stimmen entsprochen.

Auf den Antrag der Polizeisektion wird die Naturalisation
ertheilt.-

s) Dem Herrn Ludwig Deqnervain aus ViviS, zu Bnrgdorf,
mit 8v gegen 6 Stimmen ;

2) Dem Herrn Joseph Bodenheimer ans Baden. Professor am
Collegium zu Pruntrnt/ mit 67 gegen 16 Stimmen.

Der Herr Vice-Landammann eröffnet der Versammlung, es
sei ihm die confidentielle Anzeige zugekommen, daß Herr Oberst
Zimmer li seine Ernennung zum Oberst m ilizinspekror
angeuommeu habe. Durchs Handmehr wird dem Regierungsrath
die Autorisation ertheilt, nach erhaltener offizieller Anzeige von
Seile des Herrn Oberst Zimmerli denselben einzuberufen, zu be-
eidigen und ihm die nöthigen Instruktionen zu gebe».

Ferner werden durchs Handmehr die Herren Vice-Landam-
mann Mcßmer, Schultheiß von Tavelund alt-Schuitheiß Tschar-

ner beauftragt, das Prolokoll der heutigen Sitzung zu prüfen
und zu genehmigen.

Der Herr Viee-Landammann schließt die Sitzung mit
folgenden Worten:

In Folge Ihres diesen Morgen gefaßten Entscheides, Tit.,
wird der Große Rath fich nunmehr vertagen, um dann im Laufe
des künftigen MonatS namentlich zur Berathung der TagsatzungS-
instruktiv» fich wiederum zu versammeln. Alsdann werden auch
die in dieser Sitzung unerledigt gebliebenen Geschäfte behandelt
werden können. Mein Bestreben wird dahin gehen, für die nächste
Sitzung eine Zeit auszuwählen, welche für die Landarbeiten die
am wenigsten ungeeignete sein wird. In diesen t2 Sitzungen
haben Sie 48 Geschäfte beseitigt und namentlich verschiedene
Straßenarbeiren beschlossen. Ich wünsche, daß besonders diese
letztern zum Wohle des Landes gedeihen, und daß die Summen,
welche dafür werden verwendet werden, auch wohl angewendet
sein mögen. Ich empfehle mich Ihrem freundlichen Andenken
und erkläre somit diesen Th e il d e r S o m m e r s itzu n g
des Großen Rathes der Republik Bern für
geschlossen.

(Schluß der Sitzung nach i Uhr.)

42



Nro. 4Z.

îlerhandlungen
de§

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, I8Z5.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

Tit.
Die Fortsetzung der.diesjährigen Sommerscssion des Großen

Rathes ist von Mmhghrn. Vtce-Landammann/ welchem daS
Präsidium übertragen ist/ festgesetzt worden auf Montag den 29stcn
Brachmonat nächstkünstig. Alle Mitglieder werden eingeladen
und aufgefordert/ sich an diesem Tage des Vormittags um 9 Uhr
in der Versammlung einzufinden. Ueber folgende zu hehandelnde
Gegenstände liegen die Vorträge in der Staatökanzlei. Im
Laufe der Sitzung werden wahrscheinlich auf vorherige Anzeige
noch einige andere zur Berathung vorgelegt werden.

V o r t r ä g e.

Regier» ugörath.
t Ueber die Bearbeitung dcS Entwurfs eines ncnen Tellgcsetzes.
2) Ueber daö Gesuch des Ioh. Kilcher, von Zullwyl im Kanton

Solothurn/ um Strasaufhebung.
z) Ueber daS Strafnachlaßgcsuch des S. R. Frey von Brugg.
4) Entwurf einer dcstnltiven Redaktion des Gesetzes über die

AmtSdauer der bürgerlichen Stellen.

Diplomatisches Departement.
s) Wegen Uebersctzung der Gesetze und Dekrete in die fran-

zösischc Sprache.
6) Entwurf der Instruktion für die Gesandtschaft auf die

Tagsatzung.
7) Nachträge zu derselben.

Ueber die neue eidgenössische Militärorganisation.
k>. Ueber die Aufnahme deö standrechtlichen Verfahrens in

daS eidgenössische Militärstrafgcsetzbuch.
c. Ueber Anstünde zwischen Solothurn und Basel.Land,

schaft wegen der Straße von Kienberg über die Olti-
gerbahn nach Rohr,

s) Ueber das Ansuchen des Herrn SalzhandlungSverwalters
Köhler um Entlassung aus dem diplomatischen Departement.

Departement des Innern.
9) Ueber Duldung der Landsaßen in den Gemeinden des

KantonS.
tv) DekrcteSentwurf über die Errichtung von Filial-Spitälern.
51) Dekretesentwurf zu Erläuterung deö Gemeindsgesetzeö.

Justiz- und Polizeidepartement,
a- Justizsektion.

k2) Vortrag und Gesetzesvorschlag über eine von den Weibeln
zu leistende Bürgschaft.

t3) Ueber Mahnungen wegen Aufstellung von Friedensgerichten/
Bearbeitung eines Strafgesetzbuches und Verbesserung des

Civilprozeßganges.
k4) Ueber das Begehren deS Abr. Küenzi und der Wittwe

Schranz, von Adelbodcn, um Dispensation von Ehe-
Hindernissen.

56) Ueber Anerkennung der vom verstorbenen Sam. Schüpbach,
von Höchstem»/ geschlossene Ehe.

56) Ueber Ernennung eines dritten Suppleanten für die Juftiz-
fektion.

K. Polizeisektion.
57) Ueber eine Bittschrift deö Herrn Beat von Lerbcr/ in Be¬

treff der Zuchtanstalten.
58) Ueber das von den Verwandten des Ioh. Jak. Sablüzel/

von Trüllikon im Kanton Zürich/ gemachte Strafum-
wandlungSgcsuch.

Finanzdepartement.
59) Ueber das Begehren einiger Gemeinden des Amtsbezirks

Büren um Abschaffung der Schuldigkeilen des PfiuggeldeS,
Futterhabers und Pfiugkorns.

so) Ueber Abtretung von Aktien der Linthunternehmung.
25) Ueber daS Pensionsgesuch des Hrn. Antoine, gewesenen

Amtsrichters zu Lauffen.
22) Ueber die Eröffnung eines Kredits zu Zahlungen an die

AmtSschreiber und die AmtSgerichtsschreiber deö LcberbergS.
23) Ueber ein Brückengeld für die Brücke über die Aare beim

Thalgut.
ErziehungSdepartement.

24) Ueber Beiträge des hiesigen KantonS zu den Kosten der
reformirten Kirche zu Luzern.

26) Ueber Kirchentrennung der Gemeinde Asuel und der Ge¬
meinde Charmoille.

26) Ueber Pensionirung deS Hro. Schreiblehrers Cramer.

Militärdepartement.
27) Vorschläge zu Ernennung von StaabSoffizieren.
28) Ueber daS Ansuchen deS Hrn. Majors Hoffmann um ei»;

Leibgeding.
Baudepartement.

29) Ueber die Erbauung eines Zollhauses und einer Landjäger -
Wohnung bei St. Urban.

Spezialkommission.
30) Ueber die ZuchtanftaMn.

Außerdem liegen noch mehrere verlesene Anzüge vor, über
deren Erheblichkeit zu entscheiden ist.

In der Sitzung vom 29. Juni wird mit der Berathung der

Instruktion für die Tagsatznng angefangen werden und gleich
nach derselben die Wahl der Gesandtschaft statt finden.

Bern / den 56. Juni 1836.

Aus Auftrag des Hghrn. Vicepräsidenten

Für die Staatökanzlei /
der StaatSschreiber: F. May.
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Erste Sitzung.

Montag, den 29. Juni tSZ6.
(Vormittags um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicclandammann Meßmer.

Nach dem Namensaufruf eröffnet der Herr Präsident die

Sitzung mit folgender Rede:

Tit.
Sie sind durch Kreisschreiben vom t6. d. M. zur

Fortsetzung der gewöhnlichen Sommersitzung des Großen Raths auf

den heutigen Tag einberufen worden.

Der erste und wesentlichste Gegenstand unserer dießmaligen

Versammlung ist die Berathung der Instruktion fur die aus

die diesjährige eidgenössische Tagsatzung von uns zu erwählenden

Gesandten, ein Geschäft das um so mehr Interesse darbietet, da

unter der gegenwärtigen Ordnung der Dinge, der Stand Bern

für dieses Jahr zum ersten Male den Vorort bildet, dessen

fortwährendes Bestreben es sein wird, die ihm obliegenden Geschäfte

mit der Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit zu führen, wie eS

seine Stellung und die Pflicht, die er gegen sämmtliche Mitftande

zu beobachten hat, erfordern. Laßt auch uns, Hochgeachtete

Herren! jede Gelegenheit ergreifen, um zu zeigen: daß wahrer

Schweizersinn bei uns herrsche, und daß wir keine Opfer
scheuen, sondern aus allen Kräften das Unsrige zu dem bettra-

qen wollen, was zur Beförderung der Wohlfahrt des gesammten

schweizerischen Vaterlandes, zur Bewahrung seiner Ehre, zur

Sicherung der Ruhe und Ordnung, und zum Schutze semer

Freiheit und Unabhängigkeit, dienen mag.

Wenn ich nun die übrigen unter den Traktanda stehenden

Gegenstände unberührt lasse, so geschieht es um zweier Arten

von Anstalten zu erwähnen, die für unsere Republik von so

großem, allgemeinem Interesse sind.

ES betrifft dieß vorerst die kürzlich ins Leben getretenen

und auf feierliche Weise eingeweihten Armenerziehung 6-

austalten zu SumiSwald und zu Bättwyl bei Burgdorf,

denen ähnliche, wie die auf der Gruben in der Gemeinde

Köniz, und die sogenannte Wehrlischule zu Hofwvl, rühmlicy

vorangegangen sind. Wenn jene zwei Anstalten auch kaum em-

standen und ihre Mittel gegenwärtig noch ziemlich beschrankt

sind, da sie ausschließlich auf freiwilligen Beiträgen beruhen,

so zeigen sie dennoch was reger Sinn für christliche Volksbildung
in Bezug auf die ärmere Menschenklaffe, waS Wohlthätigkeit
und Gemeinnützigkeit bewirken können. Wie manches arme,
verwahrlosete Kind, das sonst unter schlechten Beispielen, im

Bettel und Müssiggang erzogen, seinen bösen Neigungen freien

Spielraum gelassen, dadurch denn auf den Weg des Verderbens

geführt, den Gemeinden zur Last fallen und dem Publikum selbst

gefährlich werden könnte, — kann in solchen Anstalten in seinen

VerstandeSkräften entwickelt, seine moralischen Gefühle belebt

und sorgfältig unterhalten, der Sinn fürs Gute, für Recht-

schaffenhcit und Tugend geweckt und gepflegt, dann zu nützlichen

Beschäftigungen angehalten, an Genügsamkeit und Bescheidenheit

gewöhnt und überhaupt so erzogen werden, daß eS beim -Austritt
aus der Anstalt sein eigenes Brod zu verdienen wird gelernt
haben. Wahrlich ich erblicke in dergleichen Anstalten ein eigentliches

Verdienst um die Menschheit, einen großen Gewinn für
die Gemeinden, die unter der Last der Armenunterstützungen

schmachten, einen Nutzen für den Staat, dem statt schlechte,

gefährliche Leute, gute nützliche Staatsbürger erwachsen, und

endlich einen Damm gegen die überhandnehmende Verarmung,
indem Kinder, die sonst derselben dnrch mangelhafte, vernachlässigte

Erziehung, Preis gegeben wären, zur ehrlichen Sclbst--

unterhaltuttg erzogen und ihnen ein gewisses Ehrgefühl wird
beigebracht werden können, das sie zu einem untadelhaften
Betrage» aufmuntern und immer anspornen soll, durch eigenen Fleiß
ihren Brodcrwerb zn suchen. — Mögen edle Menschenfreunde

sich immer mehr zu diesem schönen Zweck vereinigen, auf der

betretenen Bahn kräftig vorwärtsschreiten, allfällige Hindernisse,
die sich hin und wieder in den Weg legen möchten, glücklich

bekämpft, und das heilige Werk mit dem schönsten Gedeihen

gekrönt werde».

Die andere Anstalt, der ich hier noch einige Worte widmen
möchte, ist die für unser Land so wohlthätige Taubstummen-
anftalt, die, Dank den Gründern und Beförderern derselben —
schon seit längerer Zeit besteht, allein erst kürzlich ganz unter
die Direktion der Negierung gestellt worden ist, welche ihr nun
die ehemaligen Kloftcrgcbäude zu FrieniSbcrg eingeräumt und
solche dazu zweckmäßig hat einrichten lassen, so daß die Zahl
der Zöglinge von 2Z bereits bis auf ungefähr 5o herangewachsen
ist. Eine Prüfung dieser Zöglinge verschiedenen Alters, der ich
letzthin beigewohnt, hat bewiesen, daß, freilich mit eigener Mühe
und großer Anstrengung, aber auch mit gesegnetem Erfolge, solche
elende, taubstumme Menschen, die sonst ganz vernachlässigt,
unbeachtet, manchmal von den Ihrigen sogar verachtet, in einer
gänzlichen Unwissenheit, ich möchte sagen, zuweilen beinahe in
einem ganz rohen, viehischen Zustand gelassen werden, so weit
gebildet worden sind, daß sie lesen, schreiben und rechnen gelernt
und sich wenigstens dnrch die Schrift verständlich machen, auch

zu Arbeiten, zu Erlernung irgend eines leichten Berufs
angeleitet, und vorzüglich dadurch zur eigentlichen Bestimmung des
Menschen gebracht werden können, daß auf ihr moralisches
Gefühl besonders gewirkt und ihnen die Pflichten als Mensch
und als Christ eindringlich zu Gemüthe geführt werden ,- von
denen sie denn mit reiner Herzenseinfalt so ganz beseelt zu sein
scheinen, daß Mancher mit allen Sinnen ausgerüstete, hinter
dem, dessen Ohr nichts hört dessen Mund stumm ist, zurück-
bleiben würde. Der rührendste Beweis darüber gewährte die
Admission zum heil. Abendmahl, die am Schlüsse jener Prüfung
an zwei taubstumme Jünglinge öffentlich und auf feierliche Weise
ertheilt wurde, nachdem sie einen schriftlichen, eigentlichen Re-
ligionSkurS durchgemacht, das Glaubensbekenntniß ebenfalls
schriftlich abgelegt und durch ihr sonstiges Benehmen gezeigt
hatten, wie sehr sie von der Heiligkeit dieser wichtigen Handlung,
von den Gelübden und Pflichten ergriffen seien, die sie nun alS
Christen gegen Gott und ihre Mitmenschen übernehmen. — Möge
der Fortgang dieser Anstalt gesegnet und die Regierung, in der
Ueberzeugung daß die dahertgen Kosten wohl und mit Nutze»
angewendet seien— darauf bedacht sein, selbige zu erweitern,
so daß sie auch auf das weibliche Geschlecht ausgedehnt und in
der Zeitfolge vielleicht mit einer Blindenanstalt vereinigt werden

kann.
ES mag vielleicht auffallen, Hochgeachtete Herren! daß ich

heute diese zwei Punkte, auch wenn sie von allgemeinem Interesse
sind, berührt, und nicht vielmehr Ihrer Aufmerksamkeit auf
unsere gegenwärtige so viel und mit Recht besprochene Stellung
zum Auslande, vorzüglich zu einigen deutsche» Staaten, hingezogen

habe; allein auch dießmal lasse ich diesen allerdings äußerst
wichtigen Gegenstand absichtlich unberührt, nnd berufe mich auf
den Bericht, den der Hghr. Schultheiß, alS mit den dahcrigeu
Verhältnissen und der Lage der Dinge am genauesten bekannt,
unS heute darüber geben wird.

Demnach erkläre ich nun die Fortsetzung der diesjährigen
gewöhnlichen Sommersitzung des Großen Nathö der Republik
Bern, alö eröffnet.

von Tavel, Schultheiß. Tit., der NcgicrungSrath befindet
sich jedesmal, wenn er Bericht über die Verhältnisse der
Regierung zur Eidgenossenschaft und zum Auslande geben soll, in
unvorgesehencr Stellung, indem der Große Rath bei solchen
Anlässen über eine Menge Sachen Auskunft erwartet, während
doch der NegicrungSrath nie im Falle ist, demselben etwas
Neues zn sagen. Denn, wozu ich übrigens der Schweiz und
unserm Kantone von Herzen Glück wünsche, daS Prinzip der
Oessentlichkeit hat bei unS bereits so sehr überhandgenommen,
daß alle Angelegenheiten sofort zur öffentlichen Kunde gelangen.
Daher befinde ich mich heute völlig in der gleichen Lage, wie
am 2. März und nach Anhörung dessen, was ich nunmehr kurz
nnd treu berichten will, werden Sie sagen: das Alles haben
wir schon aus den Zeitungen gewußt. Ich werde mir nun die
Freiheit nehmen, Ihnen geschichtlich mitzutheilen, waS in Bezug
auf die Verhältnisse des Kantons Bern zn den deutschen Staaten
sich feit dem 2. März dieses JahrcS zugetragen hat. Zugleich
lege ich hier daS Kreisschreiben vom eidgenössischen Vororte an
sämmtliche Stände auf den Kanzleitisch zur Einsicht; dasselbe



enthält eine getreue Berichterstattung über alle mit dem Aus.
lande seit dem 2t. März gepflogenen Unterhandlungen *). Am
2. März sagte Ihnen der RegicrungSralh, daß vom Vororte
auf eingekommene Noten der fremden Mächte geantwortet worden,

aber von Seite dieser fremden Mächte nachher keine Art
von Nückäussernng erfolgt sei, und daß damals wegen der be.
rüchliglen Steinhölzligeschichte Oesterreich und andere deutscheu
Staaten die diplomatischen Verbindungen mit Bern abgebrochen
haben, daß aber über diese Angelegenheit bis zum 2. Mär;
durchaus keine fernern Noten gewechselt worden seien. Die
Sachlage blieb so bis zur Zeit, wo die kaiserl. österreichische
Gesandtschaft offiziell den Hmscheid des Kaisers Franz und die
Thronbesteigung dcö Kaisers Ferdinand anzeigte. Da die Ge-
sandtschast Befehl erhalten harte, nicht mehr in Bern zu wohne»

und keine Verbindung mit den berinschen Behörden zu
unterhalten, so schickte sie daS Schreiben des Kaisers Ferdinand
dem Vororte Bern per Post zu. In dieser Uebernuttlung durch
die Post konnte der Vorort nichts Ungewöhnliches sehen, indem
dergleichen Mittheilungen, wenn die Gesandrschaft nicht am
Sitze der Behörde, bei welcher sie akkreditirt ist, wohnt, aller-
dingS per Post geschehen können. Bei diesem Schreiben, welches
ich ebenfalls htcmit auf den Kanzleitisch lege, will ich mich noch

ganz kurz aufhalten, da dasselbe die Veranlassung gab zur Ne,
gulirung der Verhältnisse dcö KantonS Bern gegen Oesterreich
und die andern Staaten. Da dieses Schreiben dcö Kaisers
Ferdinand in sehr freundschaftlichen und verbindlichen Ausdrücken
abgefaßt war, so hielt sich der Vorort für verpflichtet, dasselbe

in eben so frenndschaftlichen und vcrbtiidlichcu Ausdrücken zu

beantworten. Bei diesem Anlasse kamen bei der Regierung von
Bern die Verhältniße derselben zu Oesterreich natürlicher Weise
neuerdings zur Sprache und sie konnte dabei nicht verkennen,
daß ihre Stellung alö eidgenössischer Vorort äußerst schwierig
gemacht werde, wenn sie sich auch fernerhin in Mißverhältnis
mit den deutschen Staaten befinde. Der jeweilige eidgenössische

Vorort, der die BundeSgcschäfce in Abwesenheit der Tagsatznng
leiten soll, muß ganz gewiß allem demjenigen getreu nachleben,
was die Mehrheit der Stände, als politisches System angenommen

hat, und die Regierung von Bern mußte daher sich

überzeugen, daß unter den, gegenwärtigen Bunde, die vorörtliche
Behörde nicht freie Hände hat, indem sie nicht als schweizerische

Regierung dasteht, sondern lediglich als bevollmächtigte Behörde
der Tagsatzung und daß sie also nur aus Auftrag und Vollmacht
der 26 (denn so viele sind ihrer) Auftraggeber zu handeln hat.

Andrerseits wußte der RegicrungSralh von Bern sehr wohl,
daß Sie, Tu., mcht gestatten würden, daß die Ehre deö Standes

Bern preisgegeben werde; er hat daher auch seit dem berüchtigten

Memorandum in der Angelegenheit des Steinhölzlihandcls
keinen Schritt mehr gethan. Hingegen alS em Schreiben des

Kaisers Ferdinand mit der Anzeige vom Tode deS Kaisers Franz
und von der Thronbesteigung seines Nachfolgers angekommen

war, glaubte der NegtcrungSrath, cS sei nnnmehr der Fall,
dem Kaiser Fcrd-nand durch den Vorort den Wunsch auSdrnckcn

zu lassen, daß daö frühere Verhältniß zwischen Bern und Oesterreich

bei Anlaß jenes Thronwechsels hergestellt werden mochte.

In dem Schreiben deS Vorortes, welches, wie in solchen Fällen
stctS üblich, an den Kaiser Ferdinand direkt ergangen ist, war
daher, Namens deS KantonS Bern der Wunsch beigefügt daß

die wegen der Stcinhölzliangelegenheit unterbrochenen Verbindungen

wieder angeknüpft werden möchten. Ich will den Satz,
in welchem besagter Wunsch ausgesprochen ist, aus dem Original

ablesen, damit nicht geglaubt werde, der NeglerungSrath
habe hierin irgend etwas in'ögchcim thun wollen. Diesen Schritt
glaubte der RegieruugSrath thun zu sollen im Jntercsie des KantonS

Bern, sowie im Intercye der Eidgenossenschaft, da er alS

Vorort darauf bedacht sein mußte, daß seine besondern Ver-
Hältnisse als Kanronsregicrung nicht uachtheilig auf die
allgemeinen Verhältnisse einwirken. Sie sehen somit, Tit., daß

jenes Schreiben durchaus nichts enthält, was irgend der Na-
tionalchrc zu nahe tritt. Die Regierung von Bern hat schon

früher keinen Anstand genommen zu sagen, die Sremholzlige.

') Wir vcrirciscn in Betreff dieses und der übrigen rem Hen. Schultheiß

auf den Kanzlelilsch gelegten Aitcmnickeii auf die Nummer
deS Berner-Volksfrcundes vom rs. dieß Mvnars.

schichte sei von ihr nie gebilligt worden, und zwischen »nie
gebilligt" und » gemißbilligt" ist kein großer Unterschied. Sie,
Tit., die Sie die Stellung des KantonS Bern dem Auslande
und der Eidgenossenschaft gegenüber im Auge haben, werden
diesen Schritt JhrcS RcgierungsrathS nicht mißbilligen. Einige
Wochen nach Abgang dieses Schreibens kam ein Bericht des
schweizerischen Herrn Geschäftsträgers zu Wien; auch dieser
Bericht liegt hier auf dem Kanzlcitisch. Der Herr Geschäfts-
träger meldet dann, daß der österreichische Hos nichts sehnlicher
wünsche als Wiederherstellung des guten Einverständnisses mit
der Regierung von Bern; jedoch habe der Herr Fürst Metter.
nich in der dem Herrn von Effinger ertheilten Audienz bemerkt,
daß, da Oesterreich in dieser Sache nie allein, sondern im Vereine

mit den Staate» von Baiern, Baden und Wurtemberg
gehandelt habe, er auch jetzt die Sache nicht von sich auS als
beseitigt ansehen könne, jedoch seien jene Höfe Willens dem
Vororte durch besondere Noten Anlaß zu geben, damit Bern
dieselben ebenfalls beruhigen könne. Die Noten dieser 3 Staaten
gelaugten wirklich bald darauf an den Vorort, sie liegen eben,
falls hier auf dem Tische, und der Vorort gab in seiner Ant-
wort auf dieselben. Namens des KantonS Bern, die gleiche
Beruhigung wie früher an Oesterreich. Auf dieses hin ist nun
von diesen sämmtlichen Staaten erklärt worden, daß die Miß.
Helligkeiten nunmehr alö vollkommen beiseitigt zu betrachten seien
und daß den diplomatischen Verbindungen mit Bern weiter keine
Hindernisse mehr im Wege stehen.

Mittlerweile jedoch war ein anderer Umstand eingetreten.
Zu gleicher Zeit, nämlich mit dem oben berührten NotisikationS.
schreiben des Kaisers Ferdinand, waren die neuen Kreditive
lautend auf den Freiherr» von Binder, alS wirklichen bevoll,
mächtigten Minister bei der Eidgenossenschaft und auf den

Hrn. Graf von BombellcS alS provisorischen Minister durch die
Post an den Vorort gelangt. Nun aber fand der Vorort in
den eidgenössischen Archiven keinen PräceS mit einer solchen
Uebermachung von Kreditiven durch die Post, sondern jeweilcn
war eS Sitte, daß der betreffende Minister oder Gesandte seine

Kreditive persönlich überreichte. Der Vorort mußte also beim
ersten Anblicke glauben, man habe hier einen Anlaß ergreifen
wollen, um die Eidgenossenschaft zu beleidigen, und da war
also der Vorort in der Stellung, durchaus nicht zuzugeben,
daß die üblichen Formen gegen die Eidgenossenschaft Übergängen
würden. AlS daher der Vorort das Antwortschreiben ans jene
Notifikation nach alter Sitte durch den Hrn. Kanzler Amrhyn
dem Gesandten von Oestreich zu Zürich persönlich übcrrcichcn
licß, beauftragte er zugleich den Hrn. Kanzter, dem Hrn.
Gesandten zu äußern, daß jene Kreditive vom Vororte nicht
angenommen werden können, indem dieselben nicht nach bisheriger
Ucbnng persönlich überreicht worden seien. Der Hr. Kanzler
fand aber, wie dieß im KrciSschreiben des VorortS offen und

klar entwickelt ist, den Hrn. v. BombelleS mit so bestimmten

Instruktionen von Seite seines HofeS versehen, daß er glaubte,
eS liege nun nicht mehr in seiner Befugnis, die mitgenommenen

Kreditive in Zürich zurückzulassen. Der Hr. Gesandte von
Oestreich gab übrigens die bestimmteste Versicherung, der
östreichische Hof babe nicht von ferne daran gedacht dadurch die

Eidgenossenschaft zu beleidigen und ihrer Ehre zu nahe zn trcccn;
cs sei aber dem östreichischen Hofe, da dtc Verhältnisse mit dem

Kanton Bern abgebrochen seien, unmöglich gewesen, den

Gesandten zu anwrisiren in das Territorium der Republik Bern
zu kommen, denn eidgenössische Territorien cxistiren keine:
somit konme der Gesandte auch nicht autorisirt werden, mit
Behörden des KantonS Bern in Berührung zn kommen. Unter
diesen Umständen sei also nichts übrig geblieben, als die
Kreditive durch die Post zu übersenden. AlS der Hr. Kanzler von
Zürich zurückgekommen war, so nahm der Vorort die Sache
nochmals in Ücbcrlcguiig: er mußte bedenken, daß er Namens

seiner Mitständc, die einst Richter über sein Bcnehmcn sein werden,

handle; er mußte bedenken, daß sobald offiziell erklärt
worden war, man habe die Eidgenossenschaft nicht, kränken

wollen, sondern die ganze Sache rühre von den Mißverständnissen

mit einem einzelnen Stande her, die Eidgenossenschaft

es scbr übel genommen bätte, wenn der Vorort einem einzelnen

Stande zu Liebe neue Verwickelungen hätte cutsteöcn lassen

wollen. Daber wollte er mit Klugheit zu Werke gehen, um



eine Frage, die am Ende doch nur eine einfache Formfrage ist,
indem im Grunde wenig daran liegt, ob die Kreditive durch die

Post oder anders geschickt werden, zu einem guten Ende zu bringen.

Das Resultat der daherigen Négociation, welche ziemlich
lange dauerte, da, wie gesagt, Oestreich nur im Einverständniß
mit Baden, Baiern und Wurtemberg handeln wollte, ist, daß

der östreichische Minister sich neulich nach Bern verfügt hat,
um beim Vororte Audienz zu erhalten, und daß sowohl der
Vorort als die Eidgenossenschaft mit allen Staaten im beßten

Verhältniß stehe. Zweifelsohne werden daher die beschränkenden

Maßnahmen jener Staaten gegen die Schweiz in kurzer
Zeit und zwar nach und nach modificirt werden, so daß bald
das frühere gute Einvernehmen zwischen der Schweiz und dem

Auslande obwalten wird. Sie sind, Tit., wahrscheinlich mit
allem diesem bereits bekannt gewesen. Kein andrer Schritt ist

geschehen, kein Brief, keine Art von Unterhandlung, wie hin
und wieder hat angedeutet werden wollen, gar nichts Anderes
hat stattgefunden, als was der Vorort in seinem Kreisschreiben
frei und offen erklärt hat und waS auchlJhnen jetzt der RegierungS-
rath erklärt; daß dieses Wahrheit ist, dafür bürgt Ihr Re-
gierungörath. Der RegierungSrath wünscht nun, daß Sie mit
dem eingeschlagenen Wege einverstanden sein möchten, indem er
glaubt, daß eS unter den gegenwärtigen Umständen, namentlich
wegen der Unterhandlungen, welche hinsichtlich der kommerciellen
Interessen mit den deutschen Staaten werden müssen gepflogen
werden, es für die Industrie und den Handel der Schweiz höchst

wichtig sei, daß diese Unterhandlungen mit Staaten geführt
werden können, mit denen man in gutem Vernehmen stehe. In-
dem ich mit diesem Wunsche schließe, lege ich sämmtliche Akten
hiermit zur Einsicht der Mitglieder des Großen Raths während
der Session auf den Kanzleitisch.

Dieser Bericht wird durchS Handmehr gutgeheißen.

Der Vie eland ammann läßt nunmehr den Hrn. Oberst
Zimmerli in den Saal rufen, um als Oberftmilizinspektor
den Eid zu leisten.

Nach geleistetem Eide wendet sich der Hr. Oberstmilizin-
spcktor ungefähr in folgenden Worten an die Versammlung:

Tit. Durch die eben so unerwartete als ehrenvolle Wahl
zu einem Obcrstmilizmspektor der Republik Bern sind mir Ver-
vflichtungen aufgetragen, welche mir in ihrem ganzen Umfange
sowohl als in ihrer hohen Wichtigkeit lebhaft vor Augen schweben,

und deren gewissenhafte Erfüllung ich soeben feierlich
beschworen habe. Ich danke Ihnen bestens für das mir geschenkte
Zutrauen, und ich werde es zur Aufgabe meines Lebens machen,
Ihre Erwartungen möglichst vollständig zu rechtfertigen. Mögen
Sie aber auch bedenken, Tit., daß die Uebernahme dieser Stelle
unter erschwerenden Umständen stattgefunden hat, weswegen ich
Ihrer wohlwollenden Nachsicht bedarf. Indessen wiederhole ich
die Zusicherung, daß ich die Ehre und das Wohl der Republik
in dem mir anvertrauten Wirkungskreise jeder Zeit nach Kräf-
ten befördern werde. Ich empfehle mich in Dero Wohlwollen
bestens und bitte Sie, sich versichert zu halten meiner beständigen

Ergebenheit und Treue.

Der Hr. Vicelandammann zeigt hierauf folgende seit
der Erlassung des Einberufungsschreibens eingegangene Vorträge,
Vorstellungen u. s. w. an:

1) Entwurf eines ForstreglementS für die leberbergischcn
Amtsbezirke;

2) Vortrag des Departements des Innern, enthaltend eine Er¬
läuterung deS tz. st. deö BrandassekuranzgesctzeS;

Z) Vortrag des Finanzdepartements über Poftrebütgegenstände;
4) EhehindernißdispensationSbegehren des Johannes Wyß von

Schlipfen;
s) Trauerzeitnachlaßbegehren der Anna Reußer;
6) Vortrag über eine Kreditbcstimmung für die Bielerftraße;
7) Vortrag über Vermehrung des LandjägerkorpS;
8) Vortrag über ein Weggcld von Flüelen bis Amsteg;
5) Vorstellung des Amtsschutzvereines von Frutigen mit Begleit¬

schreiben deö dortigen RegicrungSstatthalterS in Bezug auf
das Tell- und Armenwesen;

io) Vorstellung von Partikularen von Pieterlcn über die Stra¬
ßenkorrektion von Solothurn auf Viel;

tt) Vorstellung der Einwohnergemeinde von Affoltern im Em¬
menthal über Anlegung einer VerbindungSstraßc nnt der
Poststraße nach Luzcrn;

12) Vorstellung einiger Notarien aus Thun über den Dekrets-
entwurf in Betreff der Entschädigung der AmtSschreiber;

is) Vorstellung des Hrn. AmtSnolar DachS in Wangen, die
Ueberforderungen des Hrn. alt AmtSschreiberS Stcttler be-

treffend, wird abgelesen;
14) StrafumwandlungSbegehren des Jean Baptiste Coendevez

von Chevenez;
1Z) EhchindernißdispensationSbegchrcn der Magdalena Spring;
16) EhchindernißdispensationSbegehren deS Johann Sterchl von

Unterseen, gewesener Hauptmann, wohnhaft in Straßburg;
17) EhehindernißdispensationSbegehren des Jak. Buri von Ober¬

burg;
18) Demissionsbegehren des Hrn. NegierungsrathS Schnell von

seinen Stellen im Regierungsrathe sowohl, als in den De-
partementcn und Kommissionen, wird verlesen und durchS
Handmehr dem NcgierungSrathe zur Berichterstattung über-
wiesen.

Vorschlag der drei NathSältesten für die Wahl der Gesandten

an die Tagsatzung.

Tagesordnung.
TagsayungSinstruktion. Der Entwurf des Kreditivs

der Gesandten, sowie die 15 ersten Artikel der vom RegierungS-
rathe vorgeschlagenen Instruktion werden meist ohne irgend einige
Bemerkung durchS Handmehr angenommen.

Ueber Art. 16., außerordentliche MilitärauSga-
ben, wodurch die Gesandtschaft angewiesen werden soll, zu einer
Abordnung von eidgenössischen Offizieren an das UcbungSlager
zu Kalisch zu stimmen, bemerkt zuerst

Herr Stettler. Abordnungen an Musterungen und La-
ger können allerdings von großem Nutzen sein, indessen sind viel-
leicht auch diese Abordnungen auf andere Weise noch weit besser

zu ersetzen. Da gegenwärtig dre fremden Militärdienste,
welche unsern jungen Militärs früher zum Theil als Kriegs-
schule gedient haben, weggefallen sind und uns also in dieser
Hinsichte ine Lücke machen, so könnten vielleicht z. B. mit Frank-
reich oder mit einem andern Staate Konventionen abgeschlossen
werden, um jeweilen von unsern Jünglingen in ihren Militär-
schulen bilden zu lassen, und das wäre wohl besser als kostbare
Abordnungen nach Kalisch, wo die Uebungen etwa acht Tage
dauern und die Zeit größtentheilS mit Mahlzeiten zugebracht wer-
den wird. Schon jetzt haben wir die Fakultät vier Schweizer
in die polytechnische Schule nach Frankreich zu schicken; cö

gibt aber noch andere solche Schulen in Frankreich, namentlich
Artillerieschulen; übrigens möchte ich mich nicht allein auf Frankreich

beschränken; wir könnten auch mit Preußen und Oestreich
hierüber unterhandeln, und für dieses würde ich denn gerne weit
größere Summen anweisen helfen als für erne Abordnung nach
Kalisch.

v. S inn er. Ich hingegen müßte dem Antrage des Nc-
gierungöratheö beistimmen; denn durch die von Hrn. Stettler
vorgeschlagene Weise würden wir blos Subalternofsizicre erhalten,

wofür wir in der Schweiz auch Anstalten haben, hingegen
der Antrag des RegierungSratheS geht auf mehrere Ausbildung
unserer gegenwärtig angestellten Stabsoffiziere. Gesetzt, wir schick,
ten jetzt 16 jährige Leute in die französischen oder andern Mili-
tärschulen, was haben wir denn für unsern Staat gewonnen,
für die Zeit bis diese hinreichend ausgebildet sind und die hö-
Hern Grade bekleiden? Diejenigen Kantone, welche ebenfalls
dem Antrage Stabsoffiziere nach Kalisch zusenden, nicht
beigestimmt haben, wünschten blos etwas anderes, aber sie wußten
nichts besseres; ich stimme zum Artikel, wie er ist.

(Fortsetzung folgt.)
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